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I  Einleitung 

Die internationalen Rahmennormen im IASB Conceptual Framework nennen 

die Vermittlung von entscheidungsnützlichen (Finanz-)Informationen als 

vorrangige Zielsetzung eines IFRS-Abschlusses.1 Die Berücksichtigung von 

Wertminderungen eines Vermögenswerts entspricht dieser Zielsetzung, in-

dem sichergestellt wird, dass dieser nicht zu einem höheren Wert angesetzt 

wird als sein erzielbarer Betrag.2 Vor diesem Hintergrund ist auch ein erwor-

bener Goodwill jährlich obligatorisch sowie anlassbezogen bei Anhaltspunk-

ten auf eine Wertminderung zu überprüfen, indem der Normenanwender3 ei-

nen Wertminderungstest nach den Regelungen des IAS 36 durchführt.4 

Der Wertminderungstest des Goodwills (WTG) hat in der Unternehmenspra-

xis eine hohe Bedeutung, die sich anhand der nachfolgenden Aspekte fest-

stellen lässt. Zunächst ist ersichtlich, dass Unternehmen sowohl in absoluten 

Begriffen als auch im Verhältnis zum Eigenkapital hohe Goodwill-Bestand-

teile ausweisen.5 Während die Höhe des Goodwills per se nicht als negativ 

angesehen werden muss, erhöht sich jedoch das finanzielle Risiko umso stär-

ker, je höher der Anteil des Goodwills am Eigenkapital ist. Der Grund hierfür 

ist eine starke Reduzierung des finanziellen Puffers, der dem Unternehmen 

im Falle einer vollständigen Wertminderung zur Verfügung steht. Da in der 

Praxis der bilanzierte Goodwill das vorhandene Eigenkapital des Unterneh-

mens teilweise sogar übersteigt, besteht in Einzelfällen ein Überschuldungs-

risiko, wenn der Goodwill vollumfänglich abgeschrieben werden muss.6 Mit 

Blick auf die Historie zeigt sich gleichzeitig, dass die Höhe des Goodwills im 

Laufe der Zeit zunimmt und zudem schneller als das Eigenkapital steigt. 

 
1  Vgl. IASB Conceptual Framework.1.2. 
2  Vgl. IAS 36.18. 
3  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Dissertationsschrift und 

in den jeweiligen Forschungsbeiträgen auf die gleichzeitige Verwendung männlicher 
und weiblicher Sprachformen verzichtet. Hingegen wird ein generisches Maskulinum 
verwendet, welches sich explizit als geschlechtsneutral versteht. Demnach gelten sämt-
liche Personen- und Berufsbezeichnungen gleichwohl für beiderlei Geschlecht. 

4  Vgl. IAS 36.10. 
5  Vgl. Eulerich et al. (2022), S. 8 f., deren Untersuchung alle Unternehmen der Indizes 

DAX, MDAX, SDAX und TecDAX sowie alle paritätisch mitbestimmten börsennotier-
ten Unternehmen jeweils für den angegebenen Zeitraum umfasst.  

6  Beispielsweise hatten zum 30.09.2021 die DAX40-Unternehmen Airbus, Bayer, E.ON, 
Siemens Healthineers und Fresenius einen das Eigenkapital übersteigenden Goodwill, 
vgl. Wadewitz (2022). 
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Beispielsweise erhöhte sich die Summe des bilanzierten Goodwills deutscher 

börsennotierter Unternehmen zwischen 2006 und 2019 von 154 Mrd. Euro 

auf 369 Mrd. Euro und der Anteil des Goodwills am Eigenkapital im gleichen 

Zeitraum von durchschnittlich rund 34 % auf 38 %.7 Dadurch wird das zuvor 

genannte Risiko weiter verschärft. Diese hohe und tendenziell wachsende 

wertmäßige Bedeutung lässt sich auch über Deutschland hinaus in Europa8 

und im U.S.-Raum9 beobachten. 

Für den Normenanwender erweisen sich zudem verschiedene Probleme bei 

der praktischen Handhabung des WTG, insbesondere im Hinblick auf die er-

hebliche Menge an Informationen, die verarbeitet werden müssen, die erfor-

derlichen speziellen Bewertungs- und Branchenkenntnisse,10 die Komplexität 

des Standards11 sowie die auslegungsbedürftigen Regelungen des IAS 36.12 

Die vorhandenen Ermessensspielräume nutzen Unternehmen regelmäßig ab-

schlusspolitisch, um Wertminderungen bewusst zu vermeiden oder aufgrund 

externer außergewöhnlicher Situationen gezielt herbeizuführen.13 Dieses op-

portunistische Verhalten kann möglicherweise erklären, warum in der Praxis 

nur wenige Goodwill-Wertminderungen vorgenommen und entsprechend 

lange theoretische Nutzungsdauern des Goodwills beobachtet werden.14 Zu-

sätzlich können aufgrund der hohen Komplexität des WTG neben motivato-

rischen auch andere kognitive Verzerrungen bei der Durchführung des Tests 

eine Rolle spielen. Beispielsweise kann die Entscheidungsfindung durch ver-

einfachte Vorgehensweisen verzerrt sein, die zur Bewältigung der hohen 

 
7  Vgl. Eulerich et al. (2022), S. 9. Zur verwendeten Datenbasis der Studie siehe Fn. 5. 
8  Eine Studie im europäischen Raum ist beispielsweise die 2021 European Goodwill Im-

pairment Studie von Kroll LLC (Hrsg.) (2021), welche die 600 Unternehmen des 
STOXX® Europe 600 Index betrachten. Sie dokumentieren beispielsweise einen Zu-
wachs des bilanzierten Goodwills von 1.602 Mrd. Euro im Jahr 2015 auf 1.843 Mrd. 
Euro im Jahr 2020. Über 91 % der Unternehmen wiesen 2020 einen Goodwill in der 
Bilanz aus.  

9  Eine Studie im U.S.-Raum ist beispielsweise die 2021 U.S. Goodwill Impairment Study 
von Kroll LLC (Hrsg.) (2022), welche 8.910 börsennotierte U.S.-Unternehmen betrach-
ten. Sie dokumentieren beispielsweise einen Zuwachs des bilanzierten Goodwills von 
2.991 Mrd. Dollar im Jahr 2015 auf 4.285 Mrd. Dollar im Jahr 2020. Über 30 % der 
Unternehmen wiesen 2020 einen Goodwill in der Bilanz aus. 

10  Vgl. Petersen/Plenborg (2010), S. 420. 
11  Dies erkennt das IASB beispielsweise im PIR des IFRS 3 mit der Formulierung „we 

could review IAS 36 and we could consider improvements to the impairment model; 
particularly whether there is scope for simplification“ an (IASB (Hrsg.) (2015), S. 8). 

12  Vgl. u. a. Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg (2020), Rn. 13. 
13  Vgl. u. a. Li/Sloan (2017), S. 974 ff.; Hayn/Hughes (2006), S. 240 ff. 
14  Vgl. Kümpel/Kleinewegen (2018), S. 2601 f., welche einen Praxisüberblick geben. 
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Komplexität verwendet werden.15 Unternehmen sind sich zudem in der An-

wendung des Standards häufig unsicher.16 Berichte nationaler und internati-

onaler Aufsichtsbehörden belegen daher regelmäßig die hohe Fehleranfällig-

keit des WTG.17 Insgesamt können kognitive Verzerrungen zu einer Über- 

oder Unterschätzung des Wertminderungsbedarfs führen und die Entschei-

dungsnützlichkeit des WTG z. B. aufgrund einer fehlenden neutralen Darstel-

lung verringern.18 Gleichzeitig könnten gegebenenfalls andere Einflussfakto-

ren derartige Verzerrungen abmildern und insofern die Entscheidungsnütz-

lichkeit des WTG erhöhen.  

Diese Dissertation untersucht mittels verschiedener Forschungsmethoden die 

Durchführung des Wertminderungstests des Goodwills. Dabei wird insbeson-

dere der diesbezügliche Entscheidungsprozess tiefgehender beleuchtet, ein 

Forschungsbereich, der trotz des hohen Grads an individueller Urteilsnotwen-

digkeit, potenziellen kognitiven Verzerrungen und bedeutenden finanziellen 

Auswirkungen bisher wenig Beachtung gefunden hat. Ein umfassendes Ver-

ständnis des Entscheidungsprozesses ist von großer Bedeutung, da dieses zur 

Entwicklung von Strategien führen kann, um kognitive Verzerrungen in be-

sonders kritischen Bereichen des Wertminderungstests zu reduzieren und 

dadurch die Entscheidungsnützlichkeit des WTG zu verbessern.19 Der Groß-

teil der bisherigen Studien erstreckt sich hingegen vor allem auf die Erfor-

schung von Determinanten von Wertminderungen mittels Archivdaten,20 

wodurch nicht die Entscheidungen von Normenanwendern erforscht werden, 

sondern lediglich deren durch die nachgelagerten Entscheidungen vom be-

stellten Abschlussprüfer und anderen am Entscheidungsprozess Beteiligten 

 
15  Vgl. u. a. Kahneman/Tversky (1972), S. 432 ff. sowie Asbahr (2018), S. 13 ff., welcher 

auch einen Überblick über diesbezüglich vorhandene Literatur gibt. 
16  Vgl. Petersen/Plenborg (2010), S. 419 ff. 
17  Vgl. u. a. DPR (Hrsg.) (2019), S. 7 ff.; DPR (Hrsg.) (2021), S. 18 ff.; ESMA (Hrsg.) 

(2013), S. 3 ff. 
18  Beispielsweise wäre die Darstellung von Informationen aufgrund einer motivationalen 

Verzerrung des Managements, eine Wertminderung zu vermeiden, nicht neutral, da die 
Darstellung auf eine einseitige Beeinflussung von Entscheidungen der Abschlussadres-
saten hin erfolgt. Durch die fehlende Neutralität sind die Informationen nicht glaubwür-
dig dargestellt und schlussfolgernd auch nicht entscheidungsnützlich (vgl. IASB Con-
ceptual Framework.2.4 ff.). 

19  Beispielsweise werden im Prüfungskontext im Abhängigkeit der Art der kognitiven 
Verzerrung unterschiedliche Entzerrungsstrategien diskutiert, vgl. u. a. Asbahr (2018), 
S. 21 ff., m. w. N. 

20  Vgl. u. a. Hayn/Hughes (2006); Li/Sloan (2017). 
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gefilterte Entscheidungen.21 Lediglich ein kleiner Teil der Literatur befasst 

sich mit dem Wertminderungstest aus einer verhaltenswissenschaftlichen 

Perspektive. Diese Forschungsarbeiten betrachten Aspekte allerdings nur 

punktuell, z. B. nur die praktischen Herausforderungen22, einzelne kognitiven 

Einflussfaktoren23 oder weisen Schwächen zur vollumfänglichen Erfor-

schung der Entscheidungsfindung bei der komplexen Aufgabe des WTG hin-

sichtlich der verwendeten Forschungsmethode auf, indem etwa standardi-

sierte Fragebögen verwendet werden.24 

Mit dem ersten Forschungsbeitrag der vorliegenden Dissertationsschrift 

(„Kritische Bereiche der Entscheidungsfindung bei der Durchführung des 

Wertminderungstests des Goodwills gemäß IAS 36 – eine explorative Inter-

viewstudie“, keine Ko-Autorenschaft) wird diese Forschungslücke geschlos-

sen, indem kritische Bereiche der Entscheidungsfindung bei der Durchfüh-

rung des WTG identifiziert werden. Da der diesbezügliche Forschungsstand 

wie angemerkt gering ist und sich für ein tiefergehendes Verständnis der ge-

nannten Bereiche vor allem explorative Forschungsansätze eignen,25 werden 

halbstrukturierte Experteninterviews mit Abschlussaufstellern und Unterneh-

mensberatern geführt. Unternehmensberater werden zusätzlich befragt, da 

diese Abschlussaufsteller regelmäßig bei der Durchführung des Wertminde-

rungstests u. a. aus Kosten- oder Komplexitätsgründen beraten.26 Insofern 

verfügen sie über ein breites Erfahrungswissen ihre eigenen Vorgehenswei-

sen und die der Abschlussaufsteller betreffend. Die Interviewdurchführung 

erfolgt unter Berücksichtigung erwartbarer kritischer Bereiche in Form von 

Herausforderungen bei der praktischen Handhabung des WTG und auch unter 

 
21  Vgl. Graham/Harvey/Rajgopal (2005), S. 6 f. 
22  Vgl. u. a. Petersen/Plenborg (2010), S. 419 ff.; Mazzi/Liberatore/Tsalavoutas (2016), 

S. 353 ff. 
23  Vgl. u. a. Tan/Trotman (2018), S. 77 ff.; Chung/Hribar (2021), S. 221 ff. 
24  Vgl. Petersen/Plenborg (2010), S. 419 ff.; Mazzi/Liberatore/Tsalavoutas (2016), S. 353 

ff. Durch die Verwendung von standardisierten Fragebögen wird die Flexibilität im Ant-
wortverhalten eingeschränkt (vgl. Hair/Page/Brunsveld (2019), S. 209) und unerwartete 
Gedankengänge sowie Handlungen der Probanden können nicht aufgedeckt werden 
(vgl. Lamnek/Krell (2016), S. 99). Sie eignen sich daher weniger für die Erforschung 
von komplexen Problemsituationen, wie der des WTG. Fragebögen dokumentieren zu-
dem lediglich das Ergebnis der Entscheidungsfindung und nicht den Weg zu diesem. 

25  Vgl. Hair/Page/Brunsveld (2019), S. 161 ff. 
26  Vgl. Seetharaman et al. (2006), S. 350. 
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Berücksichtigung hiermit einhergehender zu erwartender kognitiver Verzer-

rungen sowie weiterer Einflussfaktoren. 

Auf Basis von 27 halbstrukturierten Experteninterviews lassen sich umfang-

reiche Ergebnisse ableiten. Kritische Bereiche der Entscheidungsfindung in 

Form von Herausforderungen bei der praktischen Handhabung des WTG 

werden am häufigsten in der Ermittlung des erzielbaren Betrags und daneben 

in der Identifizierung einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit (ZGE) ver-

ortet. Herausforderungen in der Ermittlung des erzielbaren Betrags einer ZGE 

bestehen vor allem im Hinblick auf die Cashflow-Planung bei schwer prog-

nostizierbaren, stark wachsenden oder neuen Geschäftsmodellen. Die Identi-

fizierung einer ZGE ist u. a. aufgrund der notwendigen Auslegung der Rege-

lungen des IAS 36 zur Abgrenzung der ZGE sowie aufgrund interner Daten-

verfügbarkeiten bei der Ermittlung ihres Buchwerts herausfordernd. Die 

Wahrnehmung von Unternehmensberatern und Abschlussaufstellern in Be-

zug auf Herausforderungen unterscheidet sich teilweise, indem Unterneh-

mensberater beispielsweise die Ermittlung des Wachstumsabschlags im für 

den erzielbaren Betrag zentralen Endwert (Terminal Value) als kritischer er-

achten als Abschlussaufsteller.  

Kritische Bereiche der Entscheidungsfindung bei der Durchführung des 

WTG ergeben sich auch aufgrund kognitiver Einflussfaktoren. Abschlussauf-

steller berichten am häufigsten, dass sie die Reaktion der Abschlussadressa-

ten, insbesondere die des Kapitalmarkts, auf die Ergebnisse des Wertminde-

rungstests antizipieren und dass dies Einfluss auf ihre Entscheidungsfindung 

nimmt. Die Entscheidungsfindung bei der Durchführung des WTG ist daher 

häufig motivational beeinflusst, so dass Wertminderungen z. B. zur Vermei-

dung einer negativen Kapitalmarktreaktion vermieden oder, z. B. beim Vor-

liegen von unternehmensexternen Ereignissen, die sich zur Erklärung der 

Wertminderung eignen, bewusst herbeigeführt oder im Betrag erhöht werden. 

Unternehmensberater erscheinen in der vorliegenden Untersuchungsstich-

probe konservativer und weniger kognitiv verzerrt. Sie sehen vor allem das 

Risiko eines weiteren Reviews durch eine externe Aufsichtsbehörde wie etwa 

die BaFin als Einflussfaktor, um ihre kognitiven Anstrengungen zu erhöhen.  
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Daneben werden Erkenntnisse gesammelt, in welchen Teilprozessen der In-

formationsverarbeitung die genannten Herausforderungen auftreten (z. B. ist 

die Suche nach in Frage kommenden Peers eher unproblematisch, die Evalu-

ierung hingegen, welche dieser Peers in die finale Peer-Group eingehen, kri-

tisch) und in welchen Teilprozessen kognitive Verzerrungen am ehesten zu 

verorten sind (z. B. ist es unauffälliger, im Zuge der Informationsevaluierung 

von Wachstumsannahmen eine motivationale Verzerrung auszuüben als in 

der Informationssuche). Die Interviewstudie gibt hierdurch verschiedene An-

knüpfungspunkte für die Praxis und die Forschung. Eine dieser Forschungs-

perspektiven bildet die Grundlage für den vierten Forschungsbeitrag dieser 

Dissertation, der speziell die Auswirkungen einer identifizierten Verzerrung 

sowie einer identifizierten möglichen Entzerrungsstrategie auf die Durchfüh-

rung des WTG untersucht (siehe Seite 9). 

Daneben liefern die Interviews wertvolle Einblicke in die Identifizierung und 

Beurteilung von Anhaltspunkten für eine Wertminderung. Daher wird dieser 

Themenbereich im zweiten und dritten Forschungsbeitrag dieser Dissertation 

separat behandelt. Anhaltspunkte für eine Wertminderung sind im Vorfeld 

des eigentlichen WTG von besonderer Bedeutung, da ein Wertminderungs-

test neben dem obligatorischen Test nur dann durchgeführt werden muss, 

wenn ein Anhaltspunkt für eine Wertminderung vorliegt.27 Gleichzeitig sind 

die diesbezüglichen Regelungen des IAS 36.12 auslegungsbedürftig, so dass 

ein hohes Maß an individuellem Urteilsvermögen erforderlich ist.28 Zudem 

können ausgewiesene Wertminderungsaufwendungen durch eine fehlende 

Angabe der Ereignisse und Umstände gemäß IAS 36.130a bzw. IAS 36.131b, 

die zur Erfassung der Wertminderung geführt haben, für den Abschlussadres-

sat wenig aussagekräftig sein. 

Ziel des zweiten Forschungsbeitrags („Anhaltspunkte für eine Wertminde-

rung gemäß IAS 36 – eine Analyse von Geschäftsberichten“, in Ko-Autoren-

schaft mit Herrn Prof. Dr. Klaus Ruhnke) ist es daher zunächst, eine Be-

standsaufnahme aus den IFRS-Konzernabschlüssen der DAX30-, MDAX- 

 
27  Vgl. IAS 36.8 ff. 
28  Vgl. Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg (2020), Rn. 23 und 31; Bartl/Weller (2017),  

Rn. 451.  
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und SDAX-Unternehmen zu den ausgewiesenen Anhaltspunkten für eine 

Wertminderung zu erstellen. Bisherige Studien in dieser Forschungsrichtung 

geben Hinweise auf eine unzureichende Einhaltung der standardspezifischen 

Angabepflichten.29 Daneben bestehen Untersuchungen, die Anhaltspunkte 

für eine Wertminderung zwar systematisieren, sich jedoch oftmals auf den 

Goodwill fokussieren. Der zweite Forschungsbeitrag erweitert daher das 

Schrifttum folgendermaßen: Erstens wird die Goodwill-fokussierte Betrach-

tung um die sonstigen, im Anwendungsbereich von IAS 36 liegenden, Ver-

mögenswerte erweitert und ein Vergleich vorgenommen. Zweitens wird, 

durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die zum Untersuchungs-

zeitpunkt zuletzt veröffentlichten Abschlüsse des Geschäftsjahres 2020, ver-

gleichend das Geschäftsjahr 2018 als ein nicht-krisenbeeinflusstes Jahr un-

tersucht. Drittens werden nicht nur die Anhaltspunkte für eine Wertminde-

rung systematisiert, sondern es wird auch deskriptiv Auskunft über die hier-

mit verbundenen Wertminderungsaufwendungen sowie ihre Wertminde-

rungsintensitäten als Maß der Bedeutung der Wertminderung gegeben.  

Im Ergebnis zeigt sich, dass auch in der vorliegenden Datengrundlage der 

Anteil von Wertminderungen ohne Angabe eines Anhaltspunkts hoch ist (im 

Nicht-Krisenjahr 2018 rund 35 % und im Krisenjahr 2020 rund 31 %), die 

diesbezügliche durchschnittliche Wertminderungsintensität jedoch eher nied-

rig. Daneben lässt sich erwartungsgemäß eine zunehmende Anzahl von Un-

ternehmen mit Wertminderungen (insbesondere auf den Goodwill) sowie 

eine höhere Wertminderungsintensität im Krisenjahr 2020 beobachten. Im 

Nicht-Krisenjahr 2018 dominieren die Anzahl und die Wertminderungsinten-

sität interner Informationsquellen gemäß IAS 36.12e–g, im Krisenjahr 2020 

hingegen solche aus externen Informationsquellen gemäß IAS 36.12a–d. Ne-

ben der krisenbedingten Verschlechterung der Wirtschaftslage könnte diese 

Dominanzverschiebung auch auf eine bewusste oder unbewusste Tendenz 

des Managements zurückzuführen sein, Wertminderungen externen Faktoren 

zuzuschreiben, um von eigenen Unzulänglichkeiten im Zusammenhang mit 

der Akquisition abzulenken. Da solch eine Interpretation anhand der 

 
29  Vgl. Glaum et al. (2013), S. 184 ff.; Izzo/Luciani/Sartori (2013), S. 108 ff.; Mazzi et al. 

(2017), S. 279 ff.; Gros/Koch (2018), S. 153 ff.; Lazar/Velte (2018), S. 301 ff.  
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deskriptiven Ergebnisse jedoch schwerfällt, beleuchtet der dritte Forschungs-

beitrag u. a. dieses Verhalten bei der Entscheidungsfindung mittels eines qua-

litativen Forschungsansatzes näher. 

Zielsetzung des dritten Forschungsbeitrags der vorliegenden Dissertations-

schrift („Anhaltspunkte für eine Wertminderung gemäß IAS 36 – Ergebnisse 

einer interviewbasierten Studie“, in Ko-Autorenschaft mit Herrn Prof. Dr. 

Klaus Ruhnke) ist daher, zu erforschen, wie in der Rechnungslegungspraxis 

Anhaltspunkte für eine Wertminderung identifiziert (im Sinne einer Suche) 

und diese im Sinne der Notwendigkeit eines Wertminderungstests beurteilt 

werden. Hierfür wird erstens untersucht, welche Faktoren die Einschätzung 

von ceteris paribus identischen Anhaltspunkten beeinflussen (sog. Rahmen-

faktoren). Zweitens wird erforscht, welche kritischen Bereiche im Sinne von 

Herausforderungen bei der praktischen Handhabung und in diesem Zusam-

menhang auftretenden kognitiven Einflussfaktoren bei der Identifizierung 

und Beurteilung von Anhaltspunkten bestehen. Da der Abschlussprüfer die 

Vorgehensweise des Unternehmens prüft und ein gegebenenfalls ungeeigne-

tes Vorgehen bei der Identifizierung und Beurteilung von Anhaltspunkten be-

anstandet, wird drittens die Rolle des bestellten Abschlussprüfers in die Be-

trachtung einbezogen. Die Datengrundlage der Untersuchung bilden die qua-

litativen Experteninterviews des ersten Forschungsbeitrags; jedoch werden 

im dritten Forschungsbeitrag nur jene näher betrachtet, bei denen der Inter-

viewte der Auffassung war, dass die Identifikation und/oder Beurteilung von 

Anhaltspunkten für eine Wertminderung bei der Durchführung des Wertmin-

derungstests eine besondere Herausforderung darstellen.  

Im Ergebnis lassen sich auf Basis von 22 halbstrukturierten Experteninter-

views vier Rahmenfaktoren identifizieren, die die Einschätzung von ceteris 

paribus identischen Anhaltspunkten zu beeinflussen scheinen: die internen 

Organisationsabläufe (z. B. eine zeitlich regelmäßige Überprüfung ausge-

wählter Anhaltspunkte), die intern verfügbaren Ressourcen (z. B. Zugriff auf 

Datenbanken), das praktische Erfahrungswissen der am Prozess beteiligten 

Personen sowie ein gegebenenfalls vorhandener Headroom30, wobei 

 
30  Begrifflich ist unter einem Headroom eine positive Differenz zwischen dem erzielbaren 

Betrag und dem Buchwert einer ZGE zu verstehen.  
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Anhaltspunkte mit abnehmendem Headroom unter sonst gleichen Bedingun-

gen eher als relevant eingeschätzt werden. Die Identifizierung von Anhalts-

punkten wird häufiger als weniger kritisch angesehen. Die Beurteilung der 

identifizierten Anhaltspunkte wird eher als herausfordernd empfunden, u. a. 

aufgrund von zukunftsbezogenen Unsicherheiten bei der Abwägung der fi-

nanziellen Auswirkungen des Anhaltspunktes (z. B. V- oder U-Verlauf der 

finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie). In Bezug auf kognitive 

Einflussfaktoren stehen vor allem abschlusspolitische Motivlagen der Ab-

schlussaufsteller im Vordergrund, wie etwa die Vermeidung der Durchfüh-

rung eines Wertminderungstests, indem unter anderem kurzfristige negative 

Effekte durch langfristige positive Nachholeffekte argumentativ ausgegli-

chen werden. Zudem besteht, wie im zweiten Forschungsbeitrag vermutet 

wird, die Neigung, externe Anhaltspunkte (die nicht mit einem Management-

versagen in Verbindung gebracht werden) bewusst als Anlass heranzuziehen, 

um Wertminderungen vorzunehmen. Die Rolle des Abschlussprüfers wird 

zwischen der einer harten Kontrollinstanz und der eines professionellen Spar-

ringspartners gesehen, wobei auch ein strategisches Verhalten des Abschluss-

aufstellers in Bezug auf die Kommunikation mit dem Abschlussprüfer er-

kennbar ist.  

Der vierte und letzte Forschungsbeitrag („Verzerrungen in der Informations-

verarbeitung bei Goodwill-Wertminderungsentscheidungen: Ist die Prozess-

rechenschaft ein guter Entzerrungsmechanismus?“, in Ko-Autorenschaft mit 

Herrn Prof. Dr. Klaus Ruhnke) knüpft an die Ergebnisse der Interviewstudie 

des ersten Forschungsbeitrags dieser Dissertation an. Experimentell unter-

sucht werden kognitive Verzerrungen bei der Wertminderungsentscheidung 

und der hiermit einhergehenden Informationsverarbeitung sowie die Wir-

kungsweise zusätzlicher Rechenschaftsmechanismen als mögliche Entzer-

rungsmechanismen. Verfolgt wird dabei eine Rechenschaft in Bezug auf den 

Prozess der Entscheidungsfindung (Prozessrechenschaft), da dieses Kon-

strukt der Rechenschaft auf Basis der bestehenden Literatur am geeignetsten 

erscheint, um kognitive Verzerrungen zu verringern.31 Die Teilnehmer des 

Experiments werden zwei Manipulationsgruppen zugeordnet: Eine Gruppe 

 
31  Vgl. u. a. Doney/Armstrong (1996); Siegel-Jacobs/Yates (1996); Kim/Trotman (2015). 
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unterliegt einer, der Unternehmenspraxis nachempfundenen, normalen Re-

chenschaftssituation (normale Prozessrechenschaft), während eine weitere 

Gruppe zusätzliche Rechenschaftsmechanismen in Bezug auf den Prozess der 

Entscheidungsfindung beim Wertminderungstest manipuliert (erhöhte Pro-

zessrechenschaft). Um kognitive Verzerrungen messen zu können, werden 

Teilnehmer zudem einer Benchmark-Gruppe zugeordnet, für die eine neutrale 

Entscheidungssituation konstruiert und angenommen wird.  

Basierend auf der Teilnahme von 90 berufserfahrenen Abschlussaufstellern 

und Unternehmensberatern zeigt sich ein positiver Einfluss der erhöhten Pro-

zessrechenschaft auf die Wahrscheinlichkeit einer Wertminderung des Good-

wills. Während sich die Wertminderungsentscheidung unter normaler Pro-

zessrechenschaft noch signifikant von der neutralen Benchmark-Gruppe un-

terscheidet, ist dies unter der erhöhten Prozessrechenschaft nicht mehr der 

Fall. Eine differenzierte Analyse der Teilprozesse der Informationsverarbei-

tung dokumentiert eine tendenziell ausgewogenere Informationssuche unter 

der erhöhten Prozessrechenschaft. Feststellbar ist außerdem eine signifikante 

Verringerung von kognitiven Verzerrungen in der Informationsevaluierung 

durch die zusätzlichen Rechenschaftsmechanismen, so dass die Information-

sevaluierung unter der erhöhten Prozessrechenschaft nunmehr neutral im 

Sinne der neutralen Benchmark-Gruppe ist. Insgesamt erscheint somit eine 

höhere Rechenschaft in Bezug auf den Prozess der Entscheidungsfindung ge-

eignet, um kognitive Verzerrungen bei der Durchführung des WTG abzumil-

dern. Dabei deuten zusätzliche Analysen auf eine zentrale Bedeutung der Re-

chenschaft gegenüber dem seitens des Aufsichtsrats eingerichteten internen 

Prüfungsausschuss unter den in der Fallstudie eingesetzten Rechenschaftsme-

chanismen hin. Die Studie zeigt zudem, dass die Einbindung von Unterneh-

mensberatern in die Durchführung des WTG tendenziell zu befürworten ist, 

da die teilnehmenden Unternehmensberater im Unterschied zu den Ab-

schlussaufstellern keine Anzeichen für ein opportunistisch verzerrtes Vorge-

hen erkennen lassen. 

Die nachstehende Abbildung I-1 gibt einen abschließenden Überblick über 

die Forschungsbeiträge dieser Dissertationsschrift, inklusive ihrer verwende-

ten Untersuchungsmethoden und ihren Zusammenhängen untereinander.
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Abbildung I-1: Überblick über die Forschungsbeiträge 
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II Kritische Bereiche der Entscheidungsfindung bei der 

Durchführung des Wertminderungstests des Goodwills  

gemäß IAS 36 – eine explorative Interviewstudie 

II.1 Einleitung 

Die Durchführung des Wertminderungstests des Goodwills gemäß IAS 36 

(WTG) stellt den Normenanwender in der praktischen Handhabung in ver-

schiedenen Hinsichten regelmäßig vor Probleme: Erstens stellt die Durchfüh-

rung des Tests für den Normenanwender eine komplexe Aufgabe dar, indem 

eine Vielzahl von Informationen mit zumeist hoher Schätzunsicherheit zu be-

rücksichtigen sind. Zweitens sind die Regelungen des IAS 36 trotz des Um-

fangs des Standards in einigen Fällen wenig detailreich, so dass die Anwen-

dung regelmäßig im Rahmen des individuellen Urteilsvermögens des Nor-

menanwenders liegt.32 Drittens birgt der Standard eine hohe Komplexität33 

und erfordert spezifische technische Kompetenzen (z. B. im Hinblick auf Be-

wertungsmodelle) sowie branchenspezifische Fachkenntnisse (z. B. im Hin-

blick auf langfristige Wachstumsannahmen).34 Für den Normenanwender be-

steht hierdurch ein Rechnungslegungsproblem, da er den WTG nicht mittels 

einer selbstverständlichen Vorgehensweise durchführen kann. 

Für komplexe Problemsituationen wie die dargelegte beschreibt die Kogniti-

onspsychologie eine Neigung des Entscheidungsträgers, die objektiv erfor-

derlichen Informationen zur Problemlösung nicht ausreichend heranzuzie-

hen.35 Dabei kann die Entscheidungsfindung aufgrund von vereinfachten 

Vorgehensweisen zur Bewältigung der hohen Komplexität kognitiv verzerrt 

sein.36 Begrifflich sind unter kognitiven Verzerrungen vereinfachend in der 

Empirie beobachtete systematische Abweichungen gegenüber streng 

 
32  Vgl. Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg (2020), Rn. 13. Das hohe Maß an Auslegungsbe-

dürftigkeit zeigt beispielsweise IAS 36.33: „Bei der Ermittlung des Nutzungswerts muss 
ein Unternehmen (...) die Cashflow-Prognosen auf vernünftigen und vertretbaren An-
nahmen aufbauen (...)“. Zu den diesbezüglichen Ermessensspielräumen vgl. u. a. Reinke 
(2010), S. 118 f.; Kirsch (2004), S. 64; Pottgießer/Velte/Weber (2005), S. 1752. 

33  Dies erkennt das IASB beispielsweise im PIR des IFRS 3 mit der Formulierung „we 
could review IAS 36 and we could consider improvements to the impairment model; 
particularly whether there is scope for simplification“ an (IASB (Hrsg.) (2015), S. 8). 

34  Vgl. Petersen/Plenborg (2010), S. 420. 
35  Vgl. Newell/Simon (1972), S. 810 ff. 
36  Vgl. u. a. Kahneman/Tversky (1972), S. 432 ff.  
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rationalen Problemlösungen zu verstehen.37 Neben dieser Anfälligkeit für un-

bewusste Verzerrungen aufgrund der hohen Komplexität des WTG kann die 

Entscheidungsfindung durch bestehende Ermessensspielräume vor allem 

auch abschlusspolitisch motiviert verzerrt sein.38 In dieser Hinsicht besteht 

eine Vielzahl von empirischen Befunden, dass Abschlussaufsteller keine 

Wertminderung vornehmen, obwohl Hinweise auf eine Wertminderung des 

zugrundeliegenden Vermögenswertes bestehen.39 Die insgesamt hohe Fehler-

anfälligkeit des WTG durch Verzerrungen verschiedener Art zeigen ver-

schiedentlich auch die Berichte nationaler und internationaler Aufsichtsbe-

hörden (z. B. der DPR).40 

Eine Verzerrung bei der Entscheidungsfindung beim WTG steht nicht im 

Sinne der vorrangigen Zielsetzung eines IFRS-Abschlusses, entscheidungs-

nützliche (Finanz-)Informationen zu vermitteln.41 Beispielsweise wäre die 

Darstellung von Informationen aufgrund einer motivationalen Verzerrung 

des Managements, eine Wertminderung zu vermeiden, nicht neutral, da die 

Darstellung auf eine einseitige Beeinflussung von Entscheidungen der Ab-

schlussadressaten hin erfolgt.42 Durch die fehlende Neutralität sind die Infor-

mationen nicht glaubwürdig dargestellt und schlussfolgernd auch nicht ent-

scheidungsnützlich.43 Da der bestellte Abschlussprüfer die verzerrte Ent-

scheidungsfindung des Abschlussaufstellers u. a. aufgrund der hohen Ermes-

sensspielräume teilweise nur schwer aufdecken kann, besteht insgesamt die 

Kritik an den aktuellen Regelungen des WTG, dass dieser weniger 

 
37  Vgl. Ruhnke (2000), S. 291 f. 
38  Vgl. Trottier (2013), S. 2. 
39  Vgl. u. a. Hayn/Hughes (2006), S. 240 ff.; Li/Sloan (2017), S. 974 ff.; 

Glaum/Landsman/Wyrwa (2018), S. 160 ff. 
40  Vgl. u. a. DPR (Hrsg.) (2019), S. 7 ff.; DPR (Hrsg.) (2021), S. 18 ff.; ESMA (Hrsg.) 

(2013), S. 3 ff. 
41  Vgl. IASB Conceptual Framework.1.2. 
42  Siehe hierzu IASB Conceptual Framework.2.15: „A neutral depiction is without bias in 

the selection or presentation of financial information. A neutral depiction is not slanted, 
weighted, emphasised, de-emphasised or otherwise manipulated to increase the proba-
bility that financial information will be received favourably or unfavourably by users.“ 

43  Angesprochen sind die vom IASB definierten fundamentalen qualitativen Merkmale der 
Relevanz und der glaubwürdigen Darstellung, die ein IFRS-Abschluss aufweisen muss, 
damit eine Entscheidungsnützlichkeit gegeben ist (vgl. IASB Conceptual Frame-
work.2.4 ff.). Dabei ist eine Information glaubwürdig dargestellt, wenn die Darstellung 
idealerweise vollständig, neutral und fehlerfrei ist (vgl. IASB Conceptual Frame-
work.2.13). 
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entscheidungsnützlich ist.44 Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund hoher 

und tendenziell zunehmender Goodwill-Bestandteile in absoluten Beträgen 

sowie im Verhältnis zum Eigenkapital als finanzieller Puffer des Unterneh-

mens kritisch zu sehen.45 Beispielsweise zeigte sich im deutschen Raum im 

Zeitraum von 2006 bis 2019 ein schnellerer Anstieg der bilanzierten Good-

wills von rund 155 auf 369 Mrd. Euro als der Eigenkapitale, so dass der 

durchschnittliche Anteil des Goodwills am Eigenkapital von rund 34 % auf 

38 % zunahm.46 Teilweise übersteigt der bilanzierte Goodwill sogar das Ei-

genkapital, wodurch in diesen Einzelfällen ein Überschuldungsrisiko besteht, 

wenn der Goodwill vollumfänglich abgeschrieben werden muss.47 Diese 

hohe Bedeutung und der Trend lassen sich auch über Deutschland hinaus in 

Europa48 und im U.S.-Raum49 beobachten. 

Insgesamt zeigt sich aufgrund des zuvor Genannten eine Dringlichkeit, die 

Durchführung des WTG und hiermit einhergehende Entscheidungsprozesse 

tiefergehend zu untersuchen und hierdurch kritische Bereiche bei der Ent-

scheidungsfindung offenzulegen. Dies trägt einerseits zu einem besseren Ver-

ständnis über die wahrgenommenen praktischen Herausforderungen und kog-

nitiven Einflussfaktoren beim WTG bei. Darüber hinaus ist es von entschei-

dender Bedeutung Lösungen vorzuschlagen, die die Auswirkungen kogniti-

ver Verzerrungen auf den WTG abmildern.50 So können kognitive Verzer-

rungen die Entscheidungsnützlichkeit des WTG verringern und den 

 
44  Siehe hierzu u. a. Mazzi/Liberatore/Tsalavoutas (2016), S. 355 f. 
45  Vgl. Eulerich et al. (2022), S. 8 f., deren Untersuchung alle Unternehmen der Indizes 

DAX, MDAX, SDAX und TecDAX sowie alle paritätisch mitbestimmten börsennotier-
ten Unternehmen jeweils für den angegebenen Zeitraum umfasst. 

46  Vgl. ebenda; zur verwendeten Datenbasis der Studie siehe vorherige Fußnote. 
47  Beispielsweise hatten zum 30.09.2021 die DAX40-Unternehmen Airbus, Bayer, E.ON, 

Siemens Healthineers und Fresenius einen das Eigenkapital übersteigenden Goodwill, 
vgl. Wadewitz (2022). 

48  Eine Studie im europäischen Raum ist beispielsweise die 2021 European Goodwill Im-
pairment Studie von Kroll LLC (Hrsg.) (2021), die die 600 Unternehmen des STOXX® 
Europe 600 Index betrachten. Sie dokumentierte beispielsweise einen Zuwachs des bi-
lanzierten Goodwills von 1.602 Mrd. Euro im Jahr 2015 auf 1.843 Mrd. Euro im Jahr 
2020. Über 91 % der Unternehmen wiesen 2020 einen Goodwill in der Bilanz aus.  

49  Eine Studie im U.S.-Raum ist beispielsweise die 2021 U.S. Goodwill Impairment Study 
von Kroll LLC (Hrsg.) (2022), die 8910 börsennotierte U.S.-Unternehmen betrachtet. 
Die Studie dokumentierte beispielsweise einen Zuwachs des bilanzierten Goodwills von 
2.991 Mrd. Dollar im Jahr 2015 auf 4.285 Mrd. Dollar im Jahr 2020. Über 30 % der 
Unternehmen wiesen 2020 einen Goodwill in der Bilanz aus. 

50  Beispielsweise werden im Prüfungskontext in Abhängigkeit von der Art der kognitiven 
Verzerrung unterschiedliche Entzerrungsstrategien diskutiert, vgl. u. a. Asbahr (2018), 
S. 21 ff., m. w. N. 
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Wertminderungsbedarf über- oder unterschätzen. Gleichzeitig könnten gege-

benenfalls andere Einflussfaktoren entzerrend wirken und hierdurch die Ent-

scheidungsnützlichkeit des WTG erhöhen. Die derzeitige Forschungslage in 

dieser Stoßrichtung ist gering, wohingegen die Entscheidungsfindung bei 

komplexen Aufgaben in verwandten Bereichen bereits untersucht ist.51  

Im Unterschied hierzu erstreckt sich der vorliegend relevante Forschungs-

stand vorwiegend auf die Erforschung von Determinanten einer Wertminde-

rung mittels Archivdaten.52 Hierdurch bestehen neben der einschlägigen 

Kommentierungsliteratur53 Hinweise auf kritische Bereiche der Entschei-

dungsfindung beim WTG. Gleichwohl beobachten archivdatengestützte Ar-

beiten nicht die Entscheidungen von Normenanwendern, sondern lediglich 

deren durch die nachgelagerten Entscheidungen des bestellten Abschlussprü-

fers und anderen am Entscheidungsprozess Beteiligten gefilterte Entschei-

dungen.54 Aus einer verhaltenswissenschaftlichen Perspektive befassen sich 

nur wenige Arbeiten mit dem Wertminderungstest.55 Diese Forschungsarbei-

ten weisen allerdings teilweise methodische Schwächen auf oder beschäfti-

gen sich nur punktuell mit kritischen Bereichen (siehe im Detail  

Abschnitt II.2).  

Da insofern eine praktische Bedeutsamkeit und zugleich weiterer For-

schungsbedarf bestehen, hat das vorliegende Forschungsvorhaben mittels ei-

nes explorativen Forschungsansatzes zum Ziel, detailreichere Erkenntnisse 

über kritische Bereiche der Entscheidungsfindung bei der Durchführung des 

WTG zu gewinnen. In diesem Zusammenhang sollen Herausforderungen bei 

der praktischen Durchführung des Tests und mit der Entscheidungsfindung 

einhergehende kognitive Verzerrungen sowie weitere Einflussfaktoren zu-

sammen beleuchtet werden. Da der diesbezügliche Forschungsstand wie an-

gemerkt gering ist und sich für ein tiefergehendes Verständnis zu den 

 
51  Beispielweise ist die Entscheidungsfindung bei komplexen Aufgaben in Bereich der 

Abschlussprüfung bereits intensiv beleuchtet worden, vgl. etwa Ruhnke (2000); 
Schwind (2011); Asbahr (2018). 

52  Vgl. u. a. Hayn/Hughes (2006); Li/Sloan (2017). 
53  Vgl. u. a. Baetge et al. (2016); Bartl/Weller (2017). 
54  Vgl. Graham/Harvey/Rajgopal (2005), S. 6 f. 
55  Vgl. u. a. Tan/Trotman (2018), S. 77 ff.; Petersen/Plenborg (2010), S. 419 ff.; 

Mazzi/Liberatore/Tsalavoutas (2016), S. 353 ff.; Chung/Hribar (2021). 
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genannten Bereichen vor allem explorativ ausgerichtete Forschungsarbeiten 

eignen,56 werden zur Zielerreichung Abschlussaufsteller und Unternehmens-

berater in einem explorativ angelegten halbstrukturierten Experteninterview 

befragt. Unternehmensberater werden zusätzlich zu den Abschlussaufstellern 

interviewt, da sie über eine breites Erfahrungswissen beim Wertminderungs-

test verfügen, indem sie Abschlussaufsteller bei dessen Durchführung u. a. 

aus Kosten- oder Komplexitätsgründen beraten.57 Zudem geben sie gegebe-

nenfalls wahrheitsgetreuere Einblicke in die Entscheidungsfindung der Ab-

schlussaufsteller nebst der eigenen.58  

Auf die Einleitung folgend wird in Abschnitt II.2 zunächst der Forschungs-

stand genauer dargelegt und die Forschungsfrage des Beitrags abgeleitet. Es 

folgen forschungsrelevante Grundlagen zum Forschungsvorhaben in  

Abschnitt II.3 und die Vorstellung der expliziten Forschungsmethodik in 

Form der Interviews in Abschnitt II.4. Den Schwerpunkt des Beitrags bildet 

die Darstellung der Ergebnisse in Abschnitt II.5. Der Beitrag schließt mit ei-

ner Zusammenfassung nebst Limitationen und Ausblick in Abschnitt II.6. 

II.2 Forschungsstand und -frage 

Neben der umfangreichen Literatur zur kritischen Würdigung der Regelun-

gen des IAS 3659 erstrecken sich die empirischen Forschungsbestrebungen 

hinsichtlich des Wertminderungstests des Goodwills insbesondere auf die Er-

forschung von Determinanten einer Wertminderung des Goodwills mittels 

Archivdaten. In dieser Hinsicht identifizieren empirische Belege beispiels-

weise variable Vergütungsbestandteile des Managements,60 die Stärke des 

 
56  Vgl. Hair/Page/Brunsveld (2019), S. 161 ff. 
57  Vgl. Seetharaman et al. (2006), S. 350. 
58  Die Psychologie zeigt eine menschliche Neigung zu Antworten, von denen angenom-

men wird, dass diese eher auf soziale Zustimmung treffen als die wahre Antwort, durch 
die derweil eine soziale Ablehnung befürchtet wird (vgl. Krumpal (2013), S. 2027 f.). 
Abschlussaufsteller können dieser Antwortverzerrung unterliegen, wenn sie über ihre 
eigenen Entscheidungen berichten. Unternehmensberater können daher zusätzlich über 
das Verhalten der Abschlussaufsteller berichten und insofern eine gegebenenfalls durch 
eine soziale Erwünschtheit auftretende Antwortverzerrung der Abschlussaufsteller lö-
sen (zum Einsatz von proxy subjects vgl. Nederhof (1985), S. 274). 

59  Vgl. u. a. Wüstemann/Kierzek (2006), S. 99 f.; Bartl/Weller (2017), Rn. 517 ff. 
60  Vgl. u. a. Beatty/Weber (2006), S. 264 ff. 
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nationalen Enforcements,61 die Amtszeit des Managements62 und die Strenge 

von Kreditbedingungen63 als Determinanten einer Wertminderung zum Zeit-

punkt der Wertminderung. Wertminderungen des Goodwills werden dabei 

häufig abschlusspolitisch motiviert strategisch vermieden und/oder zeitlich 

verzögert, so dass diese Wertminderungen der operativen Performance der 

ZGE hinterherhängen können.64 Die Forschung beschäftigt sich auch mit der 

Vorhersage von Wertminderungen des Goodwills durch Determinanten zur 

Ankündigung des zugrundeliegenden Unternehmenserwerbs des Goodwills. 

Solche Forschungsarbeiten identifizieren beispielsweise die Übernahmeprä-

mie, das Verhältnis vom Goodwill zu den Unternehmenserwerbskosten oder 

die Zahlungsart des Unternehmenserwerbs als Determinanten einer zukünfti-

gen Wertminderung des Goodwills zum Unternehmenserwerbszeitpunkt.65 

Andere Forschungsarbeiten übertragen in der Psychologie identifizierte kog-

nitive Einflussfaktoren auf den Wertminderungstest und untersuchen ihr Vor-

liegen bei der hiermit einhergehenden Entscheidungsfindung. Beispielsweise 

stellen Chung/Hribar (2021) mittels Archivdaten fest, dass eine Selbstüber-

schätzung des CEOs hinsichtlich der finanziellen Performance des Unterneh-

mens die Wahrscheinlichkeit für eine Wertminderung des Goodwills verrin-

gert, wodurch Wertminderungen später eintreten.66 Der Zusammenhang ver-

stärkt sich, je höher die Planungsunsicherheit ist, und verringert sich, je mehr 

Finanzexperten im Vorstand vertreten sind.67 Auch Shin/Yang (2019) weisen 

einen negativen Zusammenhang zwischen der Selbstüberschätzung des 

CEOs und der Wahrscheinlichkeit für eine Wertminderung des Goodwills 

nach.68 Zusätzlich untersuchen sie die Selbstüberschätzung des CFOs. In die-

ser Hinsicht können sie allerdings keinen signifikanten Einfluss einer 

 
61  Vgl. u. a. Glaum/Landsman/Wyrwa (2018), S. 167 ff. 
62  Vgl. u. a. AbuGhazaleh/Al‐Hares/Roberts (2011), S. 183 ff.; Glaum/Landsman/Wyrwa 

(2018), S. 161 ff. 
63  Vgl. u. a. Beatty/Weber (2006), S. 264 ff. 
64  Vgl. u. a. Hayn/Hughes (2006), S. 240 ff.; Li/Sloan (2017), S. 974 ff. 
65  Vgl. u. a. Hayn/Hughes (2006), S. 274; Li et al. (2011), S. 775; Healy/Palepu/Ruback 

(1992), S. 165. In dieser Hinsicht sei die Meinung des IASBs anzumerken, dass eine 
Überzahlung in der Praxis zum Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs wahrscheinlich nicht 
erkennbar und insbesondere nicht quantifizierbar ist, vgl. IFRS 3 BC.382. 

66  Vgl. Chung/Hribar (2021), S. 233 ff. 
67  Vgl. ebenda, S. 236 ff. 
68  Vgl. Shin/Yang (2019), S. 15 ff. 
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Selbstüberschätzung auf die Entscheidungsfindung beim Wertminderungs-

test des Goodwills feststellen.69 

Alleinig Gietzmann/Wang (2019) befassen sich mit der Unterstützung von 

Unternehmensberatern bei der Durchführung des WTG. Nach ihnen beauf-

tragen Abschlussaufsteller die Unternehmensberater aus Gründen der Glaub-

würdigkeit, um zu bestätigen, dass sie selbst nicht opportunistisch agieren.70 

Im Ergebnis stellen sie eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Wertminde-

rung des Goodwills und höhere Goodwill-Wertminderungsaufwendungen in 

dem Jahr fest, in dem der Abschlussaufsteller die Inanspruchnahme von un-

abhängigen Bewertungsexperten beim Wertminderungstest offenlegt.71 Ins-

gesamt ist aufgrund der Archivdaten allerdings schwer zu sagen, ob die Ab-

schlussaufsteller weniger verzerrt sind und dies durch die Zuhilfenahme von 

Unternehmensberatern verifizieren wollen, oder ob die beauftragten Unter-

nehmensberater einen weniger verzerrten, konservativeren Ansatz bei der Be-

wertung verfolgen, der letztlich vom Abschlussaufsteller übernommen wird.  

Neben diesen Forschungsbestrebungen bestehen nur wenige Studien, die 

nicht auf Archivdaten basieren und kritische Bereiche bei der Durchführung 

des Wertminderungstests beleuchten. Einen Forschungsbeitrag in dieser Hin-

sicht leisten Petersen/Plenborg (2010). Sie erforschten mittels eines standar-

disierten Fragebogens, wie dänische Unternehmen den WTG durchführen. 

Der verwendete Fragebogen inkludiert dabei zwei auf Basis der Literatur 

identifizierte Problembereiche des Wertminderungstests: die Identifikation 

der ZGE und die Ermittlung des erzielbaren Betrags der ZGE.72 Ihre Ergeb-

nisse lassen eine unterschiedliche Praxisanwendung zwischen vergleichbaren 

teilnehmenden Unternehmen sowie eine oftmals nicht standardkonforme An-

wendung des IAS 36 erkennen.73 Hierdurch dokumentieren sie kritische Be-

reiche beim Wertminderungstest, wie z. B. die Cashflow-Planung im für den 

 
69  Vgl. Shin/Yang (2019), S. 15 ff.  
70  Vgl. Gietzmann/Wang (2019), S. 28 ff. 
71  Vgl. ebenda, S. 34 ff. 
72  Vgl. Petersen/Plenborg (2010), S. 421. 
73  Vgl. ebenda, S. 438. 
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erzielbaren Betrag zentralen Endwert (Terminal Value) und die Ermittlung 

des Diskontierungszinssatzes.74  

Die Wahrscheinlichkeit für eine nicht standardkonforme Anwendungen 

scheint dabei geringer zu sein, wenn die mit der Durchführung des Wertmin-

derungstests beauftragte Person Bewertungserfahrung aufweist.75 Das Glei-

che gilt, wenn das Unternehmen die Durchführung des Wertminderungstests 

durch ein internes Handbuch systematisiert.76 Im Sinne der verhaltenswissen-

schaftlichen Erforschung der Entscheidungsfindung bleibt allerdings offen, 

ob die Anwendungsfehler auf ein bewusstes Vorgehen oder auf Unsicherhei-

ten in der Anwendung des IAS 36 zurückzuführen sind.77 

Kritische Bereiche beim Wertminderungstest werden auch von 

Mazzi/Liberatore/Tsalavoutas (2016) im Rahmen einer Befragung von 48 

CFOs italienischer gelisteter Unternehmen beleuchtet. Im Ergebnis wird der 

IAS 36 seitens der Befragten als “detailed, subjective, adaptable to manage-

rial needs and unable to limit creative accounting”78 wahrgenommen. Gleich-

wohl sehen sie im Unterschied zu Petersen/Plenborg (2010) weniger inhä-

rente Herausforderungen bei der Durchführung des Wertminderungstests, 

sondern erst während der vergangenen Finanzkrise.79 Herausforderungen 

wurden insbesondere bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts, des 

Diskontierungszinssatzes und der Wachstumsraten gesehen.80  

Für das verhaltenswissenschaftliche Verständnis der Entscheidungsfindung 

beim Wertminderungstest ist insbesondere die experimentelle Studie von 

Tan/Trotmann (2018) relevant, da diese Autoren den Prozess der Entschei-

dungsfindung erforschen. Hierfür untersuchen sie den Einfluss zweier regu-

latorischer Rahmenbedingungen (Möglichkeit zur Wertaufholung und Trans-

parenz der Annahmen beim Wertminderungstest) auf die Informationssuche, 

-evaluierung und die übergeordnete Wertminderungsentscheidung. Sie 

 
74  Vgl. Petersen/Plenborg (2010), S. 421.  
75  Vgl. ebenda, S. 439 f. 
76  Vgl. ebenda.  
77  Vgl. ebenda, S. 442. 
78  Mazzi/Liberatore/Tsalavoutas (2016), S. 374. 
79  Vgl. ebenda, S. 371. 
80  Vgl. ebenda.  
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stellen fest, dass Teilnehmer81 unabhängig von der Variation der 

Annahmentransparenz eher zu einer Wertminderung neigen, wenn diese im 

späteren Zeitverlauf wieder rückgängig gemacht werden kann.82 Zudem do-

kumentieren sie unabhängig von regulatorischen Rahmenbedingungen in ih-

rem Experiment eine Verzerrung bei ihrer Informationssuche.83 

Verzerrungen in der Informationsevaluierung sind hingegen am stärksten, 

wenn eine Wertaufholung untersagt ist und der Transparenzgrad von 

verwendeten Annahmen niedrig ist.84 

Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden die Entscheidungsfindung bei 

der Durchführung des Wertminderungstests des Goodwills untersucht. Der 

Großteil der bisherigen Studien gibt Anhaltspunkte für kritische Bereiche. Er 

erforscht durch Archivdaten allerdings nicht die Entscheidungen von Nor-

menanwendern, sondern lediglich deren durch die nachgelagerten Entschei-

dungen des bestellten Abschlussprüfers und anderen am Entscheidungspro-

zess Beteiligten gefilterte Entscheidungen.85 Lediglich ein kleiner Teil der 

Literatur befasst sich derweil mit tiefergreifenden kognitiven Einflussfakto-

ren86 (z. B. Selbstüberschätzungen des Normenanwenders) und dem Ablauf 

der Entscheidungsfindung bei der Durchführung des Wertminderungstests87. 

Diese Forschungsarbeiten identifizieren ebenfalls Anhaltspunkte für kritische 

Bereiche der Entscheidungsfindung bei der Durchführung des WTG, betrach-

ten Aspekte allerdings nur punktuell, wie z. B. lediglich praktische Heraus-

forderungen88 oder zwei kognitiven Einflussfaktoren89. Zudem weisen die an-

gewandten Methoden, wie etwa standardisierte Fragebögen, zur 

 
81  Bei den Teilnehmern handelte es sich um durch einen Drittanbieter rekrutiert Pro-

banden, die über „a college or university degree in accounting, finance, or business ad-
ministration, (…) at least three years of management experience, and who 
agreed/strongly agreed that they were able to read financial statements“ verfügen 
mussten, vgl. Tan/Trotman (2018), S. 84. 

82  Vgl. ebenda, S. 86 f. 
83  Vgl. ebenda, S. 87 f. 
84  Vgl. ebenda, S. 88 ff. 
85  Vgl. Graham/Harvey/Rajgopal (2005), S. 6 f. 
86  Vgl. u. a. Chung/Hribar (2021), S. 221 ff. 
87  Vgl. u. a. Tan/Trotman (2018), S. 77 ff.; Petersen/Plenborg (2010), S. 419 ff.; 

Mazzi/Liberatore/Tsalavoutas (2016), S. 353 ff. 
88  Vgl. u. a. Petersen/Plenborg (2010), S. 419 ff.; Mazzi/Liberatore/Tsalavoutas (2016), 

S. 353 ff. 
89  Vgl. u. a. Tan/Trotman (2018), S. 77 ff.  
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vollumfänglichen Erforschung der Entscheidungsfindung bei der komplexen 

Aufgabe des Wertminderungstests des Goodwills Schwächen auf.90  

Insofern bestehen mehrere verhaltenswissenschaftliche Forschungs- 

lücken: Zunächst ist unklar, ob die bisherigen Arbeiten aus den genannten 

Gründen einen vollumfassenden Einblick in kritische Bereiche der Entschei-

dungsfindung bei der Durchführung des WTG gewinnen konnten oder ob bei-

spielweise bedeutsame kognitive Einflussfaktoren noch nicht offenkundig 

sind. Zweitens ist bislang kaum etwas zum Ablauf der Entscheidungsfindung 

bekannt, etwa ob Entscheidungen zu Bewertungsparametern auf Basis einer 

Bandbreite getroffen werden oder eine Punktschätzung unmittelbar ermittelt 

wird. Drittens wurden bislang nur ausgewählte Entscheidungsträger unter-

sucht. So setzten Studien beispielsweise einen Fokus auf den CFO und nicht 

auf den mit der operationellen Durchführung des WTG beauftragten Perso-

nenkreis.91 Schließlich wurde auch die Entscheidungsfindung des in der Pra-

xis u. a. aus Kosten- und/oder Komplexitätsgründen hinzugezogenen Unter-

nehmensberaters bislang wenig in die verhaltenswissenschaftliche Erfor-

schung des WTG einbezogen.  

Gleichzeitig ist ein besseres Verständnis kritischer Bereiche der Entschei-

dungsfindung bei der Durchführung des WTG aus einer verhaltenswissen-

schaftlichen Perspektive im Sinne der anwendungsorientierten Betriebswirt-

schaftslehre bedeutsam, wenn es beispielsweise um die Vermeidung von An-

wendungsfehlern und die Abschwächung von kognitiven Verzerrungen geht. 

Neben den dargelegten Beiträgen hat sich die Forschung in Bezug auf die 

Entscheidungsfindungsprozesse bei komplexen Aufgabenstellungen (hier 

Wertminderungstests) in anderen Bereichen der verhaltenswissenschaftli-

chen Literatur hauptsächlich aus der Perspektive der Abschlussprüfung mit 

diesem Thema befasst.92 Im Prüfungskontext bestehen allerdings auch 

 
90  Durch die Verwendung von standardisierten Fragebögen wird die Flexibilität im Ant-

wortverhalten eingeschränkt (vgl. Hair/Page/Brunsveld (2019), S. 209) und unerwartete 
Gedankengänge sowie Handlungen der Probanden können nicht aufgedeckt werden 
(vgl. Lamnek/Krell (2016), S. 99). Sie eignen sich daher weniger für die Erforschung 
von komplexen Problemsituationen, wie der des WTG. Fragebögen dokumentieren zu-
dem lediglich das Ergebnis der Entscheidungsfindung und nicht den Weg zu diesem. 

91  Vgl. u. a. Mazzi/Liberatore/Tsalavoutas (2016), S. 353 ff., die sich in ihrer Studie auf 
den CFO fokussierten.  

92  Vgl. etwa Ruhnke (2000); Schwind (2011); Asbahr (2018). 
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Hinweise, dass sich der bestellte Abschlussprüfer bei Schätzungen zu sehr 

auf den Abschlussaufsteller verlässt.93 Insofern ist dies besonders kritisch, 

wenn der Abschlussaufsteller und ein gegebenenfalls hinzugezogener Unter-

nehmensberater in der Entscheidungsfindung verzerrt sind oder Anwen-

dungsfehler begehen.  

Auf Basis der vorherigen Überlegungen wird die Forschungsfrage des vorlie-

genden Forschungsvorhabens wie folgt formuliert:  

Welche sind für Abschlussaufsteller und Unternehmensberater die kri-

tischen Bereiche der Entscheidungsfindung bei der Durchführung des 

Wertminderungstests des Goodwills gemäß IAS 36? 

II.3 Forschungsrelevante Grundlagen 

II.3.1 Ablauf des menschlichen Informationsverarbeitungsprozesses 

Um die Durchführung des Wertminderungstests des Goodwills und hiermit 

einhergehende Entscheidungsprozesse besser zu verstehen, wird der mensch-

liche Informationsverarbeitungsprozess als empirisch zu erkundende Er-

kenntniskategorie vorliegend unterstrukturiert. Da es sich beim WTG wie 

eingangs beschrieben um ein komplexes Problem handelt,94 eignet es sich 

hier, als Basis auf den Informationsverarbeitungsansatz der kognitiven Psy-

chologie zurückzugreifen.95 Dieser verhaltenswissenschaftlich orientierte 

Ansatz beleuchtet den menschlichen Informationsverarbeitungsprozess als 

Problemlösungsprozess. Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht die Annahme, 

dass der Entscheidungsträger einer begrenzten Rationalität (Bounded Ratio-

nality)96 unterliegt, da er bei schlecht strukturierten Aufgaben hoher Komple-

xität (hier WTG) nur eine begrenzte Informationsmenge verarbeiten kann. 

 
93  Vgl. u. a. Griffith et al. (2015), S. 50. 
94  Zur Komplexität siehe u. a. Bartl/Weller (2017), Rn. 517 ff. 
95  Die ersten grundlegenden Überlegungen zum menschlichen Informationsverarbeitungs-

ansatz gehen auf Newell/Simon (1972), S. 787 ff. zurück. Ihr Informationsverarbeitungs-
ansatz wird insbesondere im Kontext der Abschlussprüfung als Erklärung dafür verwen-
det, welche Informationen vom Abschlussprüfer zur Bildung des Prüfungsurteils heran-
gezogen werden, vgl. u. a. Ruhnke (2000), S. 290 ff.; Asbahr (2018), S. 5 ff., m. w. N.; 
Marten/Quick/Ruhnke (2020), S. 340 ff. 

96  Vgl. Simon (1957), S. 196 ff. 
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Als empirisch zu erkundende Erkenntniskategorien des vorliegenden For-

schungsvorhabens wird der Beginn des menschlichen Informationsverarbei-

tungsprozesses bei der Lösung komplexer Probleme (hier WTG) auf Basis 

der Literatur in Form einer Problemrepräsentation angenommen.97 Demnach 

konstruiert der Normenanwender eine mentale Interpretation der Situation 

des Wertminderungstests und der hiermit verbundenen Herausforderungen, 

mit dem Ziel, ein besseres Verständnis des Problems und eines möglichen 

Problemlösungsweges zu erlangen.98 Aufgrund der begrenzten Rationalität 

zieht der Mensch hierbei nicht die objektiv erforderlichen Informationen 

(sog. Aufgabenrahmen) heran, sondern beschränkt sich auf einen subjektiven 

Problemabbildungsraum.99 Die Basis für die Problemrepräsentation bilden 

Vorinformationen (sog. Lernumgebung), wie etwa die allgemeine Branchen-

entwicklung, Kenntnisse aus den vergangenen Jahren zur Werthaltigkeit des 

Goodwills, mögliche Verhaltensmuster des Kapitalmarkts100, die im Vorjahr 

festgestellte Differenz des erzielbaren Betrages der ZGE im Vergleich zum 

Buchwert der ZGE (Headroom) oder die mentale Fähigkeit des Entschei-

dungsträgers101. 

Die eigentliche Problemlösung erfolgt innerhalb des subjektiven Problemab-

bildungsraums annahmegemäß als Suche nach Informationen (Informations-

suche)102, die im Hinblick auf ihre Entscheidungsrelevanz zu beurteilen sind 

(Informationsevaluierung)103. Neben der Beurteilung von Informationen 

schließt die Informationsevaluierung dabei auch die Entscheidung für eine 

Option mit ein.104 Beispielsweise sucht ein Normenanwender zunächst nach 

Unternehmen zur Bildung einer Peer-Group und beurteilt die gefundenen 

 
97  Vgl. Newell/Simon (1972), S. 823 ff.; Hogarth (1994), S. 206 ff.; Bonner (2008), S. 107. 
98  Vgl. Anderson (2013), S. 178 ff.; Bonner (2008), S. 107. 
99  Vgl. Newell/Simon (1972), S. 810 ff. 
100  Beispielsweise lassen sich bei der Ankündigung einer Wertminderung des Goodwills 

negative abnormale Renditen am Kapitalmarkt als Reaktion auf die Ankündigung be-
obachten, vgl. u. a. Li et al. (2011), S. 756 ff.; Laghi/Mattei/Di Marcantonio (2013), S. 
45; Chalmers et al. (2012), S. 691 ff. 

101  Vgl. Ruhnke (2000), S. 309 ff.; Marten/Quick/Ruhnke (2020), S. 341. 
102  Vgl. Hogarth (1994), S. 206 ff.; Ruhnke (2000), S. 291; Bonner (2008), S. 107; 

Betsch/Funke/Plessner (2011), S. 75 f.; Schultze/Pfeiffer/Schulz-Hardt (2012), S. 17 ff.; 
Tan/Trotman (2018), S. 82 ff. 

103  Vgl. Hogarth (1994), S. 206 ff.; Bonner (2008), S. 107 f.; Betsch/Funke/Plessner 
(2011), S. 75 f.; Schultze/Pfeiffer/Schulz-Hardt (2012), S. 17 ff.; Tan/Trotman (2018), 
S. 82 ff. 

104  Vgl. Betsch/Funke/Plessner (2011), S. 75 f. 
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Unternehmen in Bezug auf ihre Eignung anhand von Vergleichskriterien. Zur 

Problemlösung verwendet der Mensch dabei kognitive Operatoren und auf-

grund begrenzter Informationsverarbeitungskapazitäten oftmals auch verein-

fachte Vorgehensweisen (Heuristiken).105  

Als Operatoren können dabei sämtliche Hilfsmittel für die Problemlösung 

verstanden werden,106 etwa ein Analystenbericht über das bilanzierende Un-

ternehmen, in dem der Vergleich zu einer Peer-Group gezogen wird. Heuris-

tiken sind vereinfachte nichtwillkürliche Regeln, um die begrenzten Informa-

tionsverarbeitungskapazitäten durch eine Reduzierung der Komplexität zu 

überwinden.107 Erreicht wird dies, indem nicht der optimale, sondern der aus-

sichtsreichste Lösungsweg verfolgt wird, der zugleich ein zufriedenstellendes 

Ergebnis bietet und nachprüfbar ist.108 Beispielsweise wird die Peer-Group 

aus dem Analystenbericht für die Zwecke des Wertminderungstests unverän-

dert übernommen. Dies geschieht, da vereinfachend die Repräsentativität die-

ser Peer-Group auch für den Wertminderungstest angenommen wird, 

wodurch darüber hinaus keine weiteren potenziellen Peers in Betracht gezo-

gen werden.  

Der Informationsverarbeitungsprozess ist dabei iterativ.109 Er wird beendet, 

wenn der Überzeugungsgrad einen Schwellenwert erreicht hat.110 

Der Ablauf des menschlichen Informationsverarbeitungsprozesses schließt 

annahmegemäß im vorliegenden Forschungsbeitrag mit der Umsetzung der 

Entscheidung,111 d. h. der Bestätigung der Werthaltigkeit des Goodwills oder 

der Buchung einer Wertminderung (jeweils inklusive der hiermit verbunde-

nen Unternehmenspublizitätspflichten). Die Umsetzung induziert eine Kon-

sequenz, die sich auf die einleitend erläuterte Lernumgebung des Menschen 

 
105  Vgl. Tversky/Kahneman (1974), S. 1124. 
106  Vgl. Gans (1986), S. 303. Die Problemlösung besteht aus Bewegungen innerhalb des 

subjektiven Problemabbildungsraums mittels Operatoren. Sie ist nach einer variablen 
Anzahl von Zwischenzuständen als Überführung eines Anfangszustandes in einen ge-
wünschten Endzustand erreicht; vgl. Newell/Simon (1972), S. 810 ff. 

107  Vgl. Ruhnke (2000), S. 291 f. 
108  Vgl. Streim (1975), S. 151. 
109  Vgl. Newell/Simon (1972), S. 90; Bonner (2008), S. 108. 
110  Vgl. Ruhnke (2000), S. 291; Marten/Quick/Ruhnke (2020), S. 340 ff., m. w. N. 
111  Vgl. Betsch/Funke/Plessner (2011), S. 75 f.; Hogarth (1994), S. 206 ff. 
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und auf den Aufgabenrahmen auswirkt.112 Beispielweise verbessert sich 

durch wiederholte Anwendung des Wertminderungstests das fachspezifische 

Wissen des Normenanwenders oder empirische Beobachtungen zu dem 

Wertminderungsverhalten inspirieren den Normengeber zu einer Abwand-

lung der Normierung zum WTG. 

Der dargelegte und vorliegend im Hinblick auf empirisch zu erkundender Er-

kenntniskategorien angenommene Informationsverarbeitungsprozess als 

Problemlösungsmodell lässt sich zum einen auf einer Makroebene für den 

Wertminderungstest des Goodwills als zugrundeliegendes Problem insge-

samt darstellen. Zum anderen kann der Informationsverarbeitungsprozess 

auch auf Herausforderungen angewendet werden, die sich während des WTG 

als Teilproblem ergeben (z. B. Ermittlung des Diskontierungszinssatzes). 

Diese Herausforderungen werden auf dieselbe Weise bearbeitet wie das ur-

sprüngliche Problem des WTG. Die Abbildung II-1 gibt einen zusammenfas-

senden Überblick über den angenommenen Informationsverarbeitungspro-

zess. 

II.3.2 Erwartbare kritische Bereiche bei der Entscheidungsfindung 

In Bezug auf den Wertminderungstest besteht für den Normenanwender ein 

Rechnungslegungsproblem, da er aufgrund der Vielzahl von Ermessensent-

scheidungen den Wertminderungstest durch hohes individuelles Urteilsver-

mögen und nicht durch selbstverständliche Operationen durchführen kann. 

Entsprechend dem Informationsverarbeitungsansatz der kognitiven Psycho-

logie ist daher zu erwarten, dass der Normenanwender nicht die objektiv er-

forderlichen Informationen bei der Durchführung des Wertminderungstests 

heranzieht. 

Da die diesbezügliche Entscheidungsfindung bislang kaum erforscht ist 

(siehe Abschnitt II.2), sollen explorative Interviews mit Abschlussaufstellern 

und Unternehmensberatern gehalten werden. Zur Vorbereitung der Inter-

views ist es notwendig, sich mit kritischen Bereichen der Entscheidungsfin-

dung auseinanderzusetzen, die bei der Durchführung des WTG empirisch zu 

 
112  Vgl. Betsch/Funke/Plessner (2011), S. 109 ff. 



 

 

29 

 

erwarten sind. Solche kritischen Bereiche können wahrgenommene Heraus-

forderungen auf der operativen Ebene der Durchführung des Wertminde-

rungstests sein, beispielweise eine herausfordernde Ermittlung eines geeigne-

ten Diskontierungszinssatzes. Zudem können kritische Bereiche auch kogni-

tiv im Ablauf der Informationsverarbeitung zu verorten sein, etwa als kritisch 

zu erachtende kognitive Verzerrung durch eine abschlusspolitische Motivati-

onslage. 

Anhaltspunkte zur Identifizierung kritischer Bereiche finden sich u. a. in der 

einschlägigen Kommentierungsliteratur.113 Demnach bestehen Herausforde-

rungen bereits im Vorfeld des eigentlichen Wertminderungstests, bei der 

Identifizierung und Beurteilung von Anhaltspunkten für eine Wertminde-

rung (triggering events, IAS 36.8 ff.). Für die Einschätzung, ob Anhalts-

punkte für eine Wertminderung vorliegen, sind mindestens die in IAS 36.12 

angegebenen externen und internen Informationsquellen zu prüfen und bei 

Bedarf weitere Anhaltspunkte zu berücksichtigen (IAS 36.13). In dieser Hin-

sicht könnten Herausforderungen beispielweise durch eine Vielzahl von mög-

lichen Anhaltspunkten für eine Wertminderung in der Überwachung beste-

hen. Gleichzeitig könnte die Beurteilung von möglichen Anhaltspunkten auf-

grund des Ermessens schwierig sein. So beinhaltet IAS 36.12 keine quantita-

tiven Schwellenwerte als Orientierungspunkte, wann ein Wertminderungstest 

als Konsequenz des Anhaltspunktes durchzuführen ist.114 

Daneben ist erwartbar, dass die Identifizierung einer ZGE115 aufgrund der 

hiermit verbundenen hohen individuellen Urteilsnotwendigkeit, die auch der 

IAS 36.38 mittels der Formulierung „identification of an asset’s cash-genera-

ting unit involves judgement“ einräumt, problembehaftet ist. Neben der be-

grifflichen Definition aus den IFRS besagt lediglich IAS 36.80 konkretisie-

rend, dass die ZGE nicht größer als ein operatives Segment nach IFRS 8 sein 

 
113  Vgl. u. a. Baetge et al. (2016). Die in diesem Abschnitt aufgelisteten Herausforderungen 

erheben keinen Anspruch hinsichtlich ihrer Vollständigkeit, sondern geben vielmehr ei-
nen Anhaltspunkt für mögliche Problembereiche, die durch die Erkenntnisse bisheriger 
Forschungsarbeiten erwartbar sind und daher im Forschungsdesign aufgegriffen werden 
(siehe Abschnitt II.4.2). 

114  Vgl. Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg (2020), Rn. 23 und 31; Bartl/Weller (2017),  
Rn. 451.  

115  Vorliegend wird hierunter vor allem die Abgrenzung einer ZGE sowie die Ermittlung 
ihres Buchwerts zusammengefasst. 



 

 

30 

 

darf. Gleichzeitig hat die Identifikation einer ZGE einen hohen Einfluss auf 

die Wertminderungsentscheidung des Goodwills: Je umfassender die ZGE 

definiert ist, desto eher gleichen sich positive und negative Wertbeiträge in-

nerhalb der ZGE aus und machen eine Wertminderung unwahrscheinli-

cher.116 Vergleichbare Unternehmen weisen oftmals eine große Vielfalt in der 

Art und Weise auf, wie ZGE bestimmt werden.117 Empirische Untersuchun-

gen zeigen, dass Unternehmen teilweise sogar nicht die Anforderungen des 

IAS 36 erfüllen.118 

Die Identifizierung einer ZGE eröffnet u. a. aufgrund zweier Allokations-

probleme regelmäßig einen hohen Ermessensspielraum und ist daher prob-

lembehaftet: Erstens sind die Regelungen in Bezug auf die Zuordnung des 

Goodwills zu einer oder mehreren ZGE auslegungsbedürftig, da der IAS 

36.80 lediglich eine Zuordnung auf Basis der zukünftigen Synergieeffekte 

des zugrundeliegenden Unternehmenserwerbs vorsieht.119 Zweitens fehlt es 

an einer Konkretisierung von Verteilungsmaßstäben oder Schlüsselgrößen 

bei der Allokation von gemeinschaftlichen Vermögenswerten und gegebe-

nenfalls Schulden120 (Corporate Assets).121 Hier spricht der IAS 36.102a le-

diglich von einer Zuordnung auf einer „vernünftigen und stetigen Basis“. 

Probleme bei der praktischen Handhabung sind auch insbesondere bei der 

Ermittlung des erzielbaren Betrags zu erwarten. Der erzielbare Betrag ist 

der höhere der beiden Beträge des Nutzungswertes und des beizulegenden 

Zeitwerts abzüglich Veräußerungskosten (IAS 36.18). Probleme bestehen 

beispielweise bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts abzüglich Ver-

äußerungskosten, denn die Vorgaben des IAS 36 i. V. m. IFRS 13 bieten dem 

Normenanwender durch die Anwendung der Fair-Value-Hierarchie einen 

 
116  Vgl. Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg (2020), Rn. 160 ff.; Pawelzik/Dörschell (2012), 

Rn. 2051; Bartl/Weller (2017), Rn. 506.  
117  Vgl. Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg (2020), Rn. 109.  
118  Vgl. Petersen/Plenborg (2010), S. 426 f. 
119  Vgl. Baetge et al. (2016), Rn. 95; Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg (2020), Rn. 160 ff.; 

IASB (Hrsg.) (2020), Rn. 4.55c. 
120  Bei der Ermittlung der ZGE sind Schulden gem. IAS 36.76b lediglich dann zu berück-

sichtigen, wenn der erzielbare Betrag der ZGE nicht ohne Berücksichtigung der Schuld 
bestimmt werden kann. Im Folgenden wird daher vereinfachend lediglich von gemein-
schaftlichen Vermögenswerten gesprochen. 

121  Vgl. Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg (2020), Rn. 141; Bartl/Weller (2017), Rn. 497; 
Pawelzik/Dörschell (2012), Rn. 2142; Kirsch (2004), S. 66. 
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Ermessensspielraum dahingehend, ob der beizulegende Zeitwert unter Rück-

griff auf anerkannte Bewertungsmodelle und nicht beobachtbare Inputpara-

meter (Level 3 gemäß IFRS 13) zu ermitteln ist.122 Eine Berechnung anhand 

von nicht beobachtbaren Inputparametern verkörpert dabei i. d. R. ein höhe-

res Ermessen.123 Auch die Ermittlung der Veräußerungskosten ist nicht im 

Detail in den Regelungen des IAS 36 konkretisiert. Daher werden in der Pra-

xis oftmals pauschale Veräußerungskosten i. H. v. 1 % bis 3 % des beizule-

genden Zeitwertes angenommen.124 Dies eröffnet wiederum erneut einen Er-

messensspielraum in Bezug auf den Wertminderungstest.125 

Bei der Anwendung von kapitalwertorientierten Verfahren zur Ermittlung des 

erzielbaren Betrags (d. h. beim Nutzungswert oder Level 3 gemäß IFRS 13 

beim beizulegenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten) erfordert vor 

allem die Prognose der zukünftigen Cashflows ein hohes Maß an individuel-

lem Urteilsvermögen durch die Annahme von langfristigen Wachstumsan-

nahmen, Marktanteilen, Inflationsraten, EBITDA- und/oder EBIT-Margen, 

künftigen Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen, Veränderungen des 

Nettoumlaufvermögens oder Inflationsraten von Verkaufspreisen und Kos-

ten.126 Insbesondere die Bestimmung des Wachstumsabschlags in der ewigen 

Rente ist ermessensbehaftet und weist zudem eine hohe Sensitivität auf die 

Bewertungsergebnisse auf.127 Aufgrund von Ermessensspielräumen ist ferner 

die Bestimmung eines geeigneten Diskontierungszinssatzes problembehaftet. 

Dies betrifft beispielsweise die Bestimmung der Zielkapitalstruktur,128 des 

Basiszinssatzes,129 der Markrisikoprämie,130 der Peer-Group131 und zusätzli-

che Risikoanpassungen aufgrund ZGE-spezifischer Eigenschaften.  

 
122  Vgl. Pottgießer/Velte/Weber (2005), S. 1751; Reinke (2010), S. 157. 
123  Vgl. Reinke (2010), S. 148. 
124  Vgl. Bartl/Weller (2017), Rn. 461; Schmusch/Laas (2006), S. 1052. 
125  Vgl. Bartl/Weller (2017), Rn. 461. 
126  Vgl. Reinke (2010), S. 118 f.; Kirsch (2004), S. 64; Pottgießer/Velte/Weber (2005),  

S. 1752. 
127  Vgl. Wohlgemuth (2009), S. 258; Bartl/Weller (2017), Rn. 466. 
128  Vgl. Kruschwitz/Löffler (2008), S. 806. 
129  Vgl. Baetge (2009), S. 19. 
130  Zu verschiedenen Vorgehensweisen vgl. beispielsweise Ballwieser (1998), S. 82 und 

Stehle (2004), S. 921. 
131  Vgl. Reinke (2010), S. 148. 
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In enger Verbindung mit der in Abschnitt II.3.1 skizzierten menschlichen In-

formationsverarbeitung steht, dass der Mensch zahlreichen Verzerrungen 

(Bias) diverser Einflüsse unterliegen kann. Begrifflich handelt es sich bei 

Verzerrungen um in der Empirie beobachtbare systematische Abweichungen 

gegenüber streng rationalen Problemlösungen.132 Solche Verzerrungen sind 

dabei nicht ausschließlich auf vereinfachte Vorgehensweisen (Heuristiken) 

zur Bewältigung einer hohen Komplexität zurückzuführen – vielmehr gibt es 

verschiedene Entstehungsursachen. Vereinfachend lassen sich diese in vier 

Oberkategorien systematisieren: kognitiv (i. e. S.), motivational, modal und 

affektiv.133 Gleichwohl ist anzumerken, dass schlussendlich alle diese Ver-

zerrungen kognitiv vermittelt werden, wonach es sich kategorieübergreifend 

um kognitive Verzerrungen im weiteren Sinne durch Einflussfaktoren han-

delt.134  

Kognitive Verzerrungen im engeren Sinne nehmen unbewussten Einfluss 

auf die Informationsverarbeitung des Menschen. In Bezug auf den Wertmin-

derungstest sind diverse kognitive Verzerrungen i. e. S. möglich. Beispiels-

weise könnte der Normenanwender durch einen Selbstüberschätzungseffekt 

(Overconfidence-Bias) dazu neigen, sein eigenes Wissen und die persönli-

chen Fähigkeiten zu überschätzen.135 Hierdurch wird die finanzielle Perfor-

mance des Unternehmens überschätzt und negative Signale aus dem Unter-

nehmensumfeld werden untergewichtet.136  

Ein Konsistenzmangeleffekt (Lack-in-Consistency-Bias) ist beispielweise bei 

der Beurteilung von Anhaltspunkten für eine Wertminderung denkbar, indem 

zu vermuten ist, dass der Normanwender eigene Beurteilungsregeln über eine 

Reihe von Fällen (in diesem Beispiel den Schwellenwert gleicher 

 
132  Vgl. Ruhnke (2000), S. 291 f. 
133  Vgl. ebenda.  
134  Die Kategorien und beinhalteten Beispiele erheben keinen Anspruch hinsichtlich ihrer 

Vollständigkeit, sondern geben vielmehr einen Anhaltspunkt für mögliche kognitive 
Einflussfaktoren, die durch die Erkenntnisse bisheriger Forschungsarbeiten erwartbar 
sind und daher im Forschungsdesign aufgegriffen werden (siehe Abschnitt II.4.2). Für 
ein ähnliches Vorgehen siehe u. a. Asbahr (2018), S. 16 ff. 

135  Vgl. Einhorn/Hogarth (1978), S. 395 ff. 
136  Vgl. Chung/Hribar (2021), S. 233 ff.; Shin/Yang (2019), S. 15 ff. 
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Anhaltspunkte in verschiedenen Berichtsperioden)137 hinweg nicht einheit-

lich anwendet.138  

Der Verfügbarkeitseffekt (Availability-Bias) beschreibt ferner die Tendenz, 

sich bei der Schätzung der Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen an im Ge-

dächtnis verfügbaren Beispielen zu orientieren, die leicht und schnell (sali-

ent) abgerufen werden können.139  

Schließlich ist auch ein Selbstwertdienlichkeitseffekt (Self-Serving-Bias) er-

wartbar, indem Manager in Bezug auf Angaben beim Wertminderungstest 

Unternehmenserfolge tendenziell inneren Ursachen (z. B. eigenen Fähigkei-

ten) und Misserfolge eher äußeren Ursachen (z. B. Branchenentwicklung) zu-

schreiben.140 Diese mangelnde Ursachenidentifikation könnte sich verzerrend 

auf die zukünftige Schätzgenauigkeit auswirken. 

Motivationale Verzerrungen haben ihren Ursprung in Anreizen. In Bezug 

auf den Wertminderungstest bestehen hierzu die umfangreichsten empiri-

schen Erkenntnisse, die vor allem auf eine abschlusspolitische Motivlage zu-

rückzuführen sind. Beispielsweise könnte ein Normenanwender eine negative 

Kapitalmarktreaktion als Konsequenz der Ankündigung einer Wertminde-

rung vermeiden wollen.141 Er könnte auch an dem Unternehmenserwerb be-

teiligt gewesen sein, aus dem ein Goodwill resultiert, und daher eine diesbe-

zügliche Wertminderung möglichst vermeiden wollen.142 Als Grund für die-

ses Verhalten ist das Empfinden von unangenehmen kognitiven Dissonanzen 

beim Entscheidungsträger zu vermuten, welche entstehen, da gegebenenfalls 

die Informationslage auf eine Wertminderung hindeutet, konträr hierzu je-

doch die genannten Anreize zur Vermeidung bestehen.143 Der 

 
137  Der IAS 36.12 enthält keine quantitativen Größen als Orientierungspunkte. Er verweist 

nur vage beispielweise auf „significant changes“ als Schwellenwert für die Beurteilung, 
ob ein Anhaltspunkt für eine Wertminderung vorliegt. So könnten „significant changes“ 
seitens des Normenanwenders in einer Berichtsperiode als Abweichung i. H. v. 5 % und 
in einer anderen Berichtsperiode als Abweichung i. H. v. 7 % (ceteris paribus) vorliegen. 

138  Vgl. Hogarth (1994), S. 213. 
139  Vgl. Tversky/Kahneman (1973), S. 208 ff. 
140  Vgl. Miller/Ross (1975). 
141  In der Empirie lassen sich bei der Ankündigung einer Wertminderung des Goodwills 

negative abnormale Renditen als Reaktion auf die Ankündigung beobachten,  
vgl. u. a. Li et al. (2011), S. 756 ff.; Laghi/Mattei/Di Marcantonio (2013), S. 45; 
Chalmers et al. (2012), S. 691 ff. 

142  Vgl. u. a. Hilton/O'Brien (2009), S. 200.  
143  Vgl. bereits Festinger (1965), S. 443 ff. 
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Normenanwender ist dabei bestrebt diese unangenehmen kognitiven Disso-

nanzen zu beseitigen oder zu vermeiden, weshalb die Informationsverarbei-

tung verzerrt ist.144 

Daneben könnte auch ein Anreiz für eine Wertminderung bzw. eine Erhöhung 

der Wertminderungsaufwendungen bestehen (Big-Bath-Accounting). Ein An-

reiz besteht beispielsweise für ein neu bestelltes Management im ersten 

Amtsjahr, da es in diesem durch die Abwälzung der Verantwortlichkeit hin-

sichtlich der Wertminderung auf das vorherige Management keine Reputati-

onsschäden aus einer Wertminderung zu befürchten hat.145 Ferner kann es 

somit Folgeperioden um potenzielle Wertminderungsverluste entlasten.146 

Künftig leidet folglich nicht seine Reputation oder variable Vergütungsbe-

standteile unter einer Wertminderung.147 

Ein motivationaler Anreiz könnte auch auf eine Rechenschaftssituation zu-

rückzuführen sein. Rechenschaft (Accountability) bezieht sich auf die impli-

zite oder explizite Erwartung, u. a. seine Handlung gegenüber relevanten 

Dritten zu rechtfertigen.148 Hierdurch steht der Entscheidungsträger unter 

Druck und hat gleichzeitig einen Anreiz, gegenüber diesen Dritten ein positi-

ves Image zu wahren.149 Unternehmensintern besteht beispielweise eine Re-

chenschaft gegenüber Vorgesetzten oder dem Aufsichtsrat in Review-Prozes-

sen.150 Unternehmensextern besteht hingegen eine Rechenschaft u. a. gegen-

über dem bestellten Abschlussprüfer, externen Gläubigern wie Kreditgebern 

sowie Aufsichtsbehörden.151 In Abhängigkeit von den Ansichten der Dritten, 

 
144  Vgl. Festinger (1965), S. 443 ff. Dieses Verhalten ist auch im Prüfungskontext als Be-

stätigungseffekt (Confirmation-Bias) beobachtbar, da Abschlussprüfer im Zweifel zur 
Beibehaltung ihrer zu Beginn aufgestellten Hypothese neigen, vgl. u. a. McMillan/White 
(1993), S. 443 ff. 

145  Vgl. Glaum/Landsman/Wyrwa (2018), S. 155. 
146  Vgl. Wagenhofer/Ewert (2015), S. 237. 
147  Vgl. Glaum/Landsman/Wyrwa (2018), S. 155. 
148  Vgl. Lerner/Tetlock (1999), S. 255; Tetlock/Boettger (1989), S. 388; Tetlock (1983a), 

S. 74. Rechenschaft ist dabei konzeptionell eng mit der Rechtfertigung verbunden, die 
sich hingegen auf den eigentlichen Prozess der Erklärung eines Urteils oder einer 
Entscheidung bezieht (vgl. Johnson/Kaplan (1991), S. 98; DeZoort/Lord (1997), S. 38). 
Rechtfertigung wirkt sich demnach weniger auf die Entscheidungsfindung bei der 
Lösung des zugrundeliegenden Problems aus, sondern steigert vielmehr den kognitiven 
Aufwand des Entscheidungsträgers im Hinblick auf die mentale Planung und Anferti-
gung der Rechtfertigung (vgl. Peecher/Kleinmuntz (1991), S. 108). 

149  Vgl. DeZoort/Lord (1997), S. 55. 
150  Vgl. ebenda, S. 36 ff. 
151  Vgl. ebenda, S. 55. 
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gegenüber denen Rechenschaft abzulegen ist und ein positives Image gewahrt 

werden soll, könnte eine Rechenschaft die Entscheidungsfindung beeinflus-

sen.152 Beispielsweise kann es einen Anreiz geben, sich an den möglicher-

weise motivational verzerrten Ansichten eines Vorgesetzten auszurichten, um 

ihm gegenüber ein günstiges Image zu wahren und die eigene berufliche Wei-

terentwicklung im Unternehmen zu fördern. Im Gegensatz dazu kann eine 

Rechenschaft gegenüber einer Aufsichtsbehörde wie der BaFin zu einem 

möglichst unverzerrten Verhalten führen, da hier bei einem verzerrten Ver-

halten gegebenenfalls negative Konsequenzen (z. B. Reputationsschäden) zu 

erwarten sind. 

Speziell der Unternehmensberater könnte auch über die Präferenzen seines 

Mandanten hinsichtlich des Ergebnisses des Wertminderungstests informiert 

sein und aufgrund seines wirtschaftlichen Interesses, den Mandanten zu hal-

ten und zufriedenzustellen, seine Entscheidungsfindung zu Gunsten des Man-

danten verzerren (Mandantenpräferenz bzw. Client-Preferences).153 Zusätz-

lich kann ein expliziter oder impliziter Druck seitens des Mandanten beste-

hen, seiner Präferenz nachzukommen (Mandantendruck bzw. Client-Pres-

sure).154 Für den Unternehmensberater könnte in diesem Fall eine Motivation 

zur Realisierung der Erwartungshaltung des Mandanten (z. B. Vermeidung 

einer Wertminderung durch ergebniserhöhende Auslegung von Ermessen) 

durch erwartete negative Konsequenzen im Fall einer Nichtrealisierung (z. B. 

Beendigung des Mandats) bzw. eine Motivation zur Realisierung aufgrund 

erwarteter positiver Konsequenzen (z. B. Ausweitung des Mandats) entste-

hen.155 

Schließlich kann der Normanwender auch zur Vermeidung kognitiver An-

strengungen neigen und daher wesentliche Bewertungsparameter des Vorjah-

res übernehmen (z. B. Wachstumsabschlag in der ewigen Rente), auch wenn 

 
152  In der Literatur wird Rechenschaft häufiger als Entzerrungsstrategie gesehen, vgl. u. a. 

Tetlock (1983b); Tetlock/Kim (1987); Lerner/Tetlock (1999); Simonson/Nye (1992); 
Kennedy (1993); De Dreu/van Knippenberg (2005). 

153  Vgl. u. a. Wolverton/Gallimore (1999), S. 415 ff. in Bezug auf Gutachter sowie im Prü-
fungskontext Bazerman/Morgan/Loewenstein (1997), S. 90 f. 

154  Vgl. DeZoort/Lord (1997), S. 47 f. sowie in Bezug auf empirische Befunde bei Gutach-
tern u. a. Smolen/Hambleton (1997), S. 9 ff. 

155  Vgl. DeZoort/Lord (1997), S. 36 ff.  
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die gegenwärtigen Umstände eine Anpassung erfordern (Status-Quo Effekt 

bzw. Status-Quo-Bias).156 

Modale Verzerrungen sind durch das Aufgabenformat bedingt. Vor diesen 

Hintergrund ist eine Einflussnahme durch die Reihenfolge der Informationen 

denkbar (Reihenfolgeeffekt bzw. Order-Effect-Bias), etwa durch die Leserei-

henfolge von Analysten- oder Marktberichten zu langfristigen Wachstums-

annahmen.157 Zudem könnte der Normenanwender auch aufgrund der sprach-

lichen Darstellung von Informationen eine Verzerrung aufweisen (Rahmen-

effekt bzw. Framing-Effect-Bias),158 oder für seinen Entscheidungsprozess 

relevante Informationen könnten aufgrund der hohen Menge an Informatio-

nen für den Wertminderungstest durch zusätzliche irrelevante Informationen 

abgeschwächt werden (Verwässerungseffekt bzw. Dilution-Effect-Bias).159 

Denkbar ist auch eine Verzerrung durch den Ankereffekt (Anchoring-

Bias),160 indem sich der Normenanwender zu stark an einem Referenzpunkt 

orientiert, etwa an der Vorjahresdokumentation161 oder der Wachstumsrate 

eines Wettbewerbers. Anpassungen des ursprünglichen Referenzpunkts sind 

dabei tendenziell unzureichend und führen zu kognitiven Verzerrungen,162 

unabhängig von der Relevanz oder Plausibilität des Referenzpunkts.163  

Affektive Verzerrungen sind auf Stimmungen und Emotionen zurückzufüh-

ren.164 Beispielsweise könnte eine Sympathie (Antipathie) des Unterneh-

mensberaters für den Mandanten die Entscheidungsfindung zu Gunsten (Un-

gunsten) des Mandanten beeinflussen.165 Denkbar ist auch eine höhere Er-

mittlung des erzielbaren Betrags in einer positiven Stimmung (z. B. aufgrund 

der Begeisterung für das der zu bewertenden ZGE zugrundeliegende Produkt) 

 
156  Vgl. Kahneman/Knetsch/Thaler (1991), S. 197 ff.  
157  In Bezug auf den Reihenfolgeeffekt vgl. u. a. Hogarth/Einhorn (1992), S. 3. Hiernach 

ist unter dem Primacy-Effekt die Tendenz zu verstehen, dass zeitlich früher verarbeitete 
Informationen als bedeutsamer empfunden werden als später verarbeitete Informatio-
nen. Dahingegen bezeichnet der Recency-Effekt die Tendenz, dass später verarbeitete 
Informationen aufgrund ihrer höheren Aktualität als bedeutsamer empfunden werden. 

158  Vgl. Tversky/Kahneman (1981), S. 453 ff.; Kahneman/Tversky (1984), S. 341 ff. 
159  Vgl. Nisbett/Zukier/Lemley (1981), S. 250 f. 
160  Vgl. Tversky/Kahneman (1974), S. 1128 ff.  
161  Im Prüfungskontext vgl. u. a. Tan (1995), S. 126; Mock/Wright (1993), S. 49 ff. 
162  Vgl. Tversky/Kahneman (1974), S. 1128 ff. 
163  Vgl. Mussweiler/Englich/Strack (2004), S. 186. 
164  Vgl. King/Slovic (2014), S. 412; Bleuler (1979), S. 60 f. 
165  Vgl. Zajonc (1980), S. 155. 



 

 

37 

 

als in einer negativen Stimmung (z. B. aufgrund der Abneigung gegenüber 

dem der zu bewertenden ZGE zugrundeliegenden Produkt). 

Aus den vorherigen Überlegungen zum Informationsverarbeitungsprozess 

und den erwartbaren kritischen Bereichen bei der Durchführung des WTG in 

Form von Herausforderungen bei der praktischen Handhabung des Wertmin-

derungstests (Problembereiche) und kognitiven Einflussfaktoren ist die nach-

stehende Abbildung II-1 als zusammenfassender Überblick zu den for-

schungsrelevanten Grundlagen zu verstehen. Sie dient als konzeptioneller 

Analyserahmen der vorliegenden Forschungsarbeit.  



 

  

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung II-1: Informationsverarbeitungsprozess und zu erwartende kritische Bereiche der Entscheidungsfindung bei der Durchführung des 
Wertminderungstests des Goodwills gemäß IAS 36 166 

 
166  Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Ruhnke (2000), S. 292 sowie Hogarth (1994), S. 207. 
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II.4 Methodik 

II.4.1 Auswahl der Interviewform 

Die Grundlage der empirischen Untersuchung bildet die qualitative Sozial-

forschung. Unter das Gebiet der Sozialforschung werden allgemein Untersu-

chungen gefasst, deren Zielsetzung der Beschreibung und ursächlichen Er-

klärung des menschlichen Handelns gewidmet ist.167 Die qualitative For-

schungsstrategie als eine konkretisierende Typisierung der Sozialwissen-

schaften beruht dabei auf der empirischen Identifizierung von Kausalmecha-

nismen und der Abgrenzung ihrer Geltungsbereiche.168  

Gegenüber einem rein quantitativen Vorgehen bietet dieser qualitative Ansatz 

den Vorteil, ein tiefgreifendes Verständnis über den zugrundeliegenden For-

schungsgegenstand zu erlangen und diesbezüglich schwer beobachtbare Mo-

tivationen aufzudecken.169 Dies ist insbesondere für die vorliegende explora-

tive Untersuchung nützlich, da keine umfangreichen einschlägigen empiri-

schen Ergebnisse zu kritischen Bereichen der Entscheidungsfindung von Ab-

schlussaufsteller und Unternehmensberater im Rahmen des WTG nach IAS 

36 vorliegen. Daher ist ein besseres Verständnis für dieses spezifische Ent-

scheidungsproblem angestrebt.170 Eine archivdatengestützte empirische Un-

tersuchung würde zudem nicht die Entscheidungen von Abschlussaufstellern, 

sondern lediglich deren durch die nachgelagerten Entscheidungen des bestell-

ten Abschlussprüfers und anderen am Entscheidungsprozess Beteiligten ge-

filterte Entscheidungen beobachten können.171 

Zur Operationalisierung dieses Untersuchungsdesigns sollen qualitative In-

terviews172 mit Abschlussaufstellern und Unternehmensberatern durchge-

führt werden. Erstens ermöglicht die Durchführung von qualitativen Inter-

views eine bessere Behandlung komplexer Fragestellungen, wie der des 

 
167  Vgl. Weber (1976), S. 1. 
168  Vgl. Gläser/Laudel (2010), S. 26 f. 
169  Vgl. Hair/Page/Brunsveld (2019), S. 161 f.  
170  Vgl. ebenda, S. 163 f. 
171  Vgl. Graham/Harvey/Rajgopal (2005), S. 6 f. 
172  Der Zusatz qualitative bezieht sich bereits auf die Auswertung der Interviews, da diese 

mittels qualitativ-interpretativen Techniken vorgenommen wird, vgl. Mayring (2016), 
S. 66. 
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WTG-Prozesses,173 sowie die Ansprache von mitunter sensitiven Entschei-

dungsfindungsprozessen der jeweiligen Verantwortlichen.174 Zweitens kön-

nen durch qualitative Interviews offene Fragen gestellt werden, wodurch ein 

gewisser Flexibilitätsgrad erhalten bleibt und ein offener Austausch erreicht 

wird.175 Methodisch sollen die qualitativen Interviews als Experteninter-

views176 geführt werden, da die Abschlussaufsteller und Unternehmensbera-

ter über das für den Forschungszweck der vorliegenden Arbeit benötigte Spe-

zialwissen verfügen, das erschlossen werden soll.177  

Zwei der bedeutsamsten dieser Klassifizierungskriterien für wissenschaftli-

che Interviewtechniken sind die Festlegung des Strukturierungs- (Fragethe-

men und -anordnung vorab festlegen) und des Standardisierungsgrades (Fra-

geformulierung und -antwortmöglichkeiten vorab festlegen).178 Da der Struk-

turierungsgrad sich auf die grundsätzliche Interviewsituation bezieht, wäh-

rend der Standardisierungsgrad das verwendete Interviewinstrument be-

schreibt, determiniert der Strukturierungsgrad gewissermaßen den Standardi-

sierungsgrad.179 Im Hinblick auf die Zielsetzung der vorliegenden Untersu-

chung erscheint es sinnvoll, das Interview nicht zu stark zu strukturieren, d. 

h. zu vollstrukturieren. Dies dient dazu, kritische Bereiche des Entschei-

dungsfindungsprozesses vertiefend untersuchen zu können und insbesondere 

auch unerwartete Gedankengänge sowie Handlungen aufdecken zu können. 

Eine strukturiertere, bzw. vollstrukturierte Interviewform würde an dieser 

Stelle zu kurz greifen.180 Die vollständig unstrukturierte Interviewform weist 

hingegen mit der Zielsetzung der Forschungsarbeit nicht vereinbare Schwä-

chen hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Interviews auf.181 Zudem bietet 

eine prozessuale Aufarbeitung der zu erwartenden kritischen Bereiche der 

Entscheidungsfindung beim WTG (siehe Abschnitt II.3.2) eine ideale 

 
173  Zur Komplexität des WTG vgl. u. a. Bartl/Weller (2017), Rn. 517 ff. 
174  Vgl. Hair/Page/Brunsveld (2019), S. 209. 
175  Vgl. ebenda.  
176  Der Zusatz Experte beim Begriff Experteninterview bezieht sich daher auf die Funktion 

des Interviewpartners, wonach dieser als Informationsquelle des Fachwissens dient, vgl. 
Gläser/Laudel (2010), S. 12. Die explizite Auswahl dieser Experten ist Gegenstand des 
Abschnitts II.4.3. 

177  Vgl. Hopf (2016), S. 17. 
178  Vgl. Friedrichs (1990), S. 208; Atteslander (2010), S. 145. 
179  Vgl. Döring/Bortz (2016), S. 358 f. 
180  Vgl. Lamnek/Krell (2016), S. 99. 
181  Vgl. Döring/Bortz (2016), S. 358. 
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Voraussetzung zur Vorstrukturierung des Interviews. Als Zwischenfazit kann 

damit eine erste Eingrenzung auf halbstrukturierte, leitfadengestützte Exper-

teninterviews vorgenommen werden, da sich diese Interviewform am besten 

für die explorative Erfassung von Expertenwissen eignet.182 

II.4.2 Spezifische Ausgestaltung des Interviewleitfadens 

Gewählt wird ein offener Fragetyp ohne feste Antwortkategorien, um den In-

terviewpartnern die Antwortflexibilität zur uneingeschränkten Vermittlung 

ihres Expertenwissens zu bieten.183 Ein solcher offener Fragetyp reduziert zu-

dem etwaige Verzerrungen durch eine mögliche Voreingenommenheit des 

Forschenden, dessen im anderen Fall geschlossene Fragen eine Antwort sug-

gerieren könnten.184 Eine Reihenfolge der Fragen wird zwar grundsätzlich 

festgelegt, um dem Interview seine Struktur zu geben. Gleichwohl kann da-

von im Gesprächsverlauf abgewichen werden. Da in der Theorie sowie in der 

Empirie bereits konkrete Orientierungshilfen zur allgemeinen Konzeption ei-

nes Interviewleitfadens,185 vereinzelt standardisierte Fragebögen zur Erfor-

schung der Anwendung des Wertminderungstests186 und Interviews in ande-

ren Bewertungsbereichen mit Ermessen existieren,187 kann sich die Ausge-

staltung des vorliegenden Interviewleitfadens begrenzt an diesen orientieren. 

Hiernach leitet ein Interview typischerweise mit grundsätzlichen Vorbemer-

kungen zur Zielsetzung der Untersuchung, der Rolle des Interviewpartners, 

Informationen zum Datenschutz und der Anonymität des Interviewpartners 

sowie der Erlaubnis zur Aufzeichnung des Gesprächs ein.188 Neben dem Hin-

weis auf die Gewährleistung der Anonymität des Interviewpartners soll einer 

möglichen Antwortverzerrung aufgrund einer sozialen Erwünschtheit 

 
182  Vgl. im gleichen Fazit stellvertretend Gläser/Laudel (2010), S. 43; Bogner/Littig/Menz 

(2014), S. 27. 
183  Vgl. Atteslander (2010), S. 146 ff.; Schnell/Hill/Esser (2018), S. 301 ff. 
184  Vgl. Easterby-Smith et al. (2018), S. 171 ff. 
185  Vgl. vor allem Bogner/Littig/Menz (2014), S. 27 ff.; Gläser/Laudel (2010), S. 142 ff.; 

Lamnek/Krell (2016), S. 338 ff.; Hopf (2016), S. 53 ff.; Friedrichs (1990), S. 230 ff.; 
Schnell/Hill/Esser (2018), S. 312 ff. 

186  Vgl. Petersen/Plenborg (2010), S. 419 ff.; Mazzi/Liberatore/Tsalavoutas (2016),  
S. 353 ff. 

187  Vgl. u. a. McAllister et al. (2003), S. 261 ff.; Turner/Guilding (2011), S. 358 ff. 
188  Vgl. Gläser/Laudel (2010), S. 144. 



 

 

42 

 

(Social-Desirability-Bias189) zudem frühzeitig durch den Hinweis an den In-

terviewpartner entgegengewirkt werden, dass die Durchführung des WTG 

nach IAS 36 mit einer Vielzahl von Ermessensentscheidungen verbunden ist, 

weshalb es in diesem Sinne eine Vielzahl von adäquaten und vertretbaren 

Antworten auf die im Interview gestellten Fragen gibt. Auf diese Weise er-

kennt der Forscher die Notwendigkeit des Ermessens gegenüber dem Inter-

viewpartner an, was sich positiv auf dessen ehrliches Antwortverhalten aus-

wirken soll.190 Zudem wird der Interviewpartner darüber in Kenntnis gesetzt, 

dass die Richtigkeit der Anwendung des WTG nicht das erklärte Untersu-

chungsziel darstellt, sondern dass dieses die diesbezügliche Entscheidungs-

findung ist. Als drittes Mittel zur Reduzierung einer sozialen Erwünschtheit 

wird der Interviewpartner darauf hingewiesen, dass die Fragen auf die allge-

meine Wahrnehmung des Interviewpartners abzielen und sich nicht nur auf 

Erkenntnisse im Zusammenhang mit der aktuellen Beschäftigung beschrän-

ken. 

In der Empirie konnte beobachtet werden, dass Sonderumstände, wie eine 

weltweite Finanzkrise, die Anwendungsschwierigkeiten des WTG erhöhen 

(z. B. die Ermittlung des erzielbaren Betrages des ZGE).191 Daher soll das 

Interview zur Berücksichtigung der zum Untersuchungszeitpunkt weltweit 

destabilisierenden Corona-Pandemie192 in den Vorbemerkungen einen Hin-

weis für den Interviewpartner enthalten, dass etwaige Sondereffekte durch die 

Corona-Pandemie getrennt angesprochen werden sollen. Hierdurch kann im 

Nachgang des Interviews zwischen der Durchführung des WTG unter norma-

len sowie abnormalen Bedingungen unterscheiden werden, sofern dies sei-

tens der Interviewten thematisiert wurde. 

Um eventuellen Spannungen oder einem Unwohlsein des Interviewpartners 

aufgrund einer ungewohnten Interviewsituation vorzubeugen, folgt auf die 

Vorbemerkungen seitens des Interviewers eine leicht zu beantwortende sog. 

 
189  Dieser Effekt bezeichnet die menschliche Tendenz, eher eine Antwort zu geben, von der 

angenommen wird, dass diese eher auf soziale Zustimmung treffen wird als die wahre 
Antwort, durch die wiederum eine soziale Ablehnung befürchtet wird, vgl. Krumpal 
(2013), S. 2027 f.  

190  Vgl. Bergen/Labonté (2020), S. 788 f. 
191  Vgl. Mazzi/Liberatore/Tsalavoutas (2016), S. 370 f. 
192  Gemeint ist die Erkrankung COVID-19 durch das Coronavirus SARS-CoV-2. 
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Anwärmfrage.193 Der Interviewpartner wird daher zunächst gebeten, kurz 

seine berufliche Biografie und seine Berührungspunkte mit dem WTG darzu-

stellen. Gleichzeitig dient diese Beantwortung zu den Berührungspunkten mit 

dem WTG einer ersten Einstufung des Expertenwissens des Interviewpart-

ners.  

Der an die Anwärmfrage anschließende Hauptteil wird vollends der Beant-

wortung der Forschungsfrage gewidmet. Er zielt demnach auf einen mög-

lichst detaillierten Einblick in die Entscheidungsfindung in Bezug auf den 

WTG und dessen kritische Bereiche ab. Um die Herausforderung zu über-

winden, dass sich der Interviewpartner an eine für den Forschungszweck re-

levante Situation erinnert, zielt die erste Frage des Hauptteils auf Erzählstim-

uli ab, die die Erinnerung an die entsprechende Situation wecken sollen.194 

Der Interviewpartner wird daher darum gebeten, sich mental in seinen letzten 

WTG zu versetzten und anschließend aufzuzählen, welche Herausforderun-

gen aus seiner Sicht in diesem Zusammenhang auftraten. Neben dem Stimu-

lationsaspekt zielt die Frage demnach zudem auf eine erste allgemeine Son-

dierung kritischer Bereiche des WTG ab.195  

Da die mit dem WTG in Verbindung stehende Literatur Anhaltspunkte für 

kritische Bereiche des WTG aufzeigt, ist zu erwarten, dass der Inter-

viewpartner einen oder mehrere kritische Bereiche des Abschnitts II.3.2 an-

spricht. Die nächsten Fragen sollen an diese(n) vom Interviewpartner genann-

ten kritischen Bereich(e) anschließen. Dies ermöglicht eine unkomplizierte 

und sich einem natürlichen Gesprächsverlauf annähernde Überleitung auf die 

Untersuchung der Entscheidungsfindung in einzelnen dieser Problemberei-

che.196 

In Abschnitt II.3.2 wurden aufgrund von Herausforderungen bei der prakti-

schen Umsetzung des WTG die Problembereiche (1) Anhaltspunkte für eine 

Wertminderung, (2) Identifizierung einer ZGE und (3) Ermittlung des erziel-

baren Betrags einer ZGE identifiziert. Bisherige standardisierte Fragebögen 

 
193  Vgl. Gläser/Laudel (2010), S. 147 f.  
194  Zusammenhängende Erinnerungen werden somit gedanklich leichter zugänglich, vgl. 

Bower (1981). 
195  Vgl. Mayring (2016), S. 70. 
196  Vgl. Hopf (2016), S. 62 ff.; Gläser/Laudel (2010), S. 146 f. 
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zur Erforschung des Wertminderungstests greifen mehrere dieser Problembe-

reiche auf.197 Da das Interview der vorliegenden Forschungsarbeit jedoch auf 

eine tiefergehende Analyse der Entscheidungsfindung abzielt, ist davon aus-

zugehen, dass aus zeitlichen Gründen nicht alle dieser Problembereiche in 

dem Interview, neben den anderen Fragen, besprochen werden können. Für 

das Interview sollen daher zwar alle drei Problembereiche der praktischen 

Handhabung vorbereitet werden, jedoch lediglich jener untersucht werden, 

der in der vorherigen Frage vom Interviewpartner als besonders kritisch be-

nannt wird. Sofern mehrere Problembereiche hinsichtlich ihrer Schwierigkeit 

als identisch bezeichnet wurden, soll die Erforschung der Entscheidungsfin-

dung im Rahmen der Ermittlung des erzielbaren Betrags fokussiert werden. 

Der Grund hierfür ist, dass dieser Teilbereich des WTG in besonderem Maße 

Flexibilitätsgrade eröffnet und daher potenzielle kognitive Verzerrungen hier 

am ehesten zu beobachten sind.198 Für den Fall, dass alle Interviewfragen be-

antwortet wurden und noch Interviewzeit verbleibt, soll auf die übrigen Prob-

lembereiche eingegangen werden. Des Weiteren ist angedacht, dass bei Er-

reichen eines Neuerkenntnissättigungsniveaus der Interviews199 – hinsicht-

lich des Informationsgehaltes zur Entscheidungsfindung des Problembereichs 

zur Ermittlung des erzielbaren Betrags – die Entscheidungsfindung der übri-

gen Problembereiche in den anschließenden Interviews weiter erforscht wer-

den soll.  

Da Interviewpartner hinsichtlich ihres Antwortverhaltens oftmals zu allge-

meinen oder vagen Aussagen neigen,200 werden detailreiche Nachfragen in 

den Themenblöcken der Problembereiche vorbereitet und bei Bedarf gestellt. 

Diese Nachfragen zielen auf die Informationsverarbeitung in diesen kriti-

schen Problembereichen ab, in denen insbesondere kognitive Verzerrungen 

und sonstigen Einflussfaktoren vermutet werden (ohne explizit kognitive 

Verzerrungen anzusprechen). Da die Informationsevaluierung auf eine 

 
197  Vgl. Petersen/Plenborg (2010), S. 425 ff.; Mazzi/Liberatore/Tsalavoutas (2016),  

S. 359 ff. 
198  Vgl. Tan/Trotman (2018), S. 82 ff. 
199  Das Kriterium der theoretischen Sättigung beschreibt, dass der Theoretisierungsschritt 

als gesättigt angesehen werden kann, sofern die Berücksichtigung weiterer homogener 
Fallbeispiele (vorliegend weitere Interviews) keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn er-
bringt, vgl. Glaser (1967). 

200  Vgl. Rubin/Rubin (2004), S. 112. 
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subtilere Art und Weise verzerrt werden kann als die Informationssuche,201 

ist dabei insbesondere auf die Informationsevaluierung in den einzelnen Be-

reichen abzustellen. Die Nachfragen sind unterstrukturiert in einen oder meh-

rere Blöcke mit themenspezifischen Nachfragen zur Entscheidungsfindung 

im jeweiligen Teilbereich des WTG und in einen kategorieübergreifend wei-

testgehend identischen Block zur Informationsverarbeitung im Allgemeinen, 

der kognitive Elemente noch stärker in den Fokus rücken soll.  

Da es sich beim Informationsverarbeitungsprozess um einen iterativen Pro-

zess handelt, soll anknüpfend an die Fragen zu den Problembereichen des 

WTG gefragt werden, was aus Sicht des Interviewpartners die Merkmale ei-

nes qualitativ hochwertigen WTG sind. Die Feststellung und die Gewichtung 

dieser Qualitätsdimensionen im Entscheidungsprozess, und schlussfolgernd 

auch die Zielsetzung des Interviewpartners im iterativen WTG-Prozess, sind 

für das tiefergehende Verständnis von Bedeutung.202 

Die letzte Leitfrage des Interviews zielt auf die Beeinträchtigung des Inter-

viewpartners in der Entscheidungsfindung aufgrund von Einflussfaktoren ab. 

Von besonderer Schwierigkeit ist hierbei, dass in diesem Zusammenhang un-

wahrheitsgemäße Antworten aufgrund sozialer Erwünschtheit (Social-De-

sirability-Bias) erfolgen können.203 Dem wird durch verschiedene Strategien 

begegnet: Erstens wird in der Fragestellung direkt angesprochen, dass der 

WTG Ermessensentscheidungen beinhaltet, weshalb in dieser Hinsicht ein 

individuelles Urteilsvermögen erforderlich ist. Durch die offenkundige Aner-

kennung dieser legitimen Spielräume durch den Forschenden wird eine wahr-

heitsgemäße Antwort gefördert.204 Zweitens kann die Frage kurzfristig dahin-

gehend abgewandelt werden, wie der Interviewpartner das vermutete Verhal-

ten von Kollegen oder vergleichbaren Unternehmen (Proxy-Subjects) hierzu 

einschätzen würde.205 Drittens unterstützt die Gewährleistung der Anonymi-

tät des Interviewpartners. In Interviewsituationen mit einem ähnlichen sen-

siblen Forschungshintergrund wurden zudem keine Beeinträchtigungen 

 
201  Vgl. Schultze/Pfeiffer/Schulz-Hardt (2012), S. 18. 
202  Vgl. Bonner (2008), S. 51. 
203  Vgl. Bradburn et al. (1978), S. 221 ff. 
204  Vgl. Bergen/Labonté (2020), S. 787. 
205  Vgl. Nederhof (1985), S. 274. 
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durch eine offenkundige Ansprache festgestellt.206 Insgesamt wird die direkte 

Frage nach Einflussfaktoren dennoch erst zum Ende des Interviews gestellt, 

da diese als provozierende Frage oder als Verzerrungsunterstellung verstan-

den werden und folglich die Interviewsituation nachhaltig verändern 

könnte.207 Die Nachfragen geben Beispiele für mögliche Einflusssituationen, 

wodurch kognitive Verzerrungen identifiziert werden können. 

Das Interview schließt mit der Frage, ob der Interviewpartner noch aus seiner 

Sicht bedeutsame Aspekte nennen möchte, die seinem Gefühl nach im Inter-

view zu geringfügig berücksichtigt wurden. Die Einbeziehung dieser Frage 

ermöglicht es, die in der Vorbereitung des Interviews nicht berücksichtigten 

Informationen durch etwaige letzte Hinweise seitens des Interviewpartners 

dennoch zu Tage zu fördern.208  

Der vorläufige Leitfaden wurde anhand von sieben Probeinterviews nebst 

Nachbesprechungen überprüft, um die externe Validität des Leitfadens si-

cherzustellen und den Interviewer zu schulen.209 Zudem nahm der Autor die-

ses Beitrags an einer kostenpflichtigen mehrtägigen Interviewschulung teil, 

in der die Interviewdurchführung theoretisch sowie praktisch trainiert wurde. 

Aus den Probeinterviews ergaben sich wenige Erweiterungen des Leitfadens, 

die eingearbeitet wurden. Die spezifische Formulierung der Fragen wurde ab-

schließend anhand in der Literatur etablierter sog. Faustregeln zur Fragefor-

mulierung gewürdigt.210 

Der Interviewleitfaden wurde nicht vorab an die Probanden verschickt, damit 

diese sich nicht systematisch sozial erwünschte Antworten im Vorfeld zu-

rechtlegen konnten, sondern spontan sowie hoffentlich ehrlich im Interview 

antworteten. Der vollständige Interviewleitfaden ist als Anlage II.1 beigefügt. 

 

 
206  Vgl. etwa in Bezug auf Earnings-Management Graham/Harvey/Rajgopal (2005), S. 6. 
207  Vgl. Gläser/Laudel (2010), S. 149. 
208  Vgl. ebenda, S. 148 f. 
209  Vgl. Bogner/Littig/Menz (2014), S. 34; Mayring (2016), S. 69; Hair/Page/Brunsveld 

(2019), S. 296 f.  
210  Hinsichtlich sog. Faustregeln bei der Frageformulierung vgl. beispielsweise 

Schnell/Hill/Esser (2018), S. 297 ff. 
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II.4.3 Durchführung der Interviews 

Bei Experteninterviews dienen die Befragungspersonen als Quelle von Spe-

zialwissen hinsichtlich eines spezifischen Sachverhalts.211 Aufgrund der 

Komplexität des WTG kommen für die vorliegende Untersuchung daher le-

diglich erfahrene Abschlussaufsteller und Unternehmensberater in Betracht.  

Die Expertenrolle des Interviewpartners wurde zweistufig sichergestellt; bei 

der Ansprache sowie bei der Auswertung der Interviews. Für beide Zielgrup-

pen wurde daher ein Anschreiben zum Forschungsvorhaben angefertigt 

(siehe Anlage II.2 und Anlage II.3). Dieses stellte den Gegenstand der Befra-

gung kurz vor und kommunizierte das notwendige Spezialwissen in dieser 

Domäne als Grundvoraussetzung für das Interview. Kontaktiert wurden hier-

mit im Zeitraum von Mai bis September 2021 die sog. Big4-Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften212 (Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC) und IFRS-

Abschlussaufsteller, vor allem auf Basis des bestehenden Netzwerks des For-

schenden (z. B. Alumni-Netzwerk).213 Die jeweils kontaktierte Person leitete 

die Anfrage überwiegend an einen für das Forschungsvorhaben geeigneteren 

Mitarbeiter intern weiter oder identifizierte sich selbst als Experte.214 

Alle Big4-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und mehrere (nicht) börsenno-

tierte Unternehmen verschiedener Indizes, die einen IFRS-Abschluss erstel-

len und in ihrer Bilanz zum Untersuchungszeitpunkt einen Goodwill auswie-

sen, haben Gesprächspartner für ein Interview bereitgestellt. Insgesamt erga-

ben sich aus 43 Anfragen 27 Interviews, davon 16 Interviews mit 

 
211  Vgl. Gläser/Laudel (2010), S. 11 f.  
212  Im Sinne der Vergleichbarkeit wurde eine Eingrenzung auf die Big4-Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften vorgenommen. Dabei wurde ein Schwerpunkt auf höhere Hierar-
chiestufen gesetzt, da das notwendige Spezialwissen als Grundvoraussetzung für das 
Interview eher auf höheren Hierarchiestufen zu erwarten ist. 

213  Für ein ähnliches Vorgehen siehe u. a. McAllister et al. (2003), S. 267. Um eine hinrei-
chende Teilnehmerzahl im Hinblick auf die Abschlussaufsteller sicherzustellen und um 
kurzfristige Ausfälle von Interviews kompensieren zu können, wurden neben der An-
sprache auf Basis des bestehenden Netzwerks des Forschenden zusätzlich zehn Ab-
schlussaufsteller kontaktiert, die zufällig unter den DAX30-, MDAX- und SDAX-Un-
ternehmen ausgewählt wurden. 

214  Durch die Gewinnung von Interviewpartnern u. a. auf Basis des Netzwerks des For-
schenden fanden drei Interviews (A20, B2, B5) mit Interviewpartnern statt, zu denen 
eine direkte berufliche Beziehung seitens des Interviewers zum oder vor dem Untersu-
chungszeitpunkt bestand. Da diese Interviewpartner über keine zusätzlichen Informati-
onen zur Forschungsabsicht im Vergleich zu den anderen Interviewten verfügten und 
sich kein unterschiedliches Antwortverhalten ex post erkennen lässt, besteht kein Grund 
zur Annahme einer Verzerrung in der Erhebung der Daten. Siehe hierzu auch ebenda. 
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Abschlussaufstellern und 11 Interviews mit Unternehmensberatern, mit ins-

gesamt 31 Interviewpartnern215, davon 26 männliche und 5 weibliche Inter-

viewpartner216.  

Die Interviews wurden im Zeitraum von September bis Oktober 2021 persön-

lich, stets durch denselben Interviewer und überwiegend online per Videote-

lefonie geführt.217 Die Anzahl an neuen Erkenntnissen flachte in den letzten 

Interviews zunehmend ab, weshalb die 27 geführten Interviews als ausrei-

chend angesehen wurden.218 Alle Interviewten stimmten einer Tonaufnahme 

zu und unterzeichneten eine Datenschutzerklärung zum Forschungsvorhaben. 

Die Interviewpartner waren zum Untersuchungszeitpunkt im Durchschnitt 14 

Jahre in der Praxis tätig und hatten überwiegend hierarchisch höhere Positio-

nen inne. Die Gesprächsdauer belief sich im Durchschnitt auf ca. 56 Minuten, 

mit einer Standardabweichung von ca. sieben Minuten. 

Als zweite Strategie zur Sicherstellung der Expertenrolle des Interviewpart-

ners wurde im Nachgang des Interviews das Wissen des Befragten durch den 

Forschenden als (un-)geeignet beurteilt.219 Ex post wurde kein Inter-

viewpartner aus diesem Grund von der Untersuchung ausgeschlossen. Es 

ergibt sich mithin die in Tabelle II-1 dargestellte Untersuchungsstichprobe. 

  

 
215  In vier Fällen nahmen auf Wunsch des Unternehmens zwei Teilnehmer pro Unterneh-

men am Interview teil. 
216  Diese sind: A2, A7, A8, B5, B10. 
217  Zwei Interviews wurden auf Wunsch des Interviewten in Präsenz durchgeführt. 
218  Das Kriterium zur theoretischen Sättigung beschreibt, dass der Theoretisierungsschritt 

als gesättigt angesehen werden kann, sofern die Berücksichtigung weiterer homogener 
Fallbeispiele (hier weitere Interviews) keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn erbringt, 
vgl. Glaser (1967). Neben den 27 Interviews signalisierten noch zwei weitere Ansprech-
partner ihre Bereitschaft für ein Interview Anfang Dezember 2021, da sie vorher zeitlich 
nicht verfügbar waren. Aufgrund der geringen Erkenntnisgewinne in den letzten Inter-
views wurde von diesen späten Terminen allerdings abgesehen. 

219  Vgl. McAllister et al. (2003), S. 267. 
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Nr. Berufsgruppe Sub-Gruppe  Dauer ID Position Erfahrung  
in Jahren 

1 Abschlussaufsteller DAX30  52:09 A1  Chief Financial Officer 35 

2 Abschlussaufsteller DAX30  54:25 A2  Head of Asset Management 11 

3 Abschlussaufsteller DAX30  65:11 A3  President of Accounting 32 

4 Abschlussaufsteller DAX30  51:08 A4  Mitarbeiter Accounting 9 

5 Abschlussaufsteller DAX30  75:01 
A5  Team Lead WTG  15 

A6  Mitarbeiter Accounting 3 

6 Abschlussaufsteller DAX30  53:42 
A7  Mitarbeiter Grundsatzabteilung 7 

A8  Mitarbeiter Grundsatzabteilung 12 

7 Abschlussaufsteller DAX30  61:41 
A9  Mitarbeiter Accounting 9 

A10  Head of Group Accounting 18 

8 Abschlussaufsteller DAX30  61:23 
A11  Head of Controlling 13 

A12  Mitarbeiter Controlling 6 

9 Abschlussaufsteller MDAX  52:24 A13  Chief Accounting Officer 19 

10 Abschlussaufsteller MDAX  50:33 A14  Head of Group Accounting 14 

11 Abschlussaufsteller MDAX  59:40 A15  Mitarbeiter Accounting 14 

12 Abschlussaufsteller MDAX  51:03 A16  Head of Group Accounting 18 

13 Abschlussaufsteller MDAX  53:38 A17  Director of Financial Planning 
and Analysis 10 

14 Abschlussaufsteller MDAX  52:14 A18  Mitarbeiter Accounting 5 

15 Abschlussaufsteller Nicht BN  60:53 A19  Mitarbeiter Controlling 8 

16 Abschlussaufsteller Nicht BN  63:02 A20  Head of Group Accounting 9 

17 Unternehmensberater Big4  56:48 B1  Partner 28 

18 Unternehmensberater Big4  62:28 B2  Partner 15 

19 Unternehmensberater Big4  63:04 B3  Director 17 

20 Unternehmensberater Big4  49:03 B4  Director 16 

21 Unternehmensberater Big4  40:32 B5  Senior Manager 12 

22 Unternehmensberater Big4  51:08 B6  Senior Manager 16 

23 Unternehmensberater Big4  62:13 B7  Senior Manager 19 

24 Unternehmensberater Big4  48:47 B8  Senior Manager 11 

25 Unternehmensberater Big4  58:21 B9  Senior Manager 11 

26 Unternehmensberater Big4  51:49 B10  Manager 9 

27 Unternehmensberater Big4  63:25 B11  Manager 8 

Durchschnitt   56:31   14 

Median   54:25   12 

Legende: Dauer = Minuten:Sekunden, A = Abschlussaufsteller, B = Unternehmensberater,  
Nicht BN = nicht börsennotiertes Unternehmen, Erfahrung in Jahren = allgemeine Rechnungslegungs-
erfahrung in Jahren. Die Bezeichnung der jeweiligen Position wurde geringfügig verallgemeinert, um 
die Anonymität der Interviewpartner sicherzustellen. 
 
Tabelle II-1: Demografische Daten der Interviewpartner  
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II.4.4 Auswertung der Interviews 

Die tonaufgezeichneten Interviews wurden durch den Forschenden anonymi-

siert und durch ein Programm automatisch wörtlich transkribiert.220 Die au-

tomatisch erstellten Transkripte wurden im Anschluss durch den Forschenden 

überprüft und im Fall einer falschen oder unvollständigen Transkription unter 

Zuhilfenahme der Tonaufzeichnung korrigiert. In diesem Zusammenhang 

wurden beispielweise auch nichtverbale Äußerungen (z. B. Lachen) oder Un-

terbrechungen des Gesprächs im Transkript vermerkt. 

Zur Auswertung der geführten Interviews eignet sich insbesondere die struk-

turierende qualitative Inhaltsanalyse als kategorienbasiertes Verfahren, da 

diese für die Ergebnisableitung explorativ-informatorischer Experteninter-

views mit Informationsgewinnungsabsicht geeignet ist.221 Hierfür wurde zu-

nächst deduktiv und insofern unabhängig von den Antworten aus den Inter-

views ein Kategoriensystem (Kodier-Leitfaden) mit Haupt- und Unterkate-

gorien222 konzipiert,223 das auf den forschungsrelevanten Grundlagen im  

Abschnitt II.3 basiert. Beispielweise umfasst eine Hauptkategorie alle erwar-

teten Problembereiche des WTG; die Ermittlung des erzielbaren Betrags ei-

ner ZGE bildet als ein Problembereich eine diesbezügliche Unterkategorie. 

Anschließend wurden die verschriftlichten Interviews systematisch durchge-

arbeitet und Aussagen anhand des Kategoriensystems den Kategorien zuge-

ordnet.224 Im Zuge der Auswertung wurde das Kategoriensystem iterativ 

überarbeitet, indem induktiv Kategorien hinzugefügt wurden.225 Das sich 

hierdurch ergebene deduktive und induktive Kategoriensystem (Kodier-

 
220  Für die automatische Transkription wurde das kostenpflichtige Programm HappyScribe 

eingesetzt; siehe https://www.happyscribe.com/ (Stand: 02.02.2023). In einem Fall 
wurde auf Wunsch des Unternehmens ersatzweise ein Gedächtnisprotokoll angefertigt, 
welches nach der Erstellung mit den Interviewten hinsichtlich der Richtigkeit der An-
gaben abgestimmt wurde. Es erfolgten keine Anpassungen durch die Interviewten. 

221  Vgl. Bogner/Littig/Menz (2014), S. 72; Gläser/Laudel (2010), S. 106. 
222  Die Unterkategorien können dabei ebenfalls Unterkategorien aufweisen, usw.  
223  Vgl. Bogner/Littig/Menz (2014), S. 73 f.; Gläser/Laudel (2010), S. 199 ff. 
224  Vgl. Bogner/Littig/Menz (2014), S. 74; Gläser/Laudel (2010), S. 199 ff. 
225  Vgl. Bogner/Littig/Menz (2014), S. 73 f.; Gläser/Laudel (2010), S. 201. 

https://www.happyscribe.com/
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Leitfaden) ist als Anlage II.4 beigefügt. Die operationale Durchführung der 

Inhaltsanalyse wurde im Programm MAXQDA vorgenommen.226 

II.5 Ergebnisse 

Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse der Untersuchung dargestellt, 

deren Erkenntnisse im Hinblick auf die Forschungsfrage (Welche sind für Ab-

schlussaufsteller und Unternehmensberater die kritischen Bereiche der Ent-

scheidungsfindung bei der Durchführung des Wertminderungstests des 

Goodwills gemäß IAS 36?) von Relevanz sind. Die Beurteilung dieser ausge-

wählten Ergebnisse erfolgt anhand ihrer Nennungshäufigkeit in den Inter-

views, ihrer Relevanz für die Durchführung des WTG in der Praxis und an-

hand ihres Neuigkeitsgehalts.  

Die nachstehende Ergebnisdarstellung beginnt in Abschnitt II.5.1 mit den 

durch die Interviews identifizierten kritischen Bereichen der Entscheidungs-

findung bei der Durchführung des WTG, indem in Abschnitt II.5.1.1 die sei-

tens der Interviewpartner wahrgenommenen Herausforderungen bei der prak-

tischen Handhabung des WTG und in Abschnitt II.5.1.2 kognitive Einfluss-

faktoren dargelegt werden (Leitfragen 2, 3 und 5). Anschließend erfolgt in 

Abschnitt II.5.2 die Beschreibung der genannten Merkmale eines qualitativ 

hochwertigen WTG (Leitfrage 4) sowie weiterer Ergebnisse der Interviews 

in Abschnitt II.5.3. Kritische Bereiche in Bezug auf die Identifizierung und 

Beurteilung von Anhaltspunkten für eine Wertminderung werden gesondert 

im dritten Forschungsbeitrag dieser Dissertationsschrift behandelt (siehe  

Abschnitt IV bzw. Ruhnke/Kassebohm (2023a)). 

II.5.1 Kritische Bereiche 

II.5.1.1 Herausforderungen bei der praktischen Handhabung 

Alle interviewten Abschlussaufsteller und Unternehmensberater nahmen 

Herausforderungen bei der Ermittlung des erzielbaren Betrags einer ZGE 

gem. IAS 36.18 ff. wahr, weshalb die diesbezüglichen Herausforderungen 

entsprechend umfangreich sind. Im Vergleich hierzu werden 

 
226  Das eingesetzte kostenpflichtige Programm ist nutzbar unter https://www.maxqda.com/ 

(Stand: 02.02.2023). 
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Herausforderungen bei der Identifizierung einer ZGE gem. IAS 36.66 ff. in 

beiden Berufsgruppen in etwa halb so häufig in den Interviews angesprochen. 

Die genannten Herausforderungen werden für die Ergebnisdarstellung in die 

nachstehenden Themenbereiche unterteilt. Anzumerken ist gleichwohl, dass 

diese Themenbereiche nicht immer trennscharf voneinander abgrenzbar sind. 

II.5.1.1.1 Ermittlung des erzielbaren Betrags einer zahlungsmittelgene-

rierenden Einheit 

II.5.1.1.1.1 Prognoseunsicherheiten in der Cashflow-Planung 

Die Interviewpartner verorten Herausforderungen bei der Ermittlung des er-

zielbaren Betrags am häufigsten in der Cashflow-Planung. Als zentraler Fak-

tor werden generelle Prognoseunsicherheiten genannt, die Diskussionspoten-

zial aufweisen (etwa A2, A19, B1, B2, B3, B6, B11). Wie nachfolgend be-

schrieben, sind Prognoseunsicherheiten teilweise aber auch auf konkrete Ge-

schäftsmodelle der ZGE zurückzuführen.  

In Bezug auf Forschungs- und Entwicklungsgesellschaften ist beispielsweise 

die Eintrittswahrscheinlichkeit von Ereignissen mit entscheidender Auswir-

kung auf die Cashflow-Planung schwer prognostizierbar: „Woher soll ich 

wissen, ob ich ein Approval von der Behörde kriege? Vielleicht lehnen die 

das aus irgendwelchen Gründen ab, ich weiß es nicht, niemand weiß es“ 

(A15). Gleichzeitig ist es aufgrund langer Entwicklungszyklen ungewiss, wie 

sich die Nachfrage am Markt in der Zukunft entwickeln wird und ob gegebe-

nenfalls Konkurrenten die Entwicklung eines gleichen/ähnlichen Produktes 

vornehmen (A15). Stark wachsende Geschäftsmodelle sind mit der Heraus-

forderung verbunden, die zukünftige Dynamik und die Wertentwicklung des 

Geschäftsmodells in der Planungsrechnung abzubilden (etwa A5, A7). 

Schließlich kann auch ein spezielles Geschäftsmodell oder das Land, in dem 

das Unternehmens operiert, zu einer schlechten Datenverfügbarkeit führen 

(A2). Hierdurch steigt die Prognoseunsicherheit, da beispielweise über „ska-

lierte Umfragen agiert (wird, der Verf.), (...) als wenn man (...) offizielle (Da-

ten, der Verf.) nimmt“ (A2). 
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Aus den genannten Gründen bezeichnet A14 die Cashflow-Planung auch als 

„Black Box“. Für die Beurteilung der Cashflow-Planung ist es daher essenzi-

ell, die Industrie gut zu kennen (etwa B1). Dass dennoch Prognoseunsicher-

heiten bestehen bleiben, verdeutlicht B3: „Ob ich da dann in meiner Planung 

ein Schluck mehr habe oder Schluck weniger, das ist absolutes Management-

Judgement. Das weiß auch das Management nicht.“ 

Für Unternehmensberater besteht in Bezug auf die Cashflow-Planung zudem 

die Herausforderung, ab „wann (...) die Planung nicht mehr plausibel und 

nicht mehr geeignet (ist, der Verf.)“ (B11). Unternehmensberater verwenden 

für ihre Beurteilung einen Vergleich der Cashflow-Planung des Mandanten 

zu einer Peer-Group (Benchmarking). Sie ermitteln als Entscheidungsgrund-

lage insofern häufig eine Bandbreite an vertretbaren Werten. Liegt die Pla-

nung des Mandanten außerhalb dieser Bandbreite, stellt dies einen Anlass dar, 

die Angemessenheit der Planung weiter zu hinterfragen. Eine Konfliktsitua-

tion ist hierbei absehbar, da „das Management eine spezielle Vorstellung hat 

und es (...) halt unsicher in der Zukunft (ist, der Verf.). Das liegt in der Natur 

der Sache, das heißt niemand kann die (Cashflow-Planung, der Verf.) hun-

dertprozentig beweisen oder belegen“ (B11, auch B7). Mandanten bringen 

daher zur Rechtfertigung einer im Vergleich zur Peer-Group ambitionierten 

Cashflow-Planung Argumente hervor, um die Aussagekraft der Peer-Group 

zu entkräften, worauf der Unternehmensberater reagiert: „(D)ann fangen die 

aber an und geben dir Begründungen und sagen ja die, was du da für Bench-

marks nimmst, das sind ja irgendwie, das sind ja diversifizierte, wir sind ja 

hier im Wachstumsmarkt unterwegs und so, da läuft es ja ganz anders“ (B11). 

Insofern lotet der eher konservativere Unternehmensberater insgesamt aus, 

„wie weit er gehen kann, so dass er (die Cashflow-Planung, der. Verf.) noch 

vertreten kann“ (B7). So beschreibt B7 diesen Prozess zwischen dem eher 

optimistischen Management und dem eher konservativeren Unternehmensbe-

rater daher auch als Situation zweier Parteien, die „einen Preis aushandeln.“ 

Als Lösungsansatz wurde eine enge Orientierung am IDW-Praxishinweis 

2/2017 zur Beurteilung der Planungsrechnungen (B2, B11) oder auch die 

Verwendung einer Monte-Carlo-Simulation (A18, B7) genannt. Durch eine 

solche Simulation können Wahrscheinlichkeiten abgeleitet werden, mit 
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denen ein Wert über- oder unterschritten wird oder innerhalb einer Bandbreite 

liegt. 

II.5.1.1.1.2 Cashflow-Planung im Terminal Value 

Die Interviewpartner nennen auch konkret die Cashflow-Planung bei der Ab-

leitung des Terminal Values als herausfordernd (A2, A5, A7, A8, A18, B4, 

B6, B7, B8, B10). Die Bereinigung von Sondereffekten in Form von u. a. 

zyklischen Cashflow-Schwankungen durch laufende Transformationspro-

zesse oder aufgrund des grundsätzlichen Geschäftsmodells der ZGE werden 

hierbei als Gründe genannt (A7, A8, A13, A19, B2). Angesprochen werden 

vor allem Investitionsquoten: Diese Investitionsquoten des letzten Planungs-

jahres des Detailprognosezeitraums sind aufgrund von Investitionszyklen 

oder grundsätzlichen Investitionsprojekten mitunter wenig repräsentativ für 

den Terminal Value, was eine beurteilungsintensive Anpassung erforderlich 

macht (A7, A9). So beschreibt B2 als Lösungsansatz für die Bereinigung von 

nicht repräsentativ hohen Investitionsquoten im Terminal Value eine Extra-

polation der Cashflows auf zukünftige Perioden, woraus eine Annualisierung 

ermittelt wird, die in die Cashflow-Planung des Terminal Values eingeht. Fer-

ner ermittelte A18 unter Zuhilfenahme einer Monte-Carlo-Simulation Band-

breiten, um mehrjährige Zyklen abzubilden. Inputparameter sind externe 

Marktdaten, so dass die Objektivität erhöht wird (A18).  

Zudem identifiziert A8 laufende Transformationsprozesse im Geschäftsmo-

dell als ein „Riesenthema, wenn es darum geht, einen repräsentativen einge-

schwungenen Zustand zu definieren.“ Hier ist es beispielsweise schwierig, 

Zielmargen von Produkten am Gesamtportfolio des Unternehmens zu schät-

zen (A7, A8). Der Ausgangspunkt der Cashflow-Planung im Terminal Value 

ist die Entwicklung der ZGE in der Detailplanungsphase, die im Hinblick auf 

Sondereffekte analysiert und zur Ableitung des Terminal Values bereinigt, 

vor dem Hintergrund der Transformationsprozesse in internen Abstimmungs-

runden angepasst und sodann mittels externer Studien plausibilisiert wird 

(A7, A8). 

Da der Terminal Value wertmäßig zudem einen großen Einfluss auf den er-

zielbaren Betrag hat, hebt A2 hervor, dass grundsätzliche 
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Allokationsgrundsätze des Detailprognosezeitraums nicht ohne weiteres in 

den Terminal Value übernommen werden können. Demnach benötigen sie 

eine genauere Ermittlung: „(V)iele Dinge sind halt auch Allokation, oder ja, 

so Prozentzahlen, wo die (Controller, der Verf.) sagen (...), das ist immer  

30 %, was vielleicht für drei Jahre klappt, aber nicht für 100 Jahre oder 1.000 

Jahre“ (A2). 

II.5.1.1.1.3 Ermittlung des Planungshorizonts 

Auch die Ermittlung des Planungshorizonts, d. h. die Länge des Detailprog-

nosezeitraums vor Erreichung des eingeschwungenen Zustands der ZGE, be-

schäftigt die Praxis.227 Gemäß IAS 36.33b beträgt der Detailprognosezeit-

raum (beim Nutzungswert) maximal fünf Jahre, es sei denn, ein längerer Zeit-

raum ist gerechtfertigt. Die Interviewpartner nennen als beurteilungsintensive 

Beispiele Start-ups (B7, B11), ZGE mit Langzeitinvestitionen, deren Zah-

lungsrückflusse erst nach mehr als fünf Jahren einsetzen (A9, B2, B7, B8), 

Laufzeiten von Energieproduktionsstätten (B6), Strategiewechsel (B8, B11) 

sowie Projekt- und Vertragslaufzeiten (A13, A20). Als Beurteilungskriterium 

beschreiben die Interviewpartner eine Orientierung an dem Umsatz- und In-

vestitionsniveau im Vergleich zum letzten Jahr des Detailprognosezeitraums 

sowie an der Strategie des zugrundeliegenden Geschäftsmodells der ZGE 

(A9, B2, B7, B8, B11). Auskunftsgemäß ist der eingeschwungene Zustand 

dabei dann erreicht, wenn die ZGE „nur noch mit dem typischen Markt-

wachstum (wächst, der Verf.)“ (B7) oder es nur noch ein „preisgetriebenes 

Wachstum“ (B2) gibt.  

Bezüglich des typischen Marktwachstums wird allerdings zugleich ergänzt, 

dass dies mit einem hohen Ermessen verbunden ist und „man (hierüber, der 

Verf.) auch trefflich streiten (kann, der Verf.)“ (B7). Insoweit beschreibt B2 

die Erschließung eines neuen Geschäftsfeldes oder einer neuen 

 
227  Bei einer Unternehmensbewertung kann die Prognose der zukünftigen Cashflows in 

mehrere Abschnitte zerlegt werden (Mehrphasenmodell), wobei die Festlegung des Pla-
nungshorizonts diese Abschnitte trennt. Der Detailprognosezeitraum liegt vor dem Pla-
nungshorizont und enthält periodenspezifische Cashflow-Planungen. Für den Zeitraum 
nach dem Planungshorizont wird eine kontinuierliche Entwicklung aufgrund eines ein-
geschwungenen Zustands unterstellt und insofern konstante oder z. B. aufgrund von In-
flationserwartungen konstant wachsende Cashflows angenommen. Siehe hierzu 
Mandl/Rabel (1997), S. 153 ff. 
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Produktgruppe mit geplantem signifikantem Umsatzanteil und ein Umsatz-

wachstum von 10 % im letzten Planungsjahr des Detailprognosezeitraums als 

einen „sehr dringenden Hinweis darauf, dass das eben noch kein einge-

schwungener Zustand ist“. Bei der Abwägung wird insgesamt aber auch aus-

kunftsgemäß „Common Sense“ (B11) eingesetzt. Insofern wird mitunter auch 

ohne konkretere Beurteilungskriterien, wie Umsatz- oder Investitionsniveaus, 

aufgrund der Erfahrung des Entscheidungsträgers eine Einschätzung vorge-

nommen.  

II.5.1.1.1.4 Ermittlung des Wachstumsabschlags im Terminal Value 

Unternehmensberater empfinden die Ermittlung des Wachstumsabschlags im 

Terminal Value häufiger herausfordernd als Abschlussaufsteller. Als Grund 

hierfür nennen Erstere die hohe Sensitivität des erzielbaren Betrags bei Ver-

änderungen des Wachstumsabschlags (B2, B4, B6, B7, B10, B11), so dass 

dieses Element einen Großteil ihrer Arbeit ausmacht. Bei Wachstumsabschlä-

gen über 1 % sind Unternehmensberater daher „ein bisschen vorsichtig“ (B1) 

und beschreiben, dass das Unternehmen hierfür „gute Argumente haben 

(muss, der Verf.)“ (B3). Unternehmensspezifische Merkmale wie z. B. das 

Risikopotential des Geschäftsmodells (B2, B4), die Überwälzbarkeit von 

Preissteigerungen auf den Kunden (B2, B7, B10) sowie die Preissteigerungen 

verschiedener Ressourcen (B7) determinieren vor dem Hintergrund der län-

derspezifischen Inflationserwartung den Wachstumsabschlag (B2, B10, 

B11). 

Unter den Abschlussaufstellern ist das Meinungsbild hinsichtlich des Schwie-

rigkeitsgrades des Wachstumsabschlags im Terminal Value ge- 

mischter: Exemplarisch wird beschrieben, dass es schwierig ist, die Wachs-

tumsraten der Unternehmensstrategie „in Einklang (...) mit der Marktrealität 

(zu bringen, der Verf.)“ (A2). Insofern ist eine Korrektur der im Rahmen der 

Unternehmensstrategie angenommenen Wachstumsraten für den Wertminde-

rungstest nach unten erforderlich, wobei es schwierig ist, für diese Korrektur 

eine Akzeptanz vom Management zu erhalten (A2). Schwierigkeiten werden 

auch im Zusammenhang mit stark wachsenden Geschäftsmodellen dargelegt, 

da „die Mehrjahresplanung eigentlich nicht ausreichend ist, um sozusagen 
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das Wachstum in der Zukunft zu greifen“ (A5). Um eine etwaig höhere 

Wachstumsrate gegenüber dem bestellten Abschlussprüfer „verteidigbar“ 

(A5) zu machen, werden objektivierbare Daten aus dem Kapitalmarkt in 

Form von Analystenschätzungen und Wettbewerbsanalysen herangezogen. 

Ein Abschlussaufsteller erachtet die Ermittlung des Wachstumsabschlags als 

intensiven Prozess, der ihn jedoch nicht jährlich beschäftigt (A3). Der Grund 

hierfür ist die Einschätzung, dass der Wachstumsabschlag „so für fünf, sechs, 

sieben Jahre mindestens auch stabil (bleibt, der Verf.) – also ansonsten hat 

man da schon einen Fehler gemacht“ (A3). Auch unter den Abschlussaufstel-

lern wird die Ermittlung nicht als herausfordernd wahrgenommen, da der 

Wachstumsabschlag „irgendwann mal angesetzt (und, der Verf.) mit dem 

Wirtschaftsprüfer da ausdiskutiert (wurde, der Verf.). Seitdem gelten die da“ 

(A19, siehe hierzu auch A12, A17, A18). Beide Aussagen sind eher als kri-

tisch anzusehen, da aktuelle Umstände wie die zurzeit hohen Inflationsraten 

einen Einfluss auf den Wachstumsabschlag nehmen können, weshalb es in-

sofern gegebenenfalls einer Anpassung bedarf. Hier bleibt zu hoffen, dass die 

Abschlussaufsteller trotz ihrer Aussagen eine etwaige Anpassung prüfen.  

Zwischen den Abschlussaufstellern und den Unternehmensberatern wird 

auch die Ermittlung des Wachstumsabschlags teilweise konträr wahrgenom-

men. So erläutert A3, dass es aus seiner Sicht üblich ist, Wachstumsabschläge 

vereinfachend in 0,5-%-Schritten anzunehmen, da eine genauere Berechnung 

„Glaskugelleserei“ wäre und daher „keinen Sinn (ergebe, der Verf.)“. Dage-

gen erläutert B7, dass genau dies mit Prognosewerten der einzelnen Kosten-

position des Unternehmens und einem hieraus ermittelten Barwertäquivalent 

transparent möglich ist: „(W)ie kommst du denn jetzt hier auf einen Wachs-

tumsabschlag implizit von 0,73? Das hast du jetzt dir aber irgendwie ausge-

dacht. Ne, sagst du, ist barwertäquivalent umgerechnet“ (B7). Insofern 

scheint die obige Legitimation zur Vereinfachung aufgrund von „Glaskugel-

leserei“ (A3) seitens des Abschlussaufstellers aus Sicht der Berufsgruppe der 

Unternehmensberater nicht vollends gerechtfertigt.  
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II.5.1.1.1.5 Schätzung im gegenwärtigen Zustand 

In Bezug auf die Cashflow-Planung wird auch die Herausforderung beim 

Nutzungswert angesprochen, die ZGE gem. IAS 36.44 in ihrem gegenwärti-

gen Zustand zu schätzen und insofern zukünftige Restrukturierungen (zu de-

nen das Unternehmen noch nicht verpflichtet ist) (A5, A15, B8) und eine Ver-

besserung oder Erhöhung der Ertragskraft der ZGE nicht einzubeziehen (A5, 

A9, A15, B1, B2, B7, B8). Zukünftige Restrukturierungen aus Planungsrech-

nungen herauszurechnen, wird neben der operativen Herausforderung auch 

als „subjektive Scheingenauigkeit“ kritisiert (A5). Herausforderungen bei der 

Beurteilung von Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen sind eher auf das 

Geschäftsmodell zurückzuführen. Als Beispiel für eine herausfordernde 

Trennung von Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen nennt A5 die Ser-

verinfrastruktur eines Softwareunternehmens: „(W)ann ist es sozusagen eine 

Erweiterung? Das abzugrenzen von das ist einfach nur ein technologischer 

Wandel (...), der es erfordert, dass ich jetzt eine neue Serverinfrastruktur be-

nötige. (...) (D)as wird dann so abstrakt das zu greifen.“  

Im Gegensatz hierzu wird die Eliminierung von Erweiterungsinvestitionen 

einer ZGE im Immobilienbereich als „wenig herausfordernd, also eher un-

spektakulär“ (A12) bezeichnet. Das Unternehmen verfügt über „einen Exper-

ten für den Fünfjahresplan und der hat sein Modell so aufgebaut, dass er ver-

schiedene Schalter hat, so dass es (Erweiterungsinvestitionen, der Verf.) eli-

miniert wird in der DCF-Planung. Anschließend erstellen wir dann noch eine 

Überleitungsrechnung für den Wirtschaftsprüfer, damit dieser unser Vorge-

hen nachvollziehen kann“ (A12). 

II.5.1.1.1.6 Diskontierungszinssatz 

Bei der Ableitung des Diskontierungszinssatzes werden (1) die Auswahl der 

Peer-Group und (2) die Sicherstellung der Risikoäquivalenz zwischen Zähler 

und Nenner am häufigsten genannt. In Bezug auf Ersteres, die Auswahl der 

Peer-Group, beschreiben die Interviewpartner einen Trade-off zwischen der 

Reduzierung der Größe der Peer-Group, um eine Vergleichbarkeit zu der 

ZGE herzustellen, und der Erhöhung der Anzahl an Peers, um eine Repräsen-

tativität zu gewährleisten (A15, B1): „Und wenn man versucht (...) nur die 
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drin zu behalten, die wirklich sehr, sehr ähnlich sind wie die cash-generating 

unit, dann hat man nachher eben nur ganz wenige (...) und dann ist die Frage 

(...), ist das dann überhaupt noch repräsentativ?“ (B1). Hinsichtlich der Si-

cherstellung der Vergleichbarkeit ist ein wesentliches Problem, dass die Peer-

Groups „eigentlich nie oder fast nie nur das Business abdecken, was genau 

die cash-generating unit macht“ (B1, auch A15, A17, B2). Es ist daher ein 

hoher Grad an Ermessen hinsichtlich der Frage notwendig, ob ein Unterneh-

men in der Peer-Group verbleibt oder ob es ausgeschlossen wird. 

Weitere genannte Vergleichskriterien, die neben dem grundsätzlichen Ge-

schäftsmodell zu einem Ausschluss führen, sind: das Währungsumfeld (A15), 

der Produktionsprozess (A15), Zielmargen wie die EBITDA-Marge (A15), 

die Unternehmensgröße (A15), das Börsenvolumen (A17), die Anzahl der 

abgewickelten Geschäfte (A17), die Finanzierungsstruktur (A3, A20), die 

Notierung an einer Börse (A12) und das Land der hauptsächlichen Geschäfts-

tätigkeit (A12).  

Bei der Auswahl der Peer-Group zieht ein Unternehmensberater zudem eine 

wichtige Verbindung zur Plausibilisierung der Cashflow-Planung. Hiernach 

argumentieren Unternehmen bei beispielsweise im Vergleich zur Peer-Group 

überdurchschnittlichen prognostizierten Umsatzerlösen, dass die Peer-Group 

nicht vollends mit dem bilanzierenden Unternehmen vergleichbar ist, wonach 

die überdurchschnittlichen Annahmen insofern gerechtfertigt sind (B2). Folg-

lich weist B2 darauf hin, dass dieser Umstand auch im Diskontierungszins-

satz zu reflektieren ist, „weil wenn schon bei der Planungsrechnung die ge-

wählten Peer-Unternehmen nicht wirklich der Maßstab sind, dann können sie 

das für die Kapitalkosten ja auch nicht sein“ (B2). 

Die Interviewpartner geben auch Anhaltspunkte in Bezug auf die Größe der 

Peer-Group, die ihnen vor dem Hintergrund des Trade-offs einer einerseits 

repräsentativen und gleichzeitig zur ZGE vergleichbaren Peer-Group geeig-

net erscheint. Insoweit beschreibt A15, dass eine Größe zwischen fünf und 

acht Peers „immer ganz gut handelbar ist“. Bei kleinen Forschungs- und Ent-

wicklungsgesellschaft sind es hingegen „eher nur drei oder vier“ (A15). Diese 

Gesamtbandbreite deckt in etwa die Wahrnehmung des Unternehmensbera-

ters von drei bis sieben Peers (B1).  
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Drei Interviewpartner beschreiben, dass sie in einem zweistufigen Prozess 

zunächst einen grundsätzlichen Kreis an potenziellen Peers suchen bzw. die 

von den Analysen am Kapitalmarkt definierte Peer-Group für das Unterneh-

men übernehmen (A3). Anschließend beurteilen sie anhand der obigen Kri-

terien (A3, A15) bzw. zusätzlich zu den Kriterien auf Basis der Geschäftsbe-

richte (A12) im Detail die Eignung der Peer-Group. Insofern scheint die In-

formationssuche und -evaluierung in diesen Fällen, wie in Abschnitt II.3.1 

vermutet, sequenziell und nicht simultan abzulaufen. 

Die Befragten geben auch Erkenntnisse zu den Herausforderungen bezüglich 

der Äquivalenz zwischen dem in der Cashflow-Planung enthaltenen Risiko, 

das nicht diversifiziert werden kann, und dem Diskontierungszinssatz (Risi-

koäquivalenz).228 So beschreiben mehrere Interviewpartner die Schwierig-

keit, einen auf Basis der Peer-Group abgeleiteten Diskontierungszinssatz an-

passen zu müssen, da das Risiko durch einen überdurchschnittlich ambitio-

nierten Businessplan oder durch den Umstand, dass das Unternehmen ein 

Start-up ist, nicht mehr marküblich ist (B4, B7, B11). In diesem Fall gibt es 

„kein ganz konkretes Vorgehen, (sondern, der Verf.) verschiedene Sachen, 

wie man sich dann irgendwie da so rantasten kann (...), aber das wird extrem 

judgemental“ (B11). In Bezug auf Start-ups wird als ein Lösungsansatz u. a. 

eine „Sterbewahrscheinlichkeit“ des Unternehmens im Diskontierungszins-

satz eingepreist (B4, auch B7). Dabei zieht B7 als Lösungsansatz eine Monte-

Carlo-Simulation zur Cashflow-Planung heran und misst das Risiko in der 

Cashflow-Planung über die Schwankungsbreite des Ergebnisses der Simula-

tion. Hierdurch kann „zumindest überschlägig (... gesagt werden, der Verf.), 

wie viel von dieser Schwankungsbreite man im Marktportfolio eliminieren 

(kann, der Verf.), wie viel bleibt übrig, wofür ich dann bezahlt werde, und 

das Risiko hat am Markt ja einen Preis, den kann ich ablesen. Also pro Stück 

Standardschwankungsbreite 0,2 Prozentpunkte“ (B7). 

Neben der Anpassung aufgrund des Risikos im Businessplan nennen die In-

terviewpartner Schwierigkeiten bei der Ermittlung von Risikoprämien durch 

Länder- (A15, A16, B2) und Inflationsrisiken (A15, B2) aufgrund Ermessens. 

 
228  Siehe hierzu Mandl/Rabel (1997), S. 214 f. 
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Diesbezüglich hat ein Unternehmensberater den Eindruck, dass Abschluss-

aufsteller häufig nicht solche Anpassungen berücksichtigen und daher gege-

benenfalls verzerrte Wertminderungsentscheidungen treffen (B2). Passend 

hierzu berichtet ein Abschlussersteller, dass die erstmalige Berücksichtigung 

von Länder- und Inflationsrisiken in dem Wertminderungstest seines Arbeit-

gebers229 dazu führte, dass „im Vergleich zum Vorjahr, wo wir das noch nicht 

berücksichtigt haben, der WACC extrem gestiegen ist, (...) dass man in dem 

Bereich (...) einer Abwertung (kam, der Verf.)“ (A15). Der Fall dieses Ab-

schlussaufstellers verdeutlicht die Dringlichkeit der Berücksichtigung solcher 

Risikoabwägungen.  

II.5.1.1.2 Identifizierung einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit 

II.5.1.1.2.1 Abgrenzungskriterium 

Die Interviewpartner verorten Herausforderungen insbesondere bei der Aus-

legung des Kriteriums zur Abgrenzung einer ZGE gem. IAS 36.68 ff. auf-

grund hohen Ermessens. Grundsätzlich ist eine ZGE die kleinste Gruppe von 

Vermögenswerten, der im vorliegenden Fall der Goodwill zugeordnet ist und 

die Mittelzuflüsse erzeugt, die weitestgehend unabhängig von den Mittelzu-

flüssen anderer Vermögenswerte oder einer anderen Gruppe von Vermögens-

werten sind.230 Die initiale Einschätzung (etwa A4, A5, A16, A17, B9) und 

ebenfalls die Beurteilung der Auswirkungen von Ereignissen in den Folgepe-

rioden (etwa A3, A7, B1), wie z. B. eine Änderung des Berichtswesens (A5, 

B1), sind daher beurteilungsintensiv. Da die Identifizierung einer ZGE inso-

fern zeitübergreifend als Herausforderung verstanden werden kann, betitelt 

unter anderem B7 die Identifizierung einer ZGE als „Dauerbrenner“.  

Mehrere Interviewpartner führen die Schwierigkeiten in der Auslegung des 

Kriteriums zur Identifizierung einer ZGE auf das Geschäftsmodell der ZGE 

zurück. So sehen A5 und B8 Schwierigkeiten eher bei digitalen Geschäfts-

modellen, da diese kognitiv teilweise schwerer zu greifen sind. Nach Auffas-

sung eines Abschlussaufstellers besteht diese Schwierigkeit auch vor allem 

 
229  Aufgrund von Vereinfachungen waren Länder- und Inflationsrisiken zuvor nicht in dem 

Wertminderungstest berücksichtigt worden, jedoch in der Form seitens des bestellten 
Abschlussprüfers akzeptiert (A15). 

230  Vgl. IAS 36.68. 
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für einen „deutschen“ Abschlussprüfer im Vergleich zu einem aus den 

„USA“, „weil der (Abschlussprüfer das, der Verf.) Vorsichtsprinzip sozusa-

gen mit der Muttermilch aufgesaugt hat (...) (und, der Verf.) halt sozusagen 

diese Welten231 zusammenbringen muss“ (A5). Hingegen wird die Definition 

der ZGE z. B. in der Hotellerie (B8) und bei einem „Industriekonglomerat“ 

(A5) als wenig herausfordernd eingeschätzt. 

Schwierigkeiten aufgrund der Digitalisierung bestehen jedoch auch in Bran-

chen, deren Geschäftsmodelle nicht durch die Digitalisierung selbst entstan-

den sind. In der Automobilindustrie sieht A3 Herausforderungen in Bezug 

auf die Identifizierung einer ZGE durch Transformationsprozesse der Digita-

lisierung, da die nach den Produkten sortierten ZGE jeweils eine eigene Soft- 

und Hardware nutzten, mittlerweile jedoch durch eine Zentralisierung der 

Elektronik in einem Auto eine Soft- und Hardware-Plattform gemeinsam ver-

wenden. Insofern spricht in diesem Fall „vieles dafür, dass die Cashflows 

nicht mehr so independent sein werden, wie sie es denn in der Vergangenheit 

gewesen sind“ (A3). Zu einem endgültigen Ergebnis ist der Abschlusserstel-

ler in diesem Fall gleichwohl noch nicht gekommen. 

Weiterhin bezeichnet A16 die Identifizierung einer ZGE als „sehr abstrakt 

und sehr theoretisch“; er sieht daher Verständnisprobleme in fachlicher Hin-

sicht. Demnach ist es schwierig, eine Diskussion mit Stakeholdern über die 

Identifizierung einer ZGE zu führen, denn für „die ist das nicht so ein großer 

Unterschied (...) zwischen einem [Produkt des Unternehmens]232-Geschäft 

und einem gemeinschaftlichen Geschäft233“ (A16). Genannt wird insbeson-

dere die Diskussion gegenüber dem seitens des Aufsichtsrates eingerichteten 

internen Prüfungsausschuss: „(W)enn es dann dazu kommt, man hat jetzt die 

Möglichkeit A oder B (…), und so ein Prüfungsausschuss entscheidet das 

dann hinterher mit, dann ist das nicht immer so ganz einfach, denen dann so 

abstrakt etwas zu erklären, wo die hinterher nur sagen, es muss natürlich com-

pliant sein, es soll den Accounting-Regeln folgen und was ist denn da jetzt 

 
231  Gemeint sind die Unsicherheit aufgrund eines schnell wachsenden und veränderbaren 

digitalen Geschäftsmodells und die vorsichtige Grundhaltung.  
232  Der genannte Produktname wurde durch den Forschenden anonymisiert. 
233  Gemeint ist, ob die ZGE lediglich aus einer Produktlinie oder mehreren Produktlinien 

des Konzerns besteht. 
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eigentlich so schwierig dran“ (A16). Die ausschlaggebenden Kriterien für die 

Entscheidungsfindung zur Identifizierung einer ZGE waren in diesem Fall 

das Vorhandensein einer gemeinschaftlichen Führung der Produktlinien und 

Wechselwirkungen bzw. Interaktionen zwischen den Produktlinien (A16). 

Auf Seiten der Unternehmensberater sind die Erklärungen des Managements 

dafür allerdings „nicht immer einfach nachzuvollziehen“ (B9). 

Nach Einschätzung des Unternehmensberaters B1 beschäftigt die Unterneh-

men auch die Frage, was „eine vernünftige Anzahl“ von ZGE in einem Un-

ternehmen ist. Eine genaue Anzahl nennt B1 nicht allgemein, da dies aus-

kunftsgemäß unternehmensspezifisch ist. Am häufigsten sei „entweder Ope-

rating Segment gleich CGU (ZGE, der Verf.)“ oder „das Operating Segment 

(...) vereint sozusagen jeweils mehrere CGUs (ZGE, der Verf.)“ in der Praxis 

beobachtbar (B1). Allerdings sind bei Abschlussaufstellern in der Praxis auch 

ZGE zu sehen, die nicht IAS-36-konform größer als ein Geschäftssegment 

gem. IFRS 8 sind (B4).234 

II.5.1.1.2.2 Ermittlung des Buchwerts 

Die Interviews liefern auch Erkenntnisse zu mehreren Herausforderungen in 

Verbindung mit der Ermittlung des Buchwerts einer ZGE gem. IAS 36.74 ff. 

Unter ihnen werden am häufigsten Probleme hinsichtlich der Verfügbarkeit 

von unternehmensinternen Bilanzdaten gesehen, denn für die Ermittlung 

des Buchwerts einer ZGE stehen i. d. R. lediglich Daten auf der Konzern-

ebene zur Verfügung (A2, A5, A12, A15, B1, B3, B4, B10). Da hingegen 

Bilanzdaten auf Ebene einer ZGE für den Wertminderungstest notwendig 

sind, müssen insofern der aktuelle Buchwert der ZGE und auch die entspre-

chende Entwicklung der ZGE (Planbilanz und Plan-GuV) über den gesamten 

Planungszeitraum für jeden Wertminderungstest manuell aus der Konzern-

planung abgeleitet werden. Dies ist problematisch, da die Managementsicht 

i. d. R. nicht mit den Buchungskreisen der legalen Einheiten übereinstimmt.  

 
234  Gemäß IAS 36.80 darf eine ZGE oder eine Gruppe von ZGE nicht größer als ein Ge-

schäftssegment nach IFRS 8 sein. Diese nicht standardkonforme Abgrenzung einer ZGE 
wurde auch in anderen empirischen Studien dokumentiert, vgl. u. a. Petersen/Plenborg 
(2010), S. 425 ff. 
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Neben dem manuellen Arbeitsaufwand (etwa A12, A15), der hierdurch ent-

steht, ist es herausfordernd, die legalen Einheiten einer ZGE zuzuordnen. 

Dies ist der Fall, da es „leider nicht so (ist, der Verf.), dass eine Legal Entity 

eindeutig einem Geschäftsbereich zugeordnet war, sondern eine Legal Entity 

(...) hatte halt alle drei Segmente bedient und (...) da stoßen sie in der Bilanz 

an Grenzen. Da müssen sie mit Annahmen arbeiten“ (B3, auch A5, A12, A15, 

B4). Der mit der Durchführung des Wertminderungstests beauftragte Perso-

nenkreis ist daher in hohem Maße von der Unterstützung der Controlling-

Abteilung abhängig (A5, A15, B3). Aufgrund der Herausforderungen be-

zeichnet A2 die Datenverfügbarkeit insgesamt als „das größte Problem (...) 

in allen Impairment-Bereichen, (...) auch im Goodwill-Impairment-Test.“ Ein 

Unternehmensberater erklärt, dass es auch „ein bisschen schwierig (...) (ist, 

der Verf.) dem Mandanten sozusagen zu erläutern, dass (...) (die Datenlage 

auf Ebene der ZGE, der Verf.) eigentlich fehlt und dass man das eigentlich 

braucht“ (B10). 

Als zweite Herausforderung in Bezug auf die Ermittlung des Buchwerts einer 

ZGE nennen mehrere Interviewpartner die inhaltliche Beurteilung, welche 

Vermögenswerte und gegebenenfalls Schulden235 in den Buchwert standard-

konform einzubeziehen sind (A7, A15, A20, B1, B2, B6, B7, B8, B10). In 

dieser Hinsicht werden in den Interviews drei Themenschwerpunkte genannt:  

1. IFRS 16 – Leasing: Mehrere Interviewpartner beschreiben, dass die 

Einführung des IFRS 16 zum Einführungszeitpunkt herausfordernd in 

Bezug auf den Wertminderungstest bei leasingintensiven236 Unter-

nehmen war sowie fortan ist (A20, B1, B8, B10). Insbesondere Un-

ternehmensberater beschreiben ihren Eindruck, dass sich Abschluss-

aufsteller nicht sicher sind, ob Nutzungsrechte und Leasingverbind-

lichkeiten i. V. m. dem IFRS 16 grundsätzlich in den Buchwert ein-

zubeziehen sind und welche Auswirkungen dies auf die Ermittlung 

des erzielbaren Betrags hat (B1, B8, B10). Insofern ist der IAS-36-

 
235  Bei der Ermittlung der ZGE sind Schulden gem. IAS 36.76b lediglich dann zu berück-

sichtigen, wenn der erzielbare Betrag der ZGE nicht ohne Berücksichtigung der Schuld 
bestimmt werden kann. Im Folgenden wird daher vereinfachend lediglich von gemein-
schaftlichen Vermögenswerten gesprochen.  

236  Hierzu zählt B1 beispielsweise „Transportunternehmen, Airlines und Schiffsfahrtunter-
nehmen, teilweise auch (... den, der Verf.) Energiesektor“. 
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bezogene Umgang mit dem IFRS 16 „seit zwei Jahren ein riesen 

Thema“ (B10) und „immer noch nicht überwiegend (...) reflektiert“ 

(B8).  

2. Latente Steuern: Die Interviewpartner sprechen auch Herausforderun-

gen im Umgang mit latenten Steuern an (A15, A20, B1), wobei dies 

auskunftsgemäß kein Themenschwerpunkt zu sein scheint, der die 

Praxis bei jedem Wertminderungstest beschäftigt (A15). In Bezug auf 

aktive latente Steuern erklärt A20, dass die Beurteilung der Werthal-

tigkeit von Verlustvorträgen „natürlich“ Diskussionen auslöst, auch 

inwieweit diese bei der Ermittlung des Buchwerts einer ZGE berück-

sichtigt werden dürfen bzw. müssen. Ein anderer Abschlussaufsteller 

berichtet von einem Unternehmenserwerb, in dessen Rahmen imma-

terielle Vermögenswerte237 in hohem Umfang aufgedeckt wurden 

(A15). In diesem Fall fanden „rege Diskussionen“ statt, wann passive 

latente Steuern auf diese aufgedeckten Vermögenswerte im Buchwert 

berücksichtigt werden können bzw. müssen und welchen Einfluss die-

ser Umstand gegebenenfalls auf die Herleitung der Cashflows im 

Rahmen der Ermittlung des erzielbaren Betrags hat (A15).  

3. Gemeinschaftliche Vermögenswerte: Ein Unternehmensberater be-

schreibt, dass die Beurteilung herausfordernd ist, ob „Einheiten (...), 

die andere cash-generating units beliefern, (...) corporate assets  

(... darstellen, der Verf.), die man dann auf die anderen Einheiten eben 

umlegen würde, oder (... ob, der Verf.) diese Gruppe von Einheiten 

als eine cash-generating unit“ (B1) zusammenzufassen ist (B1). Zu-

dem sieht A20 die Schwierigkeit in der Suche eines geeigneten Allo-

kationsgrundsatzes der gemeinschaftlichen Vermögenswerte des Un-

ternehmens, da IAS 36.102a lediglich eine Allokation auf einer „ver-

nünftigen und stetigen Basis“ vorschreibt und insofern unkonkret ist. 

Nach Ansicht des Unternehmensberaters B7 gibt es diesbezüglich „ei-

nen richtigen Ansatz, nämlich nach dem Risiko, was verbunden ist“. 

Da dies seiner Einschätzung nach allerdings schwierig praktisch um-

setzbar ist, nähert sich die Praxis als Vereinfachung mit 

 
237  Diese waren „(...) im Wesentlichen Technologien, aber auch Kundenstamm und (eine, 

der Verf.) Marke“ (A15). 
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beobachtbaren KPIs wie den Umsatzerlösen oder den Mitarbeitern 

entsprechend dem Motto „wer mehr erlöst, muss auch mehr tragen“ 

(B7). Aus Sicht von B7 ist dies angemessen, denn „solange ich kein 

Gegenargument habe, übernehme ich die Argumentation von Man-

danten und entwickle auch keine eigene.“  

Bei der Ermittlung des Buchwerts einer ZGE verdeutlichen die Inter-

viewpartner zudem, dass Inkonsistenzen zwischen dem im Buchwert einbe-

zogenen Vermögenswerten mit der Ermittlung des erzielbaren Betrags nicht 

bestehen dürfen, was gleichwohl herausfordernd ist (A7, B2, B4, B6).238 

Nach Einschätzung der Unternehmensberater sind gleichwohl Inkonsistenzen 

in der Praxis beobachtbar, was demnach für Abschlussaufsteller zur Heraus-

forderung wird (B2, B4, B6). Diesbezüglich genannte Fehler sind beispiels-

weise, dass (1) der beizulegende Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten vor 

Finanzierung berechnet wird, im Buchwert die Finanzierung jedoch abgezo-

gen wird (B2) oder (2) teilweise der falsche Stichtag verwendet wird (B2). 

Insofern verdeutlicht ein Unternehmensberater die Dringlichkeit in der Pra-

xis, den Fokus nicht lediglich auf die Ermittlung des erzielbaren Betrags zu 

legen und den Buchwert als „gegebenen“ (B2) hinzunehmen. 

II.5.1.1.3 Weitere Herausforderungen 

Die zuvor dargestellten Herausforderungen lassen sich Elementen des WTG 

zuordnen, beispielsweise der Ermittlung des erzielbaren Betrags einer ZGE. 

Daneben nannten die Interviewpartner auch Herausforderungen, die sich auf 

mehrere Elemente des WTG beziehen können und damit eher übergeordneter 

Natur sind. 

Mehrere Interviewpartner beschrieben Schwierigkeiten bei der internen 

Kommunikation der Bewertungsmethodik sowie der Bewertungsannah-

men oder -ergebnisse (A2, A7, A9, A10, A16, B6, B9, B10). So ist die Kom-

munikation der beiden Letzteren einerseits zwischen dem mit der Durchfüh-

rung des Wertminderungstests beschäftigten Personenkreis gegenüber der 

Unternehmensleitung „wirklich schwierig“, da „das technische Verständnis 

 
238  Siehe hierzu IAS 36.75. 



 

 

67 

 

(der Unternehmensleitung, der Verf.) nicht so weit gereicht“, die Unterneh-

mensleitung aber letztlich die Bewertung verantwortet (A2). Ebenso be-

schreibt A7, dass „es (...) natürlich vom Management immer irgendwelche 

Zielmargen (gibt, der Verf.), die jetzt irgendwie auch auf dem Kapitalmarkt 

verkündet werden, die aber nicht unbedingt das Normaljahr (im Rahmen des 

Wertminderungstests, der Verf.) widerspiegeln“ (A7). Insofern ist es schwie-

rig, die Akzeptanz der Unternehmensleitung für konservativere Annahmen 

im Rahmen des Wertminderungstests zu gewinnen (A2, A7, B9). 

Die zweite Kommunikationsschwierigkeit bezieht sich auf die Bewertungs-

methodik des IAS 36. Sie erstreckt sich zwischen dem mit der operativen 

Durchführung des WTG beauftragten Personenkreis und weiteren Fachabtei-

lungen (z. B. Controlling), die Inputfaktoren für den Wertminderungstest lie-

fern (A7, A8, A9, A10, B6). Außerhalb des mit der operativen Durchführung 

beauftragten Personenkreises ist „IAS 36 nicht immer (...) geläufig und somit 

kommt es dann auch manchmal zu Fällen, dass man Äpfel mit Birnen ver-

gleicht“239 (A9, auch A7, A8, A10). Die Herausforderung bezieht sich daher 

auf die Vermittlung und Sicherstellung eines standardkonformen Vorgehens 

in Bezug auf die Arbeitsergebnisse der Zulieferer durch den mit der Durch-

führung des WTG beauftragten Personenkreis (A7, A8, A9, A10).  

Mehrere Unternehmensberater beschreiben, dass Mandanten teilweise me-

thodische Fehler begehen (B4, B6, B10) und dass es „extrem schwierig ist“, 

bis „der Mandant (dies, der Verf.) dann am Ende einsieht“ (B10). In diesem 

Zusammenhang werden zu ambitionierte Kapitalkosten (B6), die fehlende 

Berücksichtigung von IFRS 16 CAPEX (B10) und inhaltliche Unterschiede 

zwischen dem beizulegenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten und 

dem Nutzungswert (B6) als Beispiele genannt. Ferner sieht B9 eine Motiva-

tion der Unternehmensleitung zur Vermeidung einer Wertminderung, wes-

halb es schwierig ist, „objektiv und in gewisser Weise auch unternehmensun-

abhängig zu belegen, dass diese Bewertung und diese bilanziellen 

 
239  Beispielsweise werden „Sachen in die Bewertung mit einbezogen, die aber im carrying 

value komplett gegensätzlich abgebildet sind“ (A9). 
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Vermögenswerte wie Goodwill tatsächlich den Marktverhältnissen (...) ent-

sprechen und nicht überbewertet sind“ (B9). 

Schließlich ist auch die zeitliche Begrenzung herausfordernd und hat Aus-

wirkungen auf die Durchführung des WTG. Dahingehend beschreibt A1, 

„dass man einfach keine Zeit hat oder glaubt, keine Zeit zu haben, und dass 

dadurch – durch gewisse Nachlässigkeit oder nicht genügend Fokus – (...) da 

Dinge passieren können, die nicht passieren sollten.“ Hier bleibt zu hoffen, 

dass dennoch stets die Standardkonformität gewährleistet ist.  

Herausforderungen aufgrund fehlender Zeit betreffen vor allem kleinere Un-

ternehmen aufgrund einer kleineren Teamgröße und eines geringeren Wis-

sensstandes im Team (A1, B3). Zumindest A2 liefert jedoch auch Anhalts-

punkte, dass dieses Problem auch bei DAX30-Unternehmen besteht: „(J)e 

nachdem, wie weit wir sind, so am 15. Januar irgendwann brennt es einem 

schon unter den Fingernägeln und dann ehrlich gesagt auch dem Wirtschafts-

prüfer. (...) Also, das ein oder andere Mal aber geht es dann schon in Richtung 

Kuhhandel. Gibst du mir Growth-Rate, gebe ich dir WACC“ (A2). Auch 

wenn sich in diesem Fall gegebenenfalls die Effekte einer höheren (niedrige-

ren) Wachstumsrate und eines höheren (niedrigeren) WACCs auf den erziel-

baren Betrag nivellieren, sind beide Elemente i. d. R. im Abschluss gem. IAS 

1.125 ff. als zentrale Quellen für Schätzunsicherheiten zu veröffentlichen und 

für den Abschlussadressaten entscheidungsnützliche Informationen. Insofern 

ist die Aussage von A2 im Hinblick auf die Zielsetzung eines IFRS-Abschlus-

ses, entscheidungsnützliche (Finanz-)Informationen zu vermitteln,240 kritisch 

anzusehen, wenn unter Zeitnot lediglich auf den Gesamteffekt und seitens 

sowohl des Abschlussaufstellers als auch des bestellten Abschlussprüfers 

nicht auf die Entscheidungsnützlichkeit der einzelnen Bewertungsparameter 

geachtet wird.  

II.5.1.2 Kognitive Einflussfaktoren 

Die Informationsverarbeitung des Menschen unterliegt in komplexen Prob-

lemsituationen mitunter kognitiven Verzerrungen, die unterschiedlich 

 
240  Vgl. IASB Conceptual Framework.1.2. 
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begründet sein können (siehe Abschnitt II.3.2). In Bezug auf die Durchfüh-

rung des WTG scheint die Informationsverarbeitung auf Basis der Interviews 

vor allem durch abschlusspolitische Motivlagen beeinflusst.  

Am häufigsten berichten Abschlussaufsteller, dass sie die Reaktion der Ab-

schlussadressaten, insbesondere die des Kapitalmarkts241, auf die Ergeb-

nisse des Wertminderungstests antizipieren und dass dies Einfluss auf ihre 

Entscheidungsfindung nimmt.242 Beeinflussend wirkt dabei erstens, ob das 

Unternehmen grundsätzlich den zu erwartenden negativen Ergebniseffekt als 

Folge der Wertminderung im aktuellen Geschäftsjahr gegenüber den Erwar-

tungen der Abschlussadressaten „verkraften“ kann (A13, etwa auch A3, A17) 

und/oder zweitens, welche Signalwirkung von der Wertminderung des Good-

wills auf die Abschlussadressaten ausgeht (A2, A3, A9, A13, A16, A17, A19, 

B3, B11). Dabei ist die überwiegend vertretene Meinung, dass eine Wertmin-

derung des Goodwills „nicht als Signalwirkung im Interesse des Unterneh-

mens liegt“ (A2), dass sie ferner zu einer negativen Kapitalmarktreaktion füh-

ren wird243 und daher eine Motivation zur Vermeidung einer Wertminderung 

besteht (A2, A3, A9, A13, A16, A17, A19, B3, B7, B11).244 Hierzu bemerkt 

beispielweise A3:  

„Ich sitze mit meinem CFO und meinem Kollegen aus dem Controlling zu-
sammen und dann gucken wir uns hier an, was macht unser Forecast, wie wird 
sich das Ergebnis entwickeln? Was erwartet der Kapitalmarkt? Wie würde der 
reagieren, wenn wir jetzt ein Goodwill-Impairment haben? Wenn Sie sagen, 
juckt mich nicht, ist es gut, bin ich frei. Wenn er sagt, ne, nicht schon wieder, 
müssen wir ad hoc gehen, geht gar nicht, dann wird man mir gesagt (...), dieses 
Jahr mal kein Goodwill-Impairment, und dann habe ich mich darum zu küm-
mern, in Anführungszeichen.“ (A3) 

Als Begründung für eine nachteilige Signalwirkung einer Wertminderung des 

Goodwills werden seitens der Interviewten genannt, dass diese „einfach nicht 

 
241  Genannt wurden beispielsweise auch Versicherer (A20) und die Eigentümer bei nicht 

börsennotierten Unternehmen (A19).  
242  Vgl. A2, A3, A4, A9, A13, A15, A16, A17, A19 und A20. Diesen Eindruck bestätigen 

auch Unternehmensberater, vgl. B3, B6, B7, B9 und B11. 
243  Diese Wahrnehmung zum negativen Renditeverhalten als Reaktion auf die Ankündi-

gung einer Wertminderung wurde in verschiedenen Studien nachgewiesen, vgl. bestäti-
gend u. a. Li et al. (2011), S. 756 ff.; Laghi/Mattei/Di Marcantonio (2013), S. 45; 
Chalmers et al. (2012), S. 691 ff. 

244  Eine Motivation des Abschlussaufstellers zur Vermeidung einer Wertminderung konnte 
bislang in verschiedenen Studien dokumentiert werden, vgl. bestätigend u. a. 
Hayn/Hughes (2006), S. 240 ff.; Li/Sloan (2017), S. 974 ff. 
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gut (...) im Geschäftsbericht“ (A13) aussieht, ein Signal für eine fehlgeschla-

gene Restrukturierung ist (B3) oder, sofern die Wertminderung des Good-

wills im Kernbereich des Unternehmens auftritt, den Leser „stutzig“ (A9) 

werden lässt. Entwickelt sich das Unternehmen zudem aktuell gut und wur-

den neue Kunden gewonnen, wäre eine Wertminderung des Goodwills kom-

munikativ „kontraproduktiv“; sie würde „niemand verstehen“ (A15). Ent-

scheidungsträger neigen zudem aufgrund der kommunizierten Unterneh-

mensstrategie zur Vermeidung einer Wertminderung. Hierzu äußert  

etwa A13: 

„Sie haben immer wieder Geschäftseinheiten, wo sie rein technisch vielleicht 
bei einem Impairment rauskommen würden, wo sie aber sagen, das kann ei-
gentlich nicht sein, rechnerisch ist es aber gerade so rausgekommen (...). Und 
dann kommen kommunikative Elemente halt mit rein (...), wo sie halt sagen 
(...), diese CGU (ZGE, der Verf.) (...) muss jetzt verteidigt werden, bis auf die 
Klauen. Weil wenn ich da jetzt ein Goodwill-Impairment buchen würde, dann 
fällt mir das in drei, vier, fünf, sechs Monaten kommunikativ sowas von auf 
die Füße, dass ich meine ganze Strategie eigentlich abblasen kann. Weil wa-
rum wollen Sie etwas als Zukunftswachstumsgeschäft platzieren, wenn sie ge-
rade ein Goodwill-Impairment gebucht haben, was ja die Aussage trifft, ich 
habe keine Zukunftsaussicht.“ (A13) 

Um eine Wertminderung zu vermeiden werden daher im Rahmen vertretbarer 

Ermessensspielräume u. a. zusätzliche Ergebnispotenziale aufgedeckt (etwa 

A4, A17, A19), die EBIT-Marge marginal angehoben (etwa A3, A4), die In-

vestitionssummen angepasst (etwa A3, A13, A19), Einmaleffekte im Termi-

nal Value (nicht) bereinigt (etwa A9), ferner eine möglichst hohe Testebene 

gewählt, um Schwankungseffekte in den ZGE zu nivellieren (etwa A4, B8, 

B9), oder für die Ermittlung des Diskontierungszinssatzes die Peer-Group 

reevaluiert (etwa A4, A7). Aufgrund der Ausrichtung der Entscheidungsfin-

dung am Ergebnis des Wertminderungstests wird jener „als eines der wesent-

lichen Entscheidungskriterien“ (A19) bezeichnet und in diesem Zusammen-

hang sogar auch von einer „Zielwertsuche“ (A17) gesprochen. Insofern wird 

auch „in gewisser Weise Planung auf Basis des Impairment-Tests gemacht 

(...), was ja eigentlich nicht Ziel des Ganzen ist, sondern eigentlich sollte es 

ja andersrum laufen“ (A19).  

Bereits diese Ergebnisse und insbesondere auch die Aussagen von A17 und 

A19 verdeutlichen, dass Unternehmen in der Lage sind, eine Wertminderung 
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des Goodwills zu vermeiden bzw. den Zeitpunkt dieser Wertminderung zu 

steuern. Diese Erkenntnis bestätigt bereits die Kritik an den aktuellen Rege-

lungen zum WTG, dass dieser mitunter keine entscheidungsnützlichen (Fi-

nanz-)Informationen vermittelt.245 Hierfür müssen die Informationen relevant 

sein und zudem glaubwürdig – d. h. vollständig, fehlerfrei und neutral – dar-

gestellt werden.246 Da eine motivational bedingte Vermeidung einer Wert-

minderung auf eine einseitige Beeinflussung von Entscheidungen der Ab-

schlussadressaten hin erfolgt (z. B. wie dargestellt zur Vermeidung einer ne-

gativen Kapitalmarktreaktion), kann ihre Darstellung nicht neutral sein.247 

Durch die fehlende Neutralität sind die Informationen nicht glaubwürdig dar-

gestellt und schlussfolgernd auch nicht entscheidungsnützlich. 

Als ein möglicher Grund für dieses motivationale Handeln können kognitive 

Dissonanzen gelten. Hiernach verursachen Informationen, die mit der eige-

nen vorläufigen Überzeugung in Konflikt stehen (d. h. Informationen, die 

eine Wertminderung begründen), kognitive Dissonanzen – sie werden daher 

vermieden.248 Dahingegen reduzieren Informationen kognitive Dissonanzen, 

die die eigene vorläufige Überzeugung bekräftigen (d. h. Informationen, die 

eine Werthaltigkeit begründen).249 Da solche kognitiven Dissonanzen als un-

angenehm empfunden werden, wird der Entscheidungsträger bestrebt sein, 

diese durch eine verzerrte Entscheidungsfindung zu beseitigen oder zu ver-

meiden.250 Auch wenn das Ausmaß der kognitiven Verzerrungen vorliegend 

nicht abgeschätzt werden kann, deuten die Vorgehensweisen und 

 
245  Siehe hierzu u. a. Mazzi/Liberatore/Tsalavoutas (2016), S. 355 f. 
246  Angesprochen sind die vom IASB definierten fundamentalen qualitativen Merkmale der 

Relevanz und der glaubwürdigen Darstellung, die ein IFRS-Abschluss aufweisen muss, 
damit eine Entscheidungsnützlichkeit gegeben ist (vgl. IASB Conceptual Frame-
work.2.4 ff.). Dabei ist eine Information glaubwürdig dargestellt, wenn die Darstellung 
idealerweise vollständig, neutral und fehlerfrei ist (vgl. IASB Conceptual Frame-
work.2.13). 

247  Siehe hierzu IASB Conceptual Framework.2.15: „A neutral depiction is without bias in 
the selection or presentation of financial information. A neutral depiction is not slanted, 
weighted, emphasised, de-emphasised or otherwise manipulated to increase the proba-
bility that financial information will be received favourably or unfavourably by users.“ 

248  Vgl. bereits Festinger (1965), S. 443 ff. 
249  Vgl. bereits ebenda. 
250  Vgl. bereits ebenda. Dieses Verhalten ist auch im Prüfungskontext als Bestätigungsef-

fekt (Confirmation-Bias) beobachtbar, da Abschlussprüfer im Zweifelsfall zur Beibe-
haltung ihrer zu Beginn aufgestellten Hypothese neigen, vgl. bestätigend u. a. 
McMillan/White (1993), S. 443 ff. 
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Motivationen der Interviewten eher auf eine geringere Entscheidungsnütz-

lichkeit des WTG aufgrund der kognitiven Verzerrungen hin.  

In einem engen Zusammenhang zur antizipierten Reaktion der Abschlussad-

ressaten auf die Ergebnisse des Wertminderungstests geben die Interviews 

auch Erkenntnisse darüber, dass Entscheidungsträger aus verschiedenen 

Gründen zu einem sog. Big-Bath-Accounting neigen. Hierunter ist vereinfa-

chend zu verstehen, dass Unternehmen die vorhandenen Ermessensspiel-

räume nutzen, um Wertminderungsaufwendungen zu erhöhen. Mehrere In-

terviewpartner berichten, dass durch ihre Absicht, eine Wertminderung zu 

vermeiden, ultimativ die Möglichkeiten zur Vermeidung einer Wertminde-

rung ausgehen (A3, A9, A19, B4). Sobald sich eine Wertminderung (eher) 

nicht vermeiden lässt, verändern sich die Anreize von der Vermeidung einer 

Wertminderung hin zur Bewirkung einer besonders hohen Wertminderung 

(A3, A9, A13, A20, B4). Insofern beschreibt beispielweise A9, dass das Un-

ternehmen „alles dafür tun (würden, der Verf.) (…), im Rahmen seiner Mög-

lichkeiten“ die Differenz zwischen dem erzielbaren Betrag und dem Buch-

wert der ZGE „über Null zu retten“. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit 

empirischen Beobachtungen zur Verteilung des skalierten Jahresergebnisses 

von Unternehmen, wonach schätzungsweise 30 % bis 44 % der Unternehmen 

mit einem kleinen Verlust Abschlusspolitik betreiben, um einen Gewinn an-

stelle eines Verlustes ausweisen zu können.251 Das Vorgehen wird seitens der 

Interviewten damit begründet, dass es „bilanztechnisch schwachsinnig (wäre, 

der Verf.), wenn ich sowieso die Schläge am Kapitalmarkt kriege oder so was, 

nicht ein Schluck aus der Pulle zu nehmen (...), weil sie sich damit automa-

tisch Headroom für die nächsten Jahre legen (...) und sie dann wieder ein paar 

Jahre Ruhe haben“ (A3, auch A9, A13, A19, A20, B6, B10). Auch hier ist 

kritisch darauf hinzuweisen, dass der WTG in diesem Fall wenig entschei-

dungsnützlich für die Abschlussadressaten ist (s. o.).  

Ein Anreiz zur Erhöhung der Wertminderung wird auch aus Praktikabilitäts-

gründen in Form eines geringeren Arbeitsaufwands gesehen, wenn der Good-

will vollständig im Wert gemindert wird und daher der Wertminderungstest 

 
251  Vgl. Burgstahler/Dichev (1997), S. 101. 
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in den Folgeperioden entfällt (A13, B4, B6). Ist eine Wertminderung daher 

nicht zu vermeiden und reicht die im ersten Durchlauf des Wertminderungs-

tests vorläufig ermittelte Wertminderung noch nicht, um den Goodwill voll-

ständig im Wert zu mindern, so würde versucht werden, „dann eben auch 

noch diesen kleinen Schritt zu tun, um alles halt wegzubekommen“ (A13).  

Mehrere Interviewpartner nennen zudem unternehmensinterne Ereignisse, 

die zu einem Verhalten im Sinne eines Big-Bath-Accountings führen (A10, 

A13, B3, B4, B6): Ein Abschlussaufsteller berichtet, dass sie „jeglichen un-

serer Goodwills verteidigen müssen, weil wir schlicht und einfach kein Ei-

genkapital in der Bilanz hatten, d. h. (...) die Berechnungen nach oben pushen, 

wie es nur irgendwie geht“ (A13). Wie in Abschnitt II.1 angesprochen über-

steigt in der Praxis der bilanzierte Goodwill das vorhandene Eigenkapital von 

Unternehmen häufiger,252 so dass die von A13 beschriebene Motivation ge-

gebenenfalls auch bei diesen betroffenen Unternehmen eine Rolle spielt. Die 

Eigenkapitalposition habe sich durch eine große Veräußerung jedoch „ext-

rem“ (A13) geändert, so dass sie nun „Luft rauslassen können, sprich Good-

will-Impairments vornehmen können“ (A13).  

Als ein weiteres beeinflussendes unternehmensinternes Ereignis wird das 

Dienstalter des Managements genannt (A10, B4, B6). Demnach ist es im ers-

ten Amtsjahr opportun, die „Leichen des Vorgängers aufzuräumen, (da, der 

Verf.) sich so etwas in radikalerer Ausprägung sicherlich besser verkaufen 

(lässt, der Verf.), als wenn man selber schon drei, vier, fünf Jahre früher für 

das Geschäft als CFO verantwortlich ist“ (A10). Das neue Management neigt 

insofern dazu, „keinen Goodwill in der Bilanz haben“ (B4), unterstellt ex-

terne Bewertungsparameter deshalb unterhalb beobachtbarer Markbandbrei-

ten und begründet die Wertminderung nach Einschätzung eines Unterneh-

mensberaters damit, dass „sie keine Synergieeffekte sehen“ (B4). Dies ent-

spricht der Erwartungshaltung in Abschnitt II.3.2 auf Basis der bestehenden 

Literatur, dass das Management im ersten Amtsjahr durch die Abwälzung der 

 
252  Beispielsweise hatten zum 30.09.2021 die DAX40-Unternehmen Airbus, Bayer, E.ON, 

Siemens Healthineers und Fresenius einen das Eigenkapital übersteigenden Goodwill, 
vgl. Wadewitz (2022). 
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Verantwortlichkeit der Wertminderung auf das vorherige Management keine 

Reputationsschäden aus einer Wertminderung zu befürchten hat.253 

Insgesamt ist auch vereinzelt eine Neigung zu einer proaktiven Wertminde-

rung beobachtbar, wenn es aktuell ein „guter Zeitpunkt“ ist (A17). Der Grund 

hierfür ist, dass das Unternehmen neben der Wertminderung „genug Positives 

in diesem Bericht“ (A17) hatte und diese sonstigen positiven Nachrichten 

verwenden konnte, um die seitens der Abschlussadressaten als negativ wahr-

genommene Ankündigung einer Wertminderung auszugleichen.254  

Die Interviews geben auch Erkenntnisse über die Motivation des Manage-

ments, unternehmensexterne Faktoren als Anlass für bisher nicht gebuchte 

Wertminderungen heranzuziehen (A2, A20, B4, B6, B10). Vorgenommene 

Wertminderungen können durch unternehmensexterne Faktoren leichter 

kommuniziert werden, da Dritte diese Wertminderungen nicht auf Fehlleis-

tungen des Managements, sondern auf die in den Abschlüssen genannten un-

ternehmensexternen Faktoren zurückführen.255 Hinweise auf eine solche 

Schuld-Attribution im Sinne eines Big-Bath-Accountings durch eine externe 

Krise liefert B6: „Einen Trigger, den sie nicht selbst verschuldet haben, den 

sie dann nutzen können (...), gerade so externe Krisen (...), um reinen Tisch 

zu machen und sich entsprechend wieder freizuschreiben.“256 In dieser Hin-

sicht bestehen auch in der Literatur empirische Befunde, die höhere Wertmin-

derungen während der Corona-Pandemie257 oder der Finanzkrise258 doku-

mentieren. Als weiterer unternehmensexterner Faktor für eine Schuld-Attri-

bution wird die Einführung von IFRS 16 zur Bilanzierung von Leasingver-

hältnissen gesehen, denn „dadurch konnte man jetzt aber auch sagen (...), der 

Großteil (der Wertminderung, der Verf.) ist IFRS 16, die Geschichte kann 

 
253  Vgl. u. a. Elliott/Shaw (1988), S. 97 f.; Murphy/Zimmerman (1993), S. 277 ff.; Masters-

Stout/Costigan/Lovatac (2008), S. 1370 ff.; AbuGhazaleh/Al‐Hares/Roberts (2011),  
S. 190 ff. 

254  Siehe hierzu auch u. a. Coombs (2007), S. 172. 
255  Vgl. Ruhnke/Kassebohm (2022), S. 1350. Das Verhalten ist auf die Attributionstheorie 

zurückzuführen; siehe hierzu u. a. Ross (1977), S. 173 ff.; Weiner (1980), S. 4 ff. 
256  Indizien für solch eine Schuld-Attribution mittels der Corona-Pandemie liefern auch 

A20, B4 und B10. Im Unterschied zu B6 benennen diese Interviewten die Schuld-Attri-
bution allerdings nicht explizit, sondern sprechen beispielsweise davon, dass Unterneh-
men in Krisenzeiten „gewillter“ sind, eine Wertminderung vorzunehmen um „einfach 
ein bisschen Luft rausnehmen“ (B10). 

257  Vgl. u. a. Liu/Sun (2022), S. 850 ff. 
258  Vgl. u. a. Izzo/Luciani/Sartori (2013), S. 108. 
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man verkaufen jetzt unter dem Aspekt der Neubewertung (...), und dann las-

sen wir halt ein bisschen mehr Luft raus. Dann haben wir ein bisschen Puffer 

für die Zukunft, (...) man ist da schon bilanzpolitisch am überlegen“ (A20). 

Auch eine Absprache in Bezug auf das Wertminderungsverhalten innerhalb 

der Industrie wird genannt:  

„(I)ch glaube, wenn die Industriewelle kommt, dann wird die mit einem 
Schlag kommen, und dann werden alle CFOs die Chance nutzen, zu sagen, 
komm, ihr schreibt ab, wir schreiben ab. Wir klären mal wieder unsere Bücher 
vor der nächsten Akquisitionswelle. Aber deswegen gehe ich eben davon aus, 
dass es eine kalkulierte Welle geben wird von Impairments, weil keiner so der 
Einzige sein möchte, der diese negative Signalwirkung gibt. Insofern, sobald 
die Welle dann kommt, wird man uns alle dabei zusehen, wie wir Impairments 
rauskloppen und versuchen, den Goodwill so weit zu reduzieren wie nur mög-
lich, weil es machen alle anderen ja auch.“ (A2) 

Insgesamt wird ein Vorgehen zur Erhöhung der Wertminderung aus den zu-

vor genannten Gründen, d. h. ein Big-Bath-Accounting, selbstreflektierend 

auch als „streng genommen nicht erlaubt“ bezeichnet, denn „es soll ja der 

richtige Wert bei rauskommen, aber bei allen Bewertungsparametern, an de-

nen wir drehen können, ist das eigentlich kein Problem, das zu  

machen“ (A13).  

Die Entscheidungsfindung bei der Durchführung des WTG scheint zudem 

beeinflusst, wenn der Entscheidungsträger an dem Unternehmenserwerb 

beteiligt war, aus dem der Goodwill resultierte (A1, A10, A12, A13, A14, 

A16, B3). In solchen Fällen neigen Entscheidungsträger dazu, eine etwaige 

diesbezügliche Wertminderung zu vermeiden, da eine solche Wertminderung 

als Eingeständnis einer fehlerhaften Akquisitionsentscheidung wahrgenom-

men werden könnte (A1, A10, A13, A16, B3).259 Beispielsweise erklärt A13, 

dass die Wertminderungsentscheidung „menschlich schon mal schwierig 

werden kann (...), wenn man (...) in der Entstehung eines Goodwills mal dabei 

war und damals auch verteidigt hat, (...) das Geschäft hat diese Zukunftsaus-

sichten. Ja, dann müssen sie fünf Jahre später impairen und müssen ja eigent-

lich eingestehen, dass sie sich verschätzt haben, und das macht keiner gerne.“ 

Auch hier ist zu vermuten, dass die Verzerrung in der Informationsverarbei-

tung auf die Beseitigung von als unangenehm empfundenen kognitiven 

 
259  Vgl. bestätigend u. a. Tan/Trotman (2018), S. 86 ff. 
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Dissonanzen zurückzuführen ist (siehe oben: Reaktion der Abschluss- 

adressaten).260 

Die Entscheidungsfindung von Unternehmensberatern scheint am häufigsten 

durch Rechenschaftsmechanismen beeinflusst zu sein (B3, B5, B8, B9, 

B11). Auch Abschlussaufsteller geben Hinweise darauf, dass eine Rechen-

schaft Einfluss auf ihre Entscheidungsfindung nimmt (A13, A16, A18, A19). 

Rechenschaft bezieht sich auf die implizite oder explizite Erwartung, u. a. 

seine Handlung gegenüber bedeutsamen Dritten zu rechtfertigen.261 Unter-

nehmensintern wird hier vor allem die Rechenschaft gegenüber dem Auf-

sichtsrat angesprochen (A16, A18, A19): Beispielsweise erläutert A16, dass 

die Mitglieder des internen Prüfungsausschusses vom Aufsichtsrat im Unter-

schied zum Management hinsichtlich der Entscheidungsfindung beim WTG 

ein „eher nicht so richtig persönliches Geldinteresse haben“. Das Hautinte-

resse der Mitglieder sei daher, „zu belegen, dass sie sich alles angeschaut ha-

ben und alle Risiken erkannt haben und Maßnahmen eingeleitet haben, um 

gegenzusteuern“ (A16). Den Aussagen von A16 folgend, ist daher zu vermu-

ten, dass eine Rechenschaft gegenüber dem internen Prüfungsausschuss der 

motivationalen Verzerrung des Managements durch die Fokussierung auf ein 

standardkonformes Vorgehen mitunter entgegenwirken kann.262 Diese Er-

kenntnisse stehen im Einklang mit der Literatur zu Rechenschaftsmechanis-

men, die häufig darauf hindeutet, dass sich diese Mechanismen unter be-

stimmten Bedingungen als Entzerrungsstrategie eignen.263  

 
260  Vgl. Tan/Trotman (2018), S. 82 f. sowie bereits Festinger (1965). 
261  Vgl. Tetlock (1983a), S. 74.; Tetlock/Boettger (1989), S. 388;  Lerner/Tetlock (1999), 

S. 255. 
262  Gemäß § 107 Abs. 3 AktG sind börsennotierte Unternehmen gesetzlich verpflichtet, 

einen internen Prüfungsausschuss einzurichten, der sich u. a. mit der Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses und der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems befasst. 
Hierzu zählt auch die Beurteilung von wesentlichen Annahmen und Schätzungen im 
Hinblick auf den WTG (vgl. Wolnizer (1995), S. 48 f.; Beasley et al. (2009), S. 91 ff.). 
Die Ergebnisse sprechen also dafür, eine verpflichtende Rechenschaft gegenüber dem 
internen Prüfungsausschuss für nicht börsennotierte Unternehmen einzuführen. Warum 
bei börsennotierten Unternehmen eine Rechenschaft gegenüber dem internen Prüfungs-
ausschuss aktuell gegebenenfalls nicht entzerrend wirken kann (der Grund für diese 
Vermutung ist das Vorliegen der zuvor beschriebenen Verzerrungen nebst weiterer em-
pirischen Evidenzen), wird im nächsten Absatz angesprochen sowie in Abschnitt V.4.5 
des vierten Forschungsbeitrags (vgl. Ruhnke/Kassebohm (2023b)) im Detail behandelt. 

263  Vgl. u. a. Tetlock (1983b); Tetlock/Kim (1987); Tetlock/Boettger (1989); Simonson/Nye 
(1992); Kennedy (1993); Lerner/Tetlock (1999); De Dreu/van Knippenberg (2005); 
Rentfro (2007). 
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Die Interviewpartner geben allerdings auch Hinweise darauf, dass eine Re-

chenschaft gegenüber dem Aufsichtsrat zu einer verzerrten Entscheidungs-

findung beim WTG führt. In Bezug auf die Wahl des Bewertungskalküls be-

richtet beispielsweise A19, dass „nur in wirklich dringenden Ausnahmefäl-

len“264 der beizulegende Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten anstatt des 

Nutzungswerts als vorherrschendes Bewertungskalkül265 verwendet wird, 

„weil damit natürlich auch diese politische Aussage mitgeschwungen hat, das 

Unternehmen arbeitet einfach nicht wirtschaftlich, (...) also am besten wäre 

es eigentlich, man verkauft – wäre wirtschaftlicher als weiterzumachen. (D)a 

ist natürlich (...) der Konzernvorstand (...) sehr darauf bedacht, dieses Bild 

nicht (…) dem Aufsichtsrat zu präsentieren.“ Da „die Bewertungsergebnisse 

dem Aufsichtsrat berichtet“ (A19) werden, scheint in diesem Fall eine Fokus-

sierung der Rechenschaft in Bezug auf die Ergebnisse des WTG gegenüber 

dem Aufsichtsrat zu bestehen (sog. Ergebnisrechenschaft).266  

Solch eine Fokussierung auf die Ergebnisse des WTG kann nachteilig sein, 

da sich diese mitunter wenig zur Verringerung von kognitiven Verzerrungen 

bei der Entscheidungsfindung eignet.267 Der Grund hierfür ist die Tendenz 

des Entscheidungsträgers bei der Ergebnisrechenschaft, sich früh im Infor-

mationsverarbeitungsprozess auf eine bestimmte Entscheidung festzulegen268 

und anschließend nach bestätigenden Informationen zu suchen, um diese zu 

rechtfertigen.269 Dies zeigt sich auch an der Aussage von A19, indem sich 

(um nicht in Erklärungsnot zu kommen) frühzeitig auf die Entscheidung, eine 

Wertminderung zu vermeiden, festgelegt wird und anschließend zusätzlichen 

Ergebnispotentiale „gesucht, aufgedeckt oder auch reingeschrieben“ werden, 

um keine Wertminderung zu rechtfertigen. Hierdurch lässt sich gegebenen-

falls erklären, warum A19 eine verzerrte Entscheidungsfindung trotz der Re-

chenschaft gegenüber dem Aufsichtsrat beschreibt und warum in der Praxis 

 
264  In der vorliegenden Situation erfolgte die Umstellung, um eine Wertminderung der ZGE 

zu vermeiden, vgl. A19.  
265  Hiermit ist gemeint, dass das vorherrschende Bewertungskalkül annahmegemäß zu ei-

nem höheren erzielbaren Betrag führt, vgl. A19.   
266  Zur Abgrenzung von Ergebnis- und Prozessrechenschaft vgl. Patil/Vieider/Tetlock 

(2014), S. 69. 
267  Zu den Vorteilen einer Rechenschaft in Bezug auf den Beurteilungsprozess (Prozessre-

chenschaft) vgl. u. a. Tetlock (1983a); Tetlock/Boettger (1989); Simonson/Staw (1992). 
268  Vgl. De Dreu/Koole/Steinel (2000). 
269  Vgl. Simonson/Staw (1992). 
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gegebenenfalls eine Rechenschaft gegenüber dem internen Prüfungsaus-

schuss aktuell nicht wirksam sein kann. Interne Prüfungsausschüsse sollten 

daher in der Praxis stärker die Prozess-, weniger dagegen die Ergebnisrechen-

schaft fokussieren. 

Anzeichen für eine Beeinflussung in der Entscheidungsfindung aufgrund von 

unternehmensexternen Rechenschaftsmechanismen geben mehrere Inter-

viewpartner; vor allem Unternehmensberater beeinflusst dieser Faktor (A13, 

B3, B5, B11). Besteht das Risiko einer Prüfung durch Aufsichtsbehörden wie 

die APAS, die BaFin oder ehemals die DPR, „urteilt man (…) schärfer“ 

(B11). Dahingegen wird bei einem geringen diesbezüglichen Risikos „viel-

leicht (...) ein bisschen kulanter“ entschieden (B11). Die Festlegung des WTG 

als Prüfungsschwerpunkt seitens nationaler Aufsichtsbehörden wirkt eben-

falls beeinflussend beim WTG (B5, B11). Die zusätzliche etwaige Rechen-

schaft gegenüber der Aufsichtsbehörde scheint dabei insgesamt den Hand-

lungsspielraum einer verzerrten Informationsverarbeitung einzuschränken 

und als Entzerrungsstrategie zu dienen,270 selbst wenn die Bewertungsannah-

men seitens des bestellten Abschlussprüfers akzeptiert werden: 

„Weil selbst, wenn unser Abschlussprüfer in Abwägung aller Gründe viel-
leicht noch das durchwinkt, irgendwann kommt eine andere Berufungsinstanz 
(...). Je härter sie an die Kante rangehen mit dem Setzen der Annahmen, umso 
schwieriger wird das natürlich alles (...).“ (A13) 

Eine verzerrte Informationsverarbeitung zugunsten der Zielsetzung des Ent-

scheidungsträgers kann jedoch trotz einer Rechenschaft gegenüber einer Auf-

sichtsbehörde, wenngleich geringfügiger, auftreten, da eine Verzerrung z. B. 

subtil in der Informationsevaluierung über die Cashflow-Planung vorgenom-

men werden kann: „(W)enn (... die DPR, der Verf.) da mal überhaupt (...) eine 

Fehlerfeststellung hatte, dann muss (...) (etwas, der Verf.) dermaßen daneben 

gewesen sein in der Planung, weil eine DPR (...) kann dir dein Business ja 

nicht besser planen – woher soll ich als DPR das besser wissen?“ (A13). 

 
270  Zur Eignung von Rechenschaftsmechanismen als Entzerrungsstrategie und zur Erhö-

hung von kognitiven Anstrengungen vgl. u. a. Tetlock (1983b); Tetlock/Kim (1987); 
Tetlock/Boettger (1989); Simonson/Nye (1992); Kennedy (1993); Lerner/Tetlock 
(1999); De Dreu/van Knippenberg (2005); Rentfro (2007). 
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Durch eine Rechenschaft gegenüber dem bestellten Abschlussprüfer neigen 

Entscheidungsträger auch dazu, Entscheidungen in Abhängigkeit vom Ab-

schlussprüfer zu treffen (A3, A13, A14, A17, A18, B11). Hierfür werden 

mögliche Handlungen des Abschlussprüfers antizipiert: „Wenn sie genau 

wissen, dass der (Abschlussprüfer, der Verf.) sehr streng ist, dann kommt es 

halt drauf an, (…) auf welche Sachen guckt er sehr streng (…), und dann, 

klar, müssen sie darauf reagieren“ (A13). Insofern könnte auch eine Rechen-

schaft gegenüber einem in Bezug auf den WTG sehr strengen Abschlussprü-

fer gegebenenfalls die kognitiven Verzerrungen des Entscheidungsträgers 

verringern.  

Die Entscheidungsfindung wird mitunter auch an der expliziten „Vorgabe des 

Prüfers“ ausgerichtet, indem Bewertungsparameter in einer expliziten Höhe 

gewählt werden, die dem „Wunsch des Prüfers“ entsprechen (A18, auch A3, 

A17). Dabei bestehen gleichwohl Anhaltspunkte, dass die Entscheidungsträ-

ger der Präferenz des Abschlussprüfers inhaltlich nicht zustimmen (A3, A18, 

A17), diesem aber u. a. aufgrund eines ausreichenden Headrooms (etwa A17) 

folgen: 

„(O)bwohl mein Chef, der CFO, halt auch gesagt hat, okay eigentlich ist das 
totaler Quatsch, was wir hier für eine Peer-Group haben und so, aber gut, egal, 
wenn es die Prüfer glücklich macht, passt, nutzen wir das hierfür. (...) (I)n 
sämtlichen Fällen haben wir trotzdem eine Deckung gehabt von dem Good-
will.“ (A17) 

„Ich halte überhaupt nichts von dem, was im Fachausschuss oder (...) der Lei-
ter des Fachausschuss für Unternehmensbewertung, da so von sich gibt, (...) 
halte ich theoretisch für nicht haltbar. Damodaran (unter Prof. Aswath Damo-
daran veröffentlichte Marktrisikoprämien, der Verf.) würde ich gut finden, 
wird zu selten aktualisiert. Käme im Moment auch zu einer Marktrisikoprä-
mien von 6 %. Wir rechnen Moment mit 7,5, damit ich nicht Schwierigkeiten 
kriege, das ist ja die Bandbreite, die FAUB vorgibt.“ (A3) 

Dem Nachkommen von Vorgaben des Prüfers hat auskunftsgemäß allerdings 

auch Grenzen: „(M)ein Blickwinkel (ist, der Verf.), eher das richtig zu ma-

chen, statt jemand das so hinzulegen, dass es dann funktionieren würde“ 

(A14). Mehrere Unternehmensberater bekräftigen dies in Bezug auf ihre ei-

gene Entscheidungsfindung (B2, B6, B10): „(W)ir schreiben in unser Memo 

rein, was wir denken, wenn der Prüfungspartner am Ende dann sagt, ne, ich 
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sehe das anders (...), dann ist das schlicht und ergreifend seine Entscheidung 

und nicht unsere“ (B6). 

In Bezug auf die Abschlussprüfung lassen die Abschlussaufsteller auch ein 

strategisches Verhalten erkennen:  

„Man möchte sich natürlich auch noch gewisse Optionen (…) offenhalten und 
wenn man dann zu früh Ungereimtheiten (thematisiert, der Verf.), weckt das 
eher zu viele Fragezeichen, als dass es hilft (…). Und dieses Austarieren, was 
kommuniziert man zu welchem Zeitpunkt und in welcher Granularität, das ist 
noch gar nicht mal, dass man da irgendjemanden im Dunkeln lassen möchte. 
Das ist einfach nur, dass man sich auch selber Freiheiten lässt, die vielleicht 
später auch noch notwendig wären, wenn eventuell Korrekturen auch noch 
auftauchen, die man auch noch in irgendwelcher Art und Weise kompensieren 
möchte, kann, muss.“ (A9) 

Aus verschiedenen Gründen erklären Abschlussaufsteller zudem, dass ihre 

Entscheidungsfindung beim Wertminderungstest des Goodwills unabhängig 

von unternehmensinternen oder -externen Ereignissen (siehe oben: Big-Bath-

Accounting) davon geprägt ist, konservativere Annahmen zu treffen.271 

Dieses Vorgehen wird erstens als strategisches Mittel im Hinblick auf die 

Abschlussprüfung verwendet, um eine Wertminderung zu vermeiden (A19). 

Demnach wird zunächst konservativ gerechnet, um sich hierdurch „ein paar 

Stellhebel in der Hinterhand (... zu behalten, der Verf.)“ und etwaige Anmer-

kungen der Abschlussprüfer, welche den erzielbaren Betrag verringern, aus-

gleichen zu können (A19).  

Zweitens wird ein konservativeres Vorgehen beim Wertminderungstest auch 

von den Abschlussaufstellern verwendet, um eine Wertminderung des Good-

wills zu bewirken. Im Sinne eines Big-Bath-Accountings wird dieses Vorge-

hen bei Bedarf verfolgt (siehe oben: Big-Bath-Accounting). Während das 

Big-Bath-Accounting temporär ein konservativeres Vorgehen bewirkt, sehen 

mehrere Abschlussaufsteller auch einen dauerhaften Grund, konservativ in 

Bezug auf den Wertminderungstest zu entscheiden. Der Grund hierfür ist, 

dass der Goodwill als ein Risiko wahrgenommen wird (A3, A16). Insofern 

möchten die Beteiligten „am liebsten so wenig wie möglich davon in der Bi-

lanz und am liebsten so schnell wie möglich (einen Goodwill, der Verf.) 

 
271  Zu konservativeren Annahmen bei der Entscheidungsfindung der Unternehmensberater 

siehe unten: Mandantenpräferenz und -druck. 
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abschreiben“ (A16). Daher bezeichnet A3 den Goodwill auch als „Damok-

lesschwert“. 

Die vorgenannten Eigenmotivationen des Managements führen auch zur 

Ausübung von Druck auf mit Durchführung des Tests beauftragte Personen 

niedrigerer Hierarchieebenen (etwa A1, A2, A3, A9, A19, B11). Hierzu be-

merkt beispielsweise A1: „Ja, dann gibt es natürlich auch die Erwartungshal-

tung der Vorgesetzten (…), dass man das Gefühl hat, dass man den Vorgaben 

folgen muss“. Dabei bestehen verschiedentlich Anhaltspunkte, dass die mit 

der operativen Durchführung beauftragen Personen den Anweisungen Folge 

leisten (etwa A2, A9, A19). 

„Also, da wird dann wird bei uns um entsprechende Simulationen gebeten, 
was mit der aktuellen Planlinie, die sich das Geschäftsfeld vorstellt, eben beim 
Impairment-Test, rauskommen würde, und dann werden da in der Planung ex-
plizit, wenn das Ergebnis nicht den Wünschen entspricht, eben noch die Po-
tentiale gesucht, aufgedeckt oder auch reingeschrieben (...).“ (A19) 

Der Erwartungshaltung des Managements zu folgen, scheint allerdings auch 

Grenzen zu haben, denn mehrere Interviewpartner beschreiben, dass die For-

derung des Managements beispielsweise „fachlich vertretbar“ (A9) oder „in-

haltlich (...) substanziell“ (A18) sein muss (auch A2, A15). Insofern „kämpft 

man es dann aus“ (A3) oder trifft die Entscheidung, „wie ich sie korrekt halte, 

für den Standard entsprechend, und nicht korrekt halte für den Wunsch einer 

strategischen Planung entsprechend“ (A2). Unabhängig von einer Drucksitu-

ation durch das Management wird allerdings auch erwähnt, dass ohnehin 

selbst darauf geachtet wird, was innerhalb eines vertretbaren Spielraums 

„vorteilhaft in der Darstellung“ für das Unternehmen ist (A4). 

In Bezug auf die Entscheidungsfindung des Unternehmensberaters ist es 

denkbar, dass sich die dargelegten Anreize des Abschlussaufstellers und die 

Drucksituationen (siehe oben: Ausübung von Druck) aufgrund des Mandan-

tenverhältnisses auf die Entscheidungsfindung des Unternehmensberaters 

auswirken (Mandantenpräferenz und -druck). Grundsätzlich beschreiben 

Unternehmensberater zunächst, dass es zwischen ihnen und ihren Mandanten 

zu abweichenden Ansichten beim WTG kommen kann, wobei die Ansichten 

der Unternehmensberater häufiger zu konservativeren Schätzungen führen 

(B4, B7, B9, B10, B11). Während Abschlussaufsteller gegebenenfalls zu 
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optimistischeren Bewertungen aufgrund von u. a. motivationalen Verzerrun-

gen neigen (s. o.), könnte das eher konservativere Vorgehen der Unterneh-

mensberater auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein: Erstens könnte 

der Unternehmensberater eine zu optimistische Bewertung vermeiden, da er 

die Wahrscheinlichkeit von möglichen Schadenersatzzahlungen oder Repu-

tationsschäden überbewertet und empfindlich auf hiermit verbundene finan-

zielle Risiken reagiert.272 Einen Hinweis hierzu gibt beispielsweise B7: „Der 

Gutachter allein würde natürlich immer sagen, lieber ein bisschen konserva-

tiver, lieber noch ein bisschen Puffer einbauen, das ist ja ein Werthaltigkeits-

test und der Mandant sagt, so wenig Abschreibung möglich – schlechte Sig-

nale an den Kapitalmarkt.“  

Gemäß B9 könnte ein Grund für ein konservativeres Ergebnis zweitens sein, 

dass der Unternehmensberater als Außenstehender über ein umfangreicheres 

Maß an „Professional Skepticism“ verfügt. Drittens lässt sich auch dem res-

sourcenbasierten Ansatz273 folgend argumentieren, dass der Unternehmens-

berater über ein besseres Branchen- und Bewertungswissen verfügt.274 Bes-

sere Kenntnisse könnten demnach zur Anwendung von anspruchsvolleren 

und gleichzeitig weniger ermessensbehafteten Bewertungsmethoden führen  

(etwa keine pauschale Schätzung des Wachstumsabschlags im Terminal  

Value). 

Die Unternehmensberater beschreiben eine begrenzte Auswirkung der 

Kenntnis über etwaige Präferenzen des Mandanten auf ihre Entscheidungs-

findung. Erstens weisen sie Mandanten auf ihre Bitte hin auf die Existenz von 

Ermessensspielräumen hin, die innerhalb vertretbarer Bandbreiten zur Aus-

übung von Abschlusspolitik genutzt werden können (B8, B9, B10). Zweitens 

unterstützen Unternehmensberater bei der Suche nach Argumenten für eine 

der Mandantenpräferenz entsprechenden Auslegung innerhalb der vertretba-

ren Bandbreite (B10). Der Einfluss einer Mandantenpräferenz auf die 

 
272  Zur Argumentation vgl. Ruhnke/Kassebohm (2023b). Angesprochen sind Wahrschein-

lichkeitsgewichtung und Verlustaversion als Implikationen der Prospect-Theory, vgl. 
Tversky/Kahneman (1992). 

273  Unter dem ressourcenbasierten Ansatz ist vereinfachend ein nachhaltiger Wettbewerbs-
vorteil durch unternehmensspezifische Ressourcen zu verstehen, vgl. Wernerfelt (1984); 
Barney (1991). 

274  Zur Argumentation vgl. Ruhnke/Kassebohm (2023b). 
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Informationsverarbeitung des Unternehmensberaters erscheint allerdings ins-

gesamt begrenzt auf vertretbare Bandbreiten und keine einseitige Auslegung 

von Annahmen (B1, B2, B4, B6, B7, B8, B10). Die Situation wird daher auch 

wahrgenommen als „zwei Parteien, die (...) einen Preis aushandeln. Jeder geht 

so weit, wie (er, der Verf.) es noch vertreten kann. Und das ist dann der Ein-

fluss, den ich sehe“ (B7). Explizit ausgeschlossen wird insofern die Anferti-

gung sog. „Gefälligkeitsgutachten“ (B7, auch B9).  

Die Neigung des Unternehmensberaters, der Mandantenpräferenz begrenzt 

nachzukommen, scheint im Fall einer Mandantenpräferenz für eine Wertmin-

derung stärker zu sein als im Fall der Vermeidung einer Wertminderung. Als 

Grund hierfür werden erneut mögliche Rechtsrisiken gesehen. Hierzu äußerte 

beispielsweise B4:  

„(I)ch habe noch nie erlebt, dass irgendeiner verklagt worden ist, auch keine 
WP-Gesellschaft, weil sie diesen Goodwill rausgenommen haben. Du kriegst 
eher Stress, wenn er dasteht als werthaltig und nachher nicht werthaltig ist, als 
umgekehrt (...). Also diese Sache, dass da einer kommt und sagt, da hätte aber 
noch was stehen bleiben müssen, den Fall gab es bisher noch nicht. Deswegen 
tust du dich damit tendenziell leichter, weil du sagst, na dann ist es halt weg. 
Dann bist du eher auf der vorsichtigen Seite, und dann kannst du als Wirt-
schaftsprüfer besser leben, wenn wir ganz ehrlich sind, weil das Risiko für 
dich, dass du eine Falschbilanzierung machst, die eher zu schlecht ist, einfach 
weniger hart, als wenn es zu hoch wäre. Dafür wirst du eigentlich in der Regel, 
weiß ich nicht, hat es auf jeden Fall noch wenige Klagen gegeben, dass man 
sagt, wir sind zu konservativ unterwegs.“ (B4) 

Auch wenn mehrere Unternehmensberater von Meinungsverschiedenheiten 

zwischen den Mandanten und sich berichten, gibt lediglich B11 Hinweise auf 

das Vorhandensein eines Mandantendrucks. In diesem Fall übte das Manage-

ment Druck auf den Accounting-Mitarbeiter aus, keine Wertminderung vor-

zunehmen, der diese Anweisung an B11 weiterzugeben versuchte.275 Aus-

kunftsgemäß beeinflusste B11 die Drucksituation dabei nicht. Als Problemlö-

sung schlägt B11 in diesem Fall ein direktes Gespräch als Unternehmensbe-

rater mit dem Management vor. Mehrere Unternehmensberater erläutern als 

grundsätzliche Problemlösung von Meinungsverschiedenheiten die 

 
275  Auskunftsgemäß wurde in dieser Situation allerdings kein wirtschaftlicher Druck, wie 

zum Beispiel eine Kündigung des Mandats, seitens des Mandanten ausgeübt. 
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Zuhilfenahme von Markdaten als Plausibilisierung der Managementannah-

men (etwa B6, B9). 

Die Interviews geben auch Erkenntnisse darüber, dass Bewertungsannahmen 

nicht zum Stichtag erneut ermittelt werden, sondern aus dem Vorjahr über-

nommen werden: „(W)ir haben letztlich die Wachstumsrate genommen, die 

wir im Vorjahr auch hatten, (...) die wir schon immer hatten. Wir haben dann 

nicht von Jahr zu Jahr angefangen, die Wachstumsrate neu zu ermitteln, son-

dern – das ist meine Erfahrung – wenn sie einmal eine haben, dann verwenden 

sie die auch (...)“276 (B3). Dieses Verhalten in der Entscheidungsfindung 

könnte indiziell für eine motivationale Status-quo-Verzerrung sprechen. 

Hierbei ist davon auszugehen, dass der Mensch einen Status quo gegenüber 

Veränderungen zu bevorzugen scheint, wodurch seine Entscheidungsfindung 

entsprechend verzerrt ist.277 Dahingegen könnte das Verhalten auch damit be-

gründet werden, dass eine Veränderung der Wachstumsraten „relativ offen-

sichtlich“ (B3) ist und sich daher nicht als Ansatz zur Vermeidung einer 

Wertminderung eignet.  

Daneben vermittelt Unternehmensberater B6 seinen Eindruck, dass Mandan-

ten bei der Bestimmung des Beta-Faktors keine Bereinigung von Ausreißern 

vornehmen. Demnach erhält der Mandant Beta-Faktoren der Peer-Group 

„von irgendwem zu gerufen (...), macht einen Mittelwert draus und dann 

guckt sich die nicht an, obwohl der eine bei 1,6 ist, der andere ist bei 0,5, und 

dann nimmt er den Mittelwert drüber und sagt, ja, passt ja schon irgendwie“ 

(B6). Die Beta-Faktoren der Peer-Group könnten seitens des Abschlussauf-

stellers demnach fälschlicherweise als repräsentativ angenommen werden, 

obwohl sie dies aufgrund des Ausreißers nicht sind. Das Verhalten des Ab-

schlussaufstellers könnte unbewusst verzerrt sein, indem ihm beispielsweise 

das notwendige fachliche Wissen fehlt. Es könnte allerdings auch auf eine 

Motivation zurückzuführen sein, den Arbeitsaufwand und insofern kogni-

tive Anstrengungen gering zu halten.278 

 
276  Hier berichtet ein Unternehmensberater von seiner Zeit im Management eines Ab-

schlussaufstellers. Insofern bezieht sich die Verzerrung auf die Entscheidungsfindung 
von Abschlussaufstellern.  

277  Vgl. Kahneman/Knetsch/Thaler (1991), S. 197 ff. 
278  Vgl. Arkes (1991), S. 486 ff. 
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Die kognitiven Anstrengungen bei der Durchführung des WTG scheinen auch 

durch die Höhe des Headrooms beeinflusst zu sein. Dabei stellt der 

Headroom des Vorjahres „immer eine gewisse Ausgangslage für den Impair-

ment-Test in diesem Jahr“ dar (A12): Ist der Headroom hoch, werden weniger 

kognitive Anstrengungen unternommen, als wenn dieser gegen Null konver-

giert (etwa A2, A4, A9, A12, A17, B3, B10). Als Beispiele für Vereinfachun-

gen werden genannt: eine pauschale Rechnung mit einem hohen Diskontie-

rungszinssatz (B3), pauschaler Wachstumsabschlag im Terminal Value (A2, 

A17, B2), pauschale Veräußerungskosten (B7) und Vereinfachungen bei der 

Ermittlung des WACCs (A9, B8). Insgesamt beschreibt B2 die Durchführung 

des Wertminderungstests als iterativen Prozess. Dabei kann zunächst mit 

Vereinfachungen und vertretbaren Bandbreiten gerechnet werden, denn 

„wenn ich kein Impairment habe, sondern einen ordentlichen Puffer, dann ist 

der exakte Fair Value gar nicht so bedeutsam, weil ich den Buchwert ja ein-

fach behalte“ (B2). Sofern hingegen der Wertminderungsbereich erreicht ist, 

ist eine „Punktlandung (der Bewertungsparameter notwendig, der Verf.), um 

auf einen gewissen Fair Value dann auch tatsächlich abzuschreiben, der dann 

in den Büchern auch steht“ (B2). 

Neben bewussten Neigungen, beispielsweise eine Wertminderung des Good-

wills aufgrund einer negativen Kapitalmarktreaktion zu vermeiden, ist auch 

eine unbewusste Verzerrung, d. h. kognitiv i. e. S., auf die Entscheidungs-

findung denkbar. Anhaltspunkte hierzu liefert vor allem A1, indem er eine 

Entscheidungsfindung beschreibt, die „absolut unconscious, also nicht be-

wusst“, durch „die Überzeugung, dass man es machen kann“ verzerrt ist (auch 

A2, A15, B9). Die Konsequenz ist eine unbewusste Über- bzw. Unterbewer-

tung verschiedener Bewertungsparameter beim Wertminderungstest. Inso-

fern beträgt die „Übertreibung (...) meistens so ungefähr 30 %. (...) Die Um-

sätze, die Margen sind um 30 % übertrieben und (...) Kosten sind ungefähr 

um den gleichen Faktor zu niedrig angesetzt“ (A1). Als „typisches Beispiel“ 

wird auch die sog. Hockey-Stick-Planung279 genannt (A1, auch A15).  

 
279  Hierunter ist eine in Zukunft überproportional steigende Planung zu verstehen, die gra-

fisch betrachtet die Form eines Hockeyschlägers annimmt.  
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Den Ausführungen von A1 folgend, könnte das Verhalten der Übertreibung 

aufgrund von Überzeugung auf eine unbewusste Verzerrung durch einen 

Selbstüberschätzungseffekt (Overconfidence-Bias) zurückzuführen sein.280 

Diese Beobachtung würde im Einklang mit bestehender Literatur zum Wert-

minderungstest stehen, in deren Rahmen Entscheidungsträger die finanzielle 

Performance des Unternehmens übermäßig optimistisch einschätzen, wohin-

gegen negative Hinweise aus dem Unternehmensumfeld untergewichten.281 

Schließlich geben die Interviewten auch Einblicke zu Einflussfaktoren, die zu 

einer affektiven Verzerrung führen können. Die Durchführung des Wert-

minderungstests wird dabei übergreifend als ein „superemotionales Thema“ 

wahrgenommen (A15). Ein Grund hierfür ist, dass eine Wertminderung des 

Goodwills oftmals mit dem Abbau von Jobs verbunden ist, wonach eine af-

fektive Verzerrung zur Vermeidung einer Wertminderung besteht (A1). Als 

zweiter Grund für eine mögliche affektive Verzerrung wird der Stolz des Ent-

scheidungsträgers aufgeführt, da eine Wertminderung mitunter als „ganz 

furchtbar“ wahrgenommen wird (A1). Drittens wird das Ego des Entschei-

dungsträgers benannt (B3, A16): Ein großes Ego kann sich nach Ansicht der 

Interviewten dabei negativ als Art „Verblendung (...) der Realitäten“ (B3) auf 

die Entscheidungsfindung auswirken. 

In dieser Hinsicht beschreibt A16 auch die Außenwahrnehmung des Mana-

gements: „(S)tellen Sie sich mal vor, sie stehen im Geschäftsbericht als Vor-

standsmitglied und sind für [Produkt des Unternehmens]282 verantwortlich 

und auf Seite 87 steht (...) ‚außerplanmäßige Abschreibung‘, (...) gucken Sie 

aber doof aus der Wäsche“ (A16). Das Beispiel verdeutlicht gleichwohl, dass 

affektive Verzerrungen nicht immer trennscharf von motivationalen Verzer-

rungen abgrenzbar sind, sondern dass Letztere oftmals auch durch Affekte 

entstehen können. Ein großes Ego wird allerdings auch als „positiv“ (B3) be-

zeichnet, indem Verzerrungen verhindert werden können. Hierzu beispiels-

weise B3: „(I)st mir völlig egal, was ihr (die Abschlussadressaten, der Verf.) 

 
280  Vgl. Einhorn/Hogarth (1978), S. 395 ff. 
281  Vgl. Chung/Hribar (2021), S. 233 ff.; Shin/Yang (2019), S. 15 ff. 
282  Der genannte Produktname wurde durch den Forschenden anonymisiert. 
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denkt, (...) die Strategie ist nicht aufgegangen – es war ein Fehler, (...) ich bin 

stark genug, um dazu zu stehen“ (B3).  

Im Hinblick auf die Unternehmensberater gibt B11 Hinweise darauf, dass Af-

fekte wie etwa Emotionen „hundertprozentig“ im Rahmen der Entschei-

dungsfindung vorhanden sind, jedoch als „Minikomponente“ „eher weniger“ 

einen Einfluss auf die Entscheidungsfindung nehmen. Eine Sympathie gegen-

über dem Mandat wird daher durchaus wahrgenommen, spielt aber „nicht un-

bedingt“ eine Rolle in der Entscheidungsfindung (B11). Ebenso entscheidet 

sich der Unternehmensberater nach seiner Wahrnehmung „nicht härter“, 

wenn er sich über den Mandanten „ärgere“ (B11). Da die übrigen Interviews 

hierzu keine weiteren Erkenntnisse liefern, lässt sich gleichwohl kein ab-

schließendes Fazit zum Einfluss von Affekten auf die Entscheidungsfindung 

bei den Unternehmensberatern treffen.  

Anhaltspunkte für modale Verzerrungen geben die Interviews derweil 

nicht.  

II.5.2 Merkmale eines qualitativ hochwertigen Wertminderungstests 

des Goodwills 

In Bezug auf Merkmale eines qualitativ hochwertigen WTG zeigt sich ein 

breites Bild von genannten Merkmalen. Eine Vielzahl von Interviewpartnern 

assoziiert einen hochwertigen Wertminderungstest mit einer hochwertigen 

Planungsrechnung (A3, A12, A16, A17, A18, A19, A20, B2, B3, B9, B10, 

B11). Von ihnen sehen dabei mehrere die zugrundeliegende Planungsrech-

nung als bedeutsamstes Qualitätsmerkmal des Wertminderungstests an (A12, 

A16, A17, A19, A20, B10, B11). Hat die Planungsrechnung demnach eine 

geringfügige Qualität, „dann kriegst du halt alles Mögliche raus und eigent-

lich hat der Impairment-Test dann überhaupt keine Aussagekraft“ (A20). 

Diese vorrangige Stellung des Qualitätsmerkmals der Planungsrechnung 

deckt sich mit der Wahrnehmung der Interviewten, Herausforderungen vor-

wiegend bei der Ermittlung des erzielbaren Betrags zu sehen (siehe  

Abschnitt II.5.1.1.1).  

Neben allgemeinen Qualitätsmerkmalen – darunter fällt etwa eine „vernünf-

tige“ (A3), „sehr gute“ (B11), „saubere, ordentliche“ (B10) oder 
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„hochwertige“ (B4) Planungsrechnung mit „seriöse(n) Annahmen“ (A18) – 

wird die Existenz einer integrierten Planungsrechnung als Qualitätsmerkmal 

gesehen (etwa A3, B11, B6). Im Detail werden die explizite Planung der Ver-

änderung des Nettoumlaufvermögens (Net Working Capital) und der CAPEX 

anstelle einer pauschalen Ermittlung mittels eines Prozentsatzes (A17, B10) 

genannt. Zudem wird die Planung der zukünftigen Umsatzerlöse mittels einer 

„Preis-Mengen-Planung pro Kunde“ anstelle einer strategischen Erwartungs-

haltung des Managements um beispielweise 10 % genannt (B2). Insbesondere 

Unternehmensberater sehen zudem das Vorliegen von lediglich einer einzel-

nen Planungsrechnung als ein Qualitätsmerkmal (A3, B2, B3, B4, B8). Dies 

bedeutet, dass keine zusätzliche Zweckplanung für den WTG aufgestellt 

wurde und es keine verschiedene Planungsrechnungen für z. B. Banken, In-

vestoren oder das Management gibt, sondern dass die WTG-Planungsrech-

nung aus dem jährlichen Budgetierungsprozess mitsamt entsprechender Ge-

nehmigungsprozess durch Aufsichtsrat oder durch die Geschäftsführung ent-

standen ist. 

Das zweite genannte Qualitätsmerkmal betrifft die Nachvollziehbarkeit der 

Durchführung des WTG (A1, A2, A4, A5, A6, A13, A19, B2, B3, B4, B5, 

B6, B8, B9, B11). In Bezug auf das rechnerische Modell des Wertminde-

rungstests wird eine unkomplizierte und transparente Darstellung der Schlüs-

selannahmen, inkl. der Dokumentation von Ermessensausübungen als quali-

tativ hochwertig wahrgenommen (etwa A1, A4, A5, A6, A13, B7, B9). In 

dieser Hinsicht werden genannt: Ermittlung des Diskontierungszinssatzes 

(A5, A6, B9), ausführliche Begründung zur Bestimmung der ZGE (B9), Ext-

rapolationsrate zur Exploration der Umsatzerlöse (A5, A6), keine hard-coded 

Zahlen wie beispielsweise „plus 20“ bei dem Cashflow (B11, auch A6, B2) 

und die Ableitung des Wachstumsabschlags (B7). Daneben bezieht sich die 

Nachvollziehbarkeit auch auf den Prozess des Wertminderungstests, d. h. 

welche Abteilung hat welches Element in Bezug auf den Wertminderungstest 

bereitgestellt und sind die Entscheidungsfindungen dort auch dokumentiert 

(A2, A6, A13, B8). Eine hohe Nachvollziehbarkeit ist dabei für „interne Sta-

keholder“ qualitativ hochwertig, da diese „Sicherheit haben (…) (wollen und, 

der Verf.) (…) möglichst früh wissen (möchten, der Verf.), was passiert“ 
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(A2). Im Fall einer Prüfung durch eine Aufsichtsbehörde wie die BaFin ist 

eine hohe Nachvollziehbarkeit im Rechtfertigungsprozess für den Normen-

anwender zudem hilfreich, da die Prüfung i. d. R. mit einem großen zeitlichen 

Abstand zum Wertminderungstest stattfindet und der Wertminderungstest 

mitsamt den damit verbundenen Annahmen „eigentlich schon längst verges-

sen“ ist (A13).  

Die Nachvollziehbarkeit als Qualitätsmerkmal bezieht sich dabei nicht aus-

schließlich auf eine unternehmensinterne Perspektive: Eine unternehmensex-

terne Nachvollziehbarkeit für den bestellten Abschlussprüfer (etwa A2, A5), 

für Aufsichtsbehörden wie die etwa die BaFin (etwa A5, A13) und für den 

Abschlussadressaten im Anhang (etwa A4, B8) wird ebenfalls mit einer ho-

hen Qualität verbunden. Nach der Wahrnehmung von B8 ist Letztere jedoch 

verbesserungswürdig, denn viele Abschlussaufsteller neigen zur Verwen-

dung von Standardtextpassagen. Dies gilt insbesondere bei der Beschreibung 

von Synergieeffekten (B8). 

Ein weiteres genanntes Qualitätsmerkmal betrifft vorgenommene Plausibili-

sierungen bei der Durchführung des WTG. In dieser Hinsicht wurde am häu-

figsten genannt, dass die beim Wertminderungstest verwendeten Annahmen 

insgesamt konsistent und stimmig sein müssen (etwa A5, A6, A7, A8, A15, 

A20, B2, B8, B9). Dies betrifft beispielsweise (1) die Äquivalenz zwischen 

dem in der Cashflow-Planung enthaltenen Risiko, das nicht diversifiziert wer-

den kann, und dem Diskontierungszinssatz (A5, A7, B2), (2) strategische An-

nahmen des Managements in Bezug auf die ZGE (A10, B9)283, (3) die Dar-

stellung der Unternehmenslage z. B. im (Konzern-)Lagebericht (A20) und (4) 

die Auslegung von Ermessensspielräumen (etwa A20, B2). Insofern ist es im 

Gesamtbild bedeutsam, nicht „isoliert pro Bewertungsparameter (zu, der 

Verf.) sagen, Haken dran, ist richtig (…) – dann muss automatisch das Er-

gebnis, das hinten rausplumpst, auch richtig sein. Weil wenn beispielsweise 

 
283  Hierzu äußerte sich konkretisierend beispielsweise B9: „Auf der anderen Seite haben 

die eine plausible Strategie, Investitionsstrategie, also wie seriös steht das Unternehmen 
hinter diesem Business-Segment. Wenn jetzt mal die Eigentümer oder irgendwie Pri-
vate-Equity-Häuser dann irgendwie in einem Marketingrelease doch erwähnen, dass sie 
das Business-Segment verkaufen wollen und dann bei dem Bewertungstest steht dann 
was anderes, dass die halt doch beibehalten werden, und dann ist es schon ein Wider-
spruch in sich.“ 
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ich bezogen auf die Planungsrechnung die Erkenntnis habe, dass (…) jede 

mögliche Stellschraube genutzt wurde, um die Planungsrechnung nach oben 

zu schrauben (…), also an der oberen Bandbreite dessen, was ich für plausibel 

erachten würde (…), und wenn ich dann, wenn der Mandant mir dann noch 

einen WACC vorlegt, in dem ironischerweise jede Stellschraube nach unten 

gedreht wurde, dann aggregiert sich diese Überstrapazierung allmählich, so 

dass ich dann sagen würde, mit dem niedrigstmöglichen WACC und der 

höchstmöglichen Planung geht der Mandant ins Rennen und schafft es auf 

diese Weise knapp, ein Impairment zu vermeiden.“ (B2, auch B4) 

Genannt wird auch eine Plausibilisierung durch externe unternehmensunab-

hängige und marktrelevante Datenquellen (B4, B9) wie im Detail Analysten-

reports (A7, A18), Marktstudien (A7), wie beispielsweise die Kapitalkosten-

studie von KPMG (A10), und die Peer-Group (A7, B9). Weiterhin sei es in 

Bezug auf die Qualität bedeutsam, unternehmensintern eine „Schwarmintel-

ligenz“ einzusetzen, um unterschiedliche Sichtweisen einzubeziehen und 

hierdurch einen „Bias (…) weitest möglich (…) zu eliminieren“ (A1), den 

Status quo zu hinterfragen (A20), Sensitivitätsanalysen durchzuführen (A5, 

A6, A18, B9), im Nachhinein zu verifizieren, ob Annahmen eingetreten sind 

(A1), und die Zuhilfenahme unternehmensexterner Expertenunterstützung 

(A14). 

Die Qualität des Wertminderungstests wird auch mit der unternehmensin-

ternen Kommunikation verbunden (A5, A9, A14, A15, A18, B1, B4). Qua-

litätssteigernd ist unternehmensintern ein adäquater Informationsfluss zwi-

schen allen am Wertminderungstest beteiligten Personen und Abteilungen 

(A9, A14, A15, A18). Hierzu gehört beispielweise eine enge Kommunikation 

mit dem Personenkreis, der das operative Geschäft der jeweiligen Einheit 

steuert (A14), und mit der Controlling-Abteilung der jeweiligen Einheit, um 

„ein Gefühl“ (A15) für die Planungsrechnung zu bekommen (z. B. bei Rest-

rukturierungsprojekten), mit der Steuerabteilung (A15) und dem Manage-

ment (A9). Ein weiterer Aspekt ist eine intensive, offene und frühzeitige 

Kommunikation mit dem Abschlussprüfer, so dass gegebenenfalls auftre-

tende problematische Sachverhalte relativ früh gelöst werden (A5, A14, A9). 

Ein Beispiel hierfür ist die frühzeitige Abstimmung mit dem Abschlussprüfer 
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zum weiteren Verfahren im Falle des Anstiegs der Beta-Faktoren als Folge 

der Corona-Pandemie (A12).  

Auch die Herleitung des Diskontierungszinssatzes wird in Verbindung mit 

der Qualität des Wertminderungstests gesehen (A3, A16, B3, B6, B9). Qua-

litativ hochwertig ist dabei u. a. eine Herleitung auf Basis von HFA 40 (A3), 

eine Rechnung mit „Debt-Beta und ohne Tax-Shield“ (B6), „eine saubere Ab-

leitung des Beta-Faktors, (inklusive einer, der Verf.) Diskussion (...) welche 

Beta-Faktoren man nicht berücksichtigt hat oder berücksichtigt hat, (...) eine 

saubere Herleitung, welche Basiszinssätze und welche Marktrisikoprämie 

man (...) verwendet hat und warum man die hat, und dann Zusatzdiskussio-

nen, ob gegebenenfalls irgendwelche Inflations- oder Länderrisiken zu be-

rücksichtigen sind“ (B6). 

Neben den zuvor dargestellten Qualitätsmerkmalen nennen die Interviewten 

über alle Interviews verteilt weitere Merkmale mit geringeren Häufigkeiten. 

Diese qualitätssteigernden Merkmale sind u. a.: (1) ein rechnerisch korrektes 

und/oder strukturiertes Rechenmodell des Wertminderungstests, beispiels-

weise in Excel (A5, A9, B2, B5, B11), mit wenigen Veränderungen im Zeit-

verlauf (A5, B2, B4), (2) einschlägiges unternehmensinternes Expertenwis-

sen (A14, B1, B4, B2), (3) eine hohe Anzahl an relevanten Informationen als 

Input (A5, B9) und (4) in Bezug auf den Wertminderungstest standardisierte 

Prozesse (A5, B5, B6). 

II.5.3 Weitere Erkenntnisse zur Informationsverarbeitung und Durch-

führung des Wertminderungstests des Goodwills 

Der menschliche Informationsverarbeitungsprozess bei der Lösung komple-

xer Probleme umfasst im vorliegenden Fall eine Problemrepräsentation, eine 

Suche nach Informationen für den Wertminderungstest, eine Evaluierung die-

ser gefundenen Informationen und die Umsetzung der Entscheidung in Bezug 

auf die Notwendigkeit einer Wertminderung (siehe Abschnitt II.3.1). Neben 

den zuvor identifizierten Herausforderungen und kognitiven Einflussfaktoren 

stellt sich die Frage, wie der Prozess des Wertminderungstests in der Praxis 

aussieht. 
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Im Rahmen der Informationsverarbeitung baut der Entscheidungsträger einen 

subjektiven Problemabbildungsraum auf Basis von Vorinformationen auf 

(siehe Abschnitt II.3.1). Die Interviews geben Erkenntnisse hierzu, indem u. 

a. ein konstanter unterjähriger Informationsfluss an den Entscheidungsträger 

des Wertminderungstests in Bezug auf die finanzielle Entwicklung der Ge-

schäfte beschrieben wird (A2). Dies scheint dem Entscheidungsträger als 

kognitive Lernumgebung zu dienen, denn zum Zeitpunkt der Durchführung 

des Wertminderungstests „hat man (...) ein gewisses Erwartungsrepertoire 

sich zusammengelegt“ (A2). Die Informationen helfen dem Entscheidungs-

träger zudem in der Problemrepräsentation, denn die komplexe Problemsitu-

ation des Wertminderungstests wird „ein bisschen vorstrukturiert“ und in Be-

zug auf die Problemlösung wird identifiziert, „was eben die Themen sein wer-

den“ (A2). 

Als weitere Vorinformation im Sinne einer Lernumgebung des Wertminde-

rungstests kann der Headroom gesehen werden, da dessen Höhe des das avi-

sierte Vorgehen bei der Durchführung des Tests u. a. in Form von Vereinfa-

chungen beeinflusst (B2, B3, B8): So wird etwa bei einem hohen Headroom 

im Vorjahr zunächst mit einem pauschalen, hohen Diskontierungszinssatz ge-

rechnet (B3). Genannt wird auch ein Mitwirken beim zugrundeliegenden Un-

ternehmenserwerb, da der Wissensstand durch das Mitwirken hier höher ist 

als bei einem Goodwill eines Unternehmenserwerbs, an dem der Entschei-

dungsträger nicht beteiligt war (A14). Zu den Vorinformationen der Lernum-

gebung sind auch unternehmensexterne Faktoren wie etwa die Corona-Pan-

demie (etwa A6, A12, A18, B1, B10), das Verhalten der Kapitalmarktteilneh-

mer in der Vergangenheit (etwa A2, A3, A13) und Erfahrungen mit dem be-

stellten Abschlussprüfer (etwa A9, A13, A17) zu zählen.  

Die Problemrepräsentation scheint in der Praxis vor allem auch in Form eines 

Auftaktgesprächs zwischen der Controlling-Abteilung, der mit der Durchfüh-

rung des Wertminderungstests beauftragten Abteilung (i. d. R. Rechnungsle-

gungsabteilung) und teilweise dem Management stattzufinden (etwa A3, 

A18, B5). Gesprächsinhalte sind dabei eine Soll-Ist-Analyse und eine Prog-

nose der Planungsrechnung sowie die Diskussion „auffällige(r) Entwicklun-

gen und Abweichungen“ (A18). Gegenstand der Diskussion sind ferner 
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erwartete Herausforderungen bei der Durchführung des Tests aufgrund aktu-

eller Informationen oder Erkenntnisse aus dem Vorjahr und die Besprechung 

von Zielsetzungen. Beispielsweise neigen Entscheidungsträger aufgrund ei-

ner negative Kapitalmarktreaktion im Fall einer Wertminderung des Good-

wills zur Vermeidung einer Wertminderung (etwa A3, siehe Abschnitt 

II.5.1.2). Insofern wird bereits in solchen Auftaktgesprächen eine potenzielle 

Wertminderung identifiziert und im Sinne der Zielsetzung die eigentliche 

Problemlösung des Wertminderungstests ausgerichtet. Kognitive Einfluss-

faktoren scheinen demnach bereits während der Problemrepräsentation die 

Informationsverarbeitung zu verzerren und entsprechend der Erwartungshal-

tung der Kognitionspsychologie (siehe Abschnitt II.3.2) einen subjektiven 

Problemabbildungsraum mental zu bilden, anstatt die objektiv erforderlichen 

Informationen (sog. Aufgabenrahmen) heranzuziehen. 

Die Interviews geben auch Erkenntnisse zu der an die Problemrepräsentation 

anknüpfenden eigentlichen Problemlösung beim Wertminderungstest. Bei 

mehreren Interviewten erfolgt die Durchführung des Wertminderungstests 

zentralisiert in der Rechnungslegungsabteilung des Unternehmens (etwa A1, 

A2, A5, A6, A14, A19).284 Diese Interviewten beschreiben die Durchführung 

des Wertminderungstests als eher iterativ (etwa A2, A5, A9, A19). Lediglich 

A7 und A8 erläutern eine dezentralisierte Durchführung in den ZGE und eine 

Aggregation der Ergebnisse der ZGE-Wertminderungstests sowie eine Qua-

litätskontrolle durch sich in der Grundsatzabteilung. Sie sehen die Durchfüh-

rung des Wertminderungstests daher eher als sequenziell285: „(W)ir sind (...) 

nicht diejenigen, die nachher diese Berechnungstools, an deren Ende der Va-

lue in Use steht, tatsächlich befüllen, sondern das passiert sozusagen dezent-

ral bei den einzelnen CGUs. Wir sammeln das Ganze dann ein, schauen 

 
284  Dies steht beispielsweise im Einklang mit den Ergebnissen einer Befragung von 

Petersen/Plenborg (2010), S. 426. 
285  Bei den Interviewpartnern A7 und A8 handelt es sich um Kollegen aus dem gleichen 

Interview, weshalb lediglich in einem Unternehmen der vorliegenden Stichprobe eine 
dezentralisierte Durchführung zu erfolgen erscheint. Außerhalb dieses Interviews bestä-
tigen lediglich noch A4 und A18 eine eher sequenzielle Durchführung des Wertminde-
rungstests. Diese beiden Abschlussaufsteller weisen allerdings auf einen hohen 
Headroom hin, wodurch z. B. keine Anpassungen aufgrund der Neigung zur Vermei-
dung einer Wertminderung notwendig sind. Auch das eher sequenzielle Vorgehen bei 
einer zentralisierten Durchführung anstelle eines iterativen Vorgehens kann hierdurch 
gegebenenfalls erklärt werden. 
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natürlich, dass es methodisch passt, machen verschiedene Plausi-Checks und 

so weiter und sofort“ (A8). 

Bei der zentralisierten Durchführung werden hingegen die für den WTG re-

levanten Informationen unternehmensintern sowie auch teilweise unter Zu-

hilfenahme unternehmensexterner Experten eingeholt. Interessant ist hier, 

welcher Personenkreis die Entscheidungen trifft: Allgemein beschreibt bei-

spielweise A13 hierzu, dass die Entscheidungsverteilung „eigentlich nicht an-

ders als bei anderen Themen (ist, der Verf.). (D)ie meisten Sachen können 

und sollen wir hier auf unserer Ebene (als CAO der Rechnungslegungsabtei-

lung, der Verf.) entscheiden, und von uns wird halt erwartet, dass wir ein Ge-

fühl dafür haben, dann zu sagen (...), das ist jetzt aber ein Thema, das sollten 

die ein, zwei Etagen oben drüber besser kennen, und gegebenenfalls (...) will 

man sich dann auch mal zumindest eine Zustimmung einholen.“ Inter-

viewpartner, die auf der operativen Ebene mit der Durchführung des Wert-

minderungstests beauftragt sind, erläutern, dass sie den Wertminderungstest 

vorbereiten, der anschließend vom Vorgesetzten im Review-Prozess geprüft 

wird (etwa A15, A17). Hierdurch trifft ihrer Ansicht nach der Vorgesetzte die 

Entscheidung, etwa der CFO (A17). 

Die Entscheidungsverteilung bei der Problemlösung der in Abschnitt 

II.5.1.1.1 seitens der Interviewten identifizierten Herausforderungen des 

Wertminderungstests wird exemplarisch anhand der besonders häufig als her-

ausfordernd beschriebenen Cashflow-Planung beleuchtet. In Bezug auf die 

Cashflow-Planung wird die Rechnungslegungsabteilung eher als „Empfän-

ger“ gesehen, da die Planungsrechnung auf den jüngst vom Management ge-

nehmigten Finanzplänen aufbaut (A5, auch A15, A19). Die wesentlichen Ent-

scheidungen werden daher von den Controllern in den Geschäftsbereichen 

und vom Management auf den jeweiligen hierarchischen Unternehmensebe-

nen getroffen (etwa A1, A3, A13, A14, A19). Beispielsweise inkludiert nach 

Ansicht von A13 jede Managementebene einen Risikopuffer in der Cashflow-

Planung, so dass jeweils „unglaublich viel Manövriermasse“ besteht. 

Anschließend besteht nach Ansicht mehrerer Interviewten ein iterativer Ab-

stimmungsprozess mit der Controlling-Abteilung, um die Cashflow-Planung 

für die Zwecke des Wertminderungstests zu erhalten (A1, A2, A9, A12, A13, 
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A15, A19). Der Grund hierfür sind erstens Rückfragen und Anpassungen in 

fachlicher Hinsicht (A1, A2, A9, A15), wie beispielsweise zu Auffälligkeiten 

in der Planungsrechnung (A14), der Aufteilung von gemeinschaftlichen Auf-

wendungen (A15), geschätzten Forschungs- und Entwicklungskosten (A2) 

oder der Trennung von Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen (A15). 

Zweitens können sich auch Anpassungen aufgrund der Zielsetzung bei der 

Durchführung des Wertminderungstests ergeben. Hierzu beschreiben meh-

rere Interviewpartner, dass der Wertminderungstest in einem ersten Durch-

lauf bereits früh im Prozess gerechnet wird (A13, A19), um beispielsweise 

bei einer Zielsetzung der Vermeidung einer Wertminderung, „wenn es sehr 

knapp wird, den Hinweis zu geben (…), da könnte noch (…) etwas Ergebnis-

anspruch mit reingenommen werden, um da noch ein bisschen Luft zu haben“ 

(A19). In dieser Hinsicht gibt die Rechnungslegungsabteilung als mit der 

Durchführung des Tests beauftrage Abteilung allerdings nur den „Anstoß  

(… und sagt, der Verf.), wir laufen in eine Unterdeckung rein, da muss mal 

noch irgendwie was passieren“ (A19). „(D)ie (Entscheidung, der Verf.) trifft 

dann der (…) CFO des Konzerns mit dem CFO des jeweiligen Geschäftsfelds 

oder gegebenenfalls der CEO, wenn er sich dann da noch einmischt“ (A19).  

In den Prozess des Wertminderungstests ist bei manchen Unternehmen auch 

die Bewertungsabteilung miteinbezogen, um die Ermittlung des Diskontie-

rungszinssatzes (A1, A2), inklusive der Identifizierung der Peer-Group (A2), 

vorzunehmen. Teilweise wird die Peer-Group auch von der Strategieabtei-

lung bereitgestellt (A7). Zudem wird mitunter die Steuerabteilung zur Ermitt-

lung des Steuersatzes einbezogen (A2, A15). Mehrere Abschlussaufsteller 

beziehen unternehmensexterne Expertenunterstützung hinsichtlich gewisser 

Inputfaktoren des Wertminderungstests. Derweil zeigt sich unter den Ab-

schlussaufstellern keine klare Befürwortung oder Ablehnung zum Thema der 

Auslagerung von Elementen des Wertminderungstests (Outsourcing). Dabei 

haben sich DAX30-Unternehmen häufiger gegen ein Outsourcing ausgespro-

chen (A2, A5, A7) als Unternehmen anderer Indizes (A15). Neben den zur 

Verfügung stehenden Ressourcen (A5) wurde dies u. a. mit einer besseren 

Risikoäquivalenz zwischen Zähler und Nenner sowie einem zu spezifischen 

Geschäft begründet (A2, A5). Auch von den DAX30-Unternehmen wurden 
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teilweise jedoch die dem WTG zugrunde liegenden Berechnungen (z.B. in 

Excel) ausgelagert (A1, A12) und gutachterliche Stellungnahmen zur Peer-

Group eingeholt (A6). Am häufigsten wird die vollständige Ermittlung des 

Diskontierungszinssatzes extern vorgenommen (siehe Abbildung II-2). Ge-

nannte Gründe hierfür sind: fehlendes internes Expertenwissen (A14, A15, 

A16, A20), Kosten- und Zeiteinsparung (A14, A16), Erhöhung der Neutrali-

tät und Verringerung möglicher Probleme bei der Abschlussprüfung (A9, 

A14, A17, A16). Die Interviewten beschreiben einerseits einen sequenziellen 

Prozess, so dass die extern ermittelten Bewertungsparameter übernommen 

werden (A16). Andererseits wird von einem mitunter iterativen Prozess be-

richtet, indem extern zuerst mit vereinfachenden Annahmen gerechnet wird 

und, „wenn es doch enger wird“, genauer gerechnet wird (A9).  

  
Abbildung II-2: Outsourcing unter den Abschlussaufstellern nach ihrer Nen-
nungshäufigkeit286 

In Bezug auf die Informationsverarbeitung beim Wertminderungstest stellt 

sich zudem die Frage, ob die Entscheidung auf Basis einer Bandbreite mit 

 
286  Die Darstellung umfasst nicht alle Interviewten, da es sich bei der Frage nach dem Out-

sourcing um keine Leitfrage handelt und dieser Themenbereich daher nur besprochen 
wurde, sofern er seitens des Interviewten thematisiert wurde oder wenn noch Interview-
zeit verfügbar war und der Interviewer diesen Themenbereich ansprechen konnte. Eine 
Mehrfachnennung eines Interviewpartners in der Abbildung ist möglich.  
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vertretbaren Variationen erfolgt oder ob ein exakter Wert unmittelbar in die 

Bewertung eingeht.287 Wie zuvor beschrieben, entscheiden Unternehmensbe-

rater i. d. R. auf Basis vertretbarer Bandbreiten (etwa B1, B2, B4, B6, B7, B8, 

B10) und ermitteln erst im Wertminderungsbereich exakte Werte für Bewer-

tungsparameter, um den Wert auf einen genauen erzielbaren Betrag zu min-

dern (B2, B10). Auch Abschlussaufsteller verwenden häufiger zunächst ver-

tretbare Bandbreiten anstatt unmittelbarer Punktschätzungen als Entschei-

dungsgrundlage. Dabei wird die unmittelbare Verwendung eines exakten 

Wertes eher in Fällen beschrieben, in denen ein höherer Headroom vorhanden 

ist (etwa A16) oder keine abschlusspolitische Motivation vorliegt bzw. die 

Vermeidung einer Wertminderung durch den Interviewer erklärt wird (etwa 

A14). 

All dies deutet darauf hin, dass Bandbreiten eher dann als Entscheidungs-

grundlage in Betracht gezogen werden, wenn sich Abschlussaufsteller noch 

Optionen im Hinblick auf abschlusspolitische Maßnahmen offenhalten wol-

len (etwa A9). Abschlussaufsteller, die vertretbare Bandbreiten als Entschei-

dungsgrundlage verwenden, beschreiben Diskussionen von Bandbreiten mit 

u. a. dem Vorgesetzten (A13, A18) und dem bestellten Abschlussprüfer (A7, 

A10, A13, A18), die im Ergebnis in einer Punktlandung resultieren. Der dies-

bezügliche Prozess wird dabei u. a. wie folgt beschrieben: 

„Sie arbeiten in der Regel immer mit Bandbreiten, zumindest, solange sie 
noch diskutieren (...). Auch mit dem Abschlussprüfer geht es immer eher da-
rum, was könnte plausibel sein. Und dann können wir halt auch sagen, wir 
können mit dem und dem Annahmen-Set eine Abschreibung von 50 bis 100 
Millionen rechtfertigen. Wenn wir das Annahmen-Set etwas ungünstiger dre-
hen, kriegen wir vielleicht auch 100 bis 150 Millionen hin. So, und dann ist 
halt so die Frage, in welchem, worauf einigen sich alle, in welche Richtung es 
geht. Und dann einigen sie sich im Grunde genommen auf die Richtung, auch 
mit ihrem Prüfer, und ob da jetzt, wenn sie halt sagen, wir kriegen 100 bis 150 
Millionen gut gerechtfertigt, dann einigt man sich darauf. Ob dann am Ende 
125 oder 132 rauskommen, das ist dann relativ egal.“ (A13) 

Das vorherige Zitat lässt erkennen, dass auch der bestellte Abschlussprüfer in 

den Entscheidungsprozess miteinbezogen wird (siehe hierzu auch Abschnitt 

II.5.1.2). Vorrangig liegt dies an dessen Rolle als Kontrollinstanz, da ihm 

 
287  In dieser Hinsicht sei angemerkt, dass die unmittelbare Übernahme eines exakten Wer-

tes in die Bewertung nicht die Ermittlung von vertretbaren Bandbreiten ausschließen 
muss. 
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gegenüber eine Rechtfertigungspflicht im Rahmen der Abschlussprüfung be-

steht (etwa A3, A13, A19). Bei diskussionsrelevanten Punkten wird daher 

proaktiv ein Austausch mit dem Abschlussprüfer angestrebt (etwa A2, A7, 

A14, A17, A18, A19, A20), u. a. bei der Bestimmung der Peer-Group (A7, 

A17, A18) und auch bei wesentlichen Änderungen in der methodischen Vor-

gehensweise (A4). Dabei werden auch notwendige Dokumentationserforder-

nisse mit dem Abschlussprüfer abgestimmt (A17, A19). 

Nach Ansicht von A9 ist die Abstimmung mit dem Abschlussprüfer ein „sehr 

langwieriger iterativer Prozess“, der im Rahmen des Wertminderungstests 

„schon eigentlich die meiste Zeit“ in Anspruch nimmt. Der bestellte Ab-

schlussprüfer wird allerdings auch positiv als Kooperations- bzw. Sparrings-

partner bei fachlichen Fragen wahrgenommen und daher unterstützend in den 

Prozess einbezogen (etwa A12, A18, A19, A20, B3).288 Dies war beispiels-

weise bei der Erstanwendung des IFRS 16 zum Thema Leasing der Fall 

(A20). Genannt wird auch das Einbringen von „Best Practices“ durch den 

bestellten Abschlussprüfer im Hinblick auf den Diskontierungszinssatz (A2). 

Auf Rückfrage des Interviewers geben die Interviews auch Erkenntnisse zum 

Vollzug des Wertminderungstests in Form der Informationssuche und -eva-

luierung (siehe Abschnitt II.3.1). Die seitens der Interviewten anhand des Ar-

beitsaufwands beschriebene Verteilung von Informationssuche und -evaluie-

rung scheint dabei erheblich vom zugrundeliegenden Problem ab- 

zuhängen: Beispielsweise wird die Identifizierung von potenziellen Unter-

nehmen zur Ermittlung der Peer-Group aufgrund der Verfügbarkeit von Ana-

lystenberichten (A18), Beobachtungen der Investor-Relations-Abteilung 

(A15) und wenig infrage kommenden Peers (A12) als unkomplizierter erach-

tet (A15, A18). Die Informationsevaluierung in dieser Hinsicht ist jedoch 

schwer, da gewisse Vergleichskriterien vorliegen müssen und die potenziel-

len Peers nicht „eins zu eins vergleichbar“ (A15, auch A12) sind oder die 

Evaluierung hinsichtlich des Arbeitsumfangs „allein unmöglich“ (A18) ist. 

Hinsichtlich der Cashflow-Planung schätzt A2 die Verteilung von Informati-

onssuche und -evaluierung auf „50 : 50“. Als Beispiele für eine 

 
288  Siehe hierzu auch Ruhnke/Kassebohm (2023a), S. 39 f. 



 

 

99 

 

herausfordernde Informationssuche werden die Datenverfügbarkeit aufgrund 

des Geschäftsmodells (z. B. „Bierflaschensortierer“, B11) und die Datengüte 

gesehen:  

„(Die Informationssuche, der Verf.) ist sehr schwer, weil die Daten (...) im 
Markt (...) sind nicht Daten, die für einen Impairment-Test unbedingt ausge-
legt sind. Diese typischen Marktdaten sind ja Steuerungsdaten, Marktfor-
schungsdaten und der Plan, allein der Horizont, der da drin verarbeitet wird, 
der passt hier schon überhaupt gar nicht zu einer Impairment-Test-Betrach-
tung.“ (A2) 

Die Informationsevaluierung in Form der Bewertung der Daten nimmt einen 

größeren Umfang bei der Informationsverarbeitung ein, wenn es keine histo-

rischen Daten gibt (A2). Dabei ist es „extrem schwer“ (A2), die Plausibilität 

der Planungsrechnung festzustellen und auch eine Akzeptanz des Manage-

ments hinsichtlich konservativerer Annahmen im Rahmen des WTG zu er-

wirken. Diese Schwierigkeit sehen auch Unternehmensberater beim Ver-

gleich der Planungsrechnung mit einer Benchmark: Hier ist es schwierig, zu 

erkennen, „wann (...) die Planung nicht mehr plausibel und nicht mehr geeig-

net“ ist (B11). Ein Unternehmensberater beschreibt zudem eine umfangreiche 

Informationsevaluierung, wenn die Datenverfügbarkeit als Resultat der Infor-

mationssuche sehr hoch ist: „Da ist es eher schwer zu sortieren, was ist es 

denn jetzt? (...) In welchem Land? Welches Risiko? Welche Kette genau? 

Passt das wirklich? (...) Biotech (ist schwierig, der Verf.), weil mit den Ent-

wicklungszyklen, Zulassungen und so weiter (...), ob das wirklich vergleich-

bar ist, das ist wirklich schwierig“ (B7). 

Der menschliche Informationsverarbeitungsprozess wird abgebrochen, wenn 

anhand der erlangten Informationen der Überzeugungsgrad einen Schwellen-

wert erreicht (sog. Abbruchkriterium, siehe Abschnitt II.3.1). In Bezug auf 

den Wertminderungstest stellt sich somit die Frage, wann dieser und die Prob-

lemlösung der hiermit verbundenen Herausforderungen beendet werden. In 

dieser Hinsicht könnten die identifizierten Merkmale eines qualitativ hoch-

wertigen WTG (siehe Abschnitt II.5.2) einen ersten Anhaltspunkt liefern, 

welche Bedingungen an die Beendigung des iterativen Informationsverarbei-

tungsprozesses bei der Durchführung des WTG stellen. Hiernach wird ein 

qualitativ hochwertiger WTG vor allem mit einer hochwertigen 
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Planungsrechnung, Nachvollziehbarkeit, Plausibilisierungen, unternehmens-

interner Kommunikation und der Herleitung des Diskontierungszinssatzes 

verbunden.  

Die Interviewpartner beschreiben mehrere Personenkreise bei der Durchfüh-

rung des WTG, deren Überzeugungsgrade einen Schwellenwert zu erreichen 

haben, um den iterativen Informationsverarbeitungsprozess und somit den 

WTG zu beenden. Zunächst muss ein Überzeugungsgrad der mit der Durch-

führung des Tests beauftragten Personen erreicht werden (etwa A2, B6). Da-

bei unterstützen auch verschiedene automatische technische Qualitätschecks 

des Rechenmodells (z. B. automatisierte Abweichungsanalysen zwischen ak-

tuellen Annahmen und denen des Vorjahres, A2). Hierzu konstatiert bei-

spielsweise A2:  

„(I)ch glaube, dass mein Goodwill-Impairment-Test fertig ist, wenn ich selbst 
die Daten verstanden habe (...), aber wenn die Planung mich nicht überzeugt 
und ich die nicht verstehe, dann ist es auch noch nicht fertig. Und dann müssen 
wir halt zur Not nochmal die fünfte Runde (...) drehen (...).“ (A2) 

Ist der Überzeugungsgrad der mit der Durchführung des Tests beauftragten 

Personen erreicht, sind Überzeugungsgrade der Personen im unternehmens-

internen Review-Prozess maßgeblich. Hierfür werden die verwendeten An-

nahmen aus verschiedenen Perspektiven in einem ähnlichen hierarchischen 

Umfeld verifiziert (A1). Fachliche Qualitätschecks sind auch durch, im Ver-

gleich zum Personenkreis, der mit der operativen Durchführung beauftragt 

ist, Personen höherer Hierarchieebenen im Unternehmen vorgesehen, z. B. 

durch die erste Leitungsebene unterhalb des Vorstands (A10) oder den CFO 

(A17). Auch interne Kontrollgremien wie der Aufsichtsrat werden einbezo-

gen (A16, A19, B3). Bei den Unternehmensberatern findet ein Review bei-

spielsweise durch den Engagement Partner statt (B11).  

Da der bestellte Abschlussprüfer die Vorgehensweise des Abschlussaufstel-

lers prüft und gegebenenfalls ein ungeeignetes Vorgehen bei der Durchfüh-

rung des WTG beanstandet, wird er in den Entscheidungsprozess eingebun-

den (s. o.) und ein Abschlussgespräch mit ihm geführt.  
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Hierzu sagte beispielsweise A7 aus: 

„Es gibt natürlich für jede CGU dann (… ein, der Verf.) Abschlussgespräch, 
wo dann der Impairment-Test pro CGU (…) mit dem jeweiligen Controller 
und Accountants, aber auch ein Wirtschaftsprüfer einmal durchgesprochen 
wird (…). Und dann (…) zusätzlich als zweite Stufe (…) gibt es immer ein 
großes Abschlussgespräch, wo der Annual Impairment-Test für alle CGUs 
dann eben mit diesem Chief Accounting Officer und auch den Chefprüfern, 
sage ich mal, durchgesprochen wird, (…) wo man alle CGUs aufaddiert und 
so generelle Big-Picture-Themen (…).“ (A7) 

Übertreten die Überzeugungsgrade dieser Personenkreise einen Schwellen-

wert, wird eine Plausibilität der Annahmen des WTG und des Wertminde-

rungstests im Gesamtbild angenommen, was zum Abbruch der Informations-

verarbeitung und zur Beendigung des WTG führt. 

Mehrere Interviewte assoziieren mit einem Abbruchkriterium auch einen 

„ausreichend(en)“ Headroom (B3, auch A4, B7, B10). Konkretisierende Hin-

weise hierzu gibt beispielsweise A4: 

„(W)ir haben uns da eine Grenze gesetzt (...). Wenn der Headroom kleiner 
war als 20 %, dann haben wir für uns zunächst quasi als Dokumentation und 
so Gewissheit dann (zusätzlich zur Ermittlung des erzielbaren Betrags auf Ba-
sis von EBITDA-Multiplikatoren, der Verf.) noch eine DCF-Bewertung ge-
macht und (...) die hat man sich dann nochmal genauer angeschaut.“ (A4) 

Sofern kein ausreichender Headroom als Schwellenwert des Überzeugungs-

grades vorhanden ist, wird der Informationsverarbeitungsprozess hinsichtlich 

des Wertminderungstests fortgesetzt (A9, B3, B10). Das Augenmerk der Ent-

scheidungsträger richtet sich in solch einer Situation u. a. erstens auf Bewer-

tungsparameter (z. B. den WACC) mit bislang verwendeten Vereinfachun-

gen, um in Bezug darauf „ein bisschen feinkritischer“ vorzugehen (A9, auch 

B3, B7, B8), sowie zweitens auf Bewertungsparameter, die sich in Rahmen 

von Sensitivitätsanalysen sensitiv hinsichtlich einer Wertminderung zeigten 

(etwa A5, B8, B10).  

Teilweise wird auch abschlusspolitisch motiviert analysiert, wo es Möglich-

keiten gibt, Ermessen auszuüben, um den Headroom zu steigern oder eine 

Wertminderung zu vermeiden (s. o., etwa A9, A13, B3). Insofern scheint teil-

weise auch das Erreichen der Zielsetzung beim WTG etwa im Hinblick auf  
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die Signalwirkung der Ergebnisse des WTG ein Abbruchkriterium zu sein. 

Hierzu äußerte A2 beispielweise: 

„Ich glaube, dass die Notwendigkeit und die Signalwirkung der Publikationen 
einen starken Einfluss auf die Resultate des Impairment-Tests haben (...), und 
da sind wir wieder in diesem iterativem Prozess: Da kommt dann etwas raus, 
aber wenn es dann manchmal doch nicht das ist, was man erwartet hat, dann 
geht man doch mal wieder zurück und guckt sich nochmal an: Was habe ich 
denn jetzt anders gemacht dieses Jahr? Ich glaube, dass natürlich die Notwen-
digkeit, da die richtigen Signale zu setzen, großen, großen, großen Einfluss 
hat auf die Entscheidungen, die getroffen werden (...).“ (A2) 

Schließlich bildet die Umsetzung der Entscheidung in Form der Ergebnisse 

des Wertminderungstests auch die Lernumgebung für den nächsten Wertmin-

derungstest (siehe Abschnitt II.3.1). So geben beispielweise die durchgeführ-

ten Szenarioanalysen Aufschluss darüber, unter welchen Bedingungen eine 

Wertminderung beim kommenden Wertminderungstest ausgelöst werden 

könnte (A11). Diese Information bildet die Lernumgebung für den kommen-

den Wertminderungstest, indem „man dem Vorstand dann schon mal eine 

Vorwarnung für das kommende Jahr geben (kann, der Verf.), wenn das weiter 

so gehen würde“ (A12). 

Diese Erkenntnisse gemeinsam mit den in den vorherigen Abschnitten darge-

stellten Ergebnissen in Bezug auf die kritischen Bereiche bei der Durchfüh-

rung des WTG und die Merkmale eines qualitativ hochwertigen WTG werden 

in der nachstehenden Abbildung II-3 zusammengefasst. Diese Abbildung 

stellt eine um die Ergebnisse aktualisierte Gesamtbetrachtung des im Rahmen 

der forschungsrelevanten Grundlagen hergeleiteten konzeptionellen Analy-

serahmens dar (siehe vergleichend Abbildung II-1 aus Abschnitt II.3.2). 
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Abbildung II-3: Informationsverarbeitungsprozess und identifizierte kritische Bereiche der Entscheidungsfindung bei der Durchführung des 
Wertminderungstests des Goodwills gemäß IAS 36 289 

 
289  Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Ruhnke (2000), S. 292 sowie Hogarth (1994), S. 207. Für eine bessere Darstellung sind in der Abbildung nicht alle Ergebnisse, 

sondern lediglich die am häufigsten genannten dargestellt. Die am häufigsten genannten Herausforderungen bei der Identifikation und Beurteilung von Anhaltspunkten für 
eine Wertminderung sind der Vollständigkeit halber mit aufgeführt. Für Details sei auf den dritten Forschungsbeitrag bzw. Ruhnke/Kassebohm (2023a) verwiesen. 
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II.6 Zusammenfassung, Limitationen und Ausblick 

Der vorliegende Beitrag hatte die Erforschung von kritischen Bereichen der 

Entscheidungsfindung bei der Durchführung des Wertminderungstests des 

Goodwills gemäß IAS 36 für Abschlussaufsteller und Unternehmensberater 

zur Zielsetzung. Hierfür wurden 27 halbstrukturierte Experteninterviews mit 

Abschlussaufstellern und Unternehmensberatern durchgeführt. Die Ergeb-

nisse zeigen eine Vielzahl von kritischen Bereichen bei der Durchführung des 

WTG in Form von Herausforderungen in der praktischen Handhabung und 

kognitiven Einflussfaktoren bei der Informationsverarbeitung.  

Herausforderungen (siehe Abschnitt II.5.1.1) werden am häufigsten in Ver-

bindung mit der Ermittlung des erzielbaren Betrags und daneben in der Iden-

tifizierung einer ZGE gesehen. Als Grund für eine herausfordernde Ermitt-

lung des erzielbaren Betrags einer ZGE wird insbesondere die Cashflow-Pla-

nung aufgrund schwer prognostizierbarer (z. B. Forschungs- und Entwick-

lungsgesellschaften) oder stark wachsender Geschäftsmodelle (z. B. Soft-

ware- und Cloud-Geschäfte) oder einer mangelnden Datenverfügbarkeit (z. 

B. bei neuen Geschäftsmodellen) genannt. Die Ableitung des Terminal Va-

lues wird ebenfalls häufig als herausfordernd wahrgenommen. Genannte 

Gründe sind insoweit u. a. Schwierigkeiten bei der Abbildung von stark 

wachsenden oder zyklischen Geschäftsmodellen und die Berücksichtigung 

von Zukunftsthemen wie etwa ökologischen Transformationsprozessen. Die 

Wahrnehmung von Unternehmensberatern und Abschlussaufstellern in Be-

zug auf Herausforderungen unterscheidet sich teilweise. Beispielweise erach-

ten Unternehmensberater die Ermittlung des Wachstumsabschlags im Termi-

nal Value kritischer. 

Die Identifizierung einer ZGE birgt Herausforderungen aufgrund der notwen-

digen Auslegung der Regelungen des IAS 36 zur Abgrenzung einer ZGE. 

Nachdem eine ZGE logisch abgegrenzt wurde, ist teilweise auch die Bestim-

mung ihres Buchwerts problembehaftet, da Bilanzdaten oft nur auf der Kon-

zernebene verfügbar sind. Zudem sind sich Abschlussaufsteller häufig unsi-

cher, ob bestimmte Vermögenswerte und gegebenenfalls Schulden in den 

Buchwert einbezogen werden müssen. Unter anderem hierdurch ist es daher 
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herausfordernd, Inkonsistenzen zwischen den im Buchwert einbezogenen 

Vermögenswerten und gegebenenfalls Schulden mit der Ermittlung des er-

zielbaren Betrags zu vermeiden. 

Neben diesen spezifischen Herausforderungen bei Schritten des WTG wer-

den übergeordnet erstens Schwierigkeiten bei der internen Kommunikation 

der Bewertungsmethodik, der Annahmen oder der Ergebnisse beschrieben. 

Zurückzuführen sind diese vor allem auf mangelnde Fachkenntnisse seitens 

der am Prozess beteiligten Personen. Zweitens wird bei der Durchführung des 

WTG auch ein grundlegendes Zeitproblem dargelegt, das aufgrund weniger 

verfügbaren Ressourcen häufiger kleinere Unternehmen zu betreffen scheint, 

aber auskunftsgemäß auch in größeren Unternehmen eine Rolle spielt. 

Die Interviews tragen auch zum Erkenntnisgewinn über kognitive Einfluss-

faktoren bei der Verarbeitung von Informationen beim WTG bei (siehe Ab-

schnitt II.5.1.2). Abschlussaufsteller berichten am häufigsten, dass sie die Re-

aktion der Abschlussadressaten, insbesondere die des Kapitalmarkts, auf die 

Ergebnisse des Wertminderungstests antizipieren und dass dies Einfluss auf 

ihre Entscheidungsfindung nimmt. Dabei bestehen Anreize zur Vermeidung 

einer Wertminderung (z. B. zur Vermeidung einer negativen Kapitalmarktre-

aktion) und auch zur Herbeiführung bzw. Erhöhung einer Wertminderung (z. 

B. beim Vorliegen unternehmensexterner Ereignisse, die sich zur Erklärung 

der Wertminderung eignen).  

Neben dem Eindruck, dass motivational bedingte Faktoren bei den Ab-

schlussaufstellern dominieren, bestehen auch Anhaltspunkte für kognitive 

Verzerrungen i. e. S., die demnach unbewusst aufzutreten scheinen. Ein Bei-

spiel hierfür ist die Selbstüberschätzung des Entscheidungsträgers in Bezug 

auf die zukünftige finanzielle Performance der ZGE. Die Unternehmensbera-

ter nennen als Einflussfaktoren insbesondere das Risiko eines weiteren Re-

views durch eine externe Aufsichtsbehörde wie etwa die BaFin. 

Insgesamt bestehen Anzeichen dahingehend, dass Unternehmensberater 

grundsätzlich konservativer agieren. Allenfalls scheinen sie eine geringfügige 

Annäherung an die optimistischeren Ansichten des Mandanten zur Förderung 

der Mandantenzufriedenheit vorzunehmen, sofern ihre ermittelte vertretbare 
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Bandbreite dies zulässt und keine einseitige Auslegung von Annahmen vor-

liegt. Die bestehende Tendenz zu einem eher konservativeren Vorgehen kann 

dabei gegebenenfalls als eine empfindliche Reaktion des Unternehmensbera-

ters im Hinblick auf Schadensersatzzahlungen oder Reputationsschäden, ein 

höheres Maß an professioneller Skepsis oder eine bessere Ressourcenausstat-

tung zurückzuführen sein. Im Vergleich zu Abschlussaufstellern scheint die 

Informationsverarbeitung der Unternehmensberater zumindest anhand der 

vorliegenden Untersuchungsstichprobe weniger motivational verzerrt zu 

sein.  

Geringfügige Hinweise zum Vorhandensein von affektiven Verzerrungen 

durch beispielweise den Abbau von Arbeitsplätzen in Folge einer Wertmin-

derung und den Stolz des Entscheidungsträgers liefern Abschlussaufsteller. 

Unternehmensberater bestätigen etwa das Vorhandensein von Emotionen und 

einer Sympathie gegenüber dem Mandanten, schätzen ihren Einfluss auf die 

Entscheidungsfindung jedoch als gering ein. Hinweise auf modale Verzer-

rungen geben die Interviews derweil nicht. Insofern besteht hier weiterer For-

schungsbedarf. 

Die Interviews identifizierten auch ein breites Bild von Merkmalen, die mit 

einem qualitativ hochwertigen Wertminderungstest des Goodwills in Verbin-

dung gebracht werden (siehe Abschnitt II.5.2). Qualitativ hochwertige Merk-

male aus Sicht der Interviewten sind vor allem eine hochwertige Planungs-

rechnung, die Nachvollziehbarkeit des Wertminderungstests, Plausibilisie-

rungen, interne Kommunikation und Herleitung des Diskontierungszinssat-

zes. Diese Merkmale könnten Aufschluss darüber geben, welche Bedingun-

gen an die Beendigung des iterativen Informationsverarbeitungsprozesses bei 

der Durchführung des WTG geknüpft werden. 

Daneben wurden weitere Erkenntnisse zur Informationsverarbeitung, ihren 

zugehörigen Erkenntniskategorien als Teilprozesse der Informationsverarbei-

tung und zur Durchführung des WTG erlangt (siehe Abschnitt II.5.2). Als 

Vorinformationen im Sinne einer Lernumgebung des Wertminderungstests 

können beispielsweise der Headroom des Vorjahres, die unterjährigen Infor-

mationen zur Performance der ZGE oder eine Beteiligung am Unternehmens-

erwerb des zugrundeliegenden Goodwills gesehen werden.  
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Die Problemrepräsentation findet etwa durch ein Auftaktgespräch zwischen 

der Controlling-Abteilung, der mit der Durchführung des Wertminderungs-

tests beauftragten Abteilung und teilweise dem Management statt. Inhaltlich 

geht es hierbei um die Performance der ZGE, zu erwartende Herausforderun-

gen beim Wertminderungstest und gegebenenfalls Zielsetzungen. 

Die Durchführung des WTG erfolgt daraufhin eher zentralisiert im Unterneh-

men und in einem eher iterativen Austausch mit den jeweiligen internen/ex-

ternen Zulieferern von Bewertungsparametern. Die arbeitsanteilige Gewich-

tung von Informationssuche und -evaluierung variiert in Abhängigkeit vom 

zugrundeliegenden Problem. Der Informationsverarbeitungsprozess scheint 

vorrangig abgebrochen und insofern der Wertminderungstest des Goodwills 

beendet zu werden, wenn ein ausreichender Headroom gegeben ist, die Ziel-

setzung des Entscheidungsträgers erreicht ist und/oder der Überzeugungsgrad 

seitens des mit der Durchführung beauftragten Personenkreises, der Personen 

im internen Review-Prozess und des bestellten Abschlussprüfers einen 

Schwellenwert in Bezug auf die Plausibilität der Inputfaktoren des Wertmin-

derungstests und des Wertminderungstests im Gesamtbild erreicht hat.  

Als Limitationen der empirischen Untersuchung sind mehrere Aspekte zu 

nennen. Obgleich den Interviewten eine hohe Erzählfreiheit eingeräumt 

wurde und sie im Anschluss an das Interview gefragt wurden, ob ihnen Fra-

gen zur umfassenden Darstellung des Untersuchungsgegenstands gefehlt ha-

ben,290 ist die Identifizierung von zusätzlichen forschungsrelevanten Punkten 

bei einem längeren Gespräch nicht auszuschließen. Zudem wurden lediglich 

eine begrenzte Stichprobe von 20 Abschlussaufstellern und 11 Unterneh-

mensberatern untersucht. Dabei wurden vor allem kapitalmarktorientierte 

Unternehmen sowie ausschließlich Big4-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

betrachtet. Durch mögliche Einzelbetrachtungen ist daher die Generalisier-

barkeit bzw. Repräsentativität der Untersuchungsergebnisse (z. B. für Non-

Big4-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder kleinere Unternehmen) be-

grenzt.291 Unbewusste Fehler durch den Interviewer in der Gesprächsführung 

 
290  Die Interviewten unterbreiteten kaum Aspekte. Sie bestätigten vielmehr, dass das Inter-

view hinsichtlich seines Inhalts und Umfangs zur Erforschung des Untersuchungsge-
genstands geeignet war. 

291  Vgl. Lamnek/Krell (2016), S. 690. 
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und auch eine subjektive Interpretation des Gesagten können zudem die Un-

tersuchungsergebnisse entsprechend limitieren. Nicht auszuschließen sind 

auch eine Verzerrung aufgrund einer Selbstselektion der Interviewten, an der 

freiwilligen Studie teilzunehmen,292 sowie eine Antwortverzerrung der Inter-

viewten aufgrund einer sozialen Erwünschtheit293. Letztere gilt insbesondere 

für Aussagen zu kognitiven Einflussfaktoren, die beispielsweise auf eine ab-

schlusspolitische Motivation zurückzuführen sind und daher gegebenenfalls 

als unangenehmes Eingeständnis wahrgenommen werden.  

Die vorliegende Untersuchung trägt durch ihre Ergebnisse einen bedeutsa-

men Beitrag zum Schrifttum bei. Erstens werden durch die Durchführung von 

Interviews explorativ neue Erkenntnisse gewonnen, die darauf abzielen, die 

praktischen Herausforderungen und kognitiven Einflussfaktoren bei der In-

formationsverarbeitung von Normenanwendern bei der Durchführung des 

Wertminderungstests des Goodwills gemeinsam zu untersuchen. Bisherige 

Forschungsarbeiten haben sich derweil trotz der Vorteile dieses Ansatzes nur 

selten mit dieser verhaltenswissenschaftlichen Perspektive befasst und ver-

folgen oftmals einen quantitativen Ansatz mittels Archivdaten (siehe  

Abschnitt II.2).  

Zweitens ist ein besseres Verständnis hierüber, insbesondere vor dem Hinter-

grund hoher Goodwill-Bestandteile in den Bilanzen der Unternehmen, von 

großer praktischer Bedeutung für bilanzierende Unternehmen, bestellte Ab-

schlussprüfer und Aufsichtsbehörden, um die Qualität der Rechnungslegung 

zu verbessern. Daher zeigen die Ergebnisse dieser Untersuchung einen Hand-

lungsbedarf für die Praxis auf. Insbesondere in Bezug auf kognitive Verzer-

rungen ist es bedeutsam, sich dieser als eine erste Entzerrungsstrategie (De-

biasing-Strategy) bewusst zu sein (Awareness) und weitere spezifische Ent-

zerrungsstrategien anzuwenden. Das Verständnis über die Einflussfaktoren 

bei der Entscheidungsfindung hilft auch Kontrollinstanzen wie dem Auf-

sichtsrat, dem bestellten Abschlussprüfer und externen Aufsichtsbehörden 

wie der BaFin, geeignete Prüfungsmechanismen zu entwickeln. Beispiels-

weise wurden eine Rechenschaft gegenüber dem Aufsichtsrat oder einem 

 
292  Vgl. Wooldridge (2013), S. 245. 
293  Vgl. Krumpal (2013), S. 2027 f. 
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besonders im Hinblick auf den WTG besonders strengen und kompetenten 

Abschlussprüfer und das Risiko eines weiteren Reviews durch eine Auf-

sichtsbehörde wie die BaFin als Gründe für höhere kognitive Anstrengungen 

und geringere kognitive Verzerrungen genannt. Die Praxis kann hier anknüp-

fen. Zudem kann die vorliegende Arbeit als Grundlage für die Entwicklung 

von Ausbildungsnormen hinsichtlich kognitiver Einflussfaktoren und An-

knüpfungspunkte für die Ausübung von Verzerrungen bei Elementen des 

WTG dienen. Die Ergebnisse der Untersuchung begründen auch die Bedeu-

tung von Bewertungsspezialisten innerhalb des Prüfungsteams, um insbeson-

dere die bei der Informationsevaluierung subtil vorgenommene Verzerrung 

zu identifizieren. 

Daneben gibt die vorliegende Untersuchung auch verschiedene Anknüp-

fungspunkte für zukünftige Forschungsarbeiten: Erstens könnten identifi-

zierte kognitive Einflussfaktoren in einem experimentellen Setting quantita-

tiv dahingehend untersucht werden, ob sie kognitive Verzerrungen bei der 

Wertminderungsentscheidung im Ganzen und im Hinblick auf die Teilberei-

che des Informationsverarbeitungsprozesses erhöhen (z. B. durch einen An-

reiz der Vermeidung einer negativen Kapitalmarktreaktion) oder mildern 

können (z. B. durch erhöhte Rechenschaftsmechanismen). 

Eng hiermit verbunden sollte zweitens die Qualität der Entscheidung beleuch-

tet werden, da die vorliegende Forschungsarbeit diese nicht explizit als Un-

tersuchungsgegenstand adressierte, sondern lediglich die Identifikation von 

Einflussfaktoren sowie ihrer vermuteten qualitativen Auswirkungen themati-

sierte. Die Ergebnisse des vorliegenden Beitrags sind daher in dieser Hinsicht 

limitiert. So könnte beispielsweise eine erhöhte Rechenschaft zwar kognitive 

Verzerrungen – wie hier vermutet – verringern und insofern die Entschei-

dungsnützlichkeit des WTG erhöhen. Gegebenenfalls könnte sie aber auch zu 

einer Übervorsicht führen, was nicht auf eine hohe Entscheidungsnützlichkeit 

des WTG deutet, da das IASB eine neutrale Entscheidungsfindung beabsich-

tigt.294  

 
294  Vgl. IASB Conceptual Framework.2.15 und IAS 8.10biii. 
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Eine dritte Forschungsperspektive betrifft unbewusste Verzerrungen. Künf-

tige Forschungsarbeiten könnten einen Fokus auf die Erforschung unbewuss-

ter Verzerrungen beim Wertminderungstest legen, da die vorliegende Unter-

suchung solche Verzerrungen dokumentiert, schwerpunktmäßig jedoch eher 

bewusst auftretende motivationale Einflussfaktoren identifizieren konnte. 

Dem könnte beispielsweise im Rahmen einer Fallstudie nachgegangen wer-

den, wobei diese im Nachgang zwischen dem Teilnehmer und dem Intervie-

wer diskutiert wird und gegebenenfalls unbewusste Faktoren bei der Ent-

scheidungsfindung gemeinsam identifiziert werden. 

Schließlich ist auch zu fragen, ob es einer Änderung der Normierungen in 

Bezug auf den Wertminderungstest bedarf. Nach eingehender Diskussion hat 

sich das IASB trotz teilweise massiver Kritik295 jüngst zur Beibehaltung des 

Impairment-Only-Approachs in der bestehenden Form entschlossen.296 Die 

vorliegende Forschungsarbeit gibt allerdings u. a. mittels der identifizierten 

motivationalen Einflussfaktoren Hinweise auf eine umfangreiche abschluss-

politisch motivierte Anwendung der Regelungen durch ein hohes Maß an Er-

messen. Hierdurch beschrieben Interviewpartner Anreize und Möglichkeiten 

zur Vermeidung oder Herbeiführung einer Wertminderung des Goodwills. 

Insgesamt ist daher stark zu bezweifeln, dass die aktuellen Wertminderungs-

regelungen für die Abschlussadressaten entsprechend der Zielsetzung der 

IFRS entscheidungsnützlich sind.  

 

 
295  Vgl. IASB (Hrsg.) (2020a) und insbesondere die hierauf bezugnehmenden Comment-

Letters, abrufbar unter https://www.ifrs.org/projects/work-plan/goodwill-and-impair-
ment/dp-goodwill-and-impairment/#view-the-comment-letters (Stand: 02.02.2023). 

296  Vgl. IASB (Hrsg.) (2022). 
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Anlage II.1: Interviewleitfaden 

Anlage II.2: Anschreiben an die Abschlussaufsteller 

Anlage II.3: Anschreiben an die Unternehmensberater 

Anlage II.4: Kodier-Leitfaden 
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Anlage II.1: Interviewleitfaden 

Vorbemerkungen 

Themenblock Anzusprechende Punkte 

Kurzvorstellung des  
Themas 

- Entscheidungsfindung bei der Durchführung des Wertminderungstests des 
Goodwills gem. IAS 36 untersuchen und diesbezügliche Herausforderungen 
identifizieren 

- Hierfür werden an der Durchführung des WTG beteiligte Personen interviewt 

Was erwartet den  
Interviewpartner  

- Sie werden durch offene Fragen zu Erzählungen eingeladen, die auf Ihre allge-
meine Wahrnehmung abzielen und sich nicht nur auf Erkenntnisse im Zusam-
menhang mit ihrer aktuellen Beschäftigung beschränken (ggf. Nachfragen). 

- Etwaige Sondereffekte der Corona-Pandemie bitte getrennt berücksichtigen/an-
sprechen  Trennung des WTG unter normalen Bedingungen und während der 
Corona-Pandemie 

- Datenschutz: Anonymität und Erlaubnis zur Aufzeichnung des Gesprächs 

Ermessensentscheidun-
gen 

- Die Durchführung des WTG gem. IAS 36 beinhaltet eine Vielzahl von Heraus-
forderungen durch Entscheidungen in legitimen Ermessensspielräumen, bspw. 
IAS 36.33: „Planung der zukünftigen Zahlungsströme (muss, der Verf.) auf ver-
nünftigen und vertretbaren Annahmen (beruhen, der Verf.)“ 

- Aufgrund dieser Ermessensspielräume des IAS 36 gibt es hinsichtlich der Frage-
stellungen im Interview eine Vielzahl von vernünftigen und vertretbaren Ant-
worten. Die Richtigkeit wollen wir auch nicht untersuchen, sondern die Ent-
scheidungsfindung 

1. Können Sie bitte kurz etwas zu Ihrer beruflichen Biografie und Ihren Berührungspunkten mit dem 
WTG erzählen? 

Erkenntnissinteresse Mögliche Nachfragen  

Berufliche Biografie - Alter, Berufserfahrung in Jahren, Berufstitel 
- Sofern Unternehmensberater: Mandatsstruktur (Unternehmensgröße; Bran-

che(n); Goodwillbetrag)  
- Sofern Abschlussaufsteller: Branche, Unternehmensgröße, Goodwillbetrag 

Berührungspunkte mit  
dem WTG 

- Anzahl bislang bearbeiteter WTG  
- Wann wurde der letzte WTG bearbeitet 
- Rolle bei der Durchführung des WTG 

2. Versetzten Sie sich bitte gedanklich in die Durchführung Ihres letzten WTG, bei dem es zu beson-
deren Herausforderungen gekommen ist. Welche Herausforderungen haben Sie wahrgenommen? 

Erkenntnissinteresse Mögliche Nachfragen  

Problembereiche des 
WTG 

- Herausforderungen zielen auf komplexe, bzw. schwierige Entscheidungsprob-
leme ab, welche i. d. R. aufgrund von Ermessensspielräumen bestehen 

- Identifizierung von Anhaltspunkten für eine Wertminderung (siehe Frage 3a) 
- Identifizierung der ZGE (siehe Frage 3b) 
- Ermittlung des erzielbaren Betrags der ZGE (siehe Frage 3c) 

3a. Sofern die Identifizierung von Anhaltspunkten für eine Wertminderung als ein kritischer Bereich bei 
der Entscheidungsfindung im Rahmen des WTG erachtet wird: Erzählen Sie mir bitte, was genau 
Ihre Entscheidungsfindung zur Beurteilung von Anhaltspunkten für eine Wertminderung heraus-
fordernd macht. 

Erkenntnissinteresse Mögliche Nachfragen  

Auswahl und Beurtei-
lung von Anhaltspunk-
ten für eine Wertminde-
rung 

- Wie gehen Sie bei der Suche nach Anhaltspunkten für eine Wertminderung vor? 
- Hinsichtlich der Anhaltspunkte für eine Wertminderung ergeben sich vor allem 

Ermessensentscheidungen durch eine gem. IAS 36 auf lediglich qualitative 
Merkmale gestützte Beurteilung. Wie beurteilen Sie qualitativ, ob Anhalts-
punkte für eine Wertminderung vorliegen? 
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- Benutzen Sie fest definierte quantitative Größen/Schwellenwerte im Rahmen Ih-
rer Beurteilung? 

Kognitive Elemente - Wie herausfordernd würden Sie in diesen Bereichen die Suche nach für Ihre Ent-
scheidung geeigneten Informationen gegenüber der Beurteilung der gefundenen 
Informationen einschätzen?  

- Die Herausforderungen resultieren i. d. R. aufgrund von Ermessensspielräumen. 
Was ist Ihnen bei der Entscheidung innerhalb dieser Ermessensspielräume am 
wichtigsten, bzw. welche Zielsetzung verfolgen Sie bei der Ausübung der  
Ermessensentscheidungen?  

- Haben Sie irgendwelche Entscheidungshilfen (z. B. ein einheitliches Verfahren, 
die Vorjahresdokumentation), an welchen Sie sich orientieren? 

- Sofern Unternehmensberater: Welche Rolle haben Entscheidungen bei anderen 
Mandaten bei Ihrer Entscheidungsfindung?  

- Sofern Abschlussaufsteller: Welche Rolle haben Entscheidungen von mit Ihrem 
Unternehmen vergleichbare Wettbewerber bei Ihrer Entscheidungsfindung? 

3b. Sofern die Identifizierung der ZGE als ein kritischer Bereich bei der Entscheidungsfindung im Rah-
men des WTG erachtet wird: Erzählen Sie mir bitte, was genau Ihre Entscheidungsfindung zur 
Identifizierung der ZGE herausfordernd macht. 

Erkenntnissinteresse Mögliche Nachfragen  

Abgrenzung ZGE  - IAS 36.38 spricht davon, dass die Abgrenzung der ZGE Urteilsvermögen  
erfordert. Erzählen Sie mir bitte, wie Sie geeignete Informationen zur Abgren-
zung der ZGE suchen und diesbezüglich Entscheidungen treffen.  

Verteilung gemein-
schaftlicher Vermö-
genswerte  

- IAS 36.102 spricht davon, dass gemeinschaftliche Vermögenswerte auf einer 
vernünftigen Basis zugeordnet werden sollen. Erzählen Sie mir bitte, wie Sie bei 
der Suche und Beurteilung eines geeigneten Maßstabes zur Allokation von ge-
meinschaftlichen Vermögenswerten vorgehen. 

Verteilung Goodwill   - IAS 36.80 spricht davon, dass der Goodwill den ZGE zugeordnet werden sollen, 
die von Synergien des Unternehmenserwerbs profitieren. Erzählen Sie mir bitte, 
wie Sie bei der Suche und Beurteilung eines geeigneten Maßstabes zur Alloka-
tion eines Goodwills vorgehen. 

Kognitive Elemente - Wie herausfordernd würden Sie in diesen Bereichen die Suche nach für Ihre Ent-
scheidung geeigneten Informationen gegenüber der Beurteilung der gefundenen 
Informationen einschätzen?  

- Die Herausforderungen resultieren i. d. R. aufgrund von Ermessensspielräumen. 
Was ist Ihnen bei der Entscheidung innerhalb dieser Ermessensspielräume am 
wichtigsten, bzw. welche Zielsetzung verfolgen Sie bei der Ausübung der Er-
messensentscheidungen?  

- Haben Sie irgendwelche Entscheidungshilfen (z. B. ein einheitliches Verfahren, 
die Vorjahresdokumentation), an welchen Sie sich orientieren? 

- Sofern Unternehmensberater: Welche Rolle haben Entscheidungen bei anderen 
Mandaten bei Ihrer Entscheidungsfindung?  

- Sofern Abschlussaufsteller: Welche Rolle haben Entscheidungen von mit Ihrem 
Unternehmen vergleichbare Wettbewerber bei Ihrer Entscheidungsfindung? 

- Welche Rolle im Rahmen Ihrer Entscheidungsfindung spielt der Abschlussprü-
fer, jüngste Bilanzskandale oder Enforcement Institutionen? 

- Wie würden Sie ihre Entscheidungsfindung am ehesten beschreiben: Suchen Sie 
bspw. erst mehrere Abgrenzungskriterien und beurteilen dann, welche von die-
sen am geeignetsten ist oder suchen Sie ein Abgrenzungskriterium, beurteilen 
dieses z. B. als geeignet und beenden daher die Suche nach weiteren? 

- Sofern Unternehmensberater: Erzählen Sie mir bitte, wie bspw. die Abgrenzung 
der ZGE des Mandanten in Ihre Entscheidungsfindung zum WTG einfließt. 
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3c. Sofern die Ermittlung des erzielbaren Betrags der ZGE als ein kritischer Bereich bei der Entschei-
dungsfindung im Rahmen des WTG erachtet wird: Erzählen Sie mir bitte, was genau Ihre Entschei-
dungsfindung zur Ermittlung des erzielbaren Betrags der ZGE herausfordernd macht. 

Erkenntnissinteresse Mögliche Nachfragen  

Bewertungsmaßstab - Wie entscheiden Sie, welchen Bewertungsmaßstab (Nutzungswert oder beizule-
gender Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten) Sie für die Ermittlung des er-
zielbaren Betrags verwenden? 

- Sofern beizulegender Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten: Wie entscheiden 
Sie, welches Verfahren zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes (Stichwort 
Fair Value Hierarchie) verwendet wird? 

Cashflow-Planung 
(Detailprognosezeit-
raum) 

- Wie entscheiden Sie, welche Länge Sie für den Detailprognosezeitraum einer 
ZGE annehmen? 

- Welchen Einfluss hat die Planungsgenauigkeit in den vergangenen Jahren auf 
Ihre aktuelle Cashflow-Planung der ZGE? 

- Sofern Abschlussaufsteller: Erzählen Sie mir bitte, wie Sie geeignete Informatio-
nen zur Ableitung der Cashflow Planung suchen und diesbezüglich Entscheidun-
gen treffen.  

- Sofern Abschlussaufsteller: Macht es einen Unterschied, sofern Sie für den dem 
Goodwill zugrundeliegenden Unternehmenserwerb verantwortlich waren? 

- Sofern Unternehmensberater: Erzählen Sie mir bitte, wie die Cashflow Planung 
des Mandanten in Ihre Entscheidungsfindung zum WTG einfließt. 

- Welche Rolle im Rahmen Ihrer Entscheidungsfindung spielt der Abschlussprü-
fer, jüngste Bilanzskandale oder Enforcement Institutionen?  

- Sofern Nachsteuerzinssatz beim Nutzungswert: Wie entscheiden Sie sich für das 
Verfahren, nach welchem Sie den Nachsteuerdiskontierungszinssatz für die An-
hangsangabe auf einen Vorsteuersatz umwandeln? 

Cashflow-Planung  
(Terminal Value, bzw. 
Restwertberechnung) 

- Wie entscheiden Sie, wie Sie den Terminal Value, bzw. zu Deutsch den Rest-
wert der ZGE, im nachhaltigen Zustand ermitteln? 

- Wie leiten Sie den Wachstumsabschlag in der ewigen Rente ab? 

Risikoadjustierung - IAS 36.56 spricht davon, dass das für den Vermögenswert spezifische Risiko 
entweder durch Anpassung des Cashflows oder des Diskontierungszinssatz be-
rücksichtigt werden soll. Wie berücksichtigen Sie das Risiko im Rahmen Ihres 
DCF-Modells? 

- Sofern im Diskontierungszinssatz: Wie passen Sie den Zinssatz dem Risiko an? 
- Sofern WACC: Erzählen Sie mir bitte, wie Sie die Entscheidung zur Festlegung 

des Basiszinssatzes, des Beta-Faktors (Zeitraum) und der Peer-Group zur Be-
stimmung der Marktrisikoprämie treffen? 

- Sofern im Cashflow: Wie passen Sie die Cashflows dem Risiko an?  
- Sofern im Cashflow: Wie leiten Sie den risikofreien Zinssatz ab?  
- Was nimmt Ihrer Ansicht nach besonderen Einfluss auf die Höhe Ihrer Risikoan-

passung?  
- Was ist Ihnen bei der Entscheidung innerhalb dieser Ermessensspielräume am 

wichtigsten, bzw. welche Zielsetzung verfolgen Sie bei der Ausübung der Er-
messensentscheidungen? 

Veräußerungskosten  - Was macht die Ermittlung der Veräußerungskosten herausfordernd?  
- Sofern fixer Abschlag: Was nimmt Einfluss auf die Ausübung dieser Ermessens-

entscheidung?  
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Kognitive Elemente - Wie herausfordernd würden Sie in diesen Bereichen die Suche nach für Ihre Ent-
scheidung geeigneten Informationen gegenüber der Beurteilung der gefundenen 
Informationen einschätzen?  

- Die Herausforderungen resultieren i. d. R. aufgrund von Ermessensspielräumen. 
Was ist Ihnen bei der Entscheidung innerhalb dieser Ermessensspielräume am 
wichtigsten, bzw. welche Zielsetzung verfolgen Sie bei der Ausübung der Er-
messensentscheidungen?  

- Haben Sie irgendwelche Entscheidungshilfen (z. B. ein einheitliches Verfahren, 
die Vorjahresdokumentation), an welchen Sie sich orientieren? 

- Sofern Unternehmensberater: Welche Rolle haben Entscheidungen bei anderen 
Mandaten bei Ihrer Entscheidungsfindung?  

- Sofern Abschlussaufsteller: Welche Rolle haben Entscheidungen von mit Ihrem 
Unternehmen vergleichbare Wettbewerber bei Ihrer Entscheidungsfindung? 

- Wie würden Sie ihre Entscheidungsfindung am ehesten beschreiben: Suchen Sie 
bspw. erst mehrere Wachstumsraten und beurteilen dann, welche von diesen am 
geeignetsten ist oder suchen Sie eine Wachstumsrate, beurteilen diese z. B. als 
geeignet und beenden daher die Suche nach weiteren? 

- Sofern zuvor nicht bereits gestellt: Welche Rolle im Rahmen Ihrer Entschei-
dungsfindung spielt der Abschlussprüfer, jüngste Bilanzskandale oder Enforce-
ment Institutionen? 

4. Was sind aus Ihrer Sicht die Merkmale eines qualitativ hochwertigen WTG? 

Erkenntnissinteresse Mögliche Nachfragen  

Iterativer Entschei-
dungsprozess 

- Angenommen Sie haben jeden Teilschritt des WTG fertig bearbeitet (z. B. wäre 
ein Teilschritt die Ermittlung des Diskontierungszinssatzes). Unter welchen Um-
ständen würden Sie nachdem alle Teilschritte durchlaufen wurden nochmal ei-
nen Teilschritt des WTG betrachten und gegebenenfalls adjustieren?  

- Sofern zuvor nicht bereits gestellt: Erzählen Sie mir bitte, wie Sie ihre Entschei-
dungsfindung am ehesten beschreiben würden: Suchen Sie bspw. erst mehrere 
Wachstumsraten und beurteilen dann, welche von diesen am geeignetsten ist 
oder suchen Sie eine Wachstumsrate, beurteilen diese z. B. als geeignet und be-
enden daher die Suche nach weiteren?  

Abgrenzung Durchfüh-
rung und Entscheidung 

- Beschreiben Sie bitte, welcher Personenkreis den WTG durchführt und welcher 
Personenkreis welche Entscheidungen trifft. 

- Wie wird der Abschlussprüfer in diesen Prozess einbezogen? 
- Ermitteln Sie bei der Durchführung eine Bandbreite mit vertretbaren Variationen 

auf deren Grundlage Sie entscheiden? 

5. Im Rahmen des WTG sind Sie mit Ermessensentscheidungen konfrontiert und hier kommt es auf 
Ihr Urteilsvermögen an. Welche Faktoren beeinflussen Ihre Entscheidung? 

Erkenntnissinteresse Mögliche Nachfragen  

Eigene Person - Wie wirken sich persönliche Faktoren von Ihnen wie bspw. Ihre Zielvorstellung 
oder Ihr Verhalten in der Vergangenheit auf Ihre Entscheidungsfindung aus? 

- Sofern Unternehmensberater: Würden Sie sagen, dass der Mandant teilweise ein 
gewisses Ergebnis des WTG erwartet? Wie wirkt sich diese Erwartungshaltung 
auf Sie aus? 

- Sofern Abschlussaufsteller: Würden Sie sagen, dass Anreize für eine bestimmte 
Ausübung der Ermessensentscheidungen bestehen? Bonus; debt covenants? 

- Gibt es Teilbereiche des WTG, in denen Sie verstärkt intuitiv handeln? 

Team - Wie wirken sich Faktoren Ihres Teams wie bspw. deren Zielvorstellungen, das 
gemeinsame Miteinander oder ihr Wissen auf Ihre Entscheidungsfindung aus? 

Vorgesetzter - Wie wirken sich persönliche Faktoren Ihres Vorgesetzten wie bspw. seine/ihre 
Zielvorstellung, Wissen oder Persönlichkeit auf Ihre Entscheidungsfindung aus? 
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Abschlussprüfer - Welche Rolle im Rahmen Ihrer Entscheidungsfindung spielt die Beurteilung des 
Abschlussprüfers zu einem WTG-Sachverhalt? 

- Wie wirkt sich die Kenntnis über einen strengen Abschlussprüfer auf Ihre Ent-
scheidungsfindung aus? 

Andere Einfluss- 
faktoren 

- Können Sie sich an Entscheidungssituationen erinnern, in  
welchen Sie einen unangenehmen Zwiespalt verspürten? 

- Wie wirken sich sonstige Faktoren wie bspw. die Corona- 
Pandemie, jüngere Bilanzskandale, etwaige Enforcement- 
Verfahren wie eine DPR-Prüfung, persönliche Haftungsverhältnisse oder Ent-
scheidungen von Wettbewerbern/anderen Mandanten auf Ihre Entscheidungsfin-
dung aus? 

- Welche Rolle im Rahmen Ihrer Entscheidungsfindung haben Entscheidungshil-
fen wie ein einheitliches Verfahren im Unternehmen oder die Vorjahresdoku-
mentation? 

- Denken Sie die Entscheidungen des CFOs sind dadurch beeinflusst, dass die 
ZGE auf einem Unternehmenserwerb beruht, die er selbst durchgeführt hat? 

Schlussbemerkungen 

Haben ich noch einen für Sie wichtigen Aspekt ausgelassen? 

Verabschiedung 

 

Anlage II.2: Anschreiben an die Abschlussaufsteller 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

der Goodwill-Impairment-Test gem. IAS 36 stellt für Abschlussaufsteller und -prüfer einen der 
komplexesten Sachverhalte im Rahmen der externen Finanzberichterstattung dar. Die Durch-
führung des Testes stellt höchste Kompetenzanforderungen und erfordert in hohem Maße indi-
viduelles Urteilsvermögen. Trotz der intensiven Befassung aller Beteiligten, belegen die Be-
richte der DPR und ESMA eine hohe Fehleranfälligkeit des Testes. Dies zeigt die Dringlichkeit, 
die Durchführung des Testes und hiermit einhergehende Entscheidungsprozesse tiefergehend 
zu untersuchen. 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes beschäftigen wir uns mit dieser Fragestellung. In einem 
ersten Schritt des Projektes ist es beabsichtigt, diese Prozesse über Interviews tiefergehend zu 
verstehen und Schwierigkeiten zu identifizieren. Hierfür benötigen wir Ihre persönliche Unter-
stützung und wir würden Sie daher gerne für ein Interview gewinnen. 

Das maximal einstündige Interview kann virtuell oder in Ihrem Unternehmen durchgeführt 
werden und ist für den Zeitraum von September bis Oktober 2021 angedacht. Sofern ein(e) 
Kollege(in) für die Zwecke unserer Studie aus Ihrer Sicht geeigneter erscheint, leiten Sie dieses 
Schreiben gerne weiter. Über eine Rückmeldung an Herrn Kassebohm bis zum dd.mm.yyyy 
würden wir uns sehr freuen! 

Das Interview wird aus Gründen der verbesserten Auswertbarkeit aufgezeichnet. Wir werden 
jedoch ausschließlich über anonymisierte Ergebnisse berichten. Wir weisen zudem ausdrück-
lich darauf hin, dass es nicht das Ziel des Interviews ist, die Richtigkeit Ihrer Arbeit festzustel-
len. Selbstverständlich erhalten Sie auf Wunsch im Nachgang einen Kurzbericht über die Un-
tersuchungsergebnisse. 
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Darüber hinaus tragen Sie mit Ihrem Mitwirken zum Klimaschutz bei, indem jedes zustande 
gekommene Interview mit dem Pflanzen eines Baumes durch GrowMyTree gedankt wird. Dies 
entspricht dem jährlichen Emissionsäquivalent von ca. einer Zugfahrt von Hamburg nach Mün-
chen. 

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns im Voraus!  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anlage II.3: Anschreiben an die Unternehmensberater 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

der Goodwill-Impairment-Test gem. IAS 36 stellt für Abschlussaufsteller und -prüfer einen der 
komplexesten Sachverhalte im Rahmen der externen Finanzberichterstattung dar. Die Durch-
führung des Testes stellt höchste Kompetenzanforderungen und erfordert in hohem Maße indi-
viduelles Urteilsvermögen. Immer häufiger werden daher prüfungsnahe Unternehmensberater 
mit der Durchführung oder Plausibilisierung des Testes beauftragt. Trotz der intensiven Befas-
sung aller Beteiligten, belegen die Berichte der DPR und ESMA eine hohe Fehleranfälligkeit 
des Testes. Dies zeigt die Dringlichkeit, die Durchführung des Testes und hiermit einherge-
hende Entscheidungsprozesse tiefergehend zu untersuchen. 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes beschäftigen wir uns mit dieser Fragestellung. In einem 
ersten Schritt des Projektes ist es beabsichtigt, diese Prozesse über Interviews tiefergehend zu 
verstehen und Schwierigkeiten zu identifizieren. Hierfür benötigen wir Ihre persönliche Unter-
stützung und wir würden Sie daher gerne für ein Interview gewinnen. 

Das maximal einstündige Interview kann virtuell oder in Ihrem Unternehmen durchgeführt 
werden und ist für den Zeitraum von September bis Oktober 2021 angedacht. Sofern ein(e) 
Kollege(in) für die Zwecke unserer Studie aus Ihrer Sicht geeigneter erscheint, leiten Sie dieses 
Schreiben gerne weiter. Über eine Rückmeldung an Herrn Kassebohm bis zum dd.mm.yyyy 
würden wir uns sehr freuen! 

Das Interview wird aus Gründen der verbesserten Auswertbarkeit aufgezeichnet. Wir werden 
jedoch ausschließlich über anonymisierte Ergebnisse berichten. Wir weisen zudem ausdrück-
lich darauf hin, dass es nicht das Ziel des Interviews ist, die Richtigkeit Ihrer Arbeit festzustel-
len. Selbstverständlich erhalten Sie auf Wunsch im Nachgang einen Kurzbericht über die Un-
tersuchungsergebnisse. 

Darüber hinaus tragen Sie mit Ihrem Mitwirken zum Klimaschutz bei, indem jedes zustande 
gekommene Interview mit dem Pflanzen eines Baumes durch GrowMyTree gedankt wird. Dies 
entspricht dem jährlichen Emissionsäquivalent von ca. einer Zugfahrt von Hamburg nach Mün-
chen. 

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns im Voraus!  

Mit freundlichen Grüßen  
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Anlage II.4: Kodier-Leitfaden 

Haupt- 
kategorie 

Unter- 
kategorie 1 

Unter- 
kategorie 2 

Unter- 
kategorie 3 

Unter- 
kategorie 4 

Definition Ankerbeispiel Kodierregel 

Merkmale 
eines quali-
tativ hoch-
wertigen 
WTG 

Planungs-
rechnung 

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine Eigenschaft 
der Planungsrechnung als ein 
Merkmal eines qualitativ 
hochwertigen WTG beschrei-
ben. 

"Ein qualitativ hochwertiger Im-
pairment Test hat eine gute Pla-
nung und seriöse Annahmen." 
(A18) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage eine 
Verbindung zwischen ei-
ner Eigenschaft der Pla-
nungsrechnung des WTG 
und der Qualität des WTG 
herstellen.  

Merkmale 
eines quali-
tativ hoch-
wertigen 
WTG 

Nachvoll-
ziehbarkeit 

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die Nachvollzieh-
barkeit des WTG als ein 
Merkmal eines qualitativ 
hochwertigen WTG beschrei-
ben. 

"Es sollte natürlich jederzeit 
überall nachvollziehbar sein." 
(A6) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage eine 
Verbindung zwischen der 
Nachvollziehbarkeit des 
WTG und der Qualität des 
WTG herstellen.   

Merkmale 
eines quali-
tativ hoch-
wertigen 
WTG 

Plausibili-
sierungen 

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die Plausibilisie-
rung des WTG als ein Merk-
mal eines qualitativ hochwer-
tigen WTG beschreiben. 

"Die Planungsprämissen sind 
dann noch validiert extern, das 
ist ein Traum" (B4) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage eine 
Verbindung zwischen 
Plausibilisierungen des 
WTG und der Qualität des 
WTG herstellen.  

Merkmale 
eines quali-
tativ hoch-
wertigen 
WTG 

Unterneh-
mensinterne 
Kommuni-
kation 

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine Eigenschaft 
der unternehmensinternen 
Kommunikation als ein 
Merkmal eines qualitativ 
hochwertigen WTG beschrei-
ben. 

"Und Kommunikation finde ich 
halt sehr sehr wichtig. Enge Ab-
stimmung, Kommunikation. 
Also ich rede halt auch sehr sehr 
viel mit den, mit den Leuten aus 
dem Controlling. Sehr enge 
Verzahnung (...), dass ich auch 
ein Gefühl dafür bekomme, ge-
rade so bei, zum Beispiel wenn 
Restrukturierungsprojekte anste-
hen." (A15) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage eine 
Verbindung zwischen ei-
ner Eigenschaft der unter-
nehmensinternen Kommu-
nikation und der Qualität 
des WTG herstellen. 
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Merkmale 
eines quali-
tativ hoch-
wertigen 
WTG  

Diskontie-
rungszins-
satz 

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine Eigenschaft 
in Herleitung des Diskontie-
rungszinssatzes als ein Merk-
mal eines qualitativ hochwer-
tigen WTG beschreiben. 

"die Herleitung oder Ableitung 
des Diskontierungszinssatzes, 
(...) wer das nach der reinen Me-
thode machen kann und die Res-
sourcen und Kapazitäten und 
das Know how hat, das ist dann 
schon ein qualitativ guter Im-
pairment Test." (B3) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage eine 
Verbindung zwischen ei-
ner Eigenschaft der Her-
leitung des Diskontie-
rungszinssatzes und der 
Qualität des WTG herstel-
len. 

Merkmale 
eines quali-
tativ hoch-
wertigen 
WTG 

Rechenmo-
dell 

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine Eigenschaft 
des Rechenmodells des WTG 
als ein Merkmal eines quali-
tativ hochwertigen WTG be-
schreiben. 

"Und ein Qualitätsthema ist 
dann natürlich auch, wenn, ja in 
einem ersten Schritt testen wir 
immer die mathematische Kon-
sistenz" (B2) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage eine 
Verbindung zwischen ei-
ner Eigenschaft des Re-
chenmodells des WTG 
und der Qualität des WTG 
herstellen. 

Merkmale 
eines quali-
tativ hoch-
wertigen 
WTG 

Unterneh-
mensinter-
nes Exper-
tenwissen 

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche ein unterneh-
mensinternes Expertenwissen 
als ein Merkmal eines quali-
tativ hochwertigen WTG be-
schreiben. 

"super qualifizierte Mitarbeiter 
mit einer sehr, sehr guten 
Marktkenntnis" (B1) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage eine 
Verbindung zwischen dem 
unternehmensinternen Ex-
pertenwissen und der Qua-
lität des WTG herstellen. 

Merkmale 
eines quali-
tativ hoch-
wertigen 
WTG 

Hohe An-
zahl an rele-
vanten In-
formationen 
als Input 

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine hohe Anzahl 
an Daten als Input des WTG 
als ein Merkmal eines quali-
tativ hochwertigen WTG be-
schreiben. 

"qualitativ wichtig ist halt, dass 
man so viel wie möglich an Da-
tenpunkten einfließen lässt" 
(A5) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage eine 
Verbindung zwischen der 
Anzahl an Daten als Input 
des WTG und der Qualität 
des WTG herstellen. 

Merkmale 
eines quali-
tativ hoch-
wertigen 
WTG 

Standardi-
sierte Pro-
zesse 

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche standardisierte 
Prozesse beim WTG als ein 
Merkmal eines qualitativ 

"Also wenn ich natürlich einen 
hohen Standardisierungsgrad 
habe, habe ich in der Regel we-
nige Personen die direkt eingrei-
fen können und da dran drehen 
können. Und dadurch habe ich 
auch einen konsistenten 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage eine 
Verbindung zwischen dem 
Standardisierungsgrad der 
Prozesse beim WTG und 
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hochwertigen WTG beschrei-
ben. 

Prozess, wo ich glaube ich, rela-
tiv gut als Prüfer sagen kann, 
okay es gibt hier einen guten 
Budgeting-Prozess, der ist sau-
ber aufgesetzt." (B5) 

der Qualität des WTG her-
stellen. 

Herausfor-
derung bei 
der prakti-
schen Hand-
habung 

Ermittlung 
des erzielba-
ren Betrags 
einer ZGE 

Zähler: 
Cashflow-
Planung 

Cashflow-
Planung all-
gemein 

–  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die Cashflow-
Planung aufgrund von allge-
meinen zukunftsbezogenen 
Unsicherheiten als eine Her-
ausforderung bei der Durch-
führung des WTG beschrei-
ben. 

"Ob ich da dann in meiner Pla-
nung ein Schluck mehr habe 
oder Schluck weniger, das ist 
absolutes Management judge-
ment. Das weiß auch das Ma-
nagement nicht. Drei Jahre vo-
rauszuplanen ist zumindest in 
der Branche, in der ich tätig 
war, nicht möglich. Zwei Jahre 
ja, aber drei Jahre ist schon sehr 
herausfordernd." (B2) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage zu-
kunftsbezogene Unsicher-
heiten bei der Cashflow-
Planung bei der Ermitt-
lung des erzielbaren Be-
trags einer ZGE allgemein 
als eine Herausforderung 
bei der Durchführung des 
WTG benennen. Seine 
Aussage darf sich nicht 
auf ein spezifisches Be-
wertungselement bezie-
hen, wie etwa den Termi-
nal Value. Herausforde-
rungen in spezifischen Be-
wertungselementen kon-
kretisieren die nachstehen-
den Kategorien. 

Herausfor-
derung bei 
der prakti-
schen Hand-
habung 

Ermittlung 
des erzielba-
ren Betrags 
einer ZGE 

Zähler: 
Cashflow-
Planung 

Cashflow-
Planung 
Terminal 
Value 

–  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die Cashflow-
Planung im Terminal Value 
als eine Herausforderung bei 
der Durchführung des WTG 
beschreiben. 

"also Transformation natürlich 
bei uns ist da ein Stichwort und 
ein Riesenthema, wenn es da-
rum geht einen repräsentativen 
eingeschwungenen Zustand zu 
definieren. Das ist natürlich 
denke ich für unsere CGUs 
schon eine große Herausforde-
rung." (A8) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage die 
Cashflow-Planung im Ter-
minal Value bei der Er-
mittlung des erzielbaren 
Betrags einer ZGE als eine 
Herausforderung bei der 
Durchführung des WTG 
benennen.  

Herausfor-
derung bei 
der 

Ermittlung 
des 

Zähler: 
Cashflow-
Planung 

Planungsho-
rizont 

–  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die Ermittlung 
des Planungshorizonts als 

"Eher ist dann wieder die 
Schwierigkeit zu verstehen wie 
macht man diese 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage die Er-
mittlung des Planungsho-
rizonts bei der Ermittlung 
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praktischen 
Handhabung 

erzielbaren 
Betrags ei-
ner ZGE 

eine Herausforderung bei der 
Durchführung des WTG be-
schreiben. 

Businesspläne? Ab wann nimmt 
man die ewige Rente an?" 
(A16) 

des erzielbaren Betrags ei-
ner ZGE als eine Heraus-
forderung bei der Durch-
führung des WTG benen-
nen.  

Herausfor-
derung bei 
der prakti-
schen Hand-
habung 

Ermittlung 
des erzielba-
ren Betrags 
einer ZGE 

Zähler: 
Cashflow-
Planung 

Wachstums-
abschlag 
Terminal 
Value  

–  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die Ermittlung 
des Wachstumsabschlags 
Terminal Value als eine Her-
ausforderung bei der Durch-
führung des WTG beschrei-
ben. 

"Und da ist natürlich und das ist 
ja eigentlich auch der wichtigste 
Faktor, was ist denn meine Ter-
minal Value growth rate? Und 
das ist gerade für die Pharmain-
dustrie sehr schwierig im Mo-
ment, weil wir eben extreme 
Umschwünge haben in der In-
dustrie." (A2) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage die Er-
mittlung des Wachstums-
abschlags Terminal Value 
bei der Ermittlung des er-
zielbaren Betrags einer 
ZGE als eine Herausforde-
rung bei der Durchführung 
des WTG benennen.  

Herausfor-
derung bei 
der prakti-
schen Hand-
habung 

Ermittlung 
des erzielba-
ren Betrags 
einer ZGE 

Zähler: 
Cashflow-
Planung 

Gegenwärti-
ger Zustand 

Erweite-
rungs- und 
Erhaltungs-
investitio-
nen 

Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die Abgrenzung 
von Erweiterungs- und Erhal-
tungsinvestitionen als eine 
Herausforderung bei der 
Durchführung des WTG be-
schreiben. 

"wann ist es sozusagen eine Er-
weiterung? Das abzugrenzen 
von das ist einfach nur ein tech-
nologischer Wandel (...), der es 
erfordert, dass ich jetzt eine 
neue Serverinfrastruktur benö-
tige. (...) das wird dann so abs-
trakt das zu greifen.“ (A5) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage die 
Abgrenzung von Erweite-
rungs- und Erhaltungsin-
vestitionen bei der Ermitt-
lung des erzielbaren Be-
trags einer ZGE als eine 
Herausforderung bei der 
Durchführung des WTG 
benennen.  

Herausfor-
derung bei 
der prakti-
schen Hand-
habung 

Ermittlung 
des erzielba-
ren Betrags 
einer ZGE 

Zähler: 
Cashflow-
Planung 

Gegenwärti-
ger Zustand 

Restruktu-
rierungen 

Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die Abgrenzung 
von zukünftigen Restruktu-
rierungen, zu welchen das 
Unternehmen noch nicht ver-
pflichtet ist, aus der Pla-
nungsrechnung als eine Her-
ausforderung bei der Durch-
führung des WTG beschrei-
ben. 

"Da ist natürlich die Herausfor-
derung, dass ich dann aber ei-
gentlich keine (...) Restrukturie-
rung und sowas einpreisen 
darf." (B8) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage die 
Abgrenzung von zukünfti-
gen Restrukturierungen, 
zu welchen das Unterneh-
men noch nicht verpflich-
tet ist, aus der Planungs-
rechnung bei der Ermitt-
lung des erzielbaren Be-
trags einer ZGE als eine 
Herausforderung bei der 
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Durchführung des WTG 
benennen.  

Herausfor-
derung bei 
der prakti-
schen Hand-
habung 

Ermittlung 
des erzielba-
ren Betrags 
einer ZGE 

Nenner: 
Diskontie-
rungszins-
satz 

Auswahl der 
Peer-Group 

–  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die Auswahl der 
Peer-Group als eine Heraus-
forderung bei der Durchfüh-
rung des WTG beschreiben. 

"da muss man sich natürlich Ge-
danken machen, was ist meine 
Peer-Group, das ist auch eine 
der Herausforderungen" (A3) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage die 
Auswahl der Peer-Group 
bei der Ermittlung des er-
zielbaren Betrags einer 
ZGE als eine Herausforde-
rung bei der Durchführung 
des WTG benennen.  

Herausfor-
derung bei 
der prakti-
schen Hand-
habung 

Ermittlung 
des erzielba-
ren Betrags 
einer ZGE 

Nenner: 
Diskontie-
rungszins-
satz 

Risikoäqui-
valenz 

–  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die Erreichung 
einer Äquivalenz zwischen 
dem in der Cashflow-Pla-
nung enthaltene Risiko, wel-
ches nicht diversifiziert wer-
den kann, und dem Diskon-
tierungszinssatz (Risikoäqui-
valenz) als eine Herausforde-
rung bei der Durchführung 
des WTG beschreiben. 

"wo es dann extreme Herausfor-
derung gibt, ist, wenn du auf 
einmal, also das ist ja dann im-
mer für einen marktüblichen 
Business Plan oder marktübli-
ches Business, marktübliches 
Risiko und wo es schwierig 
wird ist, wenn du sagst jetzt hast 
du aber, irgendwie ist das Ri-
siko von der Company die du 
bewertest nicht marktüblich" 
(B11) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage die Er-
reichung einer Äquivalenz 
zwischen dem in der 
Cashflow-Planung enthal-
tene Risiko, welches nicht 
diversifiziert werden kann, 
und dem Diskontierungs-
zinssatz (Risikoäquiva-
lenz) bei der Ermittlung 
des erzielbaren Betrags ei-
ner ZGE als eine Heraus-
forderung bei der Durch-
führung des WTG benen-
nen.  

Herausfor-
derung bei 
der prakti-
schen Hand-
habung 

Identifizie-
rung einer 
ZGE 

Auslegung 
des Kriteri-
ums zur Ab-
grenzung ei-
ner ZGE 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die Auslegung 
des Kriteriums zur Abgren-
zung einer ZGE als eine Her-
ausforderung bei der Durch-
führung des WTG beschrei-
ben. 

"und dann hat man halt, sage ich 
mal Schwierigkeiten, das 
manchmal zu greifen, wie ist es 
abzugrenzen" (A5) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage die 
Auslegung des Kriteriums 
zur Abgrenzung einer 
ZGE als eine Herausforde-
rung bei der Durchführung 
des WTG benennen.  



 

  

123 

Herausfor-
derung bei 
der prakti-
schen Hand-
habung 

Identifizie-
rung einer 
ZGE 

Ermittlung 
des Buch-
werts einer 
ZGE 

Verfügbar-
keit von un-
ternehmens-
internen Bi-
lanzdaten  

–  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die Verfügbarkeit 
von unternehmensinternen 
Bilanzdaten zur Ermittlung 
des Buchwerts einer ZGE als 
eine Herausforderung bei der 
Durchführung des WTG be-
schreiben. 

"Da wurde es dann halt auch 
noch mal spannend, dass man 
dann halt gewisse Annahmen 
treffen muss, wie man jetzt dann 
die Bilanz aufteilt, weil jetzt un-
ser Reporting, das war meine 
praktische Erfahrung, unser Re-
porting nicht darauf ausgelegt 
war." (B3) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage die 
Verfügbarkeit von unter-
nehmensinternen Bilanz-
daten zur Ermittlung des 
Buchwerts einer ZGE als 
eine Herausforderung bei 
der Durchführung des 
WTG benennen.  

Herausfor-
derung bei 
der prakti-
schen Hand-
habung 

Identifizie-
rung einer 
ZGE 

Ermittlung 
des Buch-
werts einer 
ZGE 

Inhaltliche 
Beurteilung 

–  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die inhaltliche 
Beurteilung, was in den 
Buchwert einer ZGE einzu-
beziehen ist, als eine Heraus-
forderung bei der Durchfüh-
rung des WTG beschreiben. 

"Eine weitere Hürde (...) ist das 
Thema Behandlung von latenten 
Steuern (...) und wie ist die Be-
rücksichtigung dergleichen im 
Impairment Test und auch im 
Buchwert?" (A15) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage die in-
haltliche Beurteilung, was 
in den Buchwert einer 
ZGE einzubeziehen ist, als 
eine Herausforderung bei 
der Durchführung des 
WTG benennen.  

Herausfor-
derung bei 
der prakti-
schen Hand-
habung 

Identifizie-
rung einer 
ZGE 

Ermittlung 
des Buch-
werts einer 
ZGE 

Inkonsisten-
zen  

–  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die Vermeidung 
von Inkonsistenzen zwischen 
dem im Buchwert einbezoge-
nen Vermögenswerten mit 
der Ermittlung des erzielba-
ren Betrags als eine Heraus-
forderung bei der Durchfüh-
rung des WTG beschreiben. 

"Was für Besonderheiten beste-
hen vielleicht auch, welche as-
sets jetzt mit in den carrying 
amount einfließen oder in die 
Planung" (A7) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage die 
Vermeidung von Inkonsis-
tenzen zwischen dem im 
Buchwert einbezogenen 
Vermögenswerten mit der 
Ermittlung des erzielbaren 
Betrags als eine Heraus-
forderung bei der Durch-
führung des WTG benen-
nen.  

Herausfor-
derung bei 
der prakti-
schen Hand-
habung 

Interne 
Kommuni-
kation der 
Bewertungs-
methodik, -
annahmen 
oder -ergeb-
nisse  

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die interne Kom-
munikation der Bewertungs-
methodik, -annahmen oder -
ergebnisse als eine Heraus-
forderung bei der Durchfüh-
rung des WTG beschreiben. 

"Und da ist auch glaube ich 
manchmal das technische Ver-
ständnis nicht so weit gereicht, 
dass klar wird, was das bedeu-
tet, wenn sie da in ihre standard-
strategische Planung 10 Prozent 
reinhauen wollen. (...) Nicht so 
sehr die Bewertung an sich, weil 
wenn man die Daten hat, kommt 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage die in-
terne Kommunikation der 
Bewertungsmethodik, -an-
nahmen oder -ergebnisse 
als eine Herausforderung 
bei der Durchführung des 
WTG benennen.  
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man da schon hin. Aber die 
Kommunikation der Bewertung, 
das ist wirklich schwierig." (A2) 

Herausfor-
derung bei 
der prakti-
schen Hand-
habung 

Zeitliche 
Begrenzung  

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die zeitliche Be-
grenzung als eine Herausfor-
derung bei der Durchführung 
des WTG beschreiben. 

"je nachdem, wie weit wir sind, 
so am 15. Januar irgendwann 
brennt es einem schon unter den 
Fingernägeln und dann ehrlich 
gesagt auch dem Wirtschafts-
prüfer." (A2) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage die 
zeitliche Begrenzung als 
eine Herausforderung bei 
der Durchführung des 
WTG benennen.  

Kognitive 
Einflussfak-
toren 

Motivatio-
nale Verzer-
rung 

Reaktion der 
Abschlussa-
dressaten 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die antizipierte 
Reaktion der Abschlussadres-
saten als einen kognitiven 
Einflussfaktor bei der Durch-
führung des WTG beschrei-
ben. 

"Was erwartet der Kapital-
markt? Wie würde der reagie-
ren, wenn wir jetzt ein Good-
will-Impairment haben? Wenn 
Sie sagen, juckt mich nicht, ist 
es gut, bin ich frei. Wenn er sagt 
ne nicht schon wieder, müssen 
wir ad hoc gehen, geht gar 
nicht, dann wird man mir gesagt 
(...) dieses Jahr mal kein Good-
will-Impairment und dann habe 
ich mich darum zu kümmern in 
Anführungszeichen.“ (A3) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage die an-
tizipierte Reaktion der Ab-
schlussadressaten auf das 
Ergebnis des WTG als ei-
nen Einfluss auf seine Ent-
scheidungsfindung bei der 
Durchführung des WTG 
benennen.  

Kognitive 
Einflussfak-
toren 

Motivatio-
nale Verzer-
rung 

Big-Bath-
Accounting 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche einen Anreiz zum 
„Big-Bath-Accounting“ als 
einen kognitiven Einflussfak-
tor bei der Durchführung des 
WTG beschreiben. 

„bilanztechnisch schwachsinnig, 
wenn ich sowieso die Schläge 
am Kapitalmarkt kriege oder so 
was, nicht ein Schluck aus der 
Pulle zu nehmen (...), weil sie 
sich damit automatisch 
Headroom für die nächsten 
Jahre legen (...) und sie dann 
wieder ein paar Jahre Ruhe ha-
ben“ (A3) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage einen 
Anreiz zum „Big-Bath-
Accounting“, d. h. einen 
eher temporären Anreiz 
zur Erhöhung der Wert-
minderungsaufwendun-
gen, als einen Einfluss auf 
seine Entscheidungsfin-
dung bei der Durchfüh-
rung des WTG benennen.  
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Kognitive 
Einflussfak-
toren 

Motivatio-
nale Verzer-
rung 

Entschei-
dungsträger 
an dem Un-
ternehmens-
erwerb be-
teiligt 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die Beteiligung 
des Entscheidungsträgers an 
dem Unternehmenserwerb, 
welcher zu dem Goodwill ge-
führt hat, als einen kogniti-
ven Einflussfaktor bei der 
Durchführung des WTG be-
schreiben. 

"wenn ich in einer (…) Akquisi-
tion drin bin und ich muss eine 
Bewertung vornehmen, die auf-
grund eines triggers zu einer 
Abwertung führen könnte, nach-
dem ich bei dem Deal dabei 
war, dann abwerten soll, das ge-
fällt niemandem.“ (A1) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage die Be-
teiligung des Entschei-
dungsträgers an dem Un-
ternehmenserwerb, wel-
cher zu dem Goodwill ge-
führt hat, als einen Ein-
fluss auf seine Entschei-
dungsfindung bei der 
Durchführung des WTG 
benennen.  

Kognitive 
Einflussfak-
toren 

Motivatio-
nale Verzer-
rung 

Rechen-
schaft 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche einen Rechen-
schaftsmechanismus als ei-
nen kognitiven Einflussfaktor 
bei der Durchführung des 
WTG beschreiben. 

"die Bewertungsergebnisse dem 
Aufsichtsrat berichtet werden. 
Wenn da jetzt natürlich drin-
steht, wir haben jetzt bei der 
CGU XY ein Impairment oder 
eine Unterdeckung drinstehen, 
dann kommt der CEO oder CFO 
natürlich in Erklärungsnöte, was 
der natürlich nicht will." (A19) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage einen 
Rechenschaftsmechanis-
mus als einen Einfluss auf 
seine Entscheidungsfin-
dung bei der Durchfüh-
rung des WTG benennen.  

Kognitive 
Einflussfak-
toren 

Motivatio-
nale Verzer-
rung 

Rechen-
schaft 

Gegenbei-
spiel 

–  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche einen Rechen-
schaftsmechanismus als eher 
keinen kognitiven Einfluss-
faktor bei der Durchführung 
des WTG beschreiben. 

"ich habe die Maxime das rich-
tig zu machen (...). Es kann 
auch passieren, dass ein Prüfer 
auch eine falsche Anmerkung 
hat. Und wenn ich die dann 
nicht sehe in dem Gesetzestext 
oder in den IFRS-Regularien, da 
schalte ich schon ein und sage 
ne ist nicht so. " (A14) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage aus-
drücken, dass ein Rechen-
schaftsmechanismus eher 
keinen Einfluss auf seine 
Entscheidungsfindung bei 
der Durchführung des 
WTG nimmt. Unabhängig 
hiervon ist die Anerken-
nung der Existenz des Re-
chenschaftsmechanismus 
durch den Inter-
viewpartner. 

Kognitive 
Einflussfak-
toren 

Motivatio-
nale Verzer-
rung 

Konservati-
vere Annah-
men AE 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen von Ab-
schlussaufstellern zugeord-
net, welche unabhängig von 

"Goodwill, so nachvollziehbar 
das ist, letztlich ist das immer 
ein Damoklesschwert, was über 
einem schwebt. Und wenn man 

Die Aussage muss von ei-
nem Abschlussaufsteller 
getroffen werden. Der In-
terviewpartner muss mit 
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unternehmensinternen oder  
-externen Ereignissen einen 
eher dauerhaften Anreiz für 
konservativere Annahmen 
beim WTG als einen kogniti-
ven Einflussfaktor bei der 
Durchführung des WTG be-
schreiben. 

ein bisschen konservativ ist und 
keine Überraschung haben 
möchte, dann versucht man na-
türlich, solche Damokles-
schwerter möglichst schnell 
wieder wegzukriegen." (A3) 

seiner Aussage unabhän-
gig von unternehmensin-
ternen oder -externer Er-
eignissen einen eher dau-
erhaften Anreiz für kon-
servativere Annahmen 
beim WTG als einen Ein-
fluss auf seine Entschei-
dungsfindung bei der 
Durchführung des WTG 
benennen. Werden konser-
vativere Annahmen sei-
tens des Abschlussaufstel-
lers eher temporär auf-
grund von unternehmens-
internen oder -externen 
Ereignissen verfolgt, han-
delt es sich um die Kate-
gorie „Big-Bath-Ac-
counting“ (s. o.). 

Kognitive 
Einflussfak-
toren 

Motivatio-
nale Verzer-
rung 

Ausübung 
von Druck 
(Intern) 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine unterneh-
mensinterne Ausübung von 
Druck als einen kognitiven 
Einflussfaktor bei der Durch-
führung des WTG beschrei-
ben. 

"Ja, dann gibt es natürlich auch 
die Erwartungshaltung der Vor-
gesetzten (…), dass man das 
Gefühl hat, dass man den Vor-
gaben folgen muss.“ (A1) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage eine 
unternehmensinterne Aus-
übung von Druck als einen 
Einfluss auf seine Ent-
scheidungsfindung bei der 
Durchführung des WTG 
benennen.  

Kognitive 
Einflussfak-
toren 

Motivatio-
nale Verzer-
rung 

Mandanten-
präferenz 
und -druck 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine Mandanten-
präferenz oder -druck als ei-
nen kognitiven Einflussfaktor 
bei der Durchführung des 
WTG beschreiben. 

"zwei Parteien, die (…) einen 
Preis aushandeln. Jeder geht so 
weit, wie (er, der Verf.) es noch 
vertreten kann. Und das ist dann 
der Einfluss, den ich sehe.“ (B7) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage einen 
Anreiz oder Druck durch 
den Mandanten, den Prä-
ferenzen des Mandanten 
nachzukommen, als einen 
Einfluss auf seine Ent-
scheidungsfindung bei der 
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Durchführung des WTG 
benennen.  

Kognitive 
Einflussfak-
toren 

Motivatio-
nale Verzer-
rung 

Mandanten-
präferenz 
und -druck 

Gegenbei-
spiel 

–  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine Mandanten-
präferenz oder -druck als 
eher keinen kognitiven Ein-
flussfaktor bei der Durchfüh-
rung des WTG beschreiben. 

"da ist mir die Mandantenzufrie-
denheit nicht unbedingt die erste 
Priorität" (B10) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage aus-
drücken, dass ein Anreiz 
oder Druck durch den 
Mandanten, den Präferen-
zen des Mandanten nach-
zukommen, einen nach-
rangigen oder eher keinen 
Einfluss auf seine Ent-
scheidungsfindung bei der 
Durchführung des WTG 
nimmt. Unabhängig hier-
von ist die Anerkennung 
der Existenz einer Anreiz- 
oder Drucksituation durch 
den Interviewpartner. 

Kognitive 
Einflussfak-
toren 

Motivatio-
nale Verzer-
rung 

Status-Quo –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine Bevorzu-
gung des Status-Quos gegen-
über Veränderungen als ei-
nen kognitiven Einflussfaktor 
bei der Durchführung des 
WTG beschreiben. 

„wir haben letztlich die Wachs-
tumsrate genommen, die wir im 
Vorjahr auch hatten, (...) die wir 
schon immer hatten. Wir haben 
dann nicht von Jahr zu Jahr an-
gefangen die Wachstumsrate 
neu zu ermitteln, sondern das ist 
meine Erfahrung, wenn sie ein-
mal eine haben, dann verwen-
den sie die auch (...)“ (B3) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage eine 
Bevorzugung des Status-
Quos gegenüber Verände-
rungen als einen Einfluss 
auf seine Entscheidungs-
findung bei der Durchfüh-
rung des WTG benennen. 
Voraussetzung ist die 
Existenz eines Status-
Quos.  

Kognitive 
Einflussfak-
toren 

Motivatio-
nale Verzer-
rung 

Status-Quo Gegenbei-
spiel 

–  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine Bevorzu-
gung des Status-Quos gegen-
über Veränderungen als eher 
keinen kognitiven 

"Und wir sagen jetzt nicht ein-
fach okay letztes Jahr hatten wir 
die, die nehmen wir jetzt wieder 
und soll erst mal der Prüfer 
kommen und sagen hier die sind 
falsch." (A5) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage aus-
drücken, dass eine Bevor-
zugung des Status-Quos 
gegenüber Veränderungen 
eher keinen Einfluss auf 
seine Entscheidungsfin-
dung bei der 
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Einflussfaktor bei der Durch-
führung des WTG beschrei-
ben. 

Durchführung des WTG 
nimmt. Voraussetzung ist 
die Existenz eines Status-
Quos. Die Bevorzugung 
des Status-Quos gegen-
über Veränderungen auf-
grund eines hohen 
Headrooms ist nicht Ge-
genstand dieser Kategorie.  

Kognitive 
Einflussfak-
toren 

Motivatio-
nale Verzer-
rung 

Arbeitsauf-
wand 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche einen Anreiz für 
die Reduzierung seines Ar-
beitsaufwands als einen kog-
nitiven Einflussfaktor bei der 
Durchführung des WTG be-
schreiben. 

„von irgendwem zu gerufen 
(...), macht einen Mittelwert 
draus und dann guckt sich die 
nicht an, obwohl der eine bei 
1,6 ist, der andere ist bei 0,5 und 
dann nimmt er den Mittelwert 
drüber und sagt ja passt ja schon 
irgendwie“ (B6) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage einen 
Anreiz für die Reduzie-
rung seines Arbeitsauf-
wands als einen Einfluss 
auf seine Entscheidungs-
findung bei der Durchfüh-
rung des WTG benennen. 
Voraussetzung ist keine 
Existenz eines Status-
Quos.  

Kognitive 
Einflussfak-
toren 

Motivatio-
nale Verzer-
rung 

Arbeitsauf-
wand 

Höhe des 
Headrooms 

–  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche einen Anreiz für 
die Reduzierung des Arbeits-
aufwands, wenn ein ausrei-
chender Headroom gegeben 
ist, als einen kognitiven Ein-
flussfaktor bei der Durchfüh-
rung des WTG beschreiben. 

„Ich brauche nicht in die 20. 
Nachkommastelle in Diskussio-
nen Wachstumsrate einzustei-
gen, wenn es an der Impair-
ment-Entscheidung ohnehin 
nichts ändern würde. Wenn ich 
aber auf Kante genäht oder so-
wieso, wie du vorher schon ge-
sagt hast, wenn Mandant so-
wieso schon von selber ein Im-
pairment plant, dann muss ich in 
diese Themen tiefer einsteigen.“ 
(B2) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage einen 
Anreiz für die Reduzie-
rung seines Arbeitsauf-
wands, wenn ein ausrei-
chender Headroom gege-
ben ist, als einen Einfluss 
auf seine Entscheidungs-
findung bei der Durchfüh-
rung des WTG benennen.  

Kognitive 
Einflussfak-
toren 

Kognitiv i. 
e. S. Verzer-
rung 

Selbstüber-
schätzungs-
effekt  

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine unbewusste 
Selbstüberschätzung als 

"Die Übertreibung ist in so 
Grenzsituation meistens so un-
gefähr 30 Prozent. (...) ist 
glaube ich absolut unconscious, 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage eine 
unbewusste Selbstüber-
schätzung als einen 
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einen kognitiven Einflussfak-
tor bei der Durchführung des 
WTG beschreiben. 

also nicht bewusst. (...) ich 
glaube es ist auch die Überzeu-
gung, dass man es machen 
kann." (A1) 

Einfluss auf seine Ent-
scheidungsfindung bei der 
Durchführung des WTG 
benennen.  

Kognitive 
Einflussfak-
toren 

Affektive 
Verzerrung 

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche Affekte als einen 
kognitiven Einflussfaktor bei 
der Durchführung des WTG 
beschreiben. 

"Aber bei aller Theorie, die der 
IAS 36 da vorschreibt, das ist 
ein superemotionales Thema 
und da dann irgendwie hinzu-
kommen, ohne Not (...), in einen 
Abschreibungsbereich, würde 
ich als Manager auch überhaupt 
nicht dulden" (A15) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage Af-
fekte als einen Einfluss 
auf seine Entscheidungs-
findung bei der Durchfüh-
rung des WTG benennen. 
Eine affektive Verzerrung 
dient vorliegend als Sam-
melbegriff für Verzerrun-
gen durch Stimmungen 
oder Emotionen.  

Kognitive 
Einflussfak-
toren 

Affektive 
Verzerrung 

Gegenbei-
spiel 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche Affekte als eher 
keinen kognitiven Einfluss-
faktor bei der Durchführung 
des WTG beschreiben. 

"Aber wenn ich mich jetzt ärger, 
weil es jetzt irgendwie Mist ist, 
also es kommt schon vor, dann 
sage ich ne Leute, also ganz ehr-
lich, aber am Ende des Tages 
entscheide ich deswegen nicht 
härter oder so" (B11) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage aus-
drücken, dass Affekte eher 
keinen Einfluss auf seine 
Entscheidungsfindung bei 
der Durchführung des 
WTG nimmt. Unabhängig 
hiervon ist die Anerken-
nung der Existenz von Af-
fekten durch den Inter-
viewpartner. Eine affek-
tive Verzerrung dient vor-
liegend als Sammelbegriff 
für Verzerrungen durch 
Stimmungen oder Emotio-
nen. 

Stellschrau-
ben für ab-
schlusspoli-
tische Maß-
nahmen 

Zähler: 
Cashflow-
Planung 

Zusätzliche 
Ergebnispo-
tenziale 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die Aufdeckung 
von zusätzlichen Ergebnispo-
tentialen als abschlusspoliti-
sche Maßnahme zur 

"die meisten nehmen dann ent-
sprechende Ergebnispotenziale 
mit in die Planung auf, um das 
Ergebnis noch weiter anzuhe-
ben, also das EBITDA also 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage die 
Aufdeckung von zusätzli-
chen Ergebnispotentialen 
als abschlusspolitische 
Maßnahme zur Erhöhung 
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Erhöhung des erzielbaren Be-
trags einer ZGE beim WTG 
beschreiben. 

damit den Cash-Flow zu erhö-
hen." (A19) 

des erzielbaren Betrags 
beim WTG benennen.  

Stellschrau-
ben für ab-
schlusspoli-
tische Maß-
nahmen 

Zähler: 
Cashflow-
Planung 

EBIT-
Marge 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine Anpassung 
der EBIT-Marge als ab-
schlusspolitische Maßnahme 
zur Erhöhung bzw. Verringe-
rung des erzielbaren Betrags 
einer ZGE beim WTG be-
schreiben. 

"Wenn ich vorher sage ich mal, 
wenn da einer kommt und plant 
was weiß ich 6,5 Prozent EBIT 
Marge, hey, 6,7 Prozent, da 
können Sie uns nicht das Ge-
genteil nachweisen als Externer. 
Und je weiter hinten ich das in 
dem Planungszeitraum mache, 
umso eher fällt es durch." (A3) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage eine 
Anpassung der EBIT-
Marge als abschlusspoliti-
sche Maßnahme zur Erhö-
hung bzw. Verringerung 
des erzielbaren Betrags 
beim WTG benennen.  

Stellschrau-
ben für ab-
schlusspoli-
tische Maß-
nahmen 

Zähler: 
Cashflow-
Planung 

Investitions-
summe 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine Anpassung 
der Investitionssumme als 
abschlusspolitische Maß-
nahme zur Erhöhung bzw. 
Verringerung des erzielbaren 
Betrags einer ZGE beim 
WTG beschreiben. 

"Andere nehmen zum Beispiel 
Investitionen raus, das ist ja 
dann auch ein Stellhebel, der 
sich dann sowohl auf die, auf 
den Cash-Flow bei den Investi-
tionen auswirkt." (A19) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage eine 
Anpassung der Investiti-
onssumme als abschluss-
politische Maßnahme zur 
Erhöhung bzw. Verringe-
rung des erzielbaren Be-
trags einer ZGE beim 
WTG benennen.  

Stellschrau-
ben für ab-
schlusspoli-
tische Maß-
nahmen 

Zähler: 
Cashflow-
Planung 

Einmalef-
fekte im 
Terminal 
Value 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine (unterlas-
sene) Bereinigung von Ein-
maleffekten im Terminal Va-
lue als abschlusspolitische 
Maßnahme zur Erhöhung 
(Verringerung) des erzielba-
ren Betrags einer ZGE beim 
WTG beschreiben. 

"Beispielsweise wir haben jetzt 
den Terminal Value besprochen. 
Da gibt's natürlich auch Themen 
beispielsweise im letzten Plan-
jahr, was sind denn da für Ein-
maleffekte drin, die sich viel-
leicht eben nicht in der Zukunft 
weiterschreiben und dann schaut 
man da halt mal ein bisschen 
genauer rein und filtert das raus, 
solche Sachen. Weil wenn man 
es nicht muss aus Vereinfa-
chungsgründen dann sagt man 
komm, lassen wir drin stehen, 
tut keinem weh. Wenn es doch 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage eine 
Bereinigung von Einmal-
effekten im Terminal Va-
lue als abschlusspolitische 
Maßnahme zur Erhöhung 
des erzielbaren Betrags ei-
ner ZGE oder eine Unter-
lassung dieser Bereini-
gung als abschlusspoliti-
sche Maßnahme zur Redu-
zierung des erzielbaren 
Betrags einer ZGE benen-
nen.  
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ein bisschen enger wird, schaut 
man da mal genauer hin." (A9) 

Stellschrau-
ben für ab-
schlusspoli-
tische Maß-
nahmen 

Identifizie-
rung einer 
ZGE 

hohe Test-
ebene  

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die Wahl einer 
möglichst hohen Testebene 
beim WTG als abschlusspoli-
tische Maßnahme zur Ver-
meidung einer Wertminde-
rung des Goodwills beschrei-
ben. 

"hier als Ersteller des Goodwill-
Impairment Test, ist natürlich, 
war natürlich maßgebend oder 
für uns quasi das Ziel natürlich 
der... das...die Testebene mög-
lichst hoch anzulegen ja, also im 
Idealfall auf Segmentebene. 
Weil man dann natürlich mög-
lichst viel reinpacken kann." 
(A4) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage die 
Wahl einer möglichst ho-
hen Testebene beim WTG 
als abschlusspolitische 
Maßnahme zur Vermei-
dung einer Wertminde-
rung des Goodwills benen-
nen.  

Stellschrau-
ben für ab-
schlusspoli-
tische Maß-
nahmen 

Nenner: 
Diskontie-
rungszins-
satz 

Auswahl der 
Peer-Group 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine Anpassung 
der Peer-Group als ab-
schlusspolitische Maßnahme 
zur Erhöhung bzw. Verringe-
rung des erzielbaren Betrags 
beim WTG beschreiben. 

"Im WACC können Sie immer 
ein bisschen spielen, je nach-
dem, welchen Peer sie reinneh-
men oder nicht und wie Sie da 
so die statistischen Signifikanz-
kriterien definieren." (A13) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage eine 
Anpassung der Peer-
Group als abschlusspoliti-
sche Maßnahme zur Erhö-
hung bzw. Verringerung 
des erzielbaren Betrags 
beim WTG benennen.  

Eher keine 
Herausfor-
derung bei 
der prakti-
schen Hand-
habung 

Wachstums-
abschlag 
Terminal 
Value  

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die Ermittlung 
des Wachstumsabschlags im 
Terminal Value als eher 
keine Herausforderung bei 
der Durchführung des WTG 
beschreiben. 

"die werden nicht jetzt explizit 
berechnet oder so, sondern es ist 
wirklich die ein Prozent, die wa-
ren dann (…) halt da, die wur-
den irgendwann mal angesetzt, 
mit dem Wirtschaftsprüfer da 
ausdiskutiert, seitdem gelten die 
da." (A19) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage expli-
zit die Ermittlung des 
Wachstumsabschlags im 
Terminal Value als eher 
keine Herausforderung bei 
der Durchführung des 
WTG benennen.  

Eher keine 
Herausfor-
derung bei 
der prakti-
schen Hand-
habung 

Erweite-
rungs- und 
Erhaltungs-
investitio-
nen 

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die Abgrenzung 
von Erweiterungs- und Erhal-
tungsinvestitionen als eher 
keine Herausforderung bei 

"Erweiterungsinvestitionen wer-
den bei uns nur im Budget be-
rücksichtigt und ansonsten soll 
ja der eingeschwungene Zustand 
hergestellt werden. Also sind 
über das Budget heraus keine 
Erweiterungen geplant und die 
werden dann aus der 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage expli-
zit die Abgrenzung von 
Erweiterungs- und Erhal-
tungsinvestitionen als eher 
keine Herausforderung bei 
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der Durchführung des WTG 
beschreiben. 

Konzernplanung wieder elimi-
niert. Die Eliminierung ist we-
nig herausfordernd, also eher 
unspektakulär." (A12) 

der Durchführung des 
WTG benennen.  

Eher keine 
Herausfor-
derung bei 
der prakti-
schen Hand-
habung 

Identifizie-
rung einer 
ZGE 

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche die Identifizie-
rung einer ZGE als eher 
keine Herausforderung bei 
der Durchführung des WTG 
beschreiben. 

"ich habe auch ein Hotelmandat, 
da ist das relativ einfach, da je-
des Hotel eine CGU" (B8) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage expli-
zit die Identifizierung ei-
ner ZGE als eher keine 
Herausforderung bei der 
Durchführung des WTG 
benennen.  

Informati-
onsverarbei-
tung und 
Durchfüh-
rung des 
WTG 

Outsourcing Kein Out-
sourcing 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche keine Auslage-
rung (outsourcing) von Kom-
ponenten des WTG und inso-
fern eine vollständig unter-
nehmensinterne Anfertigung 
dieser beschreiben. 

"Bei uns ist gar nichts ausge-
sourct, wir machen alles selbst." 
(A2) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage aus-
drücken, dass keine Kom-
ponenten des WTG ausge-
lagert werden oder wurden 
und diese insofern unter-
nehmensintern angefertigt 
werden.  

Informati-
onsverarbei-
tung und 
Durchfüh-
rung des 
WTG 

Outsourcing Diskontie-
rungszins-
satz 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine Auslagerung 
(outsourcing) des Diskontie-
rungszinssatzes bei der 
Durchführung des WTG be-
schreiben. 

"dann brauchen wir noch (...) 
die Diskontierungsraten. Da ha-
ben wir [Big4] mit beauftragt, 
(...). Das ist im Prinzip ja ausge-
lagert, das ermitteln wir nicht 
selber." (A16) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage Ausla-
gerung (outsourcing) des 
Diskontierungszinssatzes 
bei der Durchführung des 
WTG benennen.  

Informati-
onsverarbei-
tung und 
Durchfüh-
rung des 
WTG 

Outsourcing Wertminde-
rungstest-
Modell 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine Auslagerung 
(outsourcing) des Wertmin-
derungstest-Modells bei der 
Durchführung des WTG be-
schreiben. 

"Das zugrundeliegende Impair-
ment Modell besteht in Excel 
und funktioniert unter anderem 
mit VBA-Macros. Es basiert auf 
einem Modell einer Big4." 
(A12) 

 
 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage Ausla-
gerung (outsourcing) des 
Wertminderungstest-Mo-
dells bei der Durchführung 
des WTG benennen.  
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Informati-
onsverarbei-
tung und 
Durchfüh-
rung des 
WTG 

Outsourcing Auswahl der 
Peer-Group 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine Auslagerung 
(outsourcing) der Auswahl 
der Peer-Group bei der 
Durchführung des WTG be-
schreiben. 

"Also auch über die Zusammen-
setzung der Peer unterhalten wir 
uns eben auch mit unseren Bera-
tern, also gerade bei dieser, bei 
unserer Forschungs- und Ent-
wicklungsgesellschaft. Der weiß 
ja, der weiß halt auch das 
Thema und der guckt sich dann 
auch an und der weiß ja auch 
ganz genau, wenn eine Gesell-
schaft rausfällt, hat der ein Port-
folio an Gesellschaften, die so 
vom Kontext her so vergleich-
bar sein könnten und gibt uns 
die dann quasi auch zur Diskus-
sion." (A15) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage Ausla-
gerung (outsourcing) der 
Auswahl der Peer-Group 
bei der Durchführung des 
WTG benennen.  

Informati-
onsverarbei-
tung und 
Durchfüh-
rung des 
WTG 

Outsourcing Basiszins-
satz-Modell 

–  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine Auslagerung 
(outsourcing) des Basiszins-
satz-Modells bei der Durch-
führung des WTG beschrei-
ben. 

"also wir haben auch eine 
Dienstleistungsgesellschaft, (...) 
die haben uns ein Tool gegeben, 
wie wir quasi basierend auf den 
auf den Daten vom Statistischen 
Bundesamt den Basiszins dann 
halt berechnen." (A15) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage Ausla-
gerung (outsourcing) des 
Basiszinssatz-Modells bei 
der Durchführung des 
WTG benennen.  

Informati-
onsverarbei-
tung und 
Durchfüh-
rung des 
WTG 

Outsourcing Beta-Faktor –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine Auslagerung 
(outsourcing) der Berech-
nung des Beta-Faktors bei 
der Durchführung des WTG 
beschreiben. 

"Und da Gott sei Dank haben 
wir eben in der Kooperation mit 
dem Berater, die haben das 
quasi einmal für sich den Bezug 
zu irgendeiner Datenbank, ge-
hen die halt im Prinzip her, up-
daten das mit irgendwelchen 
verformelten Excelberichten, 
die auf die Datenbanken zugrei-
fen und sie im Prinzip immer 
das Beta für jede Peer-Group 
mit den entsprechenden Daten, 
eben auch für FK usw., so dass 
man nachher zu dem 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage Ausla-
gerung (outsourcing) der 
Berechnung des Beta-Fak-
tors bei der Durchführung 
des WTG benennen.  
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entsprechenden Beta der Peer 
Group halt kommen." (A15) 

Informati-
onsverarbei-
tung und 
Durchfüh-
rung des 
WTG 

Problemre-
präsentation 

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche den Aufbau des 
subjektiven Problemabbil-
dungsraums auf Basis von 
Vorinformationen beschrei-
ben. 

"Und auf Basis dieser Informati-
onen, die man über das ganze 
Jahr hinweg sammelt, hat man 
ja schon so ein gewisses Erwar-
tungsrepertoire sich zusammen-
gelegt und hat auch so ein biss-
chen vorstrukturiert, was eben 
die Themen sein werden." (A2) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage Vorin-
formationen, Eigenschaf-
ten oder Prozesse benen-
nen, die aus einer kogniti-
ven Perspektive zum Auf-
bau seines subjektiven 
Problemabbildungsraums 
bei der Durchführung des 
WTG führen.  

Informati-
onsverarbei-
tung und 
Durchfüh-
rung des 
WTG 

Informati-
onssuche 

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine Suche nach 
Informationen bei der Durch-
führung des WTG beschrei-
ben. 

"Also manchmal kann es schon 
schwierig sein, auch geeignete 
Daten zu finden. (...) wenn du 
eine sehr spezielle Industrie 
hast. Also wir hatten einen tar-
get, denke ich gerade dran, die 
waren irgendwie im, die haben 
so Pfandflaschen sortierte, also 
halt einfach die Bierflaschen da 
so für die Supermärkte irgend-
wie sortiert. Da findet du keinen 
market report für die Industrie 
Bierflaschensortierer oder so ja. 
Da wirds schon schwierig auch 
Daten zu bekommen, also das 
ist tatsächlich manchmal eine 
Herausforderung." (B11) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage eine 
Suche nach Informationen 
bei der Durchführung des 
WTG beschreiben. 

Informati-
onsverarbei-
tung und 
Durchfüh-
rung des 
WTG 

Information-
sevaluierung 

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche eine Evaluierung 
von identifizierten Informati-
onen bei der Durchführung 
des WTG beschreiben. 

"Manche Geschäftsmodelle sind 
super getrackt. Automotive, da 
kriegt man so viel Informatio-
nen, das ist nicht weiter schwer. 
Da ist es eher schwer zu sortie-
ren, was ist es denn jetzt? Auto-
mobilzulieferer? In welchem 
Land? Welches Risiko? Welche 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage eine 
Evaluierung von identifi-
zierten Informationen bei 
der Durchführung des 
WTG beschreiben. 
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Kette genau? Passt das wirk-
lich?" (B7) 

Informati-
onsverarbei-
tung und 
Durchfüh-
rung des 
WTG 

Abbruch des 
Informati-
onsverarbei-
tungsprozes-
ses 

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche den iterativen In-
formationsverarbeitungspro-
zess bzw. dessen Abbruch 
bei der Durchführung des 
WTG beschreiben. 

"Und ich glaube, ich glaube, 
dass man Goodwill-Impairment 
Test fertig ist, wenn ich selbst 
die Daten verstanden habe und 
so lange wie, ich mache die Pla-
nung nicht ja, aber wenn die 
Planung mich nicht überzeugt 
und ich die nicht verstehe, dann 
ist es auch noch nicht fertig. 
Und dann müssen wir halt zur 
Not nochmal die fünfte Runde 
mit diesem oder jenem Fach-
controller über R&D Kosten 
drehen und ich muss noch mal 
die Programme erklären und 
warum sein sein PTS, also wa-
rum seine seines success rate 
auf diesem oder jenem Projekt 
doch noch mal runter oder hoch-
gegangen ist." (A2) 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage den 
iterativen Informationsver-
arbeitungsprozess bzw. 
dessen Abbruch bei der 
Durchführung des WTG 
beschreiben. 

Informati-
onsverarbei-
tung und 
Durchfüh-
rung des 
WTG 

Abgrenzung 
Durchfüh-
rung und 
Entschei-
dungen 

–  –  –  Dieser Unterkategorie wer-
den alle Aussagen zugeord-
net, welche Aufgaben 
und/oder Entscheidungsbe-
fugnisse von dem an der 
Durchführung des WTG be-
teiligten Personenkreis be-
schreiben. 

"Das ist beim Goodwill-Impair-
ment Test eigentlich nicht an-
ders als bei anderen Themen 
auch, also je, die meisten Sa-
chen können und sollen wir hier 
auf unserer Ebene entscheiden 
und von uns wird halt erwartet, 
dass wir ein Gefühl dafür haben, 
dann zu sagen So, das ist jetzt 
aber ein Thema das sollten die 
ein, zwei Etagen oben drüber 
besser kennen und gegebenen-
falls auch, will man sich dann 
auch mal zumindest eine Zu-
stimmung einholen, dass man 

Der Interviewpartner muss 
mit seiner Aussage Aufga-
ben und/oder Entschei-
dungsbefugnisse von dem 
an der Durchführung des 
WTG beteiligten Perso-
nenkreis benennen.  
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sagt, wir würden das jetzt so 
und so machen, ist das für dich 
okay? Und dann sagen die halt 
so Ja, macht. Manchmal sagen 
sie auch so Ne, bitte nicht. Bitte, 
bitte ein bisschen konservativer 
rangehen oder was auch immer. 
Das ist aber das können Sie nur 
schwer auseinandernehmen, wer 
konkret welche Detailentschei-
dung trifft." (A13) 
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III Anhaltspunkte für eine Wertminderung gemäß IAS 36 – 

eine Analyse von Geschäftsberichten 297 

III.1 Einleitung 

Ein nach IFRS erstellter Jahresabschluss zielt auf die Vermittlung entschei-

dungsnützlicher Informationen ab (IASB Conceptual Framework.1.2). Dieser 

Zielsetzung entspricht es, Wertminderungen von Vermögenswerten zu be-

rücksichtigen. Beispielsweise sind Vermögenswerte im Anwendungsbereich 

von IAS 36 nicht mit einem Betrag anzusetzen, der den erzielbaren Betrag 

übersteigt (IAS 36.18). Ein den Buchwert unterschreitender Betrag ist gemäß 

IAS 36 als Wertminderungsaufwand zu erfassen. 

Für einen erworbenen Goodwill, für immaterielle Vermögenswerte mit unbe-

stimmter Nutzungsdauer und noch nicht nutzungsbereite immaterielle Ver-

mögenswerte muss mangels planmäßiger Abschreibung jährlich ein Wert-

minderungstest durchgeführt werden (IAS 36.10). Für andere Vermögens-

werte oder zahlungsmittelgenerierende Einheiten (ZGE) ist gemäß IAS 36.9 

an jedem Abschlussstichtag zu beurteilen, ob Anhaltspunkte für eine Wert-

minderung bestehen. Für diese Beurteilung sind mindestens die in IAS 36.12 

angegebenen Anhaltspunkte aus externen und internen Informationsquellen 

heranzuziehen. Ein Beispiel für eine interne Quelle ist, dass das interne Be-

richtswesen substanzielle Hinweise dafür liefert, dass die wirtschaftliche Er-

tragskraft eines Vermögenswerts schlechter ist oder sein wird als erwartet. 

Die angegebene Liste ist nicht erschöpfend, d. h. bei Bedarf sind gemäß IAS 

36.13 weitere Anhaltspunkte zu berücksichtigen. 

Vor dem Hintergrund signifikanter Goodwill-Bestandteile in den Bilanzen298 

und einem Anteil von mehr als 70 % der erworbenen immateriellen 

 
297  Der vorliegende Forschungsbeitrag wurde erstmalig in der WPg 23/2022 veröffentlicht.  
298  Dies zeigt sich sowohl in absoluten Begriffen als auch im Verhältnis zum Eigenkapital. 

Beispielsweise nahm die Höhe der bilanzierten Goodwills von börsennotierten Unter-
nehmen von rund 155 Mrd. Euro im Jahr 2006 auf 369 Mrd. Euro im Jahr 2019 schneller 
zu als das Eigenkapital, so dass sich der durchschnittliche Anteil des Goodwills am Ei-
genkapital von rund 34 % auf 38 % erhöhte; vgl. Eulerich et al. (2022), S. 8 f., deren 
Studie Unternehmen der Indizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX sowie alle paritä-
tisch mitbestimmten börsennotierten Unternehmen jeweils für den angegebenen Zeit-
raum umfasst. 
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Vermögensposten und des erworbenen Goodwills am Kaufpreis des erwor-

benen Unternehmens299 ist es im Sinne der Vermittlung entscheidungsnützli-

cher Informationen zentral, dass der Wertminderungstest normenkonform 

durchgeführt wird. Hierzu gehört auch, dass sich die in Bilanz und Gesamt-

ergebnisrechnung gegebenen Informationen entscheidungsnützlich interpre-

tieren lassen. Dies setzt insbesondere voraus, dass das bilanzierende Unter-

nehmen im Anhang für das Verständnis relevante Informationen veröffent-

licht (IAS 1.112c). So könnten beispielsweise ausgewiesene Wertminde-

rungsaufwendungen für den Abschlussadressaten wenig aussagekräftig sein, 

sofern nicht nach IAS 36.130a bzw. IAS 36.131b die Ereignisse und Um-

stände angegeben werden, die zu der Erfassung der Wertminderung geführt 

haben. Hier verweist IAS 36.12 vage auf irgendeinen Anhaltspunkt (in asses-

sing whether there is any indication) für eine Wertminderung, so dass die 

Identifizierung von Wertminderungen oftmals mit Ermessen bzw. individu-

ellem Urteilsvermögen (judgment) seitens der Unternehmensleitung einher-

geht. Insofern ist die zudem oftmals für Falschdarstellungen anfällige Be-

richterstattung über Anhaltspunkte,300 die zu einer Wertminderung geführt 

haben, für das Verständnis der Abschlussadressaten wichtig. Darüber hinaus 

ist die Identifizierung von Anhaltspunkten für eine Wertminderung nebst der 

Berichterstattung darüber aus der Sicht des Aufstellers und Prüfers eines Jah-

res- und Konzernabschlusses zentral, um den Abschluss normenkonform auf-

zustellen bzw. zu prüfen. 

Ziel dieses Beitrags ist eine Bestandsaufnahme aus den IFRS-Konzernab-

schlüssen börsennotierter Unternehmen zu den ausgewiesenen Anhaltspunk-

ten für eine Wertminderung nach IAS 36. Aufgrund der Auswirkungen der 

Corona-Pandemie auf die zuletzt veröffentlichten Abschlüsse des Geschäfts-

jahres 2020 wird vergleichend das Geschäftsjahr 2018 als ein nicht-krisenbe-

einflusstes Jahr untersucht. Der Beitrag gibt zunächst einen Überblick über 

den Forschungsstand, stellt anschließend eine eigene empirische Untersu-

chung vor und schließt mit einer Zusammenfassung. 

 
299  Vgl. beispielsweise KPMG (Hrsg.) (2020), S. 4, basierend auf einer Untersuchung von 

700 Transaktionen der Jahre 2008 bis 2017. 
300  Vgl. beispielsweise Izzo/Luciani/Sartori (2013), S. 108 ff. 
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III.2 Forschungsstand 

Eine Vielzahl von Beiträgen thematisiert die Einhaltung der standardspezifi-

schen Angabepflichten gemäß IAS 36 über Scoring-Modelle. Vereinfacht 

formuliert werden die normativen Anforderungen an die Berichterstattung er-

mittelt (maximal erreichbare Punktzahl), deren Erfüllung empirisch geprüft 

und ein Qualitätswert (Score, auch Disclosure-Index) bestimmt. Insgesamt 

zeigt die Empirie zeit- und länderübergreifend, dass Unternehmen in erhebli-

chem Umfang den Angabepflichten gemäß IAS 36 nicht nachgekommen sind 

und sich der durchschnittliche Disclosure-Index zumeist zwischen etwa 50 % 

und 80 % bewegte.301 Die Offenlegungsqualität wird auch durch unterneh-

mensspezifische Variablen (beispielsweise IFRS-Erfahrung, Existenz von 

Prüfungsausschüssen, Größe, Streubesitzanteil) und länderspezifische Vari-

ablen (beispielsweise Stärke des Enforcement-Systems) determiniert.302 Eine 

signifikante Veränderung der Offenlegungsqualität in einem Krisenjahr 

konnte nicht festgestellt werden, jedoch eine leichte Verbesserung in den 

Folgejahren.303 Zum Teil werden auch spezifische Angabepflichten zu An-

haltspunkten einer Wertminderung (IAS 36.130a bzw. IAS 36.131b) über ei-

nen Teil-Disclosure-Index untersucht. So lag ein auf IAS 36.131b bezogener 

Teil-Disclosure-Index beispielsweise auf der Grundlage einer europäischen 

Stichprobe für alle Vermögenswerte im Anwendungsbereich von IAS 36 bei 

50,4 %.304 Bezogen auf den Goodwill lag dieser Index bei nur 39,0 %.305 

Weitere Studien systematisieren Anhaltspunkte für Wertminderungen. Dem-

nach lassen sich einerseits regelmäßig wiederkehrende branchenübergrei-

fende Anhaltspunkte beobachten, beispielsweise Auftragsrückgänge, eine 

Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen oder eine Verringerung 

des Marktwerts des Unternehmens.306 Andererseits zeigen sich auch bran-

chenspezifische Ereignisse (beispielsweise steigende Treibstoffkosten in der 

 
301  Vgl. Glaum et al. (2013), S. 184 ff.; Izzo/Luciani/Sartori (2013), S. 108 ff.; Mazzi et al. 

(2017), S. 279 ff.; Gros/Koch (2018), S. 153 ff.; Lazar/Velte (2018), S. 301 ff.  
302  Vgl. Glaum et al. (2013), S. 184 ff.; Paugam/Ramond (2015), S. 605 ff. 
303  Vgl. Izzo/Luciani/Sartori (2013), S. 108 ff. 
304  Vgl. André/Dionysiou/Tsalavoutas (2018), S. 717. 
305  Vgl. Mazzi et al. (2017), S. 284. 
306  Vgl. Comiskey/Mulford (2010), S. 752 ff.; Borysoff (2019), S. 41 ff.; KPMG (Hrsg.) 

(2021), S. 38. 
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Luftfahrtbranche) und unternehmensspezifische Ereignisse (beispielsweise 

Verkauf einer Berichtseinheit).307 Zudem werden am häufigsten Anhalts-

punkte mit konkreten Bezug zum erzielbaren Betrag des wertgeminderten 

Vermögenswerts aufgegriffen, etwa eine Verschlechterung der langfristigen 

Erwartungen oder eine Änderung der Nutzung.308 Ein Rückgriff auf die in 

IAS 36.12d angegebene geringere Marktkapitalisierung als der Buchwert des 

Nettovermögens erfolgt indes eher selten.309 

In Bezug auf den Einfluss der Anhaltspunkte auf die Entscheidungen der Ka-

pitalmarktteilnehmer zeigen unternehmensinterne Anhaltspunkte einer Wert-

minderung – beispielsweise der Verlust eines Großkunden – zum Ankündi-

gungszeitpunkt erheblich abnormale Renditen.310 Insofern mindern intern be-

obachtbare Anhaltspunkte die bestehende asymmetrische Informationsvertei-

lung zwischen dem Aufsteller eines Abschlusses und den Abschlussadressa-

ten. Demgegenüber lassen sich bei externen Informationsquellen – beispiels-

weise einem Rückgang der Marktkapitalisierung – keine signifikanten abnor-

malen Renditen beobachten. Im Ergebnis wird festgestellt, „that financial 

statement users require more detailed firm-specific disclosures related to 

goodwill impairment testing“311. 

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden die Anhaltspunkte für eine 

Wertminderung deutscher börsennotierter Unternehmen untersucht. Die bis-

herigen Studien fokussieren sich oftmals auf den Goodwill. Diese Betrach-

tung wird nachstehend um die sonstigen im Anwendungsbereich von IAS 36 

liegenden Vermögenswerte erweitert. Dabei erfolgt auch ein Vergleich der 

Anhaltspunkte in einem Nicht-Krisenjahr (2018) im Vergleich zum Krisen-

jahr der Corona-Pandemie (2020). 

 
307  Vgl. Comiskey/Mulford (2010), S. 752 ff.; Borysoff (2019), S. 41 ff. 
308  Vgl. Ruhnke/Canitz (2010), S. 16 ff.; KPMG (Hrsg.) (2021), S. 38. 
309  Vgl. Ruhnke/Canitz (2010), S. 16 ff. 
310  Abnormale Renditen sind die Differenz der Kursentwicklung innerhalb des Ereignis-

fensters und der normalen, im Rahmen eines Preisbildungsmodells erwarteten Rendite. 
Vereinfacht formuliert lassen sich abnormale Renditen als Abweichungen von der 
durchschnittlichen Marktrendite verstehen. Vgl. hierzu Borysoff (2019), S. 26 ff.  

311  Ebenda, S. 2. 
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III.3 Empirische Untersuchung 

III.3.1 Datenbasis 

Die unbereinigte Grundgesamtheit umfasst die IFRS-Konzernabschlüsse der 

zum Untersuchungszeitpunkt im DAX30, MDAX und SDAX notierten 160 

Unternehmen.312 Davon ausgeschlossen wurden Unternehmen der Banken- 

und Versicherungsbranche (10) und Unternehmen, welche nicht in beiden 

Geschäftsjahren in diesen Indizes gelistet waren (6). Damit verbleibt eine be-

reinigte Grundgesamtheit von 144 Unternehmen. 

Die IFRS-Konzernabschlüsse der bereinigten Grundgesamtheit wurden für 

diese beiden Geschäftsjahre313 manuell auf Angaben zu Anhaltspunkten314 

einer Wertminderung durchsucht. Diese Anhaltspunkte wurden entsprechend 

den in IAS 36.12 genannten Anhaltspunkten nach externen und internen In-

formationsquellen kategorisiert.315 Für nach IAS 36.13 zusätzlich identifi-

zierte Anhaltspunkte wurde eine neue Kategorie hinzugefügt. Aufgrund der 

hohen wertmäßigen Bedeutung von Goodwill-Bestandteilen in den Bilanzen 

und ihres besonderen Charakters werden die einzelnen Kategorien getrennt 

für den „Goodwill“ und „Andere Vermögensposten“ analysiert. 

Um neben der reinen Darstellung der Anhaltspunkte eine Aussage über die 

Bedeutung der Wertminderungen treffen zu können, werden die absoluten 

Wertminderungsbeträge anhand eines Proxy für die Größe des Unternehmens 

skaliert. Als Proxy wird die Bilanzsumme herangezogen, so dass sich die 

Wertminderungsintensität als Quotient aus Wertminderungsaufwand und Bi-

lanzsumme berechnet (jeweils in Euro). Bei einer hohen Wertminderungsin-

tensität ist demnach eine vergleichsweise hohe Relevanz für den Abschluss-

adressaten zu vermuten. 

 
312  Es wurde die Zusammensetzung der Aktienindizes vom 04.08.2021 verwendet; vgl. 

Deutsche Börse AG (Hrsg.) (2021). 
313  Unternehmen mit einem vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahr wurden nach 

Maßgabe der mehrheitlichen Tage des Geschäftsjahrs am Kalenderjahr zugeordnet. 
314  Hierunter sind alle in den Konzernabschlüssen angegebenen Anhaltspunkte zu verste-

hen, die einen Wertminderungstest auslösten und/oder zu einer Wertminderung führten.  
315  Teilweise konnte ein Wertminderungsaufwand aufgrund der Nennung mehrerer An-

haltspunkte nicht eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden. In diesen neun Fällen 
erfolgte eine anteilige Zurechnung, beispielsweise bei zwei Anhaltspunkten: Wertmin-
derungsaufwand in Euro (pro Anhaltspunkt) = Wertminderungsaufwand in Euro / 2. 
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III.3.2 Analyse der Anhangangaben des Nicht-Krisenjahres (2018) 

Die Unternehmen der Untersuchungsstichprobe erfassten im Geschäftsjahr 

2018 Wertminderungsaufwendungen gemäß IAS 36 in Höhe von knapp  

9 Milliarden Euro. Davon entfielen 3,1 Milliarden Euro auf Goodwills und 

5,9 Milliarden Euro auf andere Vermögensposten. Von den 144 Unternehmen 

haben 90 (62,5 %) eine Wertminderung vorgenommen. Die meisten der er-

fassten Wertminderungen gehen ausschließlich auf Wertminderung von an-

deren Vermögensposten zurück (77 bzw. 53,5 %). Nur 9,0 % (13) der Wert-

minderungen betreffen den Goodwill, davon entfallen vier ausschließlich auf 

den Goodwill und neun betreffen Wertminderungen des Goodwills und 

gleichzeitig andere Vermögensposten (siehe Abbildung III-2). Alle Wertmin-

derungen sind auf insgesamt 89 Anhaltspunkte zurückzuführen. 

III.3.2.1 Goodwill 

In Bezug auf den bilanzierten Goodwill führten im Jahr 2018 am häufigsten 

(30,0 % bzw. 6 Beobachtungen) signifikante technische, marktbezogene, 

ökonomische oder gesetzliche Veränderungen mit nachteiligen Folgen für 

das Unternehmen (IAS 36.12b) zu der Erfassung eines Wertminderungsauf-

wands (durchschnittliche Wertminderungsintensität = 0,6 %). In drei Fällen 

bestand gemäß IAS 36.12d zum Bilanzstichtag ein Anhaltspunkt (Buchwert 

des Reinvermögens des Unternehmens < Marktkapitalisierung). Gleichwohl 

führte in keinem dieser Fälle der Wertminderungstest zu einer Goodwill-

Wertminderung. Die höchste Wertminderungsintensität in Höhe von 0,9 % 

wurde aufgrund interner Anhaltspunkte für eine schlechter als erwartet wirt-

schaftliche Ertragskraft einer ZGE im Automotiv- und Metalltechnologie-Be-

reich erfasst (IAS 36.12g). 

Insgesamt wurden fünf weitere, nicht in IAS 36.12 genannte Anhaltspunkte 

einer Goodwill-Wertminderung identifiziert. Davon löste in vier Fällen eine 

Änderung der Zusammensetzung der Geschäftssegmente des Unternehmens 

bzw. der zugehörigen ZGE einen Wertminderungstest aus, der jedoch in kei-

nem Fall zu einem Wertminderungsaufwand führte. 

Lediglich in drei Fällen wurde eine Wertminderung des Goodwills zwar 

quantitativ angegeben, ohne die Anhaltspunkte hierfür zu nennen. Da ein 
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Unternehmen einer Angabeverpflichtung in den IFRS nicht nachzukommen 

braucht,316 wenn die anzugebende Information nicht wesentlich ist (IAS 

1.31), ist in diesem Fall die Wesentlichkeit näher zu untersuchen. 

Wesentlichkeit wird durch die Art (qualitative Wesentlichkeit) und durch das 

relative quantitative Ausmaß einer Information bestimmt (IAS 1.7, IASB 

Conceptual Framework.2.11). Als quantitative Wesentlichkeit in Relation zur 

Bilanzsumme werden aus Prüfersicht oftmals Grenzen von 0,25 % bis 2,0 % 

verwendet; häufig wird auf eine Grenze von 0,5 % verwiesen.317 Im Verhält-

nis zur Bilanzsumme sind die hier festgestellten Wertminderungen mit einer 

Wertminderungsintensität von maximal 0,3 % (Median: 0,1 %) zumeist eher 

als unwesentlich zu beurteilen. Unabhängig davon stellt sich in diesen Fällen 

allerdings immer die Frage nach der qualitativen Wesentlichkeit. Insbeson-

dere in den Fällen, in denen eine quantitativ nicht wesentliche Wertminde-

rung eine künftige Ertragslage verschleiert, wären diese Wertminderungen 

aus qualitativer Sicht dennoch angabepflichtig.318 

III.3.2.2 Andere Vermögensposten 

Im Unterschied zu den Goodwill-Wertminderungen führten im Jahr 2018 un-

ternehmensinterne Anhaltspunkte am häufigsten zu einer Wertminderung 

von anderen Vermögensposten. Zumeist (22,3 % bzw. 27 Beobachtungen) 

zeichneten dafür Veränderungen mit nachteiligen Folgen in Bezug auf den 

Umfang der Nutzung, die Art und Weise der Nutzung oder die beabsichtigte 

künftige Nutzung verantwortlich (IAS 36.12f). Dazu wurden ebenfalls erheb-

liche Verzögerungen bei der Entwicklung eines Vermögenswerts und Be-

triebsunterbrechungen gezählt. Die durchschnittliche Wertminderungsinten-

sität dieser Kategorie ist im Vergleich zu den anderen Kategorien hoch  

(0,9 %). Getrieben wird diese hohe Intensität auch durch eine besonders hohe 

Wertminderung von 11,5 % der Bilanzsumme eines Unternehmens aus der 

Online-Retail-Branche als Folge der Stilllegung des Betriebs. Am 

 
316  Zu den Angabepflichten gemäß IAS 36.126 ff. siehe auch Baetge et al. (2016),  

Rn. 122 ff. 
317  Empirisch hierzu siehe Eilifsen/Messier (2015), S. 13. 
318  Zur Beurteilung durch den Abschlussprüfer siehe International Standard on Auditing 

[DE] 450: Beurteilung der während der Abschlussprüfung identifizierten falschen Dar-
stellungen (ISA [DE] 450), Tz. A131. 
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zweithäufigsten führten interne Anhaltspunkte für eine schlechtere wirt-

schaftliche Ertragskraft (IAS 36.12g, 15,0 % bzw. 18 Beobachtungen) und 

signifikante technische, marktbezogene, ökonomische oder gesetzliche Ver-

änderungen mit nachteiligen Folgen für das Unternehmen (IAS 36.12b,  

10,8 % bzw. 13 Beobachtungen) zu einem Anhaltspunkt für eine Wertminde-

rung anderer Vermögensposten. Zur Verschlechterung der wirtschaftlichen 

Ertragskraft hat unter anderem in fünf Fällen der Verlust eines Großkunden 

geführt (durchschnittliche Wertminderungsintensität = 0,1 %). Die höchste 

Wertminderungsintensität eines immateriellen Vermögenswerts in Höhe von 

2,0 % der Bilanzsumme betraf im Wesentlichen Spielerwerte eines Fußball-

vereins durch Transaktionsgeschäfte (IAS 36.12a). 

Darüber hinaus wurden sieben weitere, nicht in IAS 36.12 genannte Anhalts-

punkte einer Wertminderung von anderen Vermögensposten identifiziert. In 

drei Fällen resultierte ein Wertminderungsaufwand aus einer signifikanten 

Veränderung des Börsenkurses einer Beteiligung (durchschnittliche Wert-

minderungsintensität = 0,9 %). In zwei Fällen kam es zu einer nicht näher 

erläuterten signifikanten Änderung der Umstände des (Beteiligungs-)Unter-

nehmens (durchschnittliche Wertminderungsintensität = 0,1 %). Ein weiterer 

Wertminderungsaufwand ergab sich aus einer nicht näher erläuterten „Aus-

buchung von erloschenen Zulassungen“ eines Pharma-Unternehmens (durch-

schnittliche Wertminderungsintensität = 0,2 %). 

Für 49 Beobachtungen wurde eine Wertminderung von anderen Vermögens-

posten zwar quantitativ angegeben, jedoch nicht deren Anhaltspunkte. Die 

durchschnittliche Wertminderungsintensität mit 0,1 % ist quantitativ eher un-

wesentlich. Signifikante Branchen- oder Indexunterschiede sind analyseüber-

greifend für den Posten „Goodwill“ und „Andere Vermögensposten“ nicht 

ersichtlich. Abbildung III-1 fasst die Ergebnisse zusammen. 
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Abbildung III-1: Anhaltspunkte für eine Wertminderung (hellblau) und deren durchschnittliche Wertminderungsintensität (dunkelblau) im  
Nicht-Krisenjahr 2018 
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III.3.3 Analyse der Anhangangaben des Krisenjahres (2020) 

Das Krisenjahr 2020 ist deutlich geprägt von Effekten der Corona-Pandemie. 

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018 erfassten die betrachteten Unterneh-

men im Jahr 2020 Wertminderungsaufwendungen i. V. mit IAS 36 in Höhe 

von knapp 33 Milliarden Euro (+272,8 %, diese und die folgenden prozentu-

alen Veränderungen beziehen sich auf die Zahlen im Jahr 2020 im Vergleich 

zu dem Jahr 2018). Davon entfielen 8,4 Milliarden Euro auf Goodwills 

(+172,6 %) und 25,0 Milliarden Euro auf andere Vermögensposten  

(+325,3 %). Von den 144 Unternehmen haben 96 (66,7 %, +6,7 %) eine Wert-

minderung vorgenommen. Die meisten der erfassten Wertminderungen sind 

wie schon im Jahr 2018 ausschließlich auf Wertminderungen von anderen 

Vermögensposten zurückzuführen (55 bzw. 38,2 %). Mit einem deutlichen 

Zuwachs erfassten im Jahr 2020 nunmehr 28,5 % (41) der Unternehmen 

Wertminderungen auf den Goodwill; 7 davon ausschließlich auf den Good-

will und 34 in Kombination mit Wertminderungen auf andere Vermögens-

posten (siehe Abbildung III-2). 

 
 Abbildung III-2: Verteilung von Wertminderungen im Nicht-Krisenjahr 
(2018) und im Krisenjahr (2020) 

Alle Wertminderungen gehen auf insgesamt 183 Anhaltspunkte zurück. 

Diese Beobachtungen stehen dahingehend im Einklang mit den Ergebnissen 

53%

3%
6%

38%38%

5%

24%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Andere Posten
Wertminderung

Goodwill
Wertminderung

Beides Keine
Wertminderung

2018 2020



 

 

159 

 

anderer Studien, die belegen, dass in einem Krisenjahr häufiger Wertminde-

rungen vorgenommen werden und diese betragsmäßig höher ausfallen.319 

III.3.3.1 Goodwill 

In Bezug auf den bilanzierten Goodwill führten im Jahr 2020 erneut am häu-

figsten (68,6 %) signifikante technische, marktbezogene, ökonomische oder 

gesetzliche Veränderungen mit nachteiligen Folgen für das Unternehmen (ex-

terner Anhaltspunkt gemäß IAS 36.12b) zu einer Wertminderung. Die Anzahl 

der Beobachtungen ist im Vergleich zum Nicht-Krisenjahr von sechs auf 48 

stark ansteigend. Fast ausnahmslos war die nachteilige Veränderung auf die 

Corona-Pandemie zurückzuführen. Die durchschnittliche Wertminderungsin-

tensität erhöhte sich gegenüber dem Niveau des Nicht-Krisenjahres leicht. 

Feststellbar war zudem eine größere Spannweite: In sieben Fällen lag die 

Wertminderungsintensität über 1 % und das Maximum der Wertminderungs-

intensität bei 5,1 %. Diese stärker betroffenen Unternehmen gehören über-

wiegend der Industrie-, Bau- und Automobilzuliefererbranche an. Gleich-

wohl führten 22 von den 48 Unternehmen aufgrund dieses externen Anhalts-

punkts einen ereignisbezogenen Wertminderungstest durch ohne nachfol-

gende Wertminderung. 

Weitere Anhaltspunkte einer Goodwill-Wertminderung liegen bezogen auf 

ihre Häufigkeit deutlich hinter den zuvor dargestellten Anhaltspunkten ge-

mäß IAS 36.12b. Eine Steigerung des Abzinsungssatzes durch gestiegene 

Marktzinssätze oder -renditen (IAS 36.12c, vermutlich auch durch die 

Corona-Pandemie getrieben) führte zu fünf Goodwill-Wertminderungen mit 

einer hohen durchschnittlichen Wertminderungsintensität von 1,1 % (2018: 0 

Beobachtungen). Ebenfalls vermutlich beeinflusst durch die Pandemie lie-

ferte das interne Berichtswesen von fünf Unternehmen (IAS 36.12g,  

+400,0 %) Anhaltspunkte dafür, dass die wirtschaftliche Ertragskraft hinter 

den Erwartungen lag oder geringer erwartet wird (durchschnittliche Wertmin-

derungsintensität = 0,5 %). Sechsmal (+200,0 % im Vergleich zum Ge-

schäftsjahr 2018) führte eine signifikante Veränderung im Umfang oder der 

Weise, wie eine mit Goodwill allokierte ZGE genutzt oder aller Erwartung 

 
319  Vgl. beispielsweise Izzo/Luciani/Sartori (2013), S. 108. 
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nach genutzt wird, zu einer Wertminderung (IAS 36.12f, durchschnittliche 

Wertminderungsintensität = 0,1 %). 

Ferner wurden drei Anhaltspunkte gemäß IAS 36.13 identifiziert. Davon 

führte die Änderung der Zusammensetzung der Geschäftssegmente des Un-

ternehmens bzw. der zugehörigen ZGE in zwei Fällen zu einem Wertminde-

rungstest, jedoch zu keinem Wertminderungsaufwand. Eine weitere gemäß 

IAS 36.13 vorgenommene Goodwill-Wertminderung war Folge der Auflö-

sung der im Rahmen des Ankaufs zu bildenden latenten Steuern (jedoch ohne 

nennenswerte relative Bedeutung; Wertminderungsintensität = 0,04 %). Die 

Häufigkeit sowie die Intensität von Goodwill-Wertminderungen ohne  

Erläuterung der Anhaltspunkte hierfür liegt auf dem Niveau des Geschäfts-

jahres 2018. 

III.3.3.2 Andere Vermögensposten 

Auch hinsichtlich der anderen Vermögensposten zeigt sich der Einfluss der 

Corona-Pandemie. Der im Geschäftsjahr 2018 häufigste Grund für eine Wert-

minderung durch eine signifikante Veränderung des Umfangs oder der 

Weise, wie ein Vermögensposten genutzt oder aller Erwartung nach genutzt 

wird (IAS 36.12f), ist im Jahr 2020 weiterhin ein wichtiger Grund (25,3 % 

bzw. 40 Beobachtungen, +42,9 %) mit einer unverändert hohen durchschnitt-

lichen Wertminderungsintensität von 0,9 %. Am häufigsten führten im Jahr 

2020 signifikante technische, marktbezogene, ökonomische oder gesetzliche 

Veränderungen mit nachteiligen Folgen für das Unternehmen (IAS 36.12b) 

zu einem Wertminderungstest oder -aufwand (34,2 % bzw. 54 Beobachtun-

gen, +315,4 %); die durchschnittliche Wertminderungsintensität dieser Kate-

gorie stieg deutlich von 0,4 % auf 1,4 %. Bei den zuvor beschriebenen Un-

ternehmen, wo sich eine Goodwill-Wertminderung durch eine Steigerung des 

Abzinsungssatzes aufgrund gestiegener Marktzinssätze oder -renditen ergab 

(IAS 36.12c), erfolgte ebenso eine Wertminderung der anderen Vermögens-

posten mit leicht niedrigerer Intensität (durchschnittliche Wertminderungsin-

tensität = 0,8 %). 

Daneben wurden zwei Anhaltspunkte gemäß IAS 36.13 identifiziert, welche 

allerdings quantitativ eher nicht wesentlich erscheinen (durchschnittliche 



 

 

161 

 

Wertminderungsintensität = 0,02 %). Die Häufigkeit sowie Intensität von 

Wertminderungen der anderen Vermögensposten ohne Erläuterung der An-

haltspunkte hierfür liegt auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2018. Die 

höchsten nicht erläuterten Wertminderungen wurden dabei von Unternehmen 

vorgenommen, die im gleichen Jahr besonders viele Wertminderungsfälle 

und/oder insgesamt hohe Wertminderungsaufwendungen hatten. Signifikante 

Branchen- oder Indexunterschiede sind analyseübergreifend für den Posten 

„Goodwill“ und „Andere Vermögensposten“ nicht ersichtlich. Abbildung 

III-3 fasst die Ergebnisse zusammen.  
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Abbildung III-3: Anhaltspunkte für eine Wertminderung (hellblau) und deren durchschnittliche Wertminderungsintensität (dunkelblau) im  
Krisenjahr 2020 
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Interne Informationsquellen 
gem. IAS 36.12e–g Sonstige gem. IAS 36.13 Wertminderung ohne Angabe 

des Anhaltspunkts

12f

12g

12f

12g

12a

12b

12c

12d

12f

12g

12f

12g
12a

12b

12c

12b

12c

Goodwill Andere Posten

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

Goodwill Andere Posten Goodwill Andere Posten Goodwill Andere Posten

12b

12c
12d

0

10

20

30

40

50

60

70



 

 

163 

 

III.4 Zusammenfassung, Limitationen und Ausblick 

Die Studie untersucht Anhaltspunkte für eine Wertminderung gemäß IAS 36 

in den IFRS-Konzernabschlüssen der DAX30-, MDAX- und SDAX-Unter-

nehmen, und zwar vergleichend für das von der Corona-Pandemie betroffene 

Krisenjahr 2020 und das Nicht-Krisenjahr 2018. In Übereinstimmung mit an-

deren Studien ist zunächst zeitübergreifend festzustellen, dass der Anteil von 

Wertminderungen ohne Angabe eines Anhaltspunkts hoch ist (im Nicht-Kri-

senjahr 35,4 % und im Krisenjahr 30,6 %).320 Die diesbezügliche durch-

schnittliche Wertminderungsintensität ist mit jeweils etwa 0,2 % beim Good-

will und den anderen Posten niedrig; gleichwohl lassen sich zwei Fälle mit 

einer hohen Intensität beobachten. 

Die Abbildung III-1 und Abbildung III-3 zeigen, dass in dem untersuchten 

Nicht-Krisenjahr die internen Informationsquellen für eine Wertminderung 

hinsichtlich ihrer Anzahl und ihrer Wertminderungsintensität dominieren.321 

Vor allem Veränderungen mit nachteiligen Folgen in Bezug auf den Umfang, 

die Art und Weise oder die beabsichtigte künftige Nutzung des zugrunde  

liegenden Vermögenswerts (IAS 36.12f) sowie eine schlechtere wirtschaftli-

che Ertragskraft (IAS 36.12g) stehen hier im Fokus; dies gilt auch für Krisen-

zeiten. 

Im Krisenjahr lässt sich erwartungsgemäß eine zunehmende Anzahl von Un-

ternehmen mit Wertminderungen (insbesondere auf den Goodwill) sowie 

eine höhere Wertminderungsintensität beobachten.322 Obwohl die Anzahl an 

Anhaltspunkten aus internen Informationsquellen im Krisenjahr leicht an-

steigt, zeigt sich ein deutlicher Rückgang der Wertminderungsintensität. 

Auch sonstige gemäß IAS 36.13 bestehende Anhaltspunkte sind hinsichtlich 

ihrer Anzahl und Wertminderungsintensität rückläufig. Dagegen ist in Bezug 

auf Anhaltspunkte aus externen Informationsquellen sowohl die Anzahl als 

auch die Wertminderungsintensität stark ansteigend. Im Fokus stehen hier 

signifikante technische, marktbezogene, ökonomische oder gesetzliche 

 
320  Andere Studien zeigen ähnliche Ergebnisse; siehe André/Dionysiou/Tsalavoutas 

(2018), S. 717; Mazzi et al. (2017), S. 284. 
321  Vgl. ähnlich beispielsweise Borysoff (2019), S. 26 ff. 
322  Mit gleichem Ergebnis beispielsweise Izzo/Luciani/Sartori (2013), S. 108. 
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Veränderungen mit nachteiligen Folgen für das Unternehmen (IAS 36.12b), 

zu welcher auch die Corona-Pandemie zu zählen ist. Erhöhte Diskontierungs-

zinssätze durch gestiegene Marktzinssätze oder -renditen als bedeutsamer 

Anhaltspunkt für eine Wertminderung sind im Krisenjahr stärker zu beobach-

ten und der Höhe nach auch bedeutsamer, wenngleich insgesamt nicht domi-

nierend.323 

Während im Nicht-Krisenjahr die Anzahl und die Wertminderungsintensität 

interner Informationsquellen dominiert, zeigt sich im Krisenjahr eine Domi-

nanz externer Informationsquellen. Neben einer allgemeinen wirtschaftlichen 

Verschlechterung könnte diese Dominanzverschiebung auch dadurch getrie-

ben sein, dass das Management dazu neigt, etwaige Wertminderungen in Zu-

sammenhang mit externen Anhaltspunkten zu bringen: Da Dritte in diesen 

Fällen die Wertminderung eher nicht auf ein Versagen des Managements zu-

rückführen, handelt das Management rational, indem es über externe Anhalts-

punkte berichtet. In einem engen Zusammenhang zu diesem bewussten Han-

deln steht, dass das Management Erfolge unbewusst eher auf das eigene Han-

deln und Misserfolge – beispielsweise eine Wertminderung – eher auf unter-

nehmensexterne Faktoren zurückführt.324 Insofern könnte hier eine trade-off-

Beziehung dahingehend bestehen, dass über in einem Nicht-Krisenjahr als 

intern getriggert berichtete Wertminderungen in einem Krisenjahr als durch 

die Corona-Pandemie extern getriggert berichtet wird.  

Da diese trade-off-Beziehung sowie grundsätzlich die Identifizierung und Be-

urteilung von Anhaltspunkten für eine Wertminderung aus einer verhaltens-

wissenschaftlichen Perspektive bislang nach bestem Wissen unerforscht ist, 

besteht weiterer Forschungsbedarf. Für ein tiefergehendes Verständnis hier-

über eignen sich vor allem explorativ ausgerichtete Forschungsansätze,325 

weshalb zukünftige Forschungsarbeiten in dieser Stoßrichtung solche verfol-

gen sollten.326  

 
323  Siehe auch KPMG (Hrsg.) (2021), S. 53. 
324  Zur Attributionstheorie vgl. u. a. Ross (1977), S. 173 ff. sowie Weiner (1980), S. 4 ff. 
325  Vgl. u. a. Hair/Page/Brunsveld (2019), S. 161 ff. 
326  Um diese Forschungslücke zu adressieren, verweist der vorliegende Beitrag in der 

publizierten Version auf die Forschungsarbeit von Ruhnke/Kassebohm (2023), welche 
qualitative Interviews methodisch verwendet. Diese Forschungsarbeit ist als dritter For-
schungsbeitrag der vorliegenden Dissertation in Abschnitt IV zu finden.  
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Als Limitation der Studie sind mehrere Aspekte zu nennen, die bei der Inter-

pretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen. Erstens deckt der 

Umfang der Studie lediglich einen Zeitraum von zwei Firmenjahren ab, was 

auf den hohen Arbeitsaufwand in der manuellen Suche nach Angaben zu An-

haltspunkten in den IFRS-Konzernabschlüssen zurückzuführen ist. Zukünf-

tige Untersuchungen könnten die Anzahl der Firmenjahr ausweiten, um die 

Robustheit der Ergebnisse zu überprüfen. Als zweite Limitation ist die Mes-

sung der Wertminderungsintensität als Proxy für die Bedeutung der Wertmin-

derung zu nennen, welche vorliegend alleinig als Quotient aus Wertminde-

rungsaufwand und Bilanzsumme berechnet wurde (jeweils in Euro). Zukünf-

tige Forschungsarbeiten könnten zur Erhöhung der Validität alternative 

Proxys verwenden, wie etwa den Quotienten aus dem Wertminderungsauf-

wand und dem Jahresergebnis vor Wertminderung. Dieser alternative Proxy 

würde auf den Ergebniseffekt der Wertminderung abzielen und insofern eine 

Verbindung zur Vergütungsstruktur des Managements bilden.327  

 

 

 

 

 

 

 
327  In dieser Hinsicht ist gleichwohl anzumerken, dass auch mit diesem Proxy Anwen-

dungsprobleme auftreten können. Zu nennen sind beispielsweise Schwankungen des 
Jahresergebnisses, eine Beeinflussbarkeit durch abschlusspolitische Maßnahmen und 
negative Wertminderungsintensitäten als Resultat eines Jahresfehlbetrags. 
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IV Anhaltspunkte für eine Wertminderung gemäß IAS 36 – 

Ergebnisse einer interviewbasierten Studie 328 

IV.1 Problemstellung – eine kognitive Perspektive 

Die Regelungen in IAS 36 sollen sicherstellen, dass Unternehmen einen Ver-

mögenswert bzw. eine zahlungsmittelgenerierende Einheit (ZGE) im Anwen-

dungsbereich von IAS 36 nicht mit mehr als dem erzielbaren Betrag bewerten 

(IAS 36.1). Neben jährlich obligatorischen Wertminderungstests bei be-

stimmten Vermögenswerten haben Unternehmen bei Vorliegen von Anhalts-

punkten für eine Wertminderung (triggering events) den erzielbaren Betrag 

zu ermitteln (IAS 36.8 ff.). Für die Einschätzung, ob Anhaltspunkte für eine 

Wertminderung bestehen, sind mindestens die in IAS 36.12 angegebenen ex-

ternen und internen Informationsquellen heranzuziehen. Zusätzlich sind bei 

Bedarf weitere Anhaltspunkte zu berücksichtigen (IAS 36.13). Da IAS 36.12 

lediglich vage auf irgendeinen Anhaltspunkt verweist und keine quantitativen 

Größen als Orientierungspunkt enthält, liegt die Identifizierung von Wert-

minderungen oftmals im Ermessen bzw. individuellen Urteilsvermögen 

(judgment) des Unternehmens. 

Insofern besteht hier ein Rechnungslegungsproblem, weil der Normenanwen-

der einen erstrebten Zustand (Identifizierung relevanter Anhaltspunkte) nicht 

durch selbstverständliche Operationen aus dem gegebenen Zustand entwi-

ckeln kann. Dem Informationsverarbeitungsansatz der kognitiven Psycholo-

gie folgend zieht der Mensch (in diesem Fall der Normenanwender) in kom-

plexen Problemsituationen nicht die objektiv erforderlichen Informationen 

heran, sondern sucht nach Informationen (potenziellen Anzeichen für eine 

Wertminderung), die im Hinblick auf ihre Entscheidungsrelevanz zu beurtei-

len sind. Dieser Suchprozess wird abgebrochen, wenn der Überzeugungsgrad 

einen Schwellenwert erreicht hat (gefordertes Anforderungsniveau in den 

Rechnungslegungsnormen).329 

 
328  Der vorliegende Forschungsbeitrag wurde erstmalig in der WPg 1/2023 veröffentlicht 
329  Vgl. hierzu sowie zu den folgenden Ausführungen beispielsweise Ruhnke (2022),  

S. 20 ff.; Marten/Quick/Ruhnke (2020), S. 340 ff., m. w. N. 
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In diesen Situationen verwendet der Mensch auch aufgrund begrenzter Infor-

mationsverarbeitungskapazitäten (bounded rationality) oftmals vereinfachte 

Vorgehensweisen (Heuristiken), um zu einer Problemlösung zu gelangen. 

Solche Heurisiken sind vereinfachte nichtwillkürliche Regeln zur Problemlö-

sung, die darauf abzielen, Komplexität zu reduzieren, indem stets der aus-

sichtsreichste Lösungsweg verfolgt wird, der zumindest eine zufriedenstel-

lende Lösung hervorbringt.330 Eine solche Problemlösung unterliegt zahlrei-

chen kognitiven Verzerrungen, die nicht nur auf Vereinfachungen zwecks 

Handhabung einer hohen Komplexität, sondern auch kognitiv, modal, moti-

vational und affektiv bedingt sein können. Beispielsweise stützen empirische 

Belege die Vermutung, dass Abschlussaufsteller bestehende Ermessensspiel-

räume beim Wertminderungstest motivational, d. h. opportunistisch nutzen. 

Oftmals werden diese Spielräume als abschlusspolitischer Aktionsparameter 

eingesetzt, um beispielsweise Ergebnisglättung zu betreiben oder variable 

Vergütungsbestandteile zu beeinflussen.331 

Archivstudien zu in der Praxis verwendeten Anhaltspunkten liegen bereits 

punktuell vor. Beispielsweise weisen Unternehmen in Krisenjahren im An-

hang verstärkt auf externe Informationsquellen für eine Wertminderung hin, 

um den Misserfolg eher nicht mit dem Handeln der Unternehmensleitung in 

Zusammenhang stehend, sondern als extern getriggert darzustellen.332 Wei-

tere in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit den Anhaltspunkten ste-

hende Studien zeigen beispielsweise, dass Unternehmen häufig unsicher sind, 

wie IAS 36 anzuwenden ist.333 Zudem neigen Unternehmen eher zu einer 

Wertminderung, wenn diese sich im Zeitablauf wieder rückgängig machen 

lässt – ein Ergebnis, das im Einklang mit allgemeinen verhaltenspsychologi-

schen Erkenntnissen steht.334 

Ziel dieses explorativ angelegten Beitrags ist es, mittels einer interviewba-

sierten Studie Erkenntnisse über kritische Bereiche bei der Identifizierung 

und Beurteilung von Anhaltspunkten für eine Wertminderung zu gewinnen 

 
330  Vgl. Streim (1975), S. 151. 
331  Für eine Bestandsaufnahme siehe beispielsweise Velte/Lazar (2017), S. 70 ff.  
332  Vgl. zuletzt Ruhnke/Kassebohm (2022), S. 1348 f., die auch einen Überblick über vor-

handene Studien geben. 
333  Vgl. dazu die Ergebnisse einer Befragung von Petersen/Plenborg (2010), S. 419 ff. 
334  So die experimentellen Ergebnisse von Tan/Trotman (2018), S. 77 ff.  
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sowie in diesem Zusammenhang bestehende kognitive Einflussfaktoren zu 

erhellen. Da der Abschlussprüfer die Vorgehensweise des Unternehmens 

prüft und ein gegebenenfalls ungeeignetes Vorgehen bei der Identifizierung 

und Beurteilung von Anhaltspunkten beanstandet, wird die Rolle des Ab-

schlussprüfers in die Betrachtung einbezogen. 

Interviewt werden Abschlussaufsteller. Da Unternehmensberater eine Viel-

zahl von Mandanten mit Beratungsbedarf bei der Anwendung von IAS 36 

unterstützen, werden zusätzlich Berater interviewt, um deren breites Erfah-

rungswissen in die Untersuchung einzubringen. Der Beitrag legt nachfolgend 

zunächst die Forschungsfragen und -methodik dar, stellt anschließend die Er-

gebnisse der empirischen Untersuchung vor und schließt mit einer Zusam-

menfassung nebst Ausblick. 

IV.2 Forschungsfragen 

Bei der Einschätzung von Anhaltspunkten für eine Wertminderung ist davon 

auszugehen, dass die Einschätzung identischer Anhaltspunkte durch weitere 

Faktoren beeinflusst ist (sog. Rahmenfaktoren). Beispielsweise können per-

sonelle Faktoren des Entscheidungsträgers (etwa Vorwissen oder mentale Fä-

higkeiten) sowie Vorstrukturierungen des Entscheidungsprozesses im Unter-

nehmen (etwa durch Checklisten) Einfluss nehmen.335 Dabei können sowohl 

die Rahmenfaktoren selbst als auch deren Einflussstärke auf die Einschätzung 

einzelfallbezogen variieren. Da derzeit keine gesicherten Erkenntnisse hin-

sichtlich dieser Rahmenfaktoren vorliegen, wird zunächst der folgenden For-

schungsfrage (F) nachgegangen: 

F1: Welche Rahmenfaktoren beeinflussen die Einschätzung, ob ein Anhalts-

punkt für eine Wertminderung vorliegt? 

Im Rahmen der Einschätzung von Anhaltspunkten erfordern Ermessensent-

scheidungen individuelles Urteilsvermögen. Obgleich die einschlägigen 

Kommentierungen teils eng angelehnt an IAS 36.12 auf kritische Bereiche 

der Einschätzung hinweisen,336 ist die kognitive Informationsverarbeitung 

 
335  Im Prüfungskontext siehe Ruhnke (2000), S. 291 ff. sowie Schwind (2011), S. 27 ff. 
336  Vgl. etwa Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg (2020), Rn. 19 ff. 
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des Entscheidungsträgers selbst kaum erforscht (siehe Abschnitt IV.1). Daher 

zielt die zweite Forschungsfrage darauf ab, die Einschätzung kritischer Be-

reiche auch aus einer kognitiven Perspektive näher zu beleuchten. 

F2: Welche kritischen Bereiche bestehen bei der Einschätzung, ob ein An-

haltspunkt für eine Wertminderung vorliegt? 

Die Beurteilung des Normenanwenders, ob ein Anhaltspunkt vorliegt, ist 

auch durch den beauftragten Abschlussprüfer beeinflusst. Dies gilt besonders 

bei Vorliegen etwaiger Ermessensentscheidungen. Zudem stellt sich die 

Frage, ob die externe Prüfung bereits präventiv auf diese Entscheidungen 

wirkt sowie ob und inwieweit hier (unter Beachtung der Unabhängigkeitser-

fordernisse des beauftragten Abschlussprüfers337) eine Beratungs- bzw. Spar-

ringskomponente zum Tragen kommt. Insofern stellt der Abschlussprüfer ei-

nen Rahmenfaktor dar, der aufgrund seiner besonderen Bedeutung gesondert 

betrachtet wird. 

F3: Welche Bedeutung kommt dem Abschlussprüfer bei der Einschätzung von 

Anhaltspunkten für eine Wertminderung zu? 

IV.3 Forschungsmethodik 

Die vorliegende Untersuchung ist Teil eines übergeordneten Forschungspro-

jektes zur Erkundung der Entscheidungsfindung bei der Durchführung des 

Wertminderungstests des Goodwills gemäß IAS 36. Um Redundanzen inner-

halb der Dissertationsschrift zu vermeiden, wird die Forschungsmethodik in 

diesem Abschnitt verkürzt dargestellt und für detailliertere Ausführungen 

teilweise auf den ersten Forschungsbeitrag in Abschnitt II verwiesen. 

Um die Forschungsfragen des vorliegenden Beitrags zu erhellen, wurden 

halbstrukturierte Experteninterviews mit Abschlussaufstellern und Unterneh-

mensberatern durchgeführt. Für diesen methodischen Ansatz wurde sich ent-

schieden, da Fragebögen und vollstrukturierten Interviews als Alternativen 

zur explorativen Erkundung nur eingeschränkt geeignet sind. Hingegen wei-

sen halbstrukturierte Interviews verschiedene forschungsrelevante Vorteile 

auf. Erstens bieten sie durch einen offenen Fragetyp dem Interviewpartner 

 
337  Vgl. ausführlich Marten/Quick/Ruhnke (2020), S. 202 ff. und 241 ff. 
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eine hohe Antwortflexibilität zur uneingeschränkten Vermittlung ihres Ex-

pertenwissens bei gleichzeitiger konsequenten Verfolgung bestimmter For-

schungsfragen, wodurch sich insbesondere bislang nicht bekannte Erkennt-

nisse erkunden lassen.338 Zweitens besitzt der Interviewer unabhängig der 

Vorbereitung des Interviews die Möglichkeit kurzfristig Nachfragen zu stel-

len, wodurch auch unerwartete Gedankengänge sowie Handlungen aufge-

deckt werden können.339 Drittens reduziert ein offener Fragetyp etwaige Ver-

zerrungen durch eine mögliche Voreingenommenheit der Forschenden, deren 

geschlossene Fragen eine Antwort suggerieren könnte.340 Halbstrukturierte 

Experteninterviews erscheinen daher am geeignetsten für die explorative Er-

fassung von Expertenwissen.341 

Für die Durchführung der halbstrukturierten Experteninterviews wurde ein 

Interviewleitfaden342 konzipiert, welcher vor allem erwartbare Herausforde-

rungen bei der praktischen Handhabung des Wertminderungstests des Good-

wills und kognitive Einflussfaktoren berücksichtigt.343 Hiermit wurden im 

Herbst 2021 im Rahmen des übergeordneten Forschungsprojektes insgesamt 

27 halbstrukturierte Experteninterviews mit allen Big4-Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaften und mehreren (nicht) börsennotierten Unternehmen verschie-

dener Indizes, welche einen IFRS-Abschluss erstellen und in ihrer Bilanz zum 

Untersuchungszeitpunkt einen Goodwill auswiesen, durchgeführt. Es erga-

ben sich 16 Interviews mit Abschlussaufstellern und 11 Interviews mit Un-

ternehmensberatern mit insgesamt 31 Interviewpartnern344, davon 26 männ-

liche und fünf weibliche Interviewpartner.345 Von diesen Interviews mit einer 

durchschnittlichen Länge von ca. 56 Minuten werden nachstehend jene näher 

betrachtet, bei denen der Interviewte der Auffassung war, dass die 

 
338  Vgl. Atteslander (2010), S. 146 ff.; Schnell/Hill/Esser (2018), S. 301 ff. 
339 Vgl. Bogner/Littig/Menz (2014), S. 27 f. 
340  Vgl. Easterby-Smith et al. (2018), S. 171 ff. 
341  Vgl. im gleichen Fazit stellvertretend Gläser/Laudel (2010), S. 43; Bogner/Littig/Menz 

(2014), S. 27. Für detailliertere Ausführungen zur Auswahl der Interviewform siehe Ab-
schnitt II.4.1. 

342  Siehe Anlage II.1 des ersten Forschungsbeitrags dieser Dissertation in Abschnitt II.  
343  Für detailliertere Ausführungen zur spezifischen Ausgestaltung des Interviewleitfadens 

siehe Abschnitt II.4.2. 
344  Die Interviewpartner wurden von den Unternehmen ausgewählt. In vier Fällen nahmen 

auf Wunsch des Unternehmens zwei Teilnehmer pro Unternehmen am Interview teil. 
345  Für detailliertere Ausführungen zur Durchführung der Interviews und insbesondere 

auch der Sicherstellung der Expertenrolle des Interviewten siehe Abschnitt II.4.3. 
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Identifizierung und/oder die Beurteilung von Anhaltspunkten für eine Wert-

minderung bei der Durchführung des Wertminderungstests eine besondere 

Herausforderung darstellt. Zu diesem Themenbereich lieferten 22 Interviews 

(25 Interviewpartner) Ergebnisse. Diese Interviewpartner waren zum Unter-

suchungszeitpunkt im Durchschnitt 15 Jahre in der Praxis tätig und hatten 

verschiedene Positionen inne. Die Untersuchungsstichprobe ist in Tabelle 

IV-1 dargestellt.  

Die tonaufgezeichneten Interviews wurden durch ein Programm automatisch 

transkribiert346 und im Anschluss durch die Forschenden überprüft, gegebe-

nenfalls unter zu Hilfe der Tonaufzeichnung berichtigt sowie anonymisiert. 

Die Auswertung erfolgt unter Anwendung einer strukturierenden qualitativen 

Inhaltsanalyse als kategorienbasiertes Verfahren mittels eines Kodier-Leitfa-

dens (siehe Anlage IV.I),347 da diese für die Ergebnisableitung explorativ- 

informatorischer Experteninterviews mit Informationsgewinnungsabsicht ge-

eignet ist.348  

 
346  Für die automatische Transkription wurde das kostenpflichtige Programm HappyScribe 

eingesetzt; siehe https://www.happyscribe.com/ (Stand: 02.02.2023). In einem Fall 
wurde auf Wunsch des Unternehmens ersatzweise ein Gedächtnisprotokoll angefertigt, 
welches nach der Erstellung mit den Interviewten hinsichtlich der Richtigkeit der An-
gaben abgestimmt wurde. Es erfolgten keine Anpassungen durch die Interviewten. 

347  Für detailliertere Ausführungen zur Auswertung der Interviews siehe Abschnitt II.4.4.  
348  Vgl. Bogner/Littig/Menz (2014), S. 72; Gläser/Laudel (2010), S. 106. 

https://www.happyscribe.com/
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Nr. Berufsgruppe Sub-Gruppe  Dauer ID Position Erfahrung  
in Jahren 

1 Abschlussaufsteller DAX30  52:09 A1  Chief Financial Officer 35 

2 Abschlussaufsteller DAX30  54:25 A2  Head of Asset Management 11 

3 Abschlussaufsteller DAX30  65:11 A3  President of Accounting 32 

4 Abschlussaufsteller DAX30  53:42 
A7  Mitarbeiter Grundsatzabteilung 7 

A8  Mitarbeiter Grundsatzabteilung 12 

5 Abschlussaufsteller DAX30  61:41 
A9  Mitarbeiter Accounting 9 

A10  Head of Group Accounting 18 

6 Abschlussaufsteller DAX30  61:23 
A11  Head of Controlling 13 

A12  Mitarbeiter Controlling 6 

7 Abschlussaufsteller MDAX  52:24 A13  Chief Accounting Officer 19 

8 Abschlussaufsteller MDAX  50:33 A14  Head of Group Accounting 14 

9 Abschlussaufsteller MDAX  59:40 A15  Mitarbeiter Accounting 14 

10 Abschlussaufsteller MDAX  51:03 A16  Head of Group Accounting 18 

11 Abschlussaufsteller MDAX  53:38 A17  Director of Financial Planning 
and Analysis 10 

12 Abschlussaufsteller MDAX  52:14 A18  Mitarbeiter Accounting 5 

13 Abschlussaufsteller Nicht BN  60:53 A19  Mitarbeiter Controlling 8 

14 Abschlussaufsteller Nicht BN  63:02 A20  Head of Group Accounting 9 

15 Unternehmensberater Big4  56:48 B1  Partner 28 

16 Unternehmensberater Big4  62:28 B2  Partner 15 

17 Unternehmensberater Big4  63:04 B3  Director 17 

18 Unternehmensberater Big4  49:03 B4  Director 16 

19 Unternehmensberater Big4  40:32 B5  Senior Manager 12 

20 Unternehmensberater Big4  51:08 B6  Senior Manager 16 

21 Unternehmensberater Big4  62:13 B7  Senior Manager 19 

22 Unternehmensberater Big4  51:49 B10  Manager 9 

Durchschnitt   55:52   15 

Median   54:04   14 

Legende: Dauer = Minuten:Sekunden, A = Abschlussaufsteller, B = Unternehmensberater,  
Nicht BN = nicht börsennotiertes Unternehmen, Erfahrung in Jahren = allgemeine Rechnungslegungs-
erfahrung in Jahren. Die Bezeichnung der jeweiligen Position wurde geringfügig verallgemeinert, um 
die Anonymität der Interviewpartner sicherzustellen. 
 
Tabelle IV-1: Demografische Daten der Interviewpartner   
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IV.4 Ergebnisse 

IV.4.1 Nennung von Anhaltspunkten und Rahmenfaktoren 

Die Interviewpartner sprachen 15 verschiedene Anhaltspunkte an. Abbildung 

IV-1 kategorisiert diese entsprechend den in IAS 36.12 aufgeführten Anhalts-

punkten aus externen und internen Informationsquellen. Die Nennungshäu-

figkeit wird für die einzelnen Kategorien angegeben. Übergreifend ist eine 

nahezu identische Häufigkeit der Nennung von internen und externen Infor-

mationsquellen festzustellen. 

  

Abbildung IV-1: Anhaltspunkte für eine Wertminderung nach ihrer  
Nennungshäufigkeit 

Bei den externen Informationsquellen dominieren signifikante marktbezo-

gene und ökonomische Veränderungen mit nachteiligen Folgen für das Un-

ternehmen (IAS 36.12b).349 Besonders häufig wird hier die Corona-Pandemie 

genannt. Konkrete Schwellenwerte, ab wann beispielsweise eine negative 

Planungsabweichung oder eine Veränderung gegenüber einem Bezugspunkt 

als Anhaltspunkt i. S. von IAS 36 verstanden wird und in dessen Folge ein 

quantitativer Wertminderungstest ausgelöst wird, werden nicht angegeben. 

 
349  Archivstudien zeigen ähnliche Ergebnisse; siehe Borysoff (2019), S. 41 ff.; 

Comiskey/Mulford (2010), S. 755 f.; Ruhnke/Kassebohm (2022), S. 1347 und 1349. 
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In Bezug auf interne Informationsquellen werden Veränderungen mit nach-

teiligen Folgen in Bezug auf den Umfang, die Art und Weise oder die beab-

sichtigte künftige Nutzung des zugrunde liegenden Vermögenswerts (IAS 

36.12f) und eine schlechtere (erwartete) wirtschaftliche Ertragskraft (IAS 

36.12g) als Anhaltspunkte genannt.350 Hierbei steht vor allem eine Abwei-

chung der Soll-Planung von der Ist-Planung im Vordergrund. Als konkreten 

Schwellenwert für eine genauere Analyse sieht Interviewpartner A14 eine 

Unterschreitung der Planung von über 5 Prozent. Zwei Interviewpartner be-

ziehen sich auf einen Rückgang der (erwarteten) Umsatzerlöse um etwa 20 

Prozent als eindeutigen Anhaltspunkt (B3, B6). 

Den Interviews folgend lassen sich vier Rahmenfaktoren identifizieren, wel-

che die Einschätzung von Anhaltspunkten beeinflussen: 

1. Interne Organisationsabläufe: Vier DAX30- und ein MDAX-Unterneh-

men erwähnen verschiedene interne Organisationsabläufe (A3, A7, A9, 

A10, A12, A17). Zwei davon überprüfen quartalsweise Anhaltspunkte; 

ein Unternehmen alle in IAS 36.12 aufgeführten Anhaltspunkte (A7) und 

ein anderes „zumindest“ die Kapitalkosten (A3). Zwei Unternehmen 

überwachen ausgewählte Anhaltspunkte halbjährlich; ein Unternehmen 

überwacht den Soll-Ist-Vergleich der Planung (A17) und ein weiteres zu-

sätzlich die Kapitalkosten und die Entwicklung der Fair Values der As-

sets (A12). Konkrete Schwellenwerte bestehen nicht. Den Eindruck, dass 

eher auf einen Rückgang im operativen Geschäft geschaut wird, ohne 

konkrete Schwellenwerte zu berücksichtigen, bekräftigt auch ein Unter-

nehmensberater (B6). Nur B5 gibt einen Hinweis, dass börsennotierte 

Unternehmen eher definierte Schwellenwerte einsetzen. 

2. Verfügbare Ressourcen: Zudem beeinflusst die Unternehmensgröße die 

verfügbaren Ressourcen (beispielsweise A15, B3, B10). Mangelt es an 

diesen Ressourcen, wird häufiger die Rücksprache mit dem Abschluss-

prüfer gesucht (A15, B3). Zudem besteht die Gefahr, dass unter einem 

durch nicht ausreichende Ressourcen entstehenden Zeitdruck die Ver-

lässlichkeit der Einschätzung leidet (B3).  

 
350  Für ähnliche Ergebnisse in Archivstudien siehe Borysoff (2019), S. 41 ff.; 

Comiskey/Mulford (2010), S. 755 f.; Ruhnke/Kassebohm (2022), S. 1347 und 1349. 
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3. Praktisches Erfahrungswissen: Ein weiterer Rahmenfaktor ist das prak-

tische Erfahrungswissen der am Prozess beteiligten Personen (beispiels-

weise A3, B5). A3 beschreibt dies exemplarisch wie folgt: „(…) wenn 

derjenige, der den Impairment Test macht, in dem klassischen Elfenbein-

turm sitzt und Buchhalter mit Ärmelschonern ist und (…) keine operative 

Ader hat, dann wird er ein triggering event übersehen“. In diesem Zu-

sammenhang wird auch auf den fachlichen Austausch in Industrieforen 

und auf Big4-Konferenzen mit der Peer-Group eingegangen, beispiels-

weise über die Bedeutung der Corona-Pandemie und vor allem auch über 

interne Anhaltspunkte (A2). 

4. Headrooms: Die Höhe des Headroom als positive Differenz zwischen 

dem erzielbaren Betrag und dem Buchwert einer ZGE kann als vierter 

Faktor verstanden werden, da die Auswirkung eines identifizierten An-

haltspunkts in Verbindung mit dem Headroom beurteilt wird (A11, A12, 

B3, B10). Dem folgend werden mit abnehmendem Headroom Anhalts-

punkte unter sonst gleichen Bedingungen eher als relevant eingeschätzt 

(vgl. dazu auch IAS 36.15). 

IV.4.2 Kritische Bereiche 

IV.4.2.1 Identifizierung oder Beurteilung der Anhaltspunkte? 

Der menschliche Informationsverarbeitungsprozess bei der Lösung komple-

xer Probleme umfasst in dem hier vorliegenden Fall vereinfachend eine Su-

che nach möglichen Anhaltspunkten für eine Wertminderung sowie eine Be-

urteilung identifizierter Anhaltspunkte auf ihre Notwendigkeit, sie zu berück-

sichtigen (siehe Abschnitt IV.1). Hier stellt sich zunächst die Frage, ob eher 

die Identifizierung oder die Beurteilung der Anhaltspunkte als kritisch erach-

tet wird. 

Die Interviewergebnisse sprechen insgesamt dafür, dass die Identifizierung 

als weniger kritisch beurteilt wird. Folgende Begründungen werden ange-

führt: Das Unternehmen hat nur eine ZGE und dadurch die Informationslage 

einfach im Blick (A18), externe Anhaltspunkte werden auch durch die Presse 

ersichtlich (A3, A10, A19), die Informationslage und der unternehmensin-

terne Informationsfluss sind sehr gut (A14), und aufgrund des 
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Geschäftsmodells gibt es nicht viele denkbare Anhaltspunkte für eine Wert-

minderung (A10). Zudem wird erläutert, dass die meisten Anhaltspunkte eher 

intern getrieben sind und die Unternehmen „meistens gerade nicht überrascht 

werden von einem triggering event. Eigentlich sind uns die Themen schon 

bekannt, die schwelen immer schon, bevor sie sich materialisieren“ (A2). 

Ausnahmsweise sieht B6 die Herausforderung eher in der Identifizierung. 

A18 nimmt keine komparative Betrachtung vor, beurteilt die Identifizierung 

gleichwohl als „unglaublich schwer“, wenn „man viele CGU hat, die fein-

schichtig sind, (…) insbesondere (…) nicht goodwilltragend sind“. Als Lö-

sung wird ein quartalsweises Risikokomitee vorgeschlagen, um den Informa-

tionsfluss zu verbessern (A18).351 

IV.4.2.2 Beurteilung identifizierter Anhaltspunkte 

In den Interviews zeigt sich, dass die größte Herausforderung in der Beurtei-

lung zukunftsbezogener Unsicherheiten gesehen wird. Diese Unsicherheiten 

werden nachstehend beispielhaft verdeutlicht: 

1. Externe Krisen: Mehrere Interviewpartner beschreiben beispielhaft die 

Beurteilung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Geschäft 

als eine Herausforderung (A13, A19, B10). Im Fokus stehen: die Dauer 

der Corona-bedingten Einschränkungen, der Zeitpunkt und die Intensität 

eines wirtschaftlichen Aufschwungs zum Vor-Corona-Niveau, die Exis-

tenz von Nachholeffekten und die Beurteilung, ob gewisse Geschäftsmo-

delle (beispielsweise im Handel) nach der Pandemie überhaupt noch 

funktionstüchtig sind: „(W)ann kommt denn (…) der Corona-Auf-

schwung? (…) Kommt der U-förmig, kommt der V-förmig (…) oder 

muss der Buchstabe neu erfunden werden? Also who knows“ (A13). 

Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Pandemie kennzeichnet 

A13 die Corona-Pandemie als „Dauertrigger“. Als Strategie zur Prob-

lemlösung beschreibt A19 in Bezug auf die Corona-Pandemie und die 

Hochwasserkatastrophe, dass zunächst einmal versucht wird, „gegenüber 

 
351  In ähnlicher Weise lassen sich positive Effekte von brainstorming-Sitzungen zur Auf-

deckung von fraud empirisch belegen; vgl. beispielsweise Ruhnke/Lee (2014),  
S. 289 ff., m. w. N. 
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dem Wirtschaftsprüfer (…) qualitativ zu antworten“. Konkret wird argu-

mentiert, dass die negativen Effekte eher „im Nahbereich“ liegen und der 

für den erzielbaren Betrag zentrale Endwert (Terminal Value) hierdurch 

unbeeinflusst bleibt. Insofern ist hier die „enge Abstimmung“ mit dem 

Abschlussprüfer wichtig (siehe Abschnitt IV.4.3). 

2. Dominoeffekt: Eng mit dem vorherigen Anhaltspunkt verknüpft, besteht 

hier die Herausforderung in der Einschätzung des vollumfänglichen Aus-

maßes eines identifizierten Anhaltspunkts. Verliert das bilanzierende 

Unternehmen beispielsweise einen Kunden, so könnte dies bei einem 

Kunden ohne zentrale Bedeutung isoliert betrachtet kein Anhaltspunkt 

für eine Wertminderung sein. Sofern der Kundenverlust allerdings durch 

ein Qualitätsproblem der verkauften Produkte verursacht ist, könnten 

weitere Kunden folgen. Bei der Beurteilung gilt es daher auch ein etwa-

iges erhöhtes Risiko aufgrund eines „Dominoeffekts“ zu berücksichtigen 

(B2). Insofern besteht B6 folgend die Gefahr, die Auswirkung eines iso-

lierten Anhaltspunkts als eine „kurzfristige Delle“ zu interpretieren. 

3. Substitutionseffekt: Kernherausforderung ist die Beurteilung von Ereig-

nissen, welche kurzfristige negative Effekte (beispielsweise rückläufige 

Umsätze) auf den erzielbaren Betrag haben, diese jedoch durch weiter in 

der Zukunft liegende positive (Nachhol-)Effekte substituiert werden. Be-

urteilungsprobleme ergeben sich vor allem durch die Schätzung der 

Dauer und Intensität der beiden Effekte. Als Beispiel wird ein Versor-

gungsengpass beschrieben (A3). 

Bei der Beurteilung der Relevanz eines Anhaltspunkts kann es zudem erfor-

derlich sein, den Wertminderungstest selbst vorab in groben Zügen durchzu-

führen. Insofern stellt das Ergebnis der groben Durchführung einen im Ein-

zelfall relevanten Anhaltspunkt dar, der wiederum die detaillierte Durchfüh-

rung eines Wertminderungstests nach sich zieht. A19 spricht davon, dass man 

in diesen Fällen „irgendwie zumindest (…) ansatzweise“ diesen Test durch-

führen muss. Als Beispiel nennt A19 die Auswirkung einer ausgehandelten 

Tariferhöhung, da das betroffene Unternehmen eine hohe Mitarbeiterzahl in 

unterschiedlichen Entgeltgruppen hat. 
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Ferner kann die Beurteilung identifizierter Anhaltspunkte durch eine unklare 

interne Informationslage erschwert sein. So berichtet B3 über einen Restruk-

turierungsfall, bei dem ein CEO Entscheidungen trifft, hierüber aber nur un-

zureichend und zudem sehr kurzfristig an den CFO berichtet, der wiederum 

etwaige Schlussfolgerungen im Hinblick auf einen gegebenenfalls durchzu-

führenden Wertminderungstest zu ziehen hat. 

IV.4.2.3 Kognitive Einflussfaktoren 

In komplexen Problemsituationen unterliegt die Informationsverarbeitung 

des Menschen kognitiven Verzerrungen, die motivational begründet sein 

können (siehe Abschnitt IV.1). Die Suche und Beurteilung von Anhaltspunk-

ten durch den Abschlussaufsteller ist vor allem durch abschlusspolitische Mo-

tivlagen beeinflusst. Hier ist beispielsweise beabsichtigt, negative Kapital-

marktreaktionen durch eine Wertminderung zu vermeiden, Ergebnisglättung 

zu betreiben oder variable Vergütungsbestandteile zu beeinflussen. 

Mehrere Interviewpartner beschreiben daher eine Motivation zur Vermei-

dung einer Wertminderung (etwa A1, A3, A16, A19).352 Beispielsweise wird 

ausgeführt, dass erwartete negative Ergebniseffekte aus identifizierten An-

haltspunkten dazu führen, dass der Aufsteller sich aktiv darum bemüht, bisher 

nicht berücksichtigte langfristig bestehende positive Potentiale zu identifizie-

ren, um den möglichen negativen Effekt „auszusteuern“ und einen Wertmin-

derungstest gegebenenfalls vollends zu vermeiden (A19). Weiterhin führt A2 

aus, dass es wichtig ist, die triggering events „zeitlich zu steuern“. Zumeist 

ist bekannt, dass es zu einer Wertminderung kommen wird, aber hier bestehen 

vor allem bei internen Anzeichen Gestaltungsspielräume hinsichtlich des 

Zeitpunkts der Realisierung, die sehr häufig auch „quartalssteuerungsgetrie-

ben“ genutzt werden. Demnach wird Abschlusspolitik quasi indirekt betrie-

ben, und zwar darüber, „wie Informationen generiert und auch geteilt und 

verteilt und publiziert werden“. Hier bleibt zu hoffen, dass diese Form der 

Abschlussbeeinflussung nicht die Grenze zur Abschlussmanipulation über-

schreitet. 

 
352  Bestätigend vgl. beispielsweise Hayn/Hughes (2006), S. 240 ff.; Li/Sloan (2017),  

S. 991. 
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Die Interviews geben auch Erkenntnisse über die Motivation des Manage-

ments, externe Anhaltspunkte als Anlass heranzuziehen, um bisher nicht ge-

buchte Wertminderungen zu tätigen. Diese Motivation könnte darin begrün-

det liegen, das Dritte nunmehr etwaige Wertminderungen in diesem Fall nicht 

auf ein Versagen des Managements, sondern auf unternehmensexterne Fak-

toren zurückführen.353 Als externe Anhaltspunkte könnten beispielsweise die 

Corona-Pandemie (B4, B6, B10) und die Einführung von IFRS 16 zur Bilan-

zierung von Leasingverhältnissen (A20) in Betracht kommen. Hinweise auf 

eine solche Schuld-Attribution finden sich nur bei B6, der hier im Sinne eines 

Big-Bath-Accounting auf „einen trigger (hinweist, die Verf.), den sie (das bi-

lanzierende Unternehmen, die Verf.) nicht selbst verschuldet haben, den sie 

dann nutzen können. (Insofern werden in diesem Fall, die Verf.) gerade (…) 

externe Krisen (…) häufig (…) genutzt, um reinen Tisch zu machen und sich 

entsprechend wieder freizuschreiben.“ Die Eigenmotivation des Manage-

ments führt wiederum dazu, dass Druck auf die Personen ausgeübt wird, die 

mit der operativen Durchführung des Wertminderungstests betraut sind. Dazu 

beispielsweise A1: „Ja, dann gibt es natürlich auch die Erwartungshaltung der 

Vorgesetzten (…), dass man das Gefühl hat, dass man den Vorgaben folgen 

muss“. 

Darüber hinaus neigen Entscheidungsträger, die an einem Unternehmenser-

werb beteiligt waren, aus dem ein Goodwill resultierte, dazu, eine etwaige 

diesbezügliche Wertminderung möglichst zu vermeiden. Eine solche Wert-

minderung könnte als Eingeständnis einer fehlerhaften Akquisitionsentschei-

dung wahrgenommen werden. Da solche kognitiven Dissonanzen als unan-

genehm empfunden werden, wird der Entscheidungsträger bestrebt sein, 

diese zu beseitigen oder zu vermeiden.354 Indizien hierfür gibt A1, indem er 

ausführt: „(W)enn ich in einer (…) Akquisition drin bin und ich muss eine 

Bewertung vornehmen, die aufgrund eines triggers zu einer Abwertung füh-

ren könnte, nachdem ich bei dem Deal dabei war, dann abwerten soll, das 

gefällt niemandem.“ 

 
353  Vgl. Ruhnke/Kassebohm (2022), S. 1350, m. w. N. 
354  Vgl. bereits Festinger (1965). In ähnlicher Weise neigen auch Abschlussprüfer dazu, 

eine einmal aufgestellte Hypothese im Zweifel beizubehalten (Confirmation-Bias); dazu 
beispielsweise McMillan/White (1993), S. 443 ff. 
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Im Sinne der Zielsetzung der IFRS ist es wichtig, aus Verzerrungen resultie-

rende Beeinträchtigungen der Normenkonformität zumindest abzumildern. 

Hier werden in Abhängigkeit von der Art der Verzerrung unterschiedliche 

Entzerrungsstrategien diskutiert.355 Bei motivationalen Verzerrungen sind 

beispielsweise ein verbessertes Enforcement, strengere Haftungsregeln oder 

die Einbindung von unabhängigen Dritten in den Rechnungslegungsprozess 

zu erwägen. Hierzu finden sich in den Interviews indes keine Indizien. Ist die 

motivationale Verzerrung unbewusst, könnte bereits das Schaffen von Be-

wusstsein (awareness) für diese Verzerrung eine geeignete Entzerrungsstra-

tegie sein.356 Dazu in einem engen Zusammenhang steht die Selbstreflektion 

als Persönlichkeitseigenschaft: Beispielsweise stellt A1 fest, dass bei beste-

hendem Ermessen ein trigger auch schon einmal nicht aufgegriffen wird.  

Allerdings muss man sich bei einem Nichtaufgreifen mehrerer ermessensbe-

hafteter trigger fragen, „ob man schuldig ist“. Hier könnten bei etwaigen De-

fiziten beispielsweise Schulungen hilfreich sein oder eine Politik der Mitar-

beitereinstellung, die das Vorhandensein dieser Eigenschaft explizit berück-

sichtigt. 

IV.4.3 Rolle des bestellten Abschlussprüfers 

Der bestellte Abschlussprüfer wird sowohl als strenge Kontrollinstanz wie 

auch als Kooperationspartner bzw. Sparringspartner in fachlichen Fragen 

wahrgenommen, beispielsweise A19: „(E)ine eher partnerschaftliche Bezie-

hung mit den Wirtschaftsprüfern. Also klar, die prüfen auch hart und die sa-

gen auch, wenn was nicht geht“. Auf die Rolle des Abschlussprüfers als Ko-

operationspartner bzw. „fachlicher Sparringspartner“357 verweisen beispiels-

weise B3, A12, A18 und A19. Demnach wird der Abschlussprüfer unterstüt-

zend einbezogen, wenn Zweifel bei der Beurteilung eines Anhaltspunkts be-

stehen (A18). Dies war beispielsweise zu Beginn der Corona-Pandemie der 

Fall, als volatile Aktienkurse die Beta-Faktoren der Peer-Group und folglich 

 
355  Vgl. etwa Asbahr (2018), S. 21 ff., m. w. N. 
356  Im Prüfungskontext vgl. beispielsweise Ranzilla et al. (2013), S. 33 ff. 
357  Zum Rollenverständnis im Spannungsfeld von „expert advisor“ und „police officer“ 

vgl. McCracken/Salterio/Gibbins (2008), S. 362 ff. 
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die Kapitalkostensätze erhöhten, obwohl aus Unternehmenssicht in dem kon-

kreten Fall kein gesteigertes Risiko bestand (A12, A14). 

Neben der fachlichen Diskussion mit dem Abschlussprüfer werden auch not-

wendige Dokumentationserfordernisse abgestimmt (A17, A19). Zum Teil 

geht es darum, den mit der Abschlussprüfung einhergehenden Aufwand zu 

minimieren (A14). Zudem werden gewisse Dokumente ausschließlich zur 

Legitimation gegenüber dem Abschlussprüfer angefertigt, so beispielsweise 

A17: „(W)ir machen das ja sowieso (…) und dann macht man das halt noch 

mal offiziell für (den Abschlussprüfer, die Verf.)“. Mögliche Handlungen des 

Abschlussprüfers werden antizipiert: „Wenn sie genau wissen, dass der (Ab-

schlussprüfer, die Verf.) sehr streng ist, dann kommt es halt drauf an, (…) auf 

welche Sachen guckt er sehr streng (…) und dann klar, müssen sie darauf 

reagieren“ (A13). Zugleich sind sich die Aufsteller auch der möglichen Ab-

hängigkeit des Prüfers vom Mandanten bewusst (beispielsweise B6). 

Zudem ist verschiedentlich strategisches Verhalten des Aufstellers erkenn-

bar: „Man möchte sich natürlich auch noch gewisse Optionen (…) offenhal-

ten und wenn man dann zu früh Ungereimtheiten (thematisiert, die Verf.), 

weckt das eher zu viele Fragezeichen, als dass es hilft (…). Und dieses Aus-

tarieren, was kommuniziert man zu welchem Zeitpunkt und in welcher Gra-

nularität, das ist noch gar nicht mal, dass man da irgendjemanden im Dunkeln 

lassen möchte. Das ist einfach nur, dass man sich auch selber Freiheiten lässt, 

die vielleicht später auch noch notwendig wären, wenn eventuell Korrekturen 

auch noch auftauchen, die man auch noch in irgendwelcher Art und Weise 

kompensieren möchte, kann, muss“ (A9). 

IV.5 Zusammenfassung, Limitationen und Ausblick 

Die Identifizierung und Beurteilung von Anhaltspunkten für eine Wertmin-

derung gemäß IAS 36 geht sowohl aus Aufsteller- als auch aus Prüfersicht 

mit großen Herausforderungen einher. Aufbauend auf einer explorativ ange-

legten interviewbasierten Studie mit Abschlussaufstellern und Unterneh-

mensberatern werden auch aus einer verhaltenswissenschaftlichen Perspek-

tive erste Einblicke gegeben. 
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Hinsichtlich der ersten Forschungsfrage („Welche Rahmenfaktoren beein-

flussen die Einschätzung, ob ein Anhaltspunkt für eine Wertminderung vor-

liegt?“) lassen sich vier Rahmenfaktoren identifizieren, welche eine abwei-

chende Einschätzung von identischen Anhaltspunkten bewirken könnten: in-

terne Organisationsabläufe, die verfügbaren Ressourcen, das praktische Er-

fahrungswissen der am Prozess beteiligten Personen sowie ein gegebenen-

falls vorhandener Headroom; mit abnehmendem Headroom werden Anhalts-

punkte unter sonst gleichen Bedingungen also eher als relevant eingeschätzt. 

Die zweite Forschungsfrage („Welche kritischen Bereiche bestehen bei der 

Einschätzung, ob ein Anhaltspunkt für eine Wertminderung vorliegt?“) un-

tersucht kritische Bereiche bei der Einschätzung von Anhaltspunkten. Insge-

samt wird die Identifizierung (im Sinne einer Suche) von Anhaltspunkten als 

weniger kritisch beurteilt. Als herausfordernd wird indes die Beurteilung der 

identifizierten Anhaltspunkte empfunden. Begründet wird dies vor allem mit 

zukunftsbezogenen Unsicherheiten, beispielsweise einhergehend mit exter-

nen Krisen sowie damit gegebenenfalls einhergehenden Domino- oder Sub-

stitutionseffekten. In Bezug auf kognitive Einflussfaktoren stehen vor allem 

abschlusspolitische Motivlagen im Vordergrund. Beispielsweise sollen mög-

liche negative Effekte aus identifizierten Anhaltspunkten durch positive Ef-

fekte „ausgesteuert“ werden, um einen Wertminderungstest möglichst zu ver-

meiden. Zudem besteht eine Neigung, externe Anhaltspunkte (die nicht mit 

einem Versagen des Managements in Verbindung gebracht werden) als An-

lass heranzuziehen, um Wertminderungen vorzunehmen. Hilfreich sind Ent-

zerrungsstrategien, wie etwa ein verbessertes Enforcement oder eine verbes-

serte Selbstreflektion bei unbewussten Verzerrungen. 

Die Rolle des Abschlussprüfers (dritte Forschungsfrage) im Spannungsfeld 

zwischen einer harten Kontrollinstanz und dem fachlichen Sparringspartner 

wird diskutiert. Gezeigt wird unter anderem die (unter Beachtung der Unab-

hängigkeitserfordernisse des beauftragten Abschlussprüfers) bestehende Not-

wendigkeit zur Abstimmung mit dem Prüfer in Zweifelsfragen. Gleichwohl 

finden sich auch Hinweise auf strategisches Verhalten des Aufstellers im Hin-

blick auf die Kommunikation mit dem Prüfer. 
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Als Limitation der Untersuchung sind mehrere Aspekte hervorzuheben. Ers-

tens ist trotz der eingeräumten hohen Erzählfreiheit und der abschießenden 

Interviewfrage, ob den Interviewten Fragen zur umfassenden Darstellung des 

Untersuchungsgegenstands gefehlt haben,358 die Identifizierung von zusätzli-

chen forschungsrelevanten Punkten bei einem längeren Gespräch nicht aus-

schließbar. Zweitens wurde eine Stichprobe von lediglich 22 Interviews (25 

Interviewpartner) und eine Eingrenzung auf Big4-Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften und kapitalmarktorientierte Unternehmen zur Beleuchtung der For-

schungsfragen vorgenommen, wodurch die Generalisierbarkeit der Untersu-

chungsergebnisse etwa auf non-Big4 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ein-

geschränkt ist.359 Viertens kann die Aussagekraft der Ergebnisse durch unbe-

wusste Fehler in der Durchführung und subjektive Interpretationen in der 

Auswertung der Interviews eingeschränkt sein. Fünftens kann eine Verzer-

rung durch eine Selbstselektion bestehen, da sich Interviewpartner eigenstän-

dig zur Teilnahme an der Studie bereiterklärten.360 Schließlich kann auch eine 

Antwortverzerrung aufgrund einer sozialen Erwünschtheit361 bestehen, ins-

besondere im Hinblick auf kognitive Einflussfaktoren.  

Daneben zeigt die explorativ angelegte Studie auch Anknüpfungspunkte für 

weitere Forschungsarbeiten. So wäre den kognitiv orientierten Ausführungen 

in Abschnitt IV.1 folgend zu erwarten gewesen, dass die Interviews den Ab-

bruch des Suchprozesses nach Anhaltspunkten für eine Wertminderung the-

matisieren. Dies ist allerdings nicht der Fall, so dass hier insofern Forschungs-

bedarf besteht. Darüber hinaus sollte untersucht werden, inwieweit konkrete 

Anhaltspunkte (beispielsweise in IAS 36.12) zu stark die Aufmerksamkeit 

des Normenanwenders binden und insofern den Blick auf neue, im Einzelfall 

relevante Anhaltspunkte versperren.362 

 
358  Die Interviewten unterbreiteten kaum Aspekte und bestätigten vielmehr, dass das Inter-

view vom Inhalt und Umfang her zur Erforschung des Untersuchungsgegenstands ge-
eignet war. 

359  Vgl. Lamnek/Krell (2016), S. 690. 
360  Vgl. Wooldridge (2013), S. 245. 
361  Vgl. Krumpal (2013), S. 2027 f. 
362  Solche dysfunktionalen Effekte der Verwendung von Checklisten zur Aufdeckung von 

dolosen Handlungen in der Abschlussprüfung belegt Bauch (2019), S. 3 ff. Experimen-
tell zeigt Pincus (1989), S. 153 ff. bei der Aufdeckung doloser Handlungen unter Ver-
wendung von Fragebögen signifikant schlechtere Prüfungsurteile als ohne Einsatz die-
ser Fragebögen. 
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Anhang 

Anlage IV.1: Kodier-Leitfaden 
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Anlage IV.1: Kodier-Leitfaden 

Haupt- 
kategorie 

Unter- 
kategorie 1 

Unter- 
kategorie 2 

Definition Ankerbeispiel Kodierregel 

Nennung von An-
haltspunkten für 
eine Wertminde-
rung 

Externe Informa-
tionsquelle 

IAS 36.12b Zur Erfassung der Nennungs-
häufigkeit werden dieser Unter-
kategorie alle Aussagen zuge-
ordnet, welche sich auf einen 
Anhaltspunkt für eine Wertmin-
derung gem. IAS 36.12b bezie-
hen. 

"Wir haben jetzt, leben im Moment in 
so einer Welt eines Dauertriggers, 
nämlich Corona. Also welche Aus-
wirkungen kommen eigentlich aus 
Corona auf das Geschäft?" (A13)  

Der Interviewpartner muss mit 
seiner Aussage einen Anhalt-
spunkt für eine Wertminderung 
gem. IAS 36.12b ansprechen: 
„significant changes with an ad-
verse effect on the entity have 
taken place during the period, or 
will take place in the near fu-
ture, in the technological, mar-
ket, economic or legal environ-
ment in which the entity oper-
ates or in the market to which an 
asset is dedicated“ 

Nennung von An-
haltspunkten für 
eine Wertminde-
rung 

Externe Informa-
tionsquelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 36.12c Zur Erfassung der Nennungs-
häufigkeit werden dieser Unter-
kategorie alle Aussagen zuge-
ordnet, welche sich auf einen 
Anhaltspunkt für eine Wertmin-
derung gem. IAS 36.12c bezie-
hen. 

"Natürlich, quartalsweise guckt man 
zumindest mal, ob der WACC sich 
verändert hat" (A3) 

Der Interviewpartner muss mit 
seiner Aussage einen Anhalt-
spunkt für eine Wertminderung 
gem. IAS 36.12c ansprechen: 
„market interest rates or other 
market rates of return on invest-
ments have increased during the 
period, and those increases are 
likely to affect the discount rate 
used in calculating an asset’s 
value in use and decrease the as-
set’s recoverable amount mate-
rially“ 
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Nennung von An-
haltspunkten für 
eine Wertminde-
rung 

Externe Informa-
tionsquelle 

IAS 36.12d Zur Erfassung der Nennungs-
häufigkeit werden dieser Unter-
kategorie alle Aussagen zuge-
ordnet, welche sich auf einen 
Anhaltspunkt für eine Wertmin-
derung gem. IAS 36.12d bezie-
hen. 

"Dann bei den triggern hat man häu-
fig das Thema Marktkapitalisierung 
unter dem Buchwert des Eigenkapi-
tals, dann ist das ja ein impairment 
trigger" (B1) 

Der Interviewpartner muss mit 
seiner Aussage einen Anhalts-
punkt für eine Wertminderung 
gem. IAS 36.12d ansprechen: 
„the carrying amount of the net 
assets of the entity is more than 
its market capitalisation“ 

Nennung von An-
haltspunkten für 
eine Wertminde-
rung 

Interne Informati-
onsquelle 

IAS 36.12f Zur Erfassung der Nennungs-
häufigkeit werden dieser Unter-
kategorie alle Aussagen zuge-
ordnet, welche sich auf einen 
Anhaltspunkt für eine Wertmin-
derung gem. IAS 36.12f bezie-
hen. 

"Ich glaube auch, dass die meisten 
trigger tatsächlich intern getrieben 
sind. Unglücklicherweise ist es im 
Moment so, dass es viel öfter vor-
kommt, dass man restrukturiert oder 
irgendwas Signifikantes vielleicht 
doch verkauft " (A2) 

Der Interviewpartner muss mit 
seiner Aussage einen Anhalt-
spunkt für eine Wertminderung 
gem. IAS 36.12f ansprechen: 
„significant changes with an ad-
verse effect on the entity have 
taken place during the period, or 
are expected to take place in the 
near future, in the extent to 
which, or manner in which, an 
asset is used or is expected to be 
used. These changes include the 
asset becoming idle, plans to 
discontinue or restructure the 
operation to which an asset be-
longs, plans to dispose of an as-
set before the previously ex-
pected date, and reassessing the 
useful life of an asset as finite 
rather than indefinite“ 
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Nennung von An-
haltspunkten für 
eine Wertminde-
rung 

Interne Informati-
onsquelle 

IAS 36.12g Zur Erfassung der Nennungs-
häufigkeit werden dieser Unter-
kategorie alle Aussagen zuge-
ordnet, welche sich auf einen 
Anhaltspunkt für eine Wertmin-
derung gem. IAS 36.12g bezie-
hen. 

"Was ist year to date vs. business plan 
(...) so lange das gut aussieht, haben 
wir kein triggering event und dann 
machen wir auch kein Impairment 
Test." (A17) 

Der Interviewpartner muss mit 
seiner Aussage einen Anhalt-
spunkt für eine Wertminderung 
gem. IAS 36.12g ansprechen: 
„evidence is available from in-
ternal reporting that indicates 
that the economic performance 
of an asset is, or will be, worse 
than expected“ 

Rahmenfaktoren Interne Organisa-
tionsabläufe 

–  Dieser Unterkategorie werden 
alle Aussagen zugeordnet, wel-
che Hinweise dazu geben, dass 
die Identifizierung und Beurtei-
lung von (ceteris paribus) iden-
tischen Anhaltspunkten für eine 
Wertminderung durch interne 
Organisationsabläufe beeinflusst 
ist. 

"Wir haben drei Kriterien, auf die wir 
zum Halbjahr schauen: Kapitalkosten, 
Soll-Ist-Vergleich der Cashflows und 
Entwicklung der Fair Values der As-
sets." (A12) 

Der Interviewpartner muss mit 
seiner Aussage einen internen 
Organisationsablauf benennen, 
welcher die Identifizierung und 
Beurteilung von (ceteris pari-
bus) identischen Anhaltspunk-
ten für eine Wertminderung be-
einflusst. 

Rahmenfaktoren Verfügbare Res-
sourcen 

–  Dieser Unterkategorie werden 
alle Aussagen zugeordnet, wel-
che Hinweise dazu geben, dass 
die Identifizierung und Beurtei-
lung von (ceteris paribus) iden-
tischen Anhaltspunkten für eine 
Wertminderung durch intern 
verfügbare Ressourcen beein-
flusst ist. 

„Also es war ein relativ kleines, bör-
sennotiertes Unternehmen. Da haben 
Sie nicht Daten von Bloomberg oder 
ich weiß nicht was“ (B3)  

Der Interviewpartner muss mit 
seiner Aussage intern verfüg-
bare Ressourcen benennen, wel-
che die Identifizierung und Be-
urteilung von (ceteris paribus) 
identischen Anhaltspunkten für 
eine Wertminderung beeinflusst. 
Zu den intern verfügbaren Res-
sourcen ist nicht das praktische 
Expertenwissen, der mit der 
Durchführung des Wertminde-
rungstest beauftragten Personen, 
zu zählen (siehe Kategorie 
„Praktisches Erfahrungswis-
sen“). 
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Rahmenfaktoren Praktisches Erfah-
rungswissen 

–  Dieser Unterkategorie werden 
alle Aussagen zugeordnet, wel-
che Hinweise dazu geben, dass 
die Identifizierung und Beurtei-
lung von (ceteris paribus) iden-
tischen Anhaltspunkten für eine 
Wertminderung durch prakti-
sches Erfahrungswissen des 
Entscheidungsträgers beein-
flusst ist. 

"Wenn derjenige, der den Impairment 
Test macht, in dem klassischen Elfen-
beinturm sitzt und Buchhalter mit Är-
melschonern ist und (…) keine opera-
tive Ader hat, dann wird er ein trigge-
ring event übersehen." (A3) 

Der Interviewpartner muss mit 
seiner Aussage praktisches Er-
fahrungswissen der mit der 
Durchführung des Wertminde-
rungstest beauftragten Personen 
benennen, welches die Identifi-
zierung und Beurteilung von 
(ceteris paribus) identischen An-
haltspunkten für eine Wertmin-
derung beeinflusst. 

Rahmenfaktoren Headrooms –  Dieser Unterkategorie werden 
alle Aussagen zugeordnet, wel-
che Hinweise dazu geben, dass 
die Beurteilung von (ceteris pa-
ribus) identischen Anhaltspunk-
ten für eine Wertminderung 
durch die Höhe des Headrooms 
beeinflusst ist. 

„Und es wurde dann geschaut wie 
stark der Headroom mit den neuen 
Buchwerten sinken würde“ (A12) 

Der Interviewpartner muss mit 
seiner Aussage ausdrücken, dass 
die Auswirkung eines identifi-
zierten Anhaltspunkts in Ver-
bindung mit dem Headroom be-
urteilt wird und insofern die Be-
urteilung von (ceteris paribus) 
identischen Anhaltspunkten für 
eine Wertminderung beeinflusst. 

Identifizierung 
von Anhaltspunk-
ten für eine Wert-
minderung 

Herausforderung 
bei der prakti-
schen Handha-
bung 

–  Dieser Unterkategorie werden 
alle Aussagen zugeordnet, wel-
che die Identifizierung von An-
haltspunkten für eine Wertmin-
derung als eine Herausforderung 
bei der Beurteilung von An-
haltspunkten für eine Wertmin-
derung beschreiben. 

"Trigger zu identifizieren und zu do-
kumentieren, wenn man viele CGU 
hat, die feinschichtig sind, die auch 
insbesondere würde ich sagen, die 
nicht goodwilltragend sind. Da stelle 
ich mir das unglaublich schwer vor" 
(A18) 

Der Interviewpartner muss mit 
seiner Aussage die Identifizie-
rung von Anhaltspunkten für 
eine Wertminderung als eine 
Herausforderung bei der Beur-
teilung von Anhaltspunkten für 
eine Wertminderung benennen.  

Identifizierung 
von Anhaltspunk-
ten für eine Wert-
minderung 

Eher keine Her-
ausforderung bei 
der praktischen 
Handhabung 

–  Dieser Unterkategorie werden 
alle Aussagen zugeordnet, wel-
che die Identifizierung von An-
haltspunkten für eine Wertmin-
derung als eher keine Heraus-
forderung bei der Beurteilung 
von Anhaltspunkten für eine 
Wertminderung beschreiben. 

"Ich glaube, zu identifizieren ist nicht 
das Problem." (A2) 

Der Interviewpartner muss mit 
seiner Aussage die Identifizie-
rung von Anhaltspunkten für 
eine Wertminderung als eher 
keine Herausforderung bei der 
Beurteilung von Anhaltspunkten 
für eine Wertminderung benen-
nen.  
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Beurteilung iden-
tifizierter Anhalts-
punkte für eine 
Wertminderung 

Herausforderung 
bei der prakti-
schen Handha-
bung 

–  Dieser Unterkategorie werden 
alle Aussagen zugeordnet, wel-
che die Beurteilung identifizier-
ter Anhaltspunkte für eine Wert-
minderung als eine Herausfor-
derung bei der Beurteilung von 
Anhaltspunkten für eine Wert-
minderung beschreiben. 

"Wo natürlich der Knackpunkt ist, ist 
die Bewertung dieser triggering 
events." (A19) 

Der Interviewpartner muss mit 
seiner Aussage die Beurteilung 
identifizierter Anhaltspunkte für 
eine Wertminderung als eine 
Herausforderung bei der Beur-
teilung von Anhaltspunkten für 
eine Wertminderung benennen.  

Beurteilung iden-
tifizierter Anhalts-
punkte für eine 
Wertminderung 

Eher keine Her-
ausforderung bei 
der praktischen 
Handhabung 

–  Dieser Unterkategorie werden 
alle Aussagen zugeordnet, wel-
che die Beurteilung identifizier-
ter Anhaltspunkte für eine Wert-
minderung als eher keine Her-
ausforderung bei der Beurtei-
lung von Anhaltspunkten für 
eine Wertminderung beschrei-
ben. 

"Ich kann relativ schnell und das kön-
nen auch die meisten Unternehmen 
relativ schnell abhandeln, ob das et-
was ist, was das fundamentale Ge-
schäftspool betrifft (...). Also das kön-
nen die relativ schnell feststellen, ob 
das ein Event ist." (B6) 

Der Interviewpartner muss mit 
seiner Aussage die Beurteilung 
identifizierter Anhaltspunkte für 
eine Wertminderung als eher 
keine Herausforderung bei der 
Beurteilung von Anhaltspunkten 
für eine Wertminderung benen-
nen.  

Kognitive Ein-
flussfaktoren 

Reaktion der Ab-
schlussadressaten 

–  Dieser Unterkategorie werden 
alle Aussagen zugeordnet, wel-
che die antizipierte Reaktion der 
Abschlussadressaten als einen 
kognitiven Einflussfaktor bei 
der Identifizierung und Beurtei-
lung von Anhaltspunkten für 
eine Wertminderung beschrei-
ben. 

"Gerade bei internen Events hat man 
natürlich einen gewissen Einfluss da-
rauf und es geht, es ist sehr viel öfter 
glaube ich quartalssteuerungsgetrie-
ben. Das heißt die Diskussionen, wir 
haben sehr intensive Diskussionen 
mit den ganzen Fachabteilungen, wie 
Information generiert und auch geteilt 
und verteilt und publiziert werden. 
Und daher glaube ich, dass der Groß-
teil der Arbeit für die internen trigger 
tatsächlich daran liegt, die trigger 
events zeitlich zu steuern." (A2) 

Der Interviewpartner muss mit 
seiner Aussage die antizipierte 
Reaktion der Abschlussadressa-
ten auf das Ergebnis des WTG 
oder die Ankündigung, dass ein 
Anhaltspunkt für eine Wertmin-
derung einen Wertminderungs-
test auslöste, als einen Einfluss 
auf seine Entscheidungsfindung 
bei der Identifizierung und Be-
urteilung von Anhaltspunkten 
für eine Wertminderung benen-
nen.  
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Kognitive Ein-
flussfaktoren 

Entscheidungsträ-
ger an dem Unter-
nehmenserwerb 
beteiligt 

–  Dieser Unterkategorie werden 
alle Aussagen zugeordnet, wel-
che die Beteiligung des Ent-
scheidungsträgers an dem Un-
ternehmenserwerb, welcher zu 
dem Goodwill geführt hat, als 
einen kognitiven Einflussfaktor 
bei der Identifizierung und Be-
urteilung von Anhaltspunkten 
für eine Wertminderung be-
schreiben. 

"Wenn ich in einer (…) Akquisition 
drin bin und ich muss eine Bewertung 
vornehmen, die aufgrund eines trig-
gers zu einer Abwertung führen 
könnte, nachdem ich bei dem Deal 
dabei war, dann abwerten soll, das ge-
fällt niemandem.“ (A1) 

Der Interviewpartner muss mit 
seiner Aussage die Beteiligung 
des Entscheidungsträgers an 
dem Unternehmenserwerb, wel-
cher zu dem Goodwill geführt 
hat, als einen Einfluss auf seine 
Entscheidungsfindung bei der 
Identifizierung und Beurteilung 
von Anhaltspunkten für eine 
Wertminderung benennen.  

Kognitive Ein-
flussfaktoren 

Ausübung von 
Druck (Intern) 

–  Dieser Unterkategorie werden 
alle Aussagen zugeordnet, wel-
che eine unternehmensinterne 
Ausübung von Druck als einen 
kognitiven Einflussfaktor bei 
der Identifizierung und Beurtei-
lung von Anhaltspunkten für 
eine Wertminderung beschrei-
ben. 

"Wenn man bei allen triggern gerade 
eben nicht zum triggering event 
kommt, dann ist das natürlich auch 
ein Thema, was man beachten muss 
und sich selbst hinterfragen muss, ob 
man schuldig ist. (...) dann gibt es na-
türlich auch die Erwartungshaltung 
der Vorgesetzten (...), dass man das 
Gefühl hat, dass man den Vorgaben 
folgen muss.“ (A1) 

Der Interviewpartner muss mit 
seiner Aussage eine unterneh-
mensinterne Ausübung von 
Druck als einen Einfluss auf 
seine Entscheidungsfindung bei 
der Identifizierung und Beurtei-
lung von Anhaltspunkten für 
eine Wertminderung benennen.  

Kognitive Ein-
flussfaktoren 

Schuld-Attribu-
tion 

–  Dieser Unterkategorie werden 
alle Aussagen zugeordnet, wel-
che einen Anreiz externe An-
haltspunkte als Anlass heranzu-
ziehen, um bisher nicht ge-
buchte Wertminderungen zu tä-
tigen, als einen kognitiven Ein-
flussfaktor bei der Identifizie-
rung und Beurteilung von An-
haltspunkten für eine Wertmin-
derung beschreiben. 

"Einen trigger, den sie nicht selbst 
verschuldet haben, den sie dann nut-
zen können. Also sprich gerade so ex-
terne Krisen werden häufig dann ge-
nutzt, um reinen Tisch zu machen und 
sich entsprechend wieder frei zu 
schreiben.“ (B6) 

Der Interviewpartner muss mit 
seiner Aussage einen Anreiz ex-
terne Anhaltspunkte als Anlass 
heranzuziehen, um bisher nicht 
gebuchte Wertminderungen zu 
tätigen, als einen Einfluss auf 
seine Entscheidungsfindung bei 
der Identifizierung und Beurtei-
lung von Anhaltspunkten für 
eine Wertminderung benennen.  
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Abschlusspoliti-
sche Maßnahmen 

–  –  Dieser Unterkategorie werden 
alle Aussagen zugeordnet, wel-
che eine abschlusspolitische 
Maßnahme bei der Identifizie-
rung und Beurteilung von An-
haltspunkten für eine Wertmin-
derung beschreiben. 

"Wäre jetzt hier beispielsweise bei 
dem (...) triggering event Corona Pan-
demie eine Unterdeckung rausgekom-
men, dann wäre sicherlich der Ent-
scheidungsweg gewesen jetzt gucke 
ich mir noch mal die Stellhebel an, 
die ich zur Verfügung habe, zum Bei-
spiel eben diese Wachstumsrate und 
steuere damit vielleicht gegen." (A19) 

Der Interviewpartner muss mit 
seiner Aussage eine abschluss-
politische Maßnahme bei der 
Identifizierung und Beurteilung 
von Anhaltspunkten für eine 
Wertminderung benennen.  

Rolle des bestell-
ten Abschlussprü-
fers 

–  –  Dieser Unterkategorie werden 
alle Aussagen zugeordnet, wel-
che die Bedeutung des bestell-
ten Abschlussprüfers bei der 
Identifizierung und Beurteilung 
von Anhaltspunkten für eine 
Wertminderung beschreiben. 

"Also bestimmte trigger sind einfach 
zu identifizieren (...). Und im Zweifel 
wurde man dann auch gleich den Prü-
fer mit einbeziehen und sagen wie 
siehst du das? Wir würden jetzt viel-
leicht hier einen Test sehen und wir 
würden den dann auch gleich rech-
nen, wo wir das so machen." (A18) 

Der Interviewpartner muss mit 
seiner Aussage die Bedeutung 
des bestellten Abschlussprüfers 
bei der Identifizierung und Be-
urteilung von Anhaltspunkten 
für eine Wertminderung benen-
nen.  
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V Verzerrungen in der Informationsverarbeitung bei  

Goodwill-Wertminderungsentscheidungen: Ist die  

Prozessrechenschaft ein guter Entzerrungsmechanismus? 

V.1 Einleitung 

Der Wertminderungstest des Goodwills besitzt eine hohe Bedeutung, weil Bi-

lanzen in hohem Maße Goodwill-Bestandteile beinhalten. Beispielsweise ist 

im STOXX® Europe 600 Index ein Zuwachs des bilanzierten Goodwills von 

1.602 Mrd. Euro im Jahr 2015 auf 1.843 Mrd. Euro im Jahr 2020 feststellbar; 

bei börsennotierten U.S.-Unternehmen ist ein Anstieg des bilanzierten Good-

wills von 2.991 Mrd. Dollar im Jahr 2015 auf 4.285 Mrd. Dollar im Jahr 2020 

zu beobachten (vgl. Kroll LLC (2021); Kroll LLC (2022)). Die regulatori-

schen Anforderungen an einen Wertminderungstest gemäß IAS 36 und dem 

U.S.-amerikanischen ASC 350 (vormals SFAS 142) gehen mit einer hohen 

Komplexität und hohen Schätzunsicherheiten einher. Beispielsweise fordert 

IAS 36.33 bei der Berechnung des Nutzungswertes, dass „an entity shall base 

cash flow projections on reasonable and supportable assumptions“. Die sach-

gerechte Anwendung dieser in hohem Maße auslegungsbedürftigen Regelung 

erfordert zweifelsfrei ein hohes individuelles Urteilsvermögen (zur hohen 

Anfälligkeit von discounted cashflow-based techniques für Falschdarstellun-

gen siehe Green/Hand/Zhang (2016); Boritz/Timoshenko (2022)).  

Abschlussaufsteller nutzen diese Ermessensspielräume für abschlusspolitisch 

motivierte Maßnahmen (u. a. Trottier (2013)). In diesem Sinne geben Unter-

nehmensvertreter teilweise an, Wertminderungen im Zweifel nicht durchzu-

führen, um negative Kapitalmarktreaktionen zu vermeiden (vgl. Ruhnke/Kas-

sebohm (2023)). In einem engen Zusammenhang hierzu steht, dass Unterneh-

men oftmals keine Wertminderung durchführen, obwohl Anhaltspunkte auf 

eine Wertminderung des zugrundeliegenden Vermögenswertes hinweisen 

(vgl. u. a. Hayn/Hughes (2006); Hilton/O`Brien (2009)). Hier fördert z. B. ein 

starkes Enforcement die zeitnahe Erfassung von Wertminderungen (vgl. 

Glaum/Landsman/Wyrwa (2018)).  
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Vor diesem Hintergrund geht der vorliegende Beitrag der Frage nach, ob Re-

chenschaftsmechanismen zu einer geeigneten Ausübung des mit der Durch-

führung des Wertminderungstests einhergehenden Urteilsvermögens beitra-

gen können. Rechenschaft (accountability) bezieht sich auf die implizite oder 

explizite Erwartung, seine Handlungen gegenüber anderen rechtfertigen zu 

müssen (vgl. Tetlock/Boettger (1989); Lerner/Tetlock (1999)). In der Litera-

tur bestehen verschiedene theoretische Perspektiven, um zu erklären, wie Re-

chenschaftsdruck die menschliche Informationsverarbeitung beeinflusst. 

Eine dieser Perspektiven basiert auf der menschlichen Neigung zur ständigen 

Selbstbeobachtung (self-attention model; vgl. Carver (1979)), wonach sich 

der Mensch mit einem als relevant wahrgenommenen Verhaltensstandard 

vergleicht und soziale Angst empfindet, diesem Verhaltensstandard nicht zu 

entsprechen. Übertragen auf eine Rechenschaftssituation entsteht soziale 

Angst, wenn es nicht gelingt, einen gewünschten Eindruck bei anderen, ge-

genüber welchen Rechenschaft besteht, nicht hinterlassen zu können (vgl. 

Schlenker/Leary (1982)). Mit zunehmender Bedeutung des Rechenschaftsbe-

rechtigten steigt die Motivation, den gewünschten Eindruck zu hinterlassen, 

was wiederum zu höheren kognitiven Anstrengungen führen kann.   

In Zusammenhang mit dem Wertminderungstest bestehen verschiedene Re-

chenschaftssituationen. Rechenschaft kann unternehmensintern im Rahmen 

von Reviewprozessen oder gegenüber Vorgesetzten oder Kontrollgremien 

bestehen. Zudem ist das Vorgehen gegenüber dem bestellten Abschlussprüfer 

oder anderen Abschlussadressaten, wie z. B. Kreditgebern und Investoren, zu 

rechtfertigen (vgl. DeZoord/Lord (1997)). Möglicherweise droht auch eine 

Rechtfertigung in einem Rechtsstreit vor Gericht. Ein ggf. eingebundener ex-

terner Berater muss sich gegenüber dem auftraggebenden Unternehmen 

rechtfertigen. Abschlussaufsteller und Berater müssen sich gegenüber den na-

tionalen und ggf. auch europäischen Aufsichtsbehörden rechtfertigen, z. B. in 

Deutschland die Federal Financial Supervisory Authority (FFSA) und auf eu-

ropäischer Ebene die European Securities and Markets Authority (ESMA). 

Da die Entscheidung hinsichtlich der Durchführung einer Wertminderung 

und ihrer Höhe die Entscheidungen der Abschlussadressaten wesentlich be-

einflussen kann (in Bezug auf Investoren vgl. u. a. Li et al. (2011)), dürfte 
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regelmäßig ein hoher Rechtfertigungsdruck bestehen. Interviewbasierte Evi-

denzen sprechen dafür, dass ein solcher Druck sowohl wahrgenommen wird 

als auch zu Steigerungen der kognitiven Anstrengungen führt (vgl. 

Ruhnke/Kassebohm (2023), S. 39).  

Dem Informationsverarbeitungsansatz von Newell/Simon (1972) folgend, 

ziehen Menschen bei schlecht strukturierten Aufgaben hoher Komplexität 

nicht die objektiv erforderlichen Informationen für eine Problemlösung 

heran, sondern bedienen sich vereinfachter Regeln. Dabei kommt es zu sys-

tematischen Abweichungen gegenüber streng rationalen Problemlösungen. 

Solche kognitiven Verzerrungen sind einerseits auf vereinfachte Vorgehens-

weisen (Heuristiken) zwecks Handhabung einer hohen Komplexität zurück-

zuführen (vgl. Tversky/Kahneman (1974)). Andererseits können kognitiven 

Verzerrungen aber auch modal, motivational oder affektiv bedingt sein. In-

terdisziplinäre empirische Forschungsarbeiten belegen, dass sich kognitive 

Verzerrungen durch Rechenschaft reduzieren lassen (vgl. u. a. Tetlock 

(1983b); Simonson/Nye (1992); De Dreu/van Knippenberg (2005); Rentfro 

(2007)). Insofern stellt Rechenschaft eine Entzerrungsstrategie dar. Aus Kos-

ten- und Komplexitätsgründen sowie zur Erhöhung des Vertrauens seitens 

der Investoren in die Annahmen des Unternehmens, wird die Durchführung 

des Wertminderungstests des Goodwills auch an unternehmensexterne Bera-

ter ausgelagert (vgl. Seetharaman et al. (2006)). Jedoch unterliegen auch Be-

rater kognitiven Verzerrungen (bspw. in Bezug auf die Steuerberatung Misra 

et al. (2019)), z. B. durch Verhaltensanreize zur Förderung der Mandanten-

zufriedenheit oder durch Mandantendruck in Richtung eines gewünschten 

Beratungsergebnisses (vgl. DeZoort/Lord (1997)).  

Dieser verhaltensorientierten Perspektive folgend untersucht der vorliegende 

Beitrag Rechenschaftsmechanismen, deren Wirkungsweise auf die Wertmin-

derungsentscheidung und die hiermit einhergehende Informationsverarbei-

tung in einem Experiment mit 90 erfahrenen Abschlussaufstellern und Unter-

nehmensberatern analysiert wird. Hierfür werden die Teilnehmer in zwei Ma-

nipulationsgruppen unterteilt: Eine Gruppe unterliegt den in der Praxis übli-

chen Rechenschaftsmechanismen (normale Prozessrechenschaft) und eine 

weitere Gruppe manipuliert zusätzliche Rechenschaftsmechanismen in 
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Bezug auf den Beurteilungsprozess beim Wertminderungstest (erhöhte Pro-

zessrechenschaft). Beide Manipulationsgruppen erhalten einen Anreiz zur 

Vermeidung einer Wertminderung. Zusätzlich werden Teilnehmer einer Kon-

trollgruppe zugeordnet, welche unter Beachtung aller beurteilungsrelevanter 

Faktoren die Benchmark für eine neutrale Vorgehensweise darstellen.  

Die Ergebnisse zeigen, dass eine erhöhte Prozessrechenschaft die Wahr-

scheinlichkeit für eine Wertminderung des Goodwills positiv beeinflusst. 

Eine Analyse der dieser Wertminderungsentscheidung zugrundeliegenden In-

formationsverarbeitung zeigt bei normaler Prozessrechenschaft eine signifi-

kante kognitive Verzerrung in der Informationssuche in Richtung der Ver-

meidung einer Wertminderung. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine 

erhöhte Prozessrechenschaft zu einer ausgewogeneren Informationssuche 

führt. Im Hinblick auf die Informationsevaluierung ist bei normaler Prozess-

rechenschaft eine signifikante Verzerrung zugunsten der Vermeidung einer 

Wertminderung feststellbar, welche sich durch die Entzerrungsstrategie einer 

erhöhten Prozessrechenschaft signifikant verringern lässt. Unter den in der 

Fallstudie verwendeten zusätzlichen Rechenschaftsmechanismen erscheint 

die Rechenschaftspflicht gegenüber dem Prüfungsausschuss zentral für die 

wahrgenommene Prozessrechenschaft. Insofern könnte ein solcher Aus-

schuss auch ein wirksamer Ansatz zur Verringerung kognitiver Verzerrungen 

im Entscheidungsprozess darstellen. Normative Implikationen, z. B. betref-

fend die Einrichtung solcher Ausschüsse auch bei großen nicht-börsennotier-

ten Unternehmen sowie die Sicherstellung der gewünschten Funktionsweise 

dieser Ausschüsse, werden diskutiert. Weiterführende Analysen zeigen, dass 

Unternehmensberater im Hinblick auf die Informationsverarbeitung unab-

hängig von der variierenden Prozessrechenschaft konservativer vorgehen als 

Abschlussaufsteller. Somit ist die Einbindung von Unternehmensberatern in 

die Durchführung des Wertminderungstests tendenziell zu befürworten, da in 

diesem Fall keine Anzeichen für ein opportunistisch verzerrtes Vorgehen er-

kennbar sind. 

Der nächste Abschnitt V.2 beschreibt den Hintergrund der Untersuchung und 

geht auf die Hypothesenherleitung ein. Der dann folgende Abschnitt V.3 be-

schreibt das Experiment, bevor Abschnitt V.4 die Ergebnisse darstellt und 
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diskutiert. Der Beitrag schließt mit einer Diskussion und Schlussfolgerungen 

nebst Limitationen und Ausblick. 

V.2 Hintergrund und Hypothesenherleitung 

V.2.1 Wertminderungstest – Regulierungen und Bedeutung 

Ähnlich den U.S.-amerikanischen Regelungen in ASC 350 stellt international 

IAS 36 sicher, dass Unternehmen einen Vermögenswert bzw. eine zahlungs-

mittelgenerierende Einheit (ZGE) im Anwendungsbereich des IAS 36 nicht 

höher als mit dem erzielbaren Betrag ansetzen (IAS 36.1). Hierfür ist jährlich 

obligatorisch für den Goodwill und immaterielle Vermögenswerte mit unbe-

stimmter Nutzungsdauer sowie für alle im Anwendungsbereich liegenden 

Vermögenswerte bei Anhaltspunkten für eine Wertminderung ein Wertmin-

derungstest durchzuführen (IAS 36.8 ff.). Ist der Buchwert des Vermögens-

werts höher als der erzielbare Betrag, so ist die Differenz erfolgswirksam als 

Wertminderungsaufwand zu erfassen (IAS 36.59). Dabei bestehen insbeson-

dere im Hinblick auf die Ermittlung des erzielbaren Betrags hohe Ermessens-

spielräume (vgl. u. a. Ramanna/Watts (2012); Flood (2016); Glaum et al. 

(2018); zu Inkonsistenzen bei der Implementierung von IAS 36 siehe Peter-

sen/Plenborg (2010)). Zu nennen sind vor allem zukunftsbezogene Unsicher-

heiten wie etwa langfristige Wachstumsannahmen, Marktanteile, Margen und 

die Ermittlung eines geeigneten Kapitalisierungszinssatzes. 

Der Wertminderungstest des Goodwills hat nicht nur vor dem Hintergrund 

seiner hohen Ermessenspielräume eine hohe Bedeutung in der Praxis, son-

dern auch aufgrund hoher Goodwill-Bestandteile (zur Wertrelevanz des 

Goodwills vgl. z. B. Ni/Cheng/Huang (2021); Bagna/Ramusino/Ogliari 

(2023)) und tendenziell steigenden Wertminderungsaufwendungen. Bei-

spielsweise ist im STOXX® Europe 600 Index ein Zuwachs des bilanzierten 

Goodwills von 1.602 Mrd. Euro im Jahr 2015 auf 1.843 Mrd. Euro im Jahr 

2020 feststellbar. Bei börsennotierten U.S.-Unternehmen ist ein Anstieg des 

bilanzierten Goodwills von 2.991 Mrd. Dollar im Jahr 2015 auf 4.285 Mrd. 

Dollar im Jahr 2020 zu beobachten (vgl. Kroll LLC (2021); Kroll LLC 

(2022)); dieser Zuwachs ist einerseits auf die Neuerfassung von 1.650 Mrd. 

Dollar Goodwill als Resultat von Unternehmenserwerben zurückzuführen, 



 

 

202 

 

gleichwohl auch auf Wertminderungen im Umfang von insgesamt 356 Mrd. 

Dollar. Insgesamt ist zu beobachten, dass Wertminderungen im Zeitablauf 

häufiger auftreten und die Wertminderungsaufwendungen steigen.   

V.2.2 Einfluss einer erhöhten Prozessrechenschaft auf die Wertminde-
rungsentscheidung 

Das Konstrukt der Rechenschaft kann sich auf die Ergebnisse der Entschei-

dungsfindung (outcome accountability) und/oder den Prozess der Entschei-

dungsfindung (process accountability) beziehen (vgl. Patil/Vieider/Tetlock 

(2014)). Bei einer Ergebnisrechenschaft tendieren Entscheidungsträger dazu, 

sich früh im Informationsverarbeitungsprozess auf eine bestimmte Entschei-

dung festzulegen (vgl. De Dreu/Koole/Steinel (2000)) und anschließend nach 

bestätigenden Informationen zu suchen, um diese zu rechtfertigen (vgl. Si-

monson/Staw (1992)). Bei der Prozessrechenschaft haben Entscheidungsträ-

ger hingegen ihren Prozess zu rechtfertigen, der zu ihrer endgültigen Ent-

scheidung geführt hat (vgl. Patil et al. (2014)). Hier fokussieren Entschei-

dungsträger eher die Findung einer angemessenen Entscheidungsstrategie un-

abhängig vom Ergebnis, was zu einer systematischeren und ausgewogeneren 

Bewertung der Informationen führt (vgl. Tetlock (1983a); Tet-

lock/Skitka/Boettger (1989); Simonson/Staw (1992) sowie zur Wichtigkeit 

des Prozesses der Durchführung des Wertminderungstests aus Prüfersicht Bo-

ritz/Timoshenko (2022)).  

Einen Erklärungsansatz für die vorteilhaftere Wirkung der Prozessrechen-

schaft gegenüber der Ergebnisrechenschaft bietet die conflict theory von 

Janis/Mann (1977). Hiernach wird ein hohes Maß an Stress empfunden, wenn 

eine Entscheidung wichtige Konsequenzen nach sich zieht und der Entschei-

dungsträger gleichzeitig das Gefühl hat, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 

keine adäquate Lösung zu finden. Stressfördernd ist auch der Umstand, dass 

der Entscheider ggf. allein auf Grundlage der getroffenen Entscheidung be-

urteilt wird; hier können kognitive Verzerrungen in Form von Rückblickef-

fekten zu Fehlbeurteilungen führen. Ein hiermit einhergehendes hohes Maß 

an Stress wirkt sich nachteilig auf die Informationsverarbeitung aus (vgl. u. 

a. Keinan/Friedland/Ben-Porath (1987)). Hingegen empfindet ein 
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Entscheidungsträger ein moderates Stresslevel, sofern es im Verlauf der 

Problemlösung Hoffnung auf eine geeignete Lösung gibt. Ein solches Stress-

level fördert die Sorgfalt und ein systematisches Vorgehen bei der Informati-

onsverarbeitung und ist somit eher vorteilhaft (vgl. Janis/Mann (1977)). Pro-

zessrechenschaft mindert im Vergleich zur Ergebnisrechenschaft zudem die 

Angst vor der Bewertung durch Dritte, da sich der Entscheidungsträger bei 

der Anwendung von angemessenen Entscheidungsverfahren im Hinblick auf 

die Bewertung sozial sicher fühlt (vgl. Siegel-Jacobs/Yates (1996)). Demnach 

ist zu erwarten, dass Menschen bei gegebener Prozessrechenschaft im Ver-

gleich zu einer Ergebnisrechenschaft eher weniger häufig kognitiven Verzer-

rungen unterliegen und sich hierdurch die Urteilsprozesse (sowie vermutlich 

auch die Urteilsergebnisse) verbessern (vgl. u. a. Doney/Armstrong (1996); 

Siegel-Jacobs/Yates (1996); Lerner/Tetlock (1999); Kim/Trotman (2015)). 

Daher wird im Folgenden in Bezug auf das Konstrukt der Rechenschaft aus-

schließlich die Prozessrechenschaft näher betrachtet. 

Der Einfluss eines Rechenschaftserfordernisses auf die Durchführung des 

Wertminderungstests des Goodwills gilt als kaum erforscht. In dem experi-

mentellen Setting von Rentfro (2007) haben 89 Studierende eine Wertminde-

rungsentscheidung beurteilt, die einen Vermögenswert betrifft, an dessen In-

vestitionsentscheidung die Probanden zuvor beteiligt waren. Hier ist zu er-

warten, dass eine Wertminderung eher vermieden wird, weil die Probanden 

sich gegenüber der früheren positiven Investitionsentscheidung verpflichtet 

fühlen (kognitive Verzerrung in Form eines escalation of commitment). Ge-

zeigt wurde, dass bei einem bestehenden Rechtfertigungserfordernis für eine 

Wertminderung die Wahrscheinlichkeit diese durchzuführen wiederum höher 

beurteilt wurde. Insofern stellt hier das Rechenschaftserfordernis eine wirk-

same Entzerrungsstrategie dar (siehe auch Schultze/Pfeiffer/Schulz-Hardt 

(2012)).  

Misra et al. (2019) zeigen experimentell, dass erhöhte Rechenschaftserfor-

dernisse bei Unternehmensberatern zu einer tieferen Informationssuche, zu 

geringeren Bestätigungseffekten und im Ergebnis zu konservativeren Ar-

beitsergebnissen führen. Weitere experimentelle Studien untersuchen den 

Einfluss der Rechenschaft auf die Informationsverarbeitung des beauftragten 
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Abschlussprüfers (vgl. u. a. Kim/Trotman (2015); Hoos/Pruijssers/Lander 

(2017)). Weiterhin zeigen Archivdaten, dass die Stärke des nationalen En-

forcement Wertminderungsentscheidungen beeinflusst (vgl. u. a. Glaum et al. 

(2018); Filip/Lobo/Paugam (2021)).  

Unter den aktuellen Regelungen ist die Wahrscheinlichkeit für eine Wertmin-

derung des Goodwills aufgrund der gegebenen Ermessensspielräume und den 

beschriebenen Anreizen der Unternehmen (z. B. Vermeidung einer negativen 

Kapitalmarktreaktion) im Regelfall eher gering. Hingegen ist basierend auf 

den dargelegten theoretischen Überlegungen und den empirischen Evidenzen 

zur Prozessrechenschaft zu vermuten, dass eine erhöhte Prozessrechenschaft 

kognitive Verzerrungen bei der Informationsverarbeitung verringern kann. 

Im Hinblick auf den Wertminderungstest des Goodwills könnte eine erhöhte 

Prozessrechenschaft insofern gegebenenfalls Verzerrungen bei der Entschei-

dungsfindung reduzieren, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit für eine 

Wertminderung erhöht. Dies führt zur ersten Hypothese (H1): 

H1: Eine erhöhte Rechenschaft des Entscheidungsträgers in Bezug auf 

seinen Entscheidungsprozess (Prozessrechenschaft) beeinflusst die 

Wahrscheinlichkeit für eine Wertminderung des Goodwills positiv. 

V.2.3 Einfluss einer erhöhten Prozessrechenschaft auf die Informati-
onssuche und -evaluierung beim Wertminderungstest 

Bei der kognitiven Informationsverarbeitung des Menschen lassen sich ver-

schiedene Teilprozesse unterscheiden (vgl. Hogarth (1994); Bonner (2008)). 

Im Folgenden wird die Informationsverarbeitung vereinfacht in eine Infor-

mationssuche und -evaluierung unterteilt (vgl. Hart et al. (2009); Schultze et 

al. (2012); Tan/Trotman (2018)). Auf diese Weise ist es möglich, die kogni-

tiven Verzerrungen differenzierter zu betrachten. Dies gilt auch für die Wir-

kungsweise der Entzerrungsstrategie der Prozessrechenschaft.  

Empirisch lässt sich zeigen, dass Menschen systematisch mehr Informationen 

suchen (Verzerrung in der Informationssuche), die ihre vorläufige Überzeu-

gung unterstützen, als solche, die ihr widersprechen und diese Informationen 

auch positiver bewerten (Verzerrungen in der Informationsevaluierung) (vgl. 
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Festinger (1965); Frey (1986); Hart et al. (2009); Schultze et al. (2012)). Er-

klären lassen sich diese Verzerrungen anhand der kognitiven Dissonanz The-

orie, wonach mit der vorläufigen Überzeugung in Konflikt stehende Informa-

tionen (inconsistent information), kognitive Dissonanzen verursachen und 

daher vermieden werden, während Informationen, die die vorläufige Über-

zeugung bekräftigen (consistent information), kognitive Dissonanzen redu-

zieren (vgl. bereits Festinger (1965)). 

Kognitive Dissonanzen können als möglicher Grund für motivationales Han-

deln gelten. Dies bedeutet, dass der Entscheidungsträger erstens eher nach 

Informationen sucht, die eine Wertminderung vermeiden, als nach Informa-

tionen, die zu einer Wertminderung führen. Zweitens wird der Entschei-

dungsträger dazu neigen, Informationen begünstigend zu bewerten, die eine 

Wertminderung vermeiden, als Informationen, die zu einer Wertminderung 

führen (vgl. Tan/Trotman (2018), S. 83 ff.). 

Auf Basis der vorgestellten theoretischen Überlegungen und der empirischen 

Evidenzen ist zu erwarten, dass eine erhöhte Rechenschaft hinsichtlich des 

Entscheidungsprozesses eine Verzerrung in der Informationssuche und/oder 

-evaluierung reduzieren und hierdurch die Wahrscheinlichkeit für eine Wert-

minderung erhöhen kann (vgl. Siegel-Jacobs/Yates (1996)). Da das Ausmaß 

der Verzerrungen in der Informationssuche (H2a) und -evaluierung (H2b) die 

Wertminderungsentscheidung (H1) determinieren, ist es insofern beabsich-

tigt, über H2a/b die „Black-Box“ der menschlichen Informationsverarbeitung 

im Rahmen des Wertminderungstests des Goodwills zu öffnen.  

H2a: Eine erhöhte Rechenschaft des Entscheidungsträgers in Bezug auf 

seinen Entscheidungsprozess (Prozessrechenschaft) verringert die Ver-

zerrung bei der Informationssuche. 

H2b: Eine erhöhte Rechenschaft des Entscheidungsträgers in Bezug auf 

seinen Entscheidungsprozess (Prozessrechenschaft) verringert die Ver-

zerrung bei der Informationsevaluierung. 
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V.3 Methodik 

V.3.1 Untersuchungsdesign   

Um die Relevanz einer erhöhten Prozessrechenschaft bei der Durchführung 

des Wertminderungstests des Goodwills zu untersuchen, wird ein unifaktori-

elles Experiment mit einem between-subject-Design durchgeführt. Hierfür 

werden die Teilnehmer gebeten, Informationen, welche die zukünftigen 

Cashflows einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit (ZGE) beeinflussen, zu 

beurteilen und abschließend eine Einschätzung über die Notwendigkeit einer 

Wertminderung der ZGE abzugeben. Die Fallbeschreibung basiert auf einer 

deutschsprachigen Fassung des experimentellen Settings von Tan/Trotman 

(2018), welche die Informationsverarbeitung beim Wertminderungstest des 

Goodwills mit einem anderen Forschungsschwerpunkt (effect of reversibility 

of impairment losses and disclosure transparency) untersuchen. Die Fallbe-

schreibung wurde für die hier vorliegenden Zwecke angepasst und um Alter-

nativformulierungen für die Berufsgruppe der Unternehmensberater ergänzt. 

Die Unterlagen zum Experiment wurden uns dankenswerter Weise von den 

Autoren zur Verfügung gestellt und für unsere Verwendung freigegeben. Die 

Abbildung V-1 stellt den Ablauf des Experiments dar.  
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Abbildung V-1: Ablaufplan des Experiments 

Ausgehend von der Zuordnung zur Berufsgruppe der Abschlussaufsteller 

oder Unternehmensberater werden die Teilnehmer zufällig einer Gruppe mit 

erhöhter oder normaler Prozessrechenschaft sowie einer Benchmark-Gruppe 

(hierzu Abschnitt V.3.2) zugeordnet. Anschließend erhalten die Teilnehmer 

Informationen zu den normativen Grundlagen zum Wertminderungstest des 

Goodwills gem. IAS 36. Die Teilnehmer werden darauf hingewiesen, dass 

die Durchführung des Wertminderungstests gem. IAS 36 mit hohem Ermes-

sen einhergeht, wie dies auch in Tz. 33 zum Ausdruck kommt, der u. a. aus-

führt, dass "an entity shall base cash flow projections on reasonable and sup-

portable assumptions“. Es folgt der Hinweis, dass es entsprechend auch im 

Rahmen der Fallstudie eine Vielzahl von vernünftigen und vertretbaren Ant-

worten gibt. Auf diese Weise wird explizit die Notwendigkeit von Ermessen 

gegenüber den Teilnehmern anerkannt, was sich positiv auf ein ehrliches Ant-

wortverhalten ausüben soll (vgl. Bergen/Labonté (2020), S. 788 f.). 

Als Nächstes folgen Informationen zum Unternehmen der Fallstudie und zur 

Rolle des Teilnehmers. Im Fokus der Fallstudie steht ein als Resultat eines 

1. Teilnehmende ordnen sich der Berufsgruppe der Abschlussaufsteller oder 
Unternehmensberater zu.

2. Teilnehmende werden zufällig der normalen Prozessrechenschaft-, erhöhten 
Prozessrechenschaft- oder Benchmark-Gruppe zugeordnet.

3. Teilnehmende lesen Grundlagen zum Wertminderungstest gemäß IAS 36.

4. Teilnehmende erhalten Informationen zum Unternehmen, ihrer Rolle und 
der Aufgabenstellung.

5. Teilnehmende erhalten einen Hinweis, dass die ZGE möglicherweise in 
wesentlichem Umfang wertgemindert ist.

6. Teilnehmende der normalen/erhöhten Prozessrechenschaft-Gruppe nehmen 
eine Informationssuche vor.

7. Teilnehmende der normalen Prozessrechenschaft-, erhöhten Prozessrechen-
schaft- und Benchmark-Gruppe nehmen eine Informationsevaluierung vor.

8. Teilnehmende der normalen Prozessrechenschaft-, erhöhten Prozessrechen-
schaft- und Benchmark-Gruppe treffen eine Wertminderungsentscheidung.

9. Manipulations-Check und weitere Befragungen.
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Unternehmenserwerbs entstandener Geschäftsbereich eines börsennotierten 

Unternehmens aus dem Gesundheitssektor. Der Geschäftsbereich besteht aus 

mehreren Abteilungen, welche zusammen die Herstellung und Weiterent-

wicklung eines medizinischen Geräts verantworten. Der im Rahmen des Un-

ternehmenserwerbs entstandene Goodwill wurde vollständig dem Geschäfts-

bereich zugeordnet und der Geschäftsbereich ist als eine ZGE i. S. d. IAS 36 

zu verstehen. Die Teilnehmer der Berufsgruppe Abschlussaufsteller nehmen 

im Rahmen der Fallstudie die Rolle des Leiters des Geschäftsbereichs ein. 

Die Teilnehmer der Berufsgruppe Unternehmensberater sind von dem Unter-

nehmen als prozessverantwortlicher Unternehmensberater mit der Durchfüh-

rung des Goodwill-Wertminderungstests gem. IAS 36 für den Geschäftsbe-

reich beauftragt worden. Sie bekommen den Hinweis, dass ihre Gesellschaft 

das Unternehmen seit mehreren Jahren berät. 

Nunmehr erfahren die Teilnehmer, dass trotz der anfänglich vielversprechen-

den finanziellen Performance des medizinischen Geräts der ZGE die jüngste 

Performance unter den Erwartungen liegt. Erste Informationen deuten darauf 

hin, dass die ZGE möglicherweise in wesentlichem Umfang wertgemindert 

ist. Sie erhalten die Information, dass eine Wertminderung in Verbindung mit 

dem innovativen medizinischen Gerät der ZGE nicht im Einklang mit der zu-

kunftsorientierten Konzernstrategie steht und somit wahrscheinlich zu einer 

signifikant negativen Reaktion am Kapitalmarkt führen wird. Diese Informa-

tion erfolgte vor dem Hintergrund, dass die Teilnehmer in diesem Fall dazu 

geneigt sind, eine Wertminderung nicht durchzuführen, um eine negative Re-

aktion am Kapitalmarkt zu vermeiden. Als zweiter Trigger bekommen die 

Teilnehmer den Hinweis, dass aus den zuvor genannten Gründen seitens des 

Managements eine Wertminderung nicht gewünscht ist. Dies kann dazu füh-

ren, dass Druck auf die mit der operativen Durchführung des Tests betrauten 

Probanden in Richtung der Vermeidung einer Wertminderung ausgeübt wird. 

Um kognitive Dissonanzen zu vermeiden, ist zu erwarten, dass die Teilneh-

mer eher bestrebt sein werden, diese durch eine verzerrte Informationsverar-

beitung zu vermeiden oder zu vermindern. 

Um Erkenntnisse hinsichtlich der Informationsverarbeitung zu erlangen, wer-

den die Teilnehmer gebeten, acht Faktoren zu beurteilen, welche im 
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Zusammenhang mit der künftigen Entwicklung des medizinischen Geräts der 

ZGE und somit den künftigen Cashflows der ZGE stehen. Die Hälfte dieser 

Faktoren wirkt sich günstig (ungünstig) auf die künftigen Cashflows der ZGE 

aus und erhöht (vermindert) somit den erzielbaren Betrag. Beschrieben wird, 

dass der geschätzte Nutzungswert der ZGE um bis zu 10 Prozent höher (nied-

riger) ist als der Buchwert der ZGE, wenn ein günstiger (ungünstiger) Faktor 

durch den Teilnehmer berücksichtigt wird (vgl. Tan/Trotman (2018), S. 85). 

Dabei soll vereinfachend von einem unwesentlichen Diskontierungseffekt 

ausgegangen werden, d. h. die zukünftigen Cashflows entsprechen nähe-

rungsweise den diskontierten zukünftigen Cashflows. 

An dieser Stelle findet auch die Manipulation der Prozessrechenschaft statt. 

Die Literatur vergleicht häufig eine Rechenschaftssituation mit einer Situa-

tion ohne Rechenschaftsmechanismus (vgl. u. a. Tetlock/Kim (1987); John-

son/Kaplan (1991); Libby/Salterio/Webb (2004)). Eine Situation ohne jegli-

che Rechenschaftserfordernisse ist in Bezug auf die Durchführung des Wert-

minderungstests des Goodwills allerdings nicht realitätsnah. Daher wird zwi-

schen einer normalen und erhöhten Prozessrechenschaft unterschieden. Eine 

normale Prozessrechenschaft ist an den aktuellen normativen Erfordernissen 

auszurichten und beinhaltet die bei prüfungspflichtigen Unternehmen obliga-

torische Rechenschaft gegenüber dem beauftragten Abschlussprüfer. Weiter-

hin wird kommuniziert, dass in Bezug auf den Prozess der Entscheidungsfin-

dung unternehmensinterne Dokumentationserfordernisse im praxisüblichen 

Umfang bestehen.  

Die Gruppe der erhöhten Prozessrechenschaft unterliegt drei zusätzlichen Re-

chenschaftsmechanismen (zu möglichen Rechenschaftsmechanismen siehe u. 

a. Brennan/Solomon (2008)). Für den Prüfungsausschuss als zusätzlichen Re-

chenschaftsmechanismus spricht, dass sich dieser u. a. mit der Überwachung 

des Rechnungslegungsprozesses und der Wirksamkeit des internen Kontroll-

systems befasst.363 Hierzu zählt auch die Beurteilung wesentlicher den Wert-

minderungstest betreffender Annahmen und Schätzungen (vgl. Wolnizer 

(1995); Beasley et al. (2009)). Die Teilnehmer der Gruppe der erhöhten 

 
363  In Deutschland ist dies in § 107 Abs. 3 des Aktiengesetzes (AktG) geregelt. 
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Prozessrechenschaft bekommen den Hinweis, dass sie von dem seitens des 

Aufsichtsrates eingerichteten Prüfungsausschusses kontaktiert und gebeten 

wurden, den Mitgliedern gegenüber ihren Beurteilungsprozess zu erläutern 

und zu rechtfertigen, der zu ihrer endgültigen Einschätzung über die Notwen-

digkeit einer Wertminderung der ZGE geführt hat (zu ähnlichen Manipulati-

onen in anderen Settings vgl. z. B. Libby et al. (2004); Kim/Trotman (2015)). 

Als zweiter zusätzlicher Rechenschaftsmechanismus werden Eigenschaften 

des bestellten Abschlussprüfers manipuliert. Es wird darauf hingewiesen, 

dass der beauftragte Abschlussprüfer erfahrungsgemäß in Bezug auf den 

Wertminderungstest sehr genau und kompetent ist. Es ist daher bereits ein 

Gespräch geplant, in dem auch dem Abschlussprüfer gegenüber der Beurtei-

lungsprozess, der zu der endgültigen Entscheidung über die Notwendigkeit 

einer Wertminderung der ZGE geführt hat, zu erläutern und zu rechtfertigen 

ist. Für diesen Rechenschaftsmechanismus spricht, dass Abschlussaufsteller 

oftmals mögliche Handlungen des Abschlussprüfers antizipieren und dies 

wiederum Einfluss auf die eigenen kognitiven Anstrengungen nimmt: „Wenn 

sie genau wissen, dass der (Abschlussprüfer; die Verf.) sehr streng ist, dann 

kommt es halt drauf an, (...) auf welche Sachen guckt er sehr streng (...) und 

dann klar, müssen sie darauf reagieren“ (vgl. Ruhnke/Kassebohm (2023),  

S. 39).  

Als dritten zusätzlichen Rechenschaftsmechanismus wird darauf hingewie-

sen, dass der Wertminderungstest des Goodwills – wie schon in den Vorjah-

ren – zu den aktuellen Prüfungsschwerpunkten der nationalen Börsenauf-

sichtsbehörde FFSA gehört. Zudem werden zwei andere fiktive Prüfungs-

schwerpunkte angegeben. Demnach wird vermutet, dass ein solcher Prü-

fungsschwerpunkt eine Präventivwirkung entfaltet und insofern zu erhöhten 

kognitiven Anstrengungen beim Normenanwender sowie zu konservativeren 

Entscheidungen führt. Weiterhin wird die Gruppe der erhöhten Prozessre-

chenschaft abschließend darauf hingewiesen, dass der Entscheidungsprozess 

sorgfältig zu dokumentieren ist. 

Für die Informationssuche erhalten die Teilnehmer inhaltliche Zusammenfas-

sungen der acht Faktoren, einschließlich der Beschreibung ihrer Wirkungs-

richtung. Die Reihenfolge der aufgelisteten Faktoren variiert von Teilnehmer 
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zu Teilnehmer zufällig. Ein Beispiel für einen günstigen und ungünstigen 

Faktor findet sich in Tabelle V-1. Aufgrund der begrenzten Zeit im Experi-

ment haben die Teilnehmer genau vier von den acht Faktoren auszuwählen, 

welche sie im Detail beurteilen und folglich für ihre Entscheidungsfindung 

weiter berücksichtigen möchten. Um die Informationen zu beurteilen, erhal-

ten die Teilnehmer detaillierte Informationen zu den gewählten vier Faktoren. 

Jeder dieser Faktoren ist unter Berücksichtigung der gegebenen Detailinfor-

mationen auf einer Skala von 1 bis 10 daraufhin zu beurteilen, ob die be-

schriebene Auswirkung des Faktors auf die künftigen Cashflows der ZGE 

glaubwürdig, überzeugend und relevant ist (vgl. Tan/Trotman (2018), S. 85). 

Wirkungsrichtung  
 

Informationssuche  Informationsevaluierung 

Günstiger  
Faktor 

Die jüngsten Kampagnen 

von Einzelhändlern zur 

Vermarktung und zum 

Verkauf des Produkts 

über das Internet waren 

von Erfolg gekrönt.  

Dieser Faktor wird sich 

günstig auf die zukünfti-

gen Cashflows der ZGE 

auswirken. 

Viele Einzelhändler haben begonnen, 

das Produkt online zu verkaufen. Der 

Online-Verkauf senkt die Marketing-

kosten, da keine physischen Einzel-

handelsgeschäfte und kein Verkaufs-

personal erforderlich sind. Diese  

Online-Einzelhändler sind in der 

Lage, die Kosteneinsparungen an die 

Kunden weiterzugeben, um den  

Umsatz zu steigern. Zudem ist eine 

Ansprache internationaler Kunden 

möglich. Da es sich beim internatio-

nalen Online-Handel um ein wach-

sendes Marktsegment handelt, wird 

erwartet, dass die zukünftigen Cash-

flows der ZGE steigen. 

Ungünstiger  
Faktor 

Eine neu eingeführte 

Verordnung über persön-

liche medizinische  

Geräte wird die Herstel-

lungskosten erhöhen. 

Dieser Faktor wird sich 

ungünstig auf die zukünf-

tigen Cashflows der ZGE 

auswirken. 

Die zusätzlichen Sicherheitsanforde-

rungen, die von der Aufsichtsbehörde 

für alle persönlichen medizinischen 

Geräte gestellt werden, erhöhen die 

Herstellungskosten des Produkts. Es 

müssen zusätzliche Sicherheitsmerk-

male in das Produkt eingebaut  

werden. Es wird auch erwartet, dass 

sich die Produktion aufgrund der  

zusätzlichen Tests verlangsamen 

wird. All diese Anforderungen  

werden Druck auf die Produktions-

kosten ausüben, was zu einer Verrin-

gerung der zukünftigen Cashflows 

der ZGE führen wird. 

 
Tabelle V-1: Beispiel eines günstigen und ungünstigen Faktors 
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Nachdem die Teilnehmer die vier ausgewählten Faktoren hinsichtlich drei 

vorgegebener Kriterien (glaubwürdig, überzeugend und relevant) beurteilen 

haben, ist eine Einschätzung abzugeben, ob die ZGE wertgemindert werden 

sollte. Sofern (eher) die Notwendigkeit für eine Wertminderung der ZGE ge-

sehen wird, ist im Anschluss vom Teilnehmer zu schätzen, um wie viel Pro-

zent die gesamten Cashflows (Nutzungswert) der ZGE wahrscheinlich unter 

dem Buchwert der ZGE liegen werden. Beispielsweise wäre bei der Auswahl 

von vier ungünstigen Faktoren eine Unterschreitung von bis zu 40 % zu er-

warten. Wenn der Teilnehmer zu der Einschätzung kommt, dass die ZGE 

(eher) nicht wertgemindert werden sollte, ist der Prozentsatz zu schätzen, um 

welchen die gesamten Cashflows (Nutzungswert) der ZGE wahrscheinlich 

über dem Buchwert der ZGE liegen werden. 

Weiterhin sollen die Teilnehmer angeben, welcher der drei zusätzlichen Re-

chenschaftsmechanismen am stärksten auf die Prozessrechenschaft gewirkt 

hat. Zur Auswahl steht der Prüfungsausschuss, der externe Abschlussprüfer, 

die nationale Börsenaufsichtsbehörde FFSA, die Unternehmensleitung sowie 

Kollegen. Die letzten beiden Mechanismen wurden aufgenommen, damit die 

Frage nicht zu offensichtlich auf einen direkten Vergleich der drei manipu-

lierten Rechenschaftsmechanismen abzielt. Die Faktoren sind in zufälliger 

Reihenfolge gelistet und die Antwort ist anhand einer geraden, endpunktbe-

nannten 10er-Skala zu treffen (1 = gar nicht, 10 = sehr stark).  

Abschließend erfolgte eine Kontrollfrage zum inhaltlichen Verständnis der 

Aufgabenstellung, die sich darauf bezieht, ob die Teilnehmer sich gegenüber 

dem Abschlussprüfer und/oder im Prüfungsausschuss zu rechtfertigen haben. 

Teilnehmer, die nicht korrekt geantwortet haben, wurden von der Untersu-

chung ausgeschlossen. Zudem wurde ein Manipulations-Check vorgenom-

men und es wurden demografische Daten erhoben.  

V.3.2 Abhängige Variablen 

Die Verzerrung in der Informationssuche misst die Variable SEARCH, indem 

die Anzahl der ausgewählten Faktoren mit negativen Effekten (solche redu-

zieren den erzielbaren Betrag der ZGE) von der Anzahl der ausgewählten 

Faktoren mit positiven Effekten (solche erhöhen den erzielbaren Betrag der 
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ZGE) abgezogen wird (vgl. u. a. Tan/Trotman (2018), S. 86; Schultze et al. 

(2012), S. 23 f.). Von einer Verzerrung ist dann auszugehen, wenn mehr In-

formationen mit positiven als mit negativen Effekten ausgewählt werden. Die 

Informationssuche ist hingegen ausgewogen, wenn die Anzahl an gewählten 

Informationen mit positiven und negativen Faktoren identisch ist. Die  

Anlage V.1 definiert und erklärt alle Variablen. 

Die zweite abhängige Variable EVAL untersucht die Verzerrung in der In-

formationsevaluierung. Im Rahmen des Experiments haben die Teilnehmer 

die aus ihrer Informationssuche resultierenden vier Faktoren dahingehend zu 

beurteilen, ob die Analyse der Auswirkungen des jeweiligen Faktors auf die 

zukünftigen Cashflows der ZGE als relevant, glaubwürdig und überzeugend 

erachtet wird. Die Kriterien relevant und glaubwürdig ergeben sich auf Basis 

der vom IASB im Conceptual Framework (vgl. IASB Conceptual Frame-

work.2.1) definierten Zielsetzung eines IFRS-Abschlusses, entscheidungs-

nützliche (Finanz-)Informationen zu vermitteln. Entscheidungsnützlichkeit 

ist gegeben, wenn Informationen den fundamentalen qualitativen Merkmalen 

der Relevanz und der glaubwürdigen Darstellung entsprechen (vgl. IASB 

Conceptual Framework.2.6 ff.). Informationen sind dann relevant, wenn sie 

geeignet sind, die ökonomischen Entscheidungen der Abschlussadressaten zu 

beeinflussen. Informationen sind glaubwürdig dargestellt, wenn die Darstel-

lung vollständig, fehlerfrei und neutral ist (vgl. IASB Conceptual Frame-

work.2.13). Das dritte im Experiment verwendete Kriterium (überzeugend) 

zielt auf den Grundsatz der Neutralität als Unteraspekt des Erfordernisses der 

glaubwürdigen Darstellung ab. Neutralität ist gewährleistet, wenn die Aus-

wahl oder Darstellung der Informationen nicht auf eine einseitige Beeinflus-

sung von Entscheidungen der Abschlussadressaten abzielt (vgl. IASB Con-

ceptual Framework.2.15). Psychologische Studien erklären eine verzerrte und 

demnach nicht neutrale Informationsevaluierung des Entscheidungsträgers 

mittels seiner Einschätzung, ob die Informationen überzeugend sind (vgl. u. 

a. Lord/Ross/Lepper (1979), S. 2101 f.). Für die Beurteilung der drei Kriterien 

glaubwürdig, überzeugend und relevant wird Tan/Trotman (2018) folgend je-

weils eine gerade 10er-Skala eingesetzt (1 = stimme überhaupt nicht zu,  
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5 = stimme eher nicht zu, 6 = stimme eher zu, 10 = stimme voll zu) und folglich 

auf einen Skalenmittelpunkt verzichtet.  

Die Messung einer Verzerrung in der Informationsevaluierung erfolgt durch 

einen Vergleich des Antwortverhaltens der Teilnehmer der normalen und er-

höhten Prozessrechenschaftsgruppe mit einer Benchmark-Gruppe (hierzu z. 

B. Schultze et al. (2012), S. 25; Kim/Trotman (2015), S. 1027). Die Fallstudie 

für die Benchmark-Gruppe entspricht der des eigentlichen Experimentes, ent-

hält jedoch keinen Hinweis, dass eine Wertminderung des Goodwills auf-

grund einer negativen Kapitalmarktreaktion vermieden werden soll (kogni-

tive Dissonanz Trigger) und es erfolgt keine Manipulation im Hinblick auf 

die Prozessrechenschaft (keine Angaben zu den drei zusätzlichen Rechen-

schaftsmechanismen). Um eine neutrale Benchmark-Bewertung zu erhalten, 

durchlaufen die Teilnehmer der Benchmark-Gruppe keine Informationssu-

che, sondern beurteilen alle acht Faktoren hinsichtlich der drei vorgegebenen 

Kriterien. Die Reihenfolge der acht Faktoren ist dabei zufällig (ähnlich 

Tan/Trotman (2018), S. 84 ff.). 

Um die Verzerrung in der Informationsevaluierung EVAL zu messen, wird 

zunächst für jedes der drei Kriterien (i) eine Verzerrung in der Informations-

evaluierung bestimmt (EVALi). Hierfür wird die Differenz der Antwort des 

Teilnehmers der normalen bzw. erhöhten Prozessrechenschaftsgruppe zu der 

durchschnittlichen Antwort der Benchmark-Gruppe für jeden in der Informa-

tionssuche ausgewählten Faktor ermittelt. Die Differenzen der von dem Teil-

nehmer in der Informationssuche ausgewählten günstigen Faktoren werden 

addiert und die der ausgewählten ungünstigen Faktoren subtrahiert. Anschlie-

ßend wird die ungewichtete Indexvariable EVAL konstruiert, welche sich als 

Summe der Einzelverzerrungen in Bezug auf die Kriterien (EVALi) geteilt 

durch die Anzahl der Kriterien berechnet. Die Verzerrungen in der Informa-

tionsevaluierung je Kriterium werden in einer Indexvariable zusammenge-

fasst.364 Von einer Verzerrung in der Informationsevaluierung ist bei Werten 

signifikant größer null auszugehen, da ein positiver Gesamtwert auf eine 

 
364  Hierfür spricht, dass die Verzerrungen in der Informationsevaluierung je Kriterium so-

wohl in anderen als auch in der eigenen Studie ein hohes Maß an interner Konsistenz 
zeigen. Siehe hierzu Tan/Trotman (2018), S. 88; Schultze et al. (2012), S. 25 sowie  
Abschnitt V.4.4. 
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begünstigende Evaluierung der Faktoren hindeutet, die keine Wertminderung 

unterstützen (vgl. Tan/Trotman (2018), S. 86). 

 
"#$%! 	 = 

					 ( )$*+,-.+	/#$!%&$'($) −	Æ	$*+,-.+	/*$&+'(,)-./)011$1	
,023$4ä'%6$
30̈&26!3$
8,-69)$&

 

 −	 ( )$*+,-.+	/#$!%&$'($) −	Æ	$*+,-.+	/*$&+'(,)-./)011$1	
,023$4ä'%6$
0&30̈&26!3$
8,-69)$&

 

2/+	/ = 34567,6̈.9/3, 6̈7;.<;63;*9	6*9	.;4;=5*+ 
 

"#$% = 	"#$%3%,0:40̈);!3 + "#$%0̈:$)<$03$&; + "#$%)$%$=,&63  

Die dritte abhängige Variable IMPAIR steht für die Einschätzung des Teil-

nehmers, ob eine Wertminderung vorgenommen werden sollte. Die Variable 

wird Tan/Trotman (2018) folgend mittels einer geraden 10er-Skala gemes-

sen, indem nach der Zustimmung zu einer Wertminderung im laufenden Ge-

schäftsjahr gefragt wird (1 = stimme überhaupt nicht zu, 5 = stimme eher nicht 

zu, 6 = stimme eher zu, 10 = stimme voll zu). Die vierte abhängige Variable 

DIFFERENCE misst die Einschätzung des Teilnehmers, mit welchem Pro-

zentsatz der erzielbare Betrag der ZGE unter/über dem Buchwert liegt. Die 

gewählte Intervallskalierung [–40; 40] entspricht dem maximalen kumulier-

ten Einfluss der gewählten Faktoren, mit welchen der erzielbare Betrag der 

ZGE unter bzw. über dem Buchwert liegen kann. 

V.3.3 Teilnehmer  

Um die externe Validität des Experiments sicherzustellen, wurden acht Pre-

tests durchgeführt, welche zu geringfügigen Änderungen führten. Der Teil-

nehmerkreis setzte sich aus Abschlussaufstellern, Unternehmensberatern und 

wissenschaftlichen Mitarbeitern mit einschlägiger Erfahrung zusammen.365 

Potenzielle Teilnehmer wurden vor allem über Aufrufe in Accounting- und 

Alumni Newslettern von Prüfungs- und Beratungsgesellschaften, beruflichen 

 
365  Die ethische Freigabe für diese Untersuchung erfolgte am 09.08.2022 durch die unab-

hängige German Association for Experimental Economic Research, Zertifikat Nr. 
wLSu6MCk. 
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Netzwerken sowie über E-Mail-Verteiler von normensetzenden Institutionen 

angesprochen. Die Durchführung des Experiments erfolgte in digitaler Form 

über LABVANCED366 im Zeitraum von November 2022 bis Februar 2023. 

Von den 134 Rückläufern wurden 17 Teilnehmer von der Untersuchung aus-

geschlossen, da sie die Fallstudie nicht vollständig bearbeiteten, 23 Teilneh-

mer aufgrund einer falsch beantworteten Kontrollfrage zum inhaltlichen Ver-

ständnis der Aufgabenstellung, zwei Teilnehmer durch eine niedrige Selbst-

einschätzung367 ihres Erfahrungsstands zum Wertminderungstest des Good-

wills und zwei Teilnehmer, da ihre Bearbeitungsdauer eine Unterbrechung 

der Bearbeitung der Fallstudie erkennen ließ.368 Damit ergibt sich eine finale 

Untersuchungsstichprobe von 90 Teilnehmern. Von diesen haben 34 Teilneh-

mer die Fallstudie unter der Bedingung der normalen Prozessrechenschaft, 36 

Teilnehmer unter der Bedingung der erhöhten Prozessrechenschaft und 20 die 

Fallstudie der Benchmark-Gruppe bearbeitet.369 Von den Teilnehmern gehö-

ren 54,4 % der Berufsgruppe der Abschlussaufsteller und 45,6 % der Unter-

nehmensberater zu. Der Anteil der männlichen Teilnehmer beträgt 80,0 %. 

Indizien für eine mögliche Verzerrung durch Antwortausfälle (non-response 

bias) finden sich nicht. Anhand von Mittelwert- und Mediantests waren keine 

statistisch signifikanten Unterschiede der erfassten Variablen zwischen den 

ersten 25 bzw. 30 und den letzten 25 bzw. 30 Teilnehmern der Manipulati-

onsgruppen feststellbar (siehe Anlage V.3 und V.4).  

Die Teilnehmer sind sehr erfahren und weisen eine allgemeine Rechnungsle-

gungserfahrung von durchschnittlich 13,8 Jahren auf (Median = 12,0). Der 

durchschnittliche Erfahrungsgrad in Bezug auf den Wertminderungstest 

wurde mit 8,5 (Median = 9,0) von maximal 10 Punkten angegeben. In Bezug 

auf die demografischen Merkmale der Teilnehmer zeigen sich auf Basis von 

ANOVAs und Kruskal-Wallis-Tests keine statistisch signifikanten 

 
366  Für weitere Informationen hierzu siehe https://www.labvanced.com (Stand: 

23.01.2023). 
367  Diese Teilnehmer gaben ihren Erfahrungswert mit 1 und 2 von maximal 10 Punkten an. 
368  Die Bearbeitungszeit lag jeweils bei über drei Stunden.  
369  Die Teilnehmerzahlen je Gruppe sind vergleichbar mit anderen Forschungsarbeiten in 

diesem Bereich, vgl. etwa Tan/Trotman 2018, S. 83 (durchschnittliche Gruppen- 
größe = 25; Benchmark-Gruppe = 15) und Schultze et al. (2012), S. 25 (durchschnittli-
che Gruppengröße = 41; Benchmark-Gruppe = 20).  
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Unterschiede zwischen der Benchmark-, der normalen Prozessrechenschaft- 

und der erhöhten Prozessrechenschaft-Gruppe (siehe Anlage V.5). 

V.4 Ergebnisse 

V.4.1 Manipulations-Check und statistische Tests 

Um zu zeigen, dass die Manipulation der Prozessrechenschaft wirksam war, 

erfolgte ein Manipulations-Check: „Wie verantwortlich fühlen Sie sich per-

sönlich in Bezug auf den Prozess der Entscheidungsfindung beim Wertmin-

derungstest der Fallstudie?“370 Die signifikant höhere wahrgenommene Pro-

zessrechenschaft bei erhöhter im Vergleich zur normalen Rechenschaft belegt 

ein einseitiger t-Test (t = 9,45; p = 0,0000).371 Dies spricht für eine erfolgrei-

che Manipulation der Prozessrechenschaft.  

Die Anwendung nachfolgender t-Tests erfolgt unter der Annahme, dass die 

Teilnehmer die Abstände zwischen den Skalenwerten gleich interpretieren 

und die Daten der Variable zur Wertminderungsentscheidung (IMPAIR) und 

empfundenen Prozessrechenschaft (ACCOUNT) insofern intervallskaliert 

sind (für ein identisches Vorgehen siehe etwa Tan/Trotman (2018), S. 87; 

Schultze et al. (2012)). Da zudem in wenigen Fällen keine Normalverteilung 

in den Untersuchungsgruppen gegeben ist, wird zusätzlich der nicht-paramet-

rische Mann-Whitney-U-Test durchgeführt. Gleichwohl zeigen verschiedene 

Studien, dass der t-Test für unabhängige Stichproben relativ robust gegenüber 

Verletzungen der Normalverteilungsannahme ist (vgl. u. a. Rasch/Guiard 

(2004); Pagano (2010); Wilcox (2012)). Da die für die Durchführung der  

ANOVA erforderliche Varianzhomogenität nur für die Variable EVAL nicht 

gegeben ist,372 werden die Ergebnisse der Varianzanalysen in Abschnitt V.4.6 

mittels multivariater Regressionsmodelle überprüft, welche robust gegenüber 

Verletzungen der Varianzhomogenitätsannahme sind (vgl. Mitchell (2015)).  

 
370  Die Teilnehmer treffen eine Einschätzung unter Verwendung einer geraden, endpunkt-

benannten 10er-Skala (1 = überhaupt nicht verantwortlich, 10 = voll verantwortlich). 
Vgl. ähnlich z. B. De Dreu et al. (2005), S. 349.  

371  Die Anwendung des t-Tests unterstellt, dass die Abstände zwischen den Skalenwerten 
gleich interpretiert werden. Zusätzlich wurde der nicht-parametrische Mann-Whitney-
U-Test gerechnet, der die Ergebnisse des t-Tests bestätigt (z = 6,82; p = 0,0000). 

372  Die Annahme der Varianzhomogenität mittels des Varianz-Tests nach Levene (1960) 
überprüft. Für die Variable EVAL beträgt der p-Wert des Levene-Tests 0,08. 
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V.4.2 Wertminderungsentscheidung 

Tabelle V-2 zeigt in Panel A die univariaten Ergebnisse in Bezug auf die 

Wertminderungsentscheidung (IMPAIR). Dabei erachten die Teilnehmer un-

ter der Bedingung der normalen Prozessrechenschaft eine Wertminderung im 

Vergleich zu einer erhöhten Prozessrechenschaft eher nicht als notwendig 

(Mittelwert 5,0 vs. 7,3). Auf Basis der Durchführung eines einseitigen t-Tests 

zeigt sich, dass dieser identifizierte Unterschied in der Wertminderungsent-

scheidung zwischen den Versuchsgruppen signifikant ist (t = 5,38;  

p = 0,0000). 

Die Benchmark-Gruppe war im Unterschied zu den Versuchsgruppen der 

normalen und erhöhten Prozessrechenschaft im Rahmen der Fallstudie kei-

nem Trigger für eine kognitive Dissonanz ausgesetzt. Für die Benchmark-

Gruppe wurde demnach eine neutrale Entscheidungssituation unterstellt, wel-

che nunmehr vergleichend herangezogen werden kann. Während die Wert-

minderungsentscheidung bei normaler Prozessrechenschaft signifikant unter-

schiedlich zur neutralen Benchmark-Gruppe ist (t = 4,40; p = 0,0001, zwei-

seitig), zeigt sich eine Annäherung der Wertminderungsentscheidung der 

Versuchsgruppe der erhöhten Prozessrechenschaft (Mittelwert = 7,3;  

Median = 7,5) zu jener der neutralen Benchmark-Gruppe (Mittelwert = 7,3; 

Median = 7,0). Insofern schätzen die Teilnehmer der erhöhten Prozessrechen-

schaft trotz des im Rahmen der Fallstudie induzierten Triggers für eine kog-

nitive Dissonanz die Notwendigkeit für eine Wertminderung nicht signifikant 

unterschiedlich als die neutrale Benchmark-Gruppe ein (t = 0,05; p = 0,95, 

zweiseitig). Dies deutet darauf hin, dass eine erhöhte Prozessrechenschaft 

mögliche kognitive Verzerrungen einer normalen Prozessrechenschaft abmil-

dert und dieser Rechenschaftsmechanismus insofern geeignet sein könnte, die 

Entscheidungsqualität der Wertminderungsentscheidung zu verbessern (siehe 

auch Rentfro (2007)). 
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Panel A: Deskriptive Statistik 

  

Normale 
Prozessrechenschaft  

Erhöhte 
Prozessrechenschaft 

 Vergleich a 

IMPAIR 
 

Durch- 
schnitt 

 Median  Durch- 
schnitt 

 Median  Durch-
schnitt 

 Median 

             

Abschlussaufsteller  3,84  4,00  6,58  7,00  2,74***  3,00*** 
 

 (σ = 1,57; n = 19)   (σ = 1,64; n = 19)  (σ = 2,11; n = 38) 
             

Unternehmensberater  6,47  7,00  8,06  8,00  1,59***  1,00*** 
  (σ = 1,46; n = 15)   (σ = 0,90; n = 17)  (σ = 1,42; n = 32) 
             

Gesamt  
 

5,00  5,00  7,28  7,50  2,28***  2,50*** 
 

 
(σ = 2,00; n = 34)   (σ = 1,52; n = 36)  (σ = 2,09; n = 70) 

                          
a Ein einseitiger t-Test (zweiseitiger Mann-Whitney-U-Test) wird verwendet, um den statistischen Un-
terschied zwischen dem Mittelwert (Median) der Antworten der normalen und erhöhten Prozessre-
chenschaftsgruppe zu testen. In Bezug auf die Mittelwertvergleiche wird die Annahme der Varianz-
homogenität mittels des Varianz-Tests nach Levene (1960) überprüft. Bei Vorliegen einer Varianzhe-
terogenität wird der t-Test mit ungleichen Varianzen berechnet. *, **, *** zeigt eine Signifikanz auf dem 
10 %, 5 % und 1 % Niveau. 
 

Panel B: ANOVA Ergebnisse 

Faktor 
 

df 
 

Mittel der 
Quadrate  

F-Statistik 
 

p-Wert 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Model  3  56,04  27,23  0,0000 
 

 
       

Prozessrechenschaft  1  81,21  39,46  0,0000 

Berufsgruppe  1  73,01  35,47  0,0000 

Prozessrechenschaft × Berufsgruppe   1  5,68  2,76  0,1014 
 

 
       

Residual  66  2,06     

 
Tabelle V-2: Deskriptive Statistik und ANOVA Ergebnisse zur Wertminde-
rungsentscheidung 

Da die deskriptiven Ergebnisse auf ein unterschiedliches Verhalten von Un-

ternehmensberatern und Abschlussaufstellern hinweisen, werden die Wert-

minderungsentscheidungen zusätzlich in Abhängigkeit von der Berufsgruppe 

analysiert. Um diesen Unterschied weiter zu untersuchen, wird eine zweifak-

torielle Varianzanalyse (2 x 2 ANOVA) durchgeführt, wobei die Prozessre-

chenschaft und Berufsgruppe die unabhängigen Variablen darstellen. Die Er-

gebnisse der ANOVA stellt Tabelle V-2 in Panel B dar. Der Haupteffekt der 

variierenden Prozessrechenschaft ist weiterhin signifikant (F = 39,46;  
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p = 0,0000), was H1 stützt, dass eine erhöhte Prozessrechenschaft die Wahr-

scheinlichkeit für eine Wertminderung des Goodwills steigert. In Bezug auf 

die Berufsgruppe treffen Unternehmensberater unabhängig von der Prozess-

rechenschaft ihre Wertminderungsentscheidung konservativer (F = 35,47;  

p = 0,0000). Die Interaktion zwischen der Prozessrechenschaft und der Be-

rufsgruppe ist nicht signifikant.  

Einen Erklärungsansatz für im Vergleich zur neutralen Benchmark-Gruppe 

signifikant verzerrte Wertminderungsentscheidung der Abschlussaufsteller 

bei normaler Prozessrechenschaft bietet der folgende zweistufige  

Ansatz: Hiernach bestehen für das Management auf den höheren Hierarchie-

ebenen opportunistische Anreize zur Vermeidung einer Wertminderung des 

Goodwills. Beispielsweise könnten motivationale Verzerrungen in der Infor-

mationsverarbeitung durch eine Verdeckung des Misserfolgs einer vergange-

nen Unternehmensakquisition, an welcher das Management beteiligt war, 

durch vergütungsbedingte Anreize oder durch die Vermeidung einer negati-

ven Kapitalmarktreaktion begründet sein. Diese Anreize zur Vermeidung ei-

ner Wertminderung könnte das Management durch die Ausübung von Druck 

auf mit Durchführung des Tests beauftragte Personen niedrigerer Hierarchie-

ebenen weitergeben, die diesem Druck möglicherweise nachgeben, um ihren 

beruflichen Aufstieg im Unternehmen nicht zu gefährden.  

Das eher konservativere Verhalten der Unternehmensberater (in einem ande-

ren Kontext siehe Gietzmann/Wang (2020)) könnte auf verschiedene Fakto-

ren zurückzuführen sein. Verfügt der Unternehmensberater über ein Portfolio 

von Mandanten, dürfte der Berater finanziell weniger stark von einem einzel-

nen Mandanten abhängen (im Vergleich zu den finanziellen Abhängigkeiten 

des Managements vom bilanzierenden Unternehmen). Zudem dürfte der Be-

rater eine zu optimistische Bewertung eher vermeiden, weil er die Eintritts-

wahrscheinlichkeit von möglichen Schadenersatzzahlungen oder Reputati-

onsschäden eher überschätzt (probability weighting) und empfindlich auf ihre 

negativen finanziellen Auswirkungen reagiert (loss aversion).373 Diese 

 
373  Dieses Verhalten steht im Einklang mit der prospect theory, wonach u. a. Verluste deut-

lich stärker empfunden werden als Gewinne und unwahrscheinlichen Ereignissen ein zu 
hohes Gewicht beigemessen wird. Vgl. hierzu Tversky/Kahneman (1992).  
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Risiken wiegen vermutlich stärker als das Risiko des Verlustes eines Man-

danten, sofern der Berater den Wünschen dieses Mandanten (Vermeidung ei-

ner Wertminderung) unzulässigerweise nicht nachkommt. Weiterhin bietet 

der ressourcenbasierte Ansatz eine Erklärung für das konservativere Verhal-

ten des Beraters. Kernaussage ist, dass sich nachhaltige Wettbewerbsvorteile 

aus den unternehmensspezifischen Ressourcen und Fähigkeiten ableiten las-

sen (vgl. z. B. Wernerfelt (1984); Barney (1991)). Hier lässt sich argumentie-

ren, dass ein Berater aufgrund der vorhandenen Spezialexpertise über ein bes-

seres Branchen- und Bewertungswissen verfügt und hierdurch anspruchsvol-

lere Bewertungsmethoden anwendet, die zu Ergebnissen führen, die mit we-

niger Ermessensspielräumen einhergehen als eher pauschale Schätzungen (z. 

B. keine pauschale Schätzung des Wachstumsabschlags im Terminal Value).  

V.4.3 Verzerrung in der Informationssuche 

Hinsichtlich einer möglichen Verzerrung in der Informationssuche  

(SEARCH) zeigt Tabelle V-3 in Panel A schwach positive Mittelwerte bei 

beiden Versuchsgruppen. Insofern wählten die Teilnehmer marginal mehr In-

formationen aus, die gegen eine Wertminderung sprechen („günstige“ Fakto-

ren), als Informationen, die eine Wertminderung begründen („ungünstige“ 

Faktoren). Allerdings sind die Ergebnisse nur bei schwacher Prozessrechen-

schaft schwach signifikant (t = 1,43; p = 0,08).  

Die zweifaktorielle ANOVA zeigt in Tabelle V-3 in Panel B keinen signifi-

kanten Haupteffekt der variierenden Prozessrechenschaft auf die Verzerrung 

in der Informationssuche (F = 0,57; p = 0,45). Auch wenn der Mittelwert sich 

bei erhöhter Prozessrechenschaft von 0,35 auf 0,06 reduziert, lässt sich H2a 

insgesamt nicht stützen.  

Gleichwohl zeigt sich ein statistisch signifikanter Haupteffekt der Berufs-

gruppe (F = 13,63; p = 0,0005). Dieses Ergebnis deutet auf eine Neigung von 

Unternehmensberatern zu einer konservativeren Informationssuche hin, d. h. 

sie suchen häufiger Informationen, die eine Wertminderung begründen. Der 

schwach signifikante Interaktionseffekt zwischen der Prozessrechenschaft 

und der Berufsgruppe (F = 3,20; p = 0,08) zeigt in Zusammenhang mit den 

deskriptiven Ergebnissen, dass ihre Suche unabhängig vom Ausmaß der 
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Prozessrechenschaft konservativer ist. Wie bereits in Bezug auf die Wertmin-

derungsentscheidung in Abschnitt V.4.2 ausgeführt, könnte die Begründung 

ihres konservativeren Vorgehens über geringere finanzielle Abhängigkeiten, 

Implikationen der prospect theory und den ressourcenbasierten Ansatz zu-

rückzuführen sein.  

Eine zu konservative Informationssuche könnte einen Verstoß gegen das Er-

fordernis der Neutralität gemäß IASB Conceptual Framework.2.15 und IAS 

8.10biii darstellen. Da sich die Mittelwerte in der Informationssuche der Un-

ternehmensberater bei normaler und erhöhter Prozessrechenschaft nicht sig-

nifikant von der neutralen Null unterscheiden (t = –1,46; p = 0,16 und  

t = –1,00; p = 0,33), scheint ihre Informationssuche zwar tendenziell konser-

vativ, aber dennoch neutral i. S. der Erfordernisse der Rechnungslegungsnor-

men zu sein. Dagegen suchen Abschlussaufsteller bei normaler Prozessre-

chenschaft häufiger gegen eine Wertminderung sprechende Informationen, 

was für einen Verstoß gegen das Erfordernis der Neutralität spricht. Diese 

Verzerrung lässt sich durch eine erhöhte Prozessrechenschaft signifikant ab-

mildern (t = –1,87; p = 0,04). 
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Panel A: Deskriptive Statistik  

  

Normale 
Prozessrechenschaft  

Erhöhte 
Prozessrechenschaft 

 Vergleich a 

SEARCH 

 

Durch- 
schnitt b 

 Median  Durch- 
schnitt b 

 Median  Durch-
schnitt 

 Median 

  
           

Abschlussaufsteller  1,05***  2,00  0,32  0,00  –0,73**  –2,00 
 

 (σ = 1,03; n = 19)  (σ = 1,38; n = 19)  (σ = 1,25; n = 38) 
 

 
           

Unternehmensberater  –0,53  0,00  –0,24  0,00  0,29  0,00 
   (σ = 1,41; n = 15)  (σ = 0,97; n = 17)  (σ = 1,18; n = 32) 
             

Gesamt  
 

0,35*  0,00  0,06  0,00  –0,29  0,00 
 

 
(σ = 1,43; n = 34)   (σ = 1,22; n = 36)  (σ = 1,33; n = 70) 

                          
a Ein einseitiger t-Test (zweiseitiger Mann-Whitney-U-Test) wird verwendet, um den statistischen Un-
terschied zwischen dem Mittelwert (Median) der Antworten der normalen und erhöhten Prozessrechen-
schaftsgruppe zu testen.  
b Bei positiven Mittelwerten zeigen die Signifikanzniveaus an, dass der Mittelwert der Antworten zur 
Verzerrung der Informationssuche (SEARCH) signifikant größer als die neutrale Null ist (einseitiger  
t-Test). Negative Mittelwerte entsprechen nicht der Erwartungshaltung einer positiven Verzerrung auf-
grund der induzierten kognitiven Dissonanz. Bei negativen Mittelwerten zeigen die Signifikanzniveaus 
daher an, dass sich der Mittelwert der Antworten signifikant von der neutralen Null unterscheidet (zwei-
seitiger t-Test).  
In Bezug auf die Mittelwertvergleiche wird die Annahme der Varianzhomogenität mittels des Varianz-
Tests nach Levene (1960) überprüft. Bei Vorliegen einer Varianzheterogenität wird der t-Test mit un-
gleichen Varianzen berechnet.  
*, **, *** zeigt eine Signifikanz auf dem 10 %, 5 % und 1 % Niveau. 
 
Panel B: ANOVA Ergebnisse 

Faktor 
 

df 
 

Mittel der 
Quadrate 

 
F-Statistik 

 
p-Wert 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Model  3  8,45  5,82  0,0014 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Prozessrechenschaft  1  0,83  0,57  0,4511 

Berufsgruppe  1  19,79  13,63  0,0005 

Prozessrechenschaft × Berufsgruppe   1  4,64  3,20  0,0784 
 

        

Residual  66  1,45  
 

 
 

 
Tabelle V-3: Deskriptive Statistik und ANOVA Ergebnisse zur Verzerrung in 
der Informationssuche 
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V.4.4 Verzerrung in der Informationsevaluierung 

Für die Messung der Verzerrung in der Informationsevaluierung (EVAL) 

wurde ein Indexvariable verwendet, da die drei für die Evaluierung herange-

zogenen Kriterien (glaubwürdig, überzeugend und relevant) ein hohes Maß 

an interner Konsistenz zeigen (Cronbachs Alpha Koeffizient = 0,83). Die 

diesbezüglichen Ergebnisse stellt Tabelle V-4 in Panel A dar.  

Ein positiver Mittelwert steht inhaltlich für eine Verzerrung in der Informati-

onsevaluierung zugunsten der Vermeidung einer Wertminderung, indem der 

Teilnehmer günstige (ungünstige) Faktoren, die den erzielbaren Betrag der 

ZGE erhöhen (verringern), hinsichtlich der drei Kriterien verglichen zu den 

durchschnittlichen Antworten der Benchmark-Gruppe höher (niedriger) be-

wertete. Der bei normaler Prozessrechenschaft festgestellte positive Mittel-

wert (1,41) ist signifikant größer als die neutrale Null (t = 3,22; p = 0,0014). 

Demnach ist die Informationsevaluierung in diesem Fall verzerrt (siehe 

Tan/Trotman (2018), S. 87 f.; Schultze et al. (2012)). Dagegen ist bei erhöhter 

Prozessrechenschaft keine signifikante Verzerrung feststellbar (t = –0,78;  

p = 0,44).374 Ein Vergleich zwischen den Manipulationsgruppen lässt eine  

signifikant geringere Verzerrung in der Informationsevaluierung unter der 

Bedingung der erhöhten Prozessrechenschaft erkennen (t = –2,95;  

p = 0,0022).  

Die Ergebnisse der ANOVA zeigen in Panel B einen signifikanten Hauptef-

fekt der Prozessrechenschaft (F = 8,18; p = 0,0057) und stützen insofern H2b, 

wonach eine erhöhte Prozessrechenschaft die Verzerrung der Informationse-

valuierung verringert.  

Die ANOVA belegt weiterhin einen signifikanten Haupteffekt der Berufs-

gruppe (F = 6,79; p = 0,0113) sowie auch einen signifikanten Interaktionsef-

fekt mit der Prozessrechenschaft (F = 5,86; p = 0,0183). Demnach zeigen 

Abschlussaufsteller eine signifikant verzerrte Informationsevaluierung bei 

normaler Prozessrechenschaft (t = 4,28; p = 0,0002). Diese lässt sich durch 

 
374  Da der Mittelwert bei erhöhter Prozessrechenschaft entgegen der Erwartungshaltung 

negativ ist, wird ein zweiseitiger t-Test durchgeführt, um die Signifikanz des Unter-
schieds zur neutralen Null zu testen.  
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eine Erhöhung der Prozessrechenschaft signifikant abmildern (t = –3,27;  

p = 0,0012), so dass ihre Informationsevaluierung dann nicht mehr signifikant 

unterschiedlich zur Evaluierung der neutralen Benchmark-Gruppe ist  

(t = –0,40; p = 0,69). Hingegen weisen die Unternehmensberater unter der 

normalen sowie erhöhten Prozessrechenschaft keine signifikante Verzerrung 

in der Informationsevaluierung auf, sondern zeigen stets eine konservativere 

Informationsevaluierung (so auch die Ergebnisse zur Wertminderungsent-

scheidung und Informationssuche in den Abschnitten V.4.2 und V.4.3). Dem-

nach dürfte die Unterstützung von H2b auf eine Verringerung der Verzerrung 

in der Informationsevaluierung der Abschlussaufsteller zurückzuführen sein. 
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Panel A: Deskriptive Statistik  

  

Normale 
Prozessrechenschaft  

Erhöhte 
Prozessrechenschaft 

 Vergleich a 

EVAL 
 

Durch- 
schnitt b 

 Median  Durch- 
schnitt b 

 Median  Durch-
schnitt 

 Median 

             

Abschlussaufsteller  2,62***  2,80  –0,25  –0,27  –2,87***  –3,07*** 
 

 (σ = 2,67; n = 19)  (σ = 2,74; n = 19)  (σ = 3,03; n = 38) 
             

Unternehmensberater  –0,12  –0,66  –0,35  –0,07  –0,23  0,59 
 

 (σ = 1,32; n = 15)  (σ = 1,78; n = 17)  (σ = 1,56; n = 32) 
             

Gesamt  1,41***  1,24  –0,30  –0,26  –1,71***  –1,50** 
 

 (σ = 2,55; n = 34)  (σ = 2,31; n = 36)  (σ = 2,56; n = 70) 
             
a Ein einseitiger t-Test (zweiseitiger Mann-Whitney-U-Test) wird verwendet, um den statistischen Un-
terschied zwischen dem Mittelwert (Median) der Antworten der normalen und erhöhten Prozessrechen-
schaftsgruppe zu testen.  
b Bei positiven Mittelwerten zeigen die Signifikanzniveaus an, dass der Mittelwert der Antworten zur 
Verzerrung der Informationsevaluierung (EVAL) signifikant größer als die neutrale Null, ermittelt 
durch die Benchmark-Gruppe, ist (einseitiger t-Test). Negative Mittelwerte entsprechen nicht der Er-
wartungshaltung einer positiven Verzerrung aufgrund der induzierten kognitiven Dissonanz. Bei nega-
tiven Mittelwerten zeigen die Signifikanzniveaus daher an, dass sich der Mittelwert der Antworten 
signifikant von der neutralen Null unterscheidet (zweiseitiger t-Test). 
In Bezug auf die Mittelwertvergleiche wird die Annahme der Varianzhomogenität mittels des Varianz-
Tests nach Levene (1960) überprüft. Bei Vorliegen einer Varianzheterogenität wird der t-Test mit un-
gleichen Varianzen berechnet.  
*, **, *** zeigt eine Signifikanz auf dem 10 %, 5 % und 1 % Niveau. 
 

Panel B: ANOVA Ergebnisse 

Faktor 
 

df 
 

Mittel der 
Quadrate 

 
F-Statistik 

 
p-Wert 

  
 

 
 

 
 

 
 

Model  3  38,05  7,42  0,0002 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Prozessrechenschaft  1  41,97  8,18  0,0057 

Berufsgruppe  1  34,86  6,79  0,0113 

Prozessrechenschaft × Berufsgruppe   1  30,05  5,86  0,0183 

         

Residual  66  5,13  
 

 
 

 
Tabelle V-4: Deskriptive Statistik und ANOVA Ergebnisse zur Verzerrung in 
der Informationsevaluierung 
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V.4.5 Prozessrechenschaftsmechanismen 

Die bisherigen Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass sich eine er-

höhte Prozessrechenschaft positiv auf die Entscheidungsfindung beim Wert-

minderungstest auswirken kann. Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, 

welche spezifischen Rechenschaftsmechanismen zu der wahrgenommenen 

erhöhten Prozessrechenschaft beitragen. Daher wurden die Teilnehmer der 

Studie gebeten, die Ursache für ihre wahrgenommene Prozessrechenschaft zu 

beurteilen. Zur Auswahl standen (1) ein in Bezug auf den Wertminderungs-

test besonders kompetenter und strenger Abschlussprüfer, (2) der Prüfungs-

ausschuss, (3) die nationale Börsenaufsichtsbehörde FFSA, (4) die Unterneh-

mensleitung, (5) Kollegen und (6) zu spezifizierende sonstige Ursachen.  

Die Tabelle V-5 zeigt deskriptiv sowie mittels eines zweiseitigen t-Tests und 

Mann-Whitney-U-Tests die unterschiedliche Wahrnehmung in den Manipu-

lationsgruppen. Die Teilnehmer mit erhöhter Prozessrechenschaft bewerteten 

ihre wahrgenommene Prozessrechenschaft für alle fünf vorgegebenen Me-

chanismen höher. Statistisch signifikante Unterschiede ergeben sich lediglich 

bei den drei in der Fallstudie explizit zur Erhöhung der Prozessrechenschaft 

eingesetzten Mechanismen. Der größte signifikante Zuwachs ergibt sich in 

Bezug auf die Prozessrechenschaft gegenüber dem Prüfungsausschuss von 

einem Mittelwert von 4,03 in der Gruppe mit normaler Prozessrechenschaft 

auf 7,92 unter erhöhter Prozessrechenschaft. Unterschiede zwischen den Un-

ternehmensberatern und Abschlussaufstellern bestehen kaum.  

Der zweitgrößte signifikante Unterschied betrifft die Festlegung des Wert-

minderungstests des Goodwills als Prüfungsschwerpunkt der nationalen Bör-

senaufsichtsbehörde, mit einem Mittelwert von 4,03 unter der Bedingung der 

normalen und einem Mittelwert von 6,53 in der Gruppe der erhöhten Prozess-

rechenschaft. Dieser Zuwachs zwischen den Manipulationsgruppen ist unab-

hängig der Berufsgruppe beobachtbar. Gleichwohl bewerten die Unterneh-

mensberater den Prüfungsschwerpunkt der nationalen Börsenaufsichtsbe-

hörde als Ursache der Prozessrechenschaft grundsätzlich durchschnittlich hö-

her (normal = 4,80 und erhöht = 7,53) als die Abschlussaufsteller (normal = 

3,42 und erhöht = 5,63). Statistisch signifikant ist zudem der Unterschied hin-

sichtlich des Abschlussprüfers (Mittelwert = 6,12 vs. 7,53). Dabei wird der 
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bestellte Abschlussprüfer unabhängig seiner Strenge und Kompetenz in Be-

zug auf den Wertminderungstest als ein hoch wirksamer Rechenschaftsme-

chanismus wahrgenommen. Dies gilt im Vergleich zu den Unternehmensbe-

ratern (normal = 4,93 und erhöht = 6,94) insbesondere für die Abschlussauf-

steller (normal = 7,05 und erhöht = 8,05). 

  

Normale 
Prozessrechenschaft  

Erhöhte 
Prozessrechenschaft  Vergleich a 

ACCOUNTi 

 

Durch- 
schnitt 

 Median  Durch- 
schnitt 

 Median  Durch-
schnitt 

 Median 

 
 

           

Abschlussprüfer  6,12  7,00  7,53  8,00  1,41***  1,00*** 
  (σ = 1,92; n = 34)  (σ = 1,92; n = 36)  (σ = 2,03; n = 70) 

             
Prüfungsausschuss  4,03  4,00  7,92  8,00  3,89***  4,00*** 

  (σ = 1,19; n = 34)  (σ = 1,75; n = 36)  (σ = 2,46; n = 70) 
             
FFSA 

 
4,03  4,00  6,53  7,00  2,50***  3,00*** 

  (σ = 1,55; n = 34)  (σ =2,55; n = 36)  (σ = 2,46; n = 70) 
             
Unternehmensleitung  4,97  4,50  5,28  5,00  0,31  0,50 

  (σ = 2,58; n = 34)  (σ = 2,36; n = 36)  (σ = 2,46; n = 70) 
             
Kollegen  3,03  2,00  3,06  3,00  0,03  1,00 

  (σ = 1,90; n = 34)  (σ = 1,37; n = 36)  (σ = 1,64; n = 70) 
             
a Ein zweiseitiger t-Test (zweiseitiger Mann-Whitney-U-Test) wird verwendet, um den statistischen 
Unterschied zwischen dem Mittelwert (Median) der Antworten der normalen und erhöhten Prozessre-
chenschaftsgruppe zu testen. In Bezug auf die Mittelwertvergleiche wird die Annahme der Varianzho-
mogenität mittels des Varianz-Tests nach Levene (1960) überprüft. Bei Vorliegen einer Varianzhetero-
genität wird der t-Test mit ungleichen Varianzen berechnet. *, **, *** zeigt eine Signifikanz auf dem 10 
%, 5 % und 1 % Niveau. 
 
Tabelle V-5: Prozessrechenschaftsmechanismen als Ursache der empfunde-
nen Prozessrechenschaft 

Die multivariate Analyse verwendet die binäre abhängige Variable  

ACCOUNTbinär, die den Wert eins annimmt, wenn der Teilnehmer die über-

greifend empfundene Prozessrechenschaft ACCOUNT oberhalb des Medians 

einschätzt, und Null andernfalls.375 Untersuchungsvariablen sind die fünf 

Prozessrechenschaftsmechanismen externer Abschlussprüfer (AUD), 

 
375  Durch den vorgenommenen Median-Split werden 17 Beobachtungen ausgeschlossen, 

da diese dem Median entsprechen und folglich nicht einer der beiden Kategorien zuge-
ordnet werden.  
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Prüfungsausschuss (AC), nationale Börsenaufsichtsbehörde (FFSA), Unter-

nehmensleitung (MGMT) und Kollegen (COL). Kontrollvariablen sind die 

allgemeine Rechnungslegungserfahrung in Jahre (EXP), die Erfahrung in Be-

zug auf den Wertminderungstest des Goodwills (EXP_GIT), das Geschlecht 

(GEN) und die Berufsgruppe (JOB).376 Es ergibt sich die folgende logistische 

Regression (LOG-1): 

!"#$(&''()*+!"#ä% = 1) = 1
1 + 0&' 

123	5 = 6( + 6)&)7 + 6*&' + 6+889& + 6,:;:+	 + 6-'(< + 6.=>!
+ 6/=>!_;@+ + 60;=* + 61	A(B + C 

Im Hinblick auf die Güte des in Tabelle V-6 dargestellten Regressionsmodells 

zeigt der Likelihood-Ratio-Test eine hohe Signifikanz (p = 0,0000). Die 

Pseudo-R2 nach McFadden und Nagelkerke betragen 0,694 und 0,817. Die 

zwischen 1,13 und 2,27 liegenden Varianzinflationsfaktoren (VIF) indizieren 

keine extreme Multikollinearität. Die Ergebnisse eines Linktests nach Tu-

key/Pregibon deuten auf keine Fehlspezifikation des Modells hin.377 Zudem 

wurde die Annahme einer linearen Beziehung zwischen den kontinuierlichen 

unabhängigen Variablen und der Logit-Transformation der abhängigen Vari-

ablen überprüft und bestätigt. Diese Ergebnisse deuten auf eine akzeptable 

Güte des verwendeten logistischen Regressionsmodells hin. 

Die Ergebnisse der logistischen Regressionsanalyse belegen einen signifikant 

positiven Einfluss einer Rechenschaft gegenüber dem Prüfungsausschuss auf 

die wahrgenommene Prozessrechenschaft (b = 1,687; p = 0,014). Die Re-

chenschaftspflicht gegenüber dem Prüfungsausschuss erscheint daher zentral 

für die wahrgenommene Prozessrechenschaft. Insofern könnte ein solcher 

Ausschuss auch ein wirksamer Ansatz zur Verringerung kognitiver Verzer-

rungen im Entscheidungsprozess darstellen. In dieser Hinsicht deuten 

 
376  Eine Multikollinearitätsanalyse zeigte eine Multikollinearität zwischen dem Alter t 
 und der allgemeinen Rechnungslegungserfahrung in Jahren. Da die Ergebnisse der  

logistischen Regressionsanalyse unter Ausschluss des Alters keine nachteilige Entwick-
lung zeigen, wurde das Alter des Teilnehmers von der Regressionsanalyse aus- 
geschlossen. 

377  Von einer guten Modellspezifikation ist auszugehen, da der Prädiktor des verwendeten 
Modells auf dem 1 % Niveau signifikant (p = 0,002) und der quadrierte Prädiktor insig-
nifikant ist (p = 0,514). Zur Interpretation vgl. Pregibon (1980). 
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bisherige Forschungsarbeiten auf eine Reduzierung des Ergebnismanage-

ments hin, wenn die Mitglieder des Prüfungsausschusses unabhängig sind 

und finanzielle Expertise aufweisen (vgl. u. a. Bédard/Chtourou/Courteau 

(2004); Xie/Davidson/DaDolt (2003); Lee/Park (2019)). In ähnlicher Weise 

lassen sich empirisch höhere Wertminderungen des Goodwills belegen, wenn 

die Mitglieder des Prüfungsausschusses über eine rechnungslegungsbezo-

gene finanzielle Expertise verfügen (vgl. Krishnamoorthy et al. (2023)). 

Auch Investoren nehmen geringere Spielräume für opportunes Handeln beim 

Wertminderungstest des Goodwills wahr, sofern ein effektiver Prüfungsaus-

schuss eingerichtet wurde (vgl. Lapointe-Antunes/Cormier/Magnan (2009)).  

Die Ergebnisse sprechen dafür, für große nicht-börsennotierte Unternehmen 

die Einrichtung eines Prüfungsausschusses zu empfehlen, gegenüber wel-

chem der Entscheidungsfindungsprozess beim Wertminderungstest zu erklä-

ren und rechtfertigen ist. In Bezug auf börsennotierte Unternehmen wirft das 

Ergebnis jedoch die Frage auf, warum der zentrale Einfluss des Prüfungsaus-

schusses, welcher wiederum zu einer entzerrenden Entscheidungsfindung zu 

führen scheint, in der normalen (der Unternehmenspraxis nachempfundenen) 

Rechenschaftssituation nicht bzw. nicht in vollem Umfang greift? In 

Deutschland haben börsennotierte Unternehmen gesetzlich verpflichtend ei-

nen Prüfungsausschuss einzurichten, welcher sich u. a. mit der Überwachung 

des Rechnungslegungsprozesses und der Wirksamkeit des internen Kontroll-

systems befasst, wozu auch die Beurteilung wesentlicher den Wertminde-

rungstest betreffender Annahmen und Schätzungen zählen (vgl. Wolnizer 

(1995), S. 48 f.; Beasley et al. (2009)). Eine Erklärung hierfür könnte sein, 

dass Prüfungsausschüsse in der Praxis stärker die Ergebnisrechenschaft und 

weniger die Prozessrechenschaft fokussieren. Insofern könnten die Teilneh-

mer durch die experimentelle Manipulation mit Fokussierung auf die Pro-

zessrechenschaft („Von dem … Prüfungsausschuss wurden Sie kontaktiert 

und gebeten … Ihren Beurteilungsprozess zu erläutern und zu rechtfertigen“) 

überrascht gewesen sein, was wiederum den signifikanten Einfluss von AC 

erklären könnte.  

Hinzu tritt, dass die Teilnehmer keine Kenntnisse hinsichtlich der Eigen-

schaften der Mitglieder des Prüfungsausschusses (z. B. in Bezug auf ihre 
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Unabhängigkeit und finanzielle Expertise) besitzen. Insofern ist die diesbe-

zügliche Informationsasymmetrie im Experiment stärker ausgeprägt als im 

praktischen Regelfall. Bei normaler Prozessrechenschaft ist davon auszuge-

hen, dass die Teilnehmer aufgrund fehlender Informationen im experimentel-

len Setting ersatzweise ihren gelebten Erfahrungen mit einem Prüfungsaus-

schuss in der Unternehmenspraxis in das Experiment einbringen. In diesem 

Fall ist die Informationsverarbeitung offensichtlich nicht frei von Verzerrun-

gen. Dagegen spricht, dass bei erhöhter Prozessrechenschaft explizit beste-

hende Erfordernis, den Beurteilungsprozess zur Durchführung eines Wert-

minderungstests zu erläutern, für eine geeignete Ausgestaltung der Tätigkeit 

des Prüfungsausschusses und indiziert mithin eine geeignete fachliche Exper-

tise. Diese Manipulation und die hiermit einhergehende erhöhte Wahrschein-

lichkeit, dass eine verzerrte Informationsverarbeitung aufgedeckt und sankti-

oniert wird, könnte die Teilnehmer überrascht haben, was wiederum die ent-

zerrende Wirkung bei erhöhter Prozessrechenschaft erklären könnte. Diese 

Ergebnisse sprechen dafür, die Tätigkeit des Prüfungsausschusses stärker auf 

die Prozessrechenschaft auszurichten und die an die Mitglieder von Prüfungs-

ausschüssen zu stellenden Anforderungen auf den Prüfstand zu stellen.  

Die wiederholte Nennung des Wertminderungstestes durch die nationale Bör-

senaufsichtsbehörde ist zwar deskriptiv signifikant, jedoch multivariat nicht 

(p = 0,676). Dieses Ergebnis überrascht, da die seitens der Börsenaufsichts-

behörden beabsichtigte Präventivwirkung nicht mit höheren kognitiven An-

strengungen beim Normenanwender sowie konservativere Entscheidungen 

einhergehen. Ein Erklärungsansatz herfür könnte eine Abnahme der Präven-

tivwirkung im Laufe der Zeit durch eine wiederholte Exposition sein (vgl. u. 

a. Zajonc (1968); Harrison (1968); Bornstein (1989)). Montoya et al. (2017) 

beschreiben in einer Meta-Analyse die Auswirkung einer wiederholten Dar-

bietung (sog. mere exposure effect) auf ein Ergebnismaß als einen umgekehr-

ten U-förmigen Funktionsverlauf. Hiernach hat eine wiederholte Darbietung 

(in dem hier vorliegenden Fall die wiederholte Nennung als Prüfungsschwer-

punkt) bei den ersten Wiederholungen eine zunehmende Wirkung auf das re-

levante Ergebnismaß (hier die Wirksamkeit der Präventivwirkung) und bei 

den nachfolgenden Wiederholungen eine abnehmende Wirkung. Da der 
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Wertminderungstest in der Praxis sowie in der Fallstudie wiederholt als Prü-

fungsschwerpunkt angegeben wurde, könnte dies die fehlende Signifikanz in 

der hier vorliegenden Studie erklären. Dies würde dafürsprechen, dass die 

Börsenaufsichtsbehörden eine häufige Nennung von bestimmten Prüfungs-

schwerpunkten im Zeitablauf eher vermeiden sollten, um die gewünschte Prä-

ventivwirkung zu erzielen.  

Schließlich zeigen die Ergebnisse einen deskriptiv signifikanten, jedoch mul-

tivariat nicht signifikanten Einfluss des Abschlussprüfers auf die empfundene 

Prozessrechenschaft (p = 0,703). Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass der 

Abschlussprüfer (im Vergleich zum Prüfungsausschuss) bereits im normalen 

Rechenschaftsszenario als besonders bedeutsam wahrgenommen wird. Dies 

spricht dafür, dass die Abschlussprüfung ohne weitere Betonung einer beson-

deren Strenge und Kompetenz des bestellten Prüfers die gewünschten prä-

ventiven Effekte entfaltet.  

Variablen 
 

P(ACCOUNTbinär=1) 
 

p-Wert 

     

Intercept  –16,950    0,026** 

Externer Abschlussprüfer (AUD)  –0,166  0,703 

Prüfungsausschuss (AC)   1,687    0,014** 

Prüfungsschwerpunkt nat. Aufsichtsbehörde (FFSA)  –0,157  0,676 

Unternehmensleitung (MGMT)   0,146  0,634 

Kollegen (COL)   0,160  0,708 

Rechnungslegungserfahrung in Jahren (EXP)  –0,071  0,505 

Erfahrung Wertminderungstest (EXP_GIT)   1,014  0,129 

Geschlecht (GEN)     

Weiblich   1,348  0,475 

Berufsgruppe (JOB)     

Unternehmensberater  –0,084  0,962 
     
Likelihood Ratio   48,00  0,000*** 

Pseudo-R2 nach McFadden  0,694   

Pseudo-R2 nach Nagelkerke  0,817   

VIF Mittelwert (Maximum)  1,73 (2,27)   

n  53   
*, **, *** zeigt eine Signifikanz auf dem 10 %, 5 % und 1 % Niveau. 

 
Tabelle V-6: Ergebnisse der logistischen Regressionsanalyse zur empfunde-
nen Prozessrechenschaft 
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V.4.6 Weiterführende Analysen  

Im Folgenden sollen die Einflussfaktoren auf die Wahrscheinlichkeit einer 

Wertminderung sowie das diesbezügliche Beziehungsgeflecht näher unter-

sucht werden. In Bezug auf die Wertminderungsentscheidung nimmt die ab-

hängige Variable IMPAIRbinär den Wert eins an, sobald der Teilnehmer (eher) 

die Notwendigkeit für eine Wertminderung sieht (IMPAIR ³ 6), und Null an-

dernfalls. Untersuchungsvariable ist die Prozessrechenschaft (PR), welche 

unter der Bedingung der erhöhten Prozessrechenschaft eins und andernfalls 

Null beträgt. Kontrolliert wird auf die allgemeine Rechnungslegungserfah-

rung in Jahren (EXP), die Erfahrung in Bezug auf den Wertminderungstest 

des Goodwills (EXP_GIT), das Geschlecht (GEN) und die Berufsgruppe 

(JOB).378 Es ergibt sich die folgende logistische Regression (LOG-2): 

!"#$(@:!&@D!"#ä% = 1) = 1
1 + 0&' 

123	5 = 6( + 6)!D + 6*A(B + 6+=>!	 + 6,=>!_;@+ + 6-	;=* + C 

Die Ergebnisse der logistischen Regressionsanalyse finden sich in Tabelle 

V-7. Auf eine akzeptable Modellgüte deuten der Likelihood-Ratio-Test  

(p = 0,0000), das Pseudo-R2 nach McFadden (0,402) und Nagelkerke (0,559), 

die Varianzinflationsfaktoren (Mittelwert = 1,24, Max = 1,55) und der Link-

tests nach Tukey/Pregibon379 hin. Zudem wurde die Annahme einer linearen 

Beziehung zwischen den kontinuierlichen unabhängigen Variablen und der 

Logit-Transformation der abhängigen Variablen getestet und bestätigt. 

Die multivariate Analyse zeigt einen statistisch signifikanten positiven Ein-

fluss der Prozessrechenschaft (b = 3,325; p = 0,000) und der Berufsgruppe 

der Unternehmensberater (b = 2,575; p = 0,002) auf die 

 
378  Auf Grund einer bestehenden Multikollinearität zwischen dem Alter und der allgemei-

nen Rechnungslegungserfahrung wurde das Alter von der Regressionsanalyse ausge-
schlossen; auch bei einer Aufnahme dieser Variablen zeigen sich keine veränderten Er-
gebnisse. 

379  Der Prädiktor des verwendeten Modells ist auf dem 1 % Niveau signifikant (p = 0,000) 
und der quadrierte Prädiktor ist insignifikant (p = 0,664). 
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Wertminderungsentscheidung. Diese Ergebnisse entsprechen insofern dem 

vorangehenden Mittelwert- und Medianvergleich sowie der ANOVA und 

stützen H1.380  

Variablen 
 

P(IMPAIRbinär=1) 
 

p-Wert 

     

Intercept  –2,841    0,321 

Prozessrechenschaft (PR)  
 

 
 

Erhöhte Prozessrechenschaft   3,325      0,000*** 

Berufsgruppe (JOB)     

Unternehmensberater  2,575      0,002*** 

Rechnungslegungserfahrung in Jahren (EXP)  –0,011  0,856 

Erfahrung Wertminderungstest (EXP_GIT)   0,158  0,672 

Geschlecht (GEN)     

Weiblich  –0,969  0,293 
     
Likelihood Ratio   36,66      0,000*** 

Pseudo-R2 nach McFadden  0,402   

Pseudo-R2 nach Nagelkerke  0,559   

VIF Mittelwert (Maximum)  1,24 (1,55)   

n  70   

*, **, *** zeigt eine Signifikanz auf dem 10 %, 5 % und 1 % Niveau. 

 
Tabelle V-7: Ergebnisse der logistischen Regressionsanalyse zur Wertminde-
rungsentscheidung 

Als nächstes werden die Verzerrung in der Informationssuche (SEARCH) 

und -evaluierung (EVAL) jeweils mit Hilfe einer multivariaten OLS-Regres-

sionsanalyse zusätzlich untersucht. Die Untersuchungs- und Kontrollvariab-

len entsprechen dabei LOG-2. Aufgrund der (schwach) signifikanten Interak-

tion zwischen der Berufsgruppe und der Prozessrechenschaft als Ergebnis der 

ANOVA, wird zudem deren Interaktion berücksichtigt. Entsprechend werden  

 
380  Zur Kontrolle wurde ein OLS-Regressionsmodell mit DIFFERENCE als unabhängige 

Variable (die Variable ist intervallskaliert [–40; 40] und misst die Einschätzung des 
Teilnehmers, mit welchem Prozentsatz der erzielbare Betrag der ZGE unter/über dem 
Buchwert liegt), den Untersuchungs- und Kontrollvariablen von LOG-2 sowie dem In-
teraktionsterm (Prozessrechenschaft und Berufsgruppe) gerechnet. Das Regressionsmo-

dell bestätigt die Erkenntnisse in Bezug auf die Prozessrechenschaft (b = –9,625;  

p = 0,001) und die Berufsgruppe (b = –12,657; p = 0,000) und zeigt keine Signifikanzen 
der Kontrollvariablen. 
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folgende zwei Regressionsmodelle verwendet: 

𝑆𝐸𝐴𝑅𝐶𝐻 = 𝛽 + 𝛽 𝑃𝑅 + 𝛽 𝐽𝑂𝐵  + 𝛽 𝑃𝑅 × 𝐽𝑂𝐵

+ 𝛽 𝐸𝑋𝑃  + 𝛽 𝐸𝑋𝑃_𝐺𝐼𝑇 + 𝛽  𝐺𝐸𝑁 + 𝜀  

(OLS-1) 

𝐸𝑉𝐴𝐿 = 𝛽 + 𝛽 𝑃𝑅 + 𝛽 𝐽𝑂𝐵  + 𝛽 𝑃𝑅 × 𝐽𝑂𝐵     

+ 𝛽 𝐸𝑋𝑃  + 𝛽 𝐸𝑋𝑃_𝐺𝐼𝑇 + 𝛽  𝐺𝐸𝑁 + 𝜀  

(OLS-2) 

Die Ergebnisse dieser multivariaten Regressionsanalysen finden sich in Ta-

belle V-8. Der F-Test zeigt zunächst eine signifikante Erklärungskraft beider 

Modelle (pSEARCH
 = 0,008; pEVAL

 = 0,002). Es bestehen auf Basis des Breusch-

Pagan-Tests keine Anzeichen auf eine Verletzung der Annahme, dass die Re-

siduen eine homogene Varianz aufweisen (pSEARCH
 = 0,707; pEVAL

 = 0,299). 

Die VIF zeigen keine gravierenden Multikollinearitätsprobleme  

(Mittelwert = 1,84; Maximum = 3,01). Die durchgeführten Linktests nach 

Turkey/Pregibon geben keine Hinweise auf eine Fehlspezifikation der Mo-

delle. Da die Bestimmtheitsmaße R2 bewegen sich auf einem zufriedenstel-

lenden Niveau (R2
SEARCH

 = 0,238; R2
EVAL

 = 0,279). 

Die multivariate Analyse zeigt in OLS-1 einen schwach signifikanten negati-

ven Haupteffekt der Prozessrechenschaft auf die Verzerrung in der Informa-

tionssuche ( = –0,739; p = 0,065). Dieser war im Mittelwert- und Mediantest 

sowie der ANOVA indes nicht signifikant. Insofern sind die Ergebnisse ins-

gesamt nicht einheitlich, auch wenn die multivariate Regression H2a tenden-

ziell stützt. Zudem besteht ein signifikanter negativer Haupteffekt der Pro-

zessrechenschaft auf die Verzerrung in der Informationsevaluierung  

( = –2,852; p = 0,000); diese Ergebnisse stützen H2b und stehen im Einklang 

mit den deskriptiven Tests und der ANOVA. Diese beiden Ergebnisse deuten 

auf eine Abschwächung der kognitiven Verzerrungen bei der Informations-

verarbeitung im Rahmen des Wertminderungstests durch eine erhöhte Pro-

zessrechenschaft hin. Dies spiegelt auch die wahrscheinlichere Wertminde-

rungsentscheidung bei erhöhter Prozessrechenschaft in Tabelle V-2, Panel A 

wider, welche auf dem Niveau der neutralen, bzw. nicht durch einen Trigger 

kognitiv verzerrte Benchmark-Gruppe liegt (siehe Abschnitt V.4.2). 
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Weiterhin zeigen OLS-1 und OLS-2 einen negativen Haupteffekt der Berufs-

gruppe sowohl auf die Verzerrung in der Informationssuche ( = –1,557;  

p = 0,001), als auch auf die Informationsevaluierung ( = –2,819; p = 0,001). 

Hierdurch kann analog zu den vorherigen signifikanten Mittel- und Median-

tests sowie den signifikanten ANOVAs geschlussfolgert werden, dass Unter-

nehmensberater im Rahmen des Wertminderungstests konservativer agieren 

als Abschlussaufsteller. 

Schließlich zeigen sich ein schwach signifikant positiver Interaktionseffekt 

von der Prozessrechenschaft und der Berufsgruppe auf die Verzerrung in der 

Informationssuche ( = 1,017; p = 0,087) und ein signifikant positiver Inter-

aktionseffekt auf die Verzerrung in der Informationsevaluierung ( = 2,613; 

p = 0,021). Insgesamt zeigt sich in Bezug auf die Hauptvariablen (PR, JOB) 

und die Interaktionsvariable (PR  JOB) ein Gesamteffekt auf die Verzerrung 

in der Informationssuche von –1,280. Der Haupteffekt des Unternehmensbe-

raters unter normaler Prozessrechenschaft beträgt –1,557. Insofern wirkt eine 

erhöhte Prozessrechenschaft in diesem Fall nicht entzerrend auf den Unter-

nehmensberater, da er unabhängig der variierenden Prozessrechenschaft un-

verzerrt vorzugehen scheint. Auch die deskriptiven Tests zeigen bei den Un-

ternehmensberatern keinen signifikanten Unterschied zwischen der normalen 

und erhöhten Prozessrechenschaft (Tabelle V-3, Panel A). Im Hinblick auf 

die Verzerrung der Informationsevaluierung beträgt der Gesamteffekt –3,058 

und der Haupteffekt des Unternehmensberaters –2,819, d. h. in diesem Fall 

lässt sich durch eine Prozessrechenschaft eine weitere moderate Reduzierung 

der Verzerrung feststellen, die allerdings in den deskriptiven Tests in Tabelle 

V-4, Panel A nicht signifikant ist. Diese Ergebnisse könnten – den Ausfüh-

rungen in Abschnitt V.4.2 folgend – u. a. über geringere finanzielle Abhän-

gigkeiten (des Beraters im Vergleich zum Abschlussaufsteller), der hohen 

Sensitivität des Beraters im Hinblick auf Haftungsrisiken und Reputations-

schäden sowie der hohen Spezialexpertise, die tendenziell Ermessen be-

grenzt, begründet liegen.   
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Variablen 
 

SEARCH 
(OLS-1)  

EVAL 
(OLS-2) 

     

Intercept  1,077  1,462 

Prozessrechenschaft (PR)  
   

Erhöhte Prozessrechenschaft  –0,739*  –2,852*** 

Berufsgruppe (JOB)     

Unternehmensberater  –1,557***  –2,819*** 

Prozessrechenschaft (PR) × Berufsgruppe (JOB)     

Erhöhte Prozessrechenschaft × Unternehmensberater  1,017*  2,613** 

Rechnungslegungserfahrung in Jahren (EXP)  0,003  –0,015 

Erfahrung Wertminderungstest (EXP_GIT)  –0,021  0,184 

Geschlecht (GEN)     

Weiblich  0,612  –1,025 
     
n  70  70 

R2   0,238  0,279 

VIF Mittelwert (Maximum)  1,84 (3,01)  1,84 (3,01) 

Prob > F  0,008  0,002 
*, **, *** zeigt eine Signifikanz auf dem 10 %, 5 % und 1 % Niveau. 

 
Tabelle V-8: Ergebnisse der OLS-Regressionsanalysen zur Verzerrung in der 
Informationssuche und -evaluierung 

V.5 Diskussion und Schlussfolgerungen 

Der Wertminderungstest des Goodwills ist von zentraler Bedeutung, weil Un-

ternehmensabschlüsse in hohem Maße Goodwill-Bestandteile beinhalten und 

die Durchführung dieses Testes mit einem hohen Ermessen einher geht. Da-

bei ist zu erwarten, dass Abschlussaufsteller häufig motiviert sind, Wertmin-

derungen zu vermeiden. Da die Grenze zwischen Abschlusspolitik und  

-manipulation oftmals fließend ist, besteht die Gefahr, dass Abschlüsse auf 

eine unzutreffende Darstellung des Goodwills zurückzuführende wesentliche 

Falschdarstellungen beinhalten.  

Dies wirft wiederum die Frage auf, wie der regulatorische Rahmen ausgestal-

tet werden sollte und welche Mechanismen eine normenkonforme Durchfüh-

rung des Wertminderungstests fördern. Hier fokussiert der vorliegende Bei-

trag Rechenschaftsmechanismen, deren Wirkungsweise in einem Experiment 

mit erfahrenen Abschlussaufstellern und Unternehmensberatern analysiert 

werden. Verfolgt wird eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive, wonach 
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dem Informationsverarbeitungsansatz folgend bei der Durchführung des 

hochkomplexen Wertminderungstests oftmals vereinfachte Vorgehenswei-

sen (Heuristiken) zur Anwendung gelangen. Mit dem Einsatz dieser Heuris-

tiken gehen wiederum kognitive Verzerrungen einher, die sich wiederum z. 

B. durch Rechenschaftsmechanismen reduzieren bzw. entzerren lassen.  

Die Ergebnisse zeigen, dass eine erhöhte Prozessrechenschaft die Wahr-

scheinlichkeit für eine Wertminderung des Goodwills positiv beeinflusst 

(H1). Um ein genaueres Verständnis der dieser Entscheidung zugrundelie-

genden Informationsverarbeitung nebst möglichen kognitiven Verzerrungen 

zu erlangen, wird diese in eine Informationssuche und -evaluierung unterteilt. 

Untersucht wurde eine den in der Praxis üblichen Rechenschaftsmechanis-

men unterliegende Gruppe, eine weitere Gruppe, bei der zusätzliche Rechen-

schaftsmechanismen manipuliert wurden sowie eine Kontrollgruppe, welche 

unter Beachtung aller beurteilungsrelevanter Faktoren die Benchmark für 

eine neutrale Vorgehensweise setzt. Obwohl die empirischen Ergebnisse ins-

gesamt nicht einheitlich sind, zeigt die multivariate Analyse eine schwach 

signifikante Bestätigung für die in H2a formulierte Erwartung, dass eine er-

höhte Prozessrechenschaft die Verzerrung bei der Informationssuche verrin-

gert. Im Hinblick auf die Informationsevaluierung ist bei normaler Prozess-

rechenschaft eine signifikante Verzerrung zugunsten der Vermeidung einer 

Wertminderung feststellbar, welche sich durch eine erhöhte Prozessrechen-

schaft signifikant verringern lässt, so dass sie sich nicht signifikant zu dem 

durchschnittlichen Antwortverhalten der neutralen Benchmark-Gruppe un-

terscheidet. Hier bestätigen die deskriptiven Ergebnisse sowie die der  

ANOVA und multivariaten Regressionsanalyse H2b, wonach eine erhöhte 

Prozessrechenschaft die Verzerrung bei der Informationsevaluierung  

verringert.  

Weiterführende Analysen belegen bei Abschlussaufstellern in der Informati-

onsverarbeitung signifikante Verzerrungen, die durch eine erhöhte Prozess-

rechenschaft abgemildert werden kann, so dass die Informationsverarbeitung 

nunmehr neutral i. S. der neutralen Benchmark-Gruppe ist. Unternehmensbe-

rater zeigen indes bei normaler Rechenschaft ein mit der Benchmark-Gruppe 

vergleichbares neutrales Verhalten. Dieses im Vergleich zu den Aufstellern 
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konservative Verhalten der Berater könnte auf geringere finanzielle Abhän-

gigkeiten (im Vergleich zu den Abschlussaufstellern), der hohen Sensitivität 

des Beraters im Hinblick auf Haftungsrisiken und Reputationsschäden sowie 

die hohe (subjektives Ermessen einschränkende) Spezialexpertise zurückzu-

führen sein. Insofern ist die Einbindung von Unternehmensberatern in die 

Durchführung des Wertminderungstests tendenziell zu befürworten, da sie im 

vorliegenden Fall keine Anzeichen für ein opportunistisch verzerrtes Vorge-

hen erkennen ließen. 

Für die Manipulation der erhöhten Prozessrechenschaft setzt die Fallstudie 

mehrere Rechenschaftsmechanismen ein. Die multivariaten Ergebnisse bele-

gen einen signifikant positiven Einfluss der Rechenschaft gegenüber dem 

Prüfungsausschuss auf die wahrgenommene Prozessrechenschaft. Dies 

spricht dafür, für nicht-börsennotierte große Unternehmen die Einrichtung ei-

nes Prüfungsausschusses näher zu prüfen, gegenüber welchem der Entschei-

dungsfindungsprozess beim Wertminderungstest zu erklären und rechtferti-

gen ist. Erstaunlich ist, dass der Rechenschaftsmechanismus Prüfungsaus-

schuss in dem experimentellen Setting in der normalen Rechenschaftssitua-

tion nicht bzw. nicht in vollem Umfang greift (obwohl diese Ausschüsse in 

dem hier vorliegenden Fall obligatorisch sind). Eine Erklärung hierfür könnte 

sein, dass Prüfungsausschüsse in der Praxis stärker die Ergebnisrechenschaft 

und weniger die Prozessrechenschaft fokussieren und die experimentellen 

Teilnehmer bei normaler Prozessrechenschaft aufgrund fehlender Informati-

onen hierzu genau ein solches Vorgehen erwartet haben. Insofern könnten die 

experimentellen Teilnehmer bei erhöhter Prozessrechenschaft von der Mani-

pulation mit explizitem Hinweis auf die Notwendigkeit, den Beurteilungspro-

zess zu erläutern und zu rechtfertigen, überrascht gewesen sein, was dann 

wiederum den signifikanten Einfluss auf die wahrgenommene Prozessre-

chenschaft erklären könnte. Diese Ergebnisse sprechen dafür, die Tätigkeit 

der Prüfungsausschüsse stärker auf die Prozessrechenschaft auszurichten und 

das Augenmerk ggf. auch stärker auf die fachliche Expertise von Mitgliedern 

von Prüfungsausschüssen zu lenken.  

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung unterliegen verschiedenen Li-

mitationen. Externe Validitätsprobleme können sich insbesondere durch die 



 

 

240 

 

Form der sequenziellen Durchführung der Informationssuche und -evaluie-

rung, die Beschränkung auf acht auszuwählenden Faktoren und die exakte 

Auswahl von vier Faktoren ergeben. Zudem beschränkt sich die Fallstudie 

lediglich auf die Auswirkungen von Faktoren auf die Cashflow-Planung. In 

der Praxis ist der Wertminderungstest weitaus komplexer und durch eine 

Vielzahl weiterer Ermessensspielräume gekennzeichnet, z. B. betreffend die 

Ermittlung des Kapitalkostensatzes. Da das Experiment online durchgeführt 

wurde, konnte nicht sichergestellt werden, dass tatsächlich die ausgewiesenen 

Teilnehmer teilgenommen haben. Weiterhin sind bei freiwilligen Experimen-

ten Selbstselektionseffekte nicht auszuschließen. Als Limitationen sind auch 

geringe Gesamtteilnehmerzahl (n = 90) sowie die geringen Teilnehmerzahlen 

je Versuchsgruppe zu nennen. Positiv ist indes, dass es sich bei den Teilneh-

mern um berufserfahrene Personen handelt. 

Künftige Forschungsarbeiten könnten die Rechenschaftspflicht gegenüber 

dem Prüfungsausschuss genauer beleuchten. Insbesondere sollte der Frage 

nachgegangen werden, wie die Prozessrechenschaft auszugestalten ist und 

welche Eigenschaften, z. B. fachliche Expertise, Mitglieder von Prüfungsaus-

schüssen besitzen sollten, um etwaige Schwächen bei der Durchführung des 

Wertminderungstests zu identifizieren. Auch ein intensiver Austausch zwi-

schen Abschlussaufsteller, Prüfungsausschuss bzw. Aufsichtsrat und amtie-

renden Abschlussprüfer könnte hier hilfreich sein. Zudem sollten weitere Ar-

beiten der Frage nachgehen, ob eine wiederholte Nennung eines bestimmten 

Prüfungsschwerpunktes über mehrere Jahre hinweg durch eine Börsenauf-

sichtsbehörde die seitens einer Börsenaufsichtsbehörde beabsichtigte Präven-

tivwirkung tatsächlich entfaltet bzw. welche anderen Nutzeffekte aus einer 

solchen wiederholten Nennung möglicherweise resultieren. Auch sollte ge-

nauer beleuchtet werden, worin der besondere Nutzen der Einbindung eines 

Unternehmensberaters begründet liegt. In welchen Fällen, z. B. vergleichs-

weise geringe fachliche Kompetenz des Aufstellers, ist die Heranziehung ei-

nes Unternehmensberaters zu empfehlen und sollte hierüber auch im Rahmen 

der Finanzberichterstattung i. S. eines Signaling berichtet werden. Weiterhin 

sollten Wechselwirkungen der Prozessrechenschaftsmechanismen und mög-

liche Austauschbeziehungen genauer untersucht werden, um ein besseres 
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Verständnis hinsichtlich der Durchführung von Wertminderungstests und 

dem möglichen Verzicht auf die Buchung von Wertminderungsverlusten zu 

schaffen. 
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Anlage V.1: Übersicht der Variablen 

Variable Definition und Kodierung der Variable  

AC Einfluss des Prüfungsausschusses als Rechenschaftsmechanismus auf die insgesamt  
empfundene Prozessrechenschaft; 10er Skala (1 = gar nicht, 10 = sehr stark) 

ACCOUNT Empfundene Prozessrechenschaft; 10er Skala; (1 = überhaupt nicht verantwortlich,  
10 = voll verantwortlich) 

ACCOUNTbinär Binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn der Teilnehmer die übergreifend empfun-
dene Prozessrechenschaft oberhalb des Medians von ACCOUNT einschätzt; 0 für unter-
halb des Medians von ACCOUNT 

AGE Alter des Teilnehmers in Jahren 
AUD Einfluss des Abschlussprüfers als Rechenschaftsmechanismus auf die insgesamt  

empfundene Prozessrechenschaft; 10er Skala (1 = gar nicht, 10 = sehr stark) 
COL Einfluss der Kollegen als Rechenschaftsmechanismus auf die insgesamt empfundene  

Prozessrechenschaft; 10er Skala (1 = gar nicht, 10 = sehr stark) 
DIFFERENCE Einschätzung des Teilnehmers, mit welchem Prozentsatz der erzielbare Betrag der  

zahlungsmittelgenerierenden Einheit unter/über dem Buchwert liegt; intervallskaliert  
[–40; 40] 

EVALi Verzerrung in der Informationsevaluierung je Kriterium i (mit i = glaubwürdig, überzeu-
gend und relevant); ergibt sich durch einen Vergleich des Antwortverhaltens des Teilneh-
mers der normalen/erhöhten Prozessrechenschaftsgruppe mit den durchschnittlichen  
Antworten der Benchmark-Gruppe je Kriterium; intervallskaliert 

EVAL Verzerrung in der Informationsevaluierung; ergibt sich als ungewichtete Indexvariable der 
Verzerrung in der Informationsevaluierung je Kriterium i (glaubwürdig, überzeugend und 
relevant), d. h. als Summe der Einzelverzerrungen je Kriterium (EVALi) geteilt durch die 
Anzahl der Kriterien (drei); intervallskaliert 

EXP Allgemeine Rechnungslegungserfahrung des Teilnehmers in Jahren 
EXP_GIT Erfahrung in Bezug auf den Wertminderungstest des Goodwills; 10er Skala (1 = überhaupt 

nicht erfahren, 10 = sehr erfahren) 
FFSA Einfluss der nationalen Aufsichtsbehörde als Rechenschaftsmechanismus auf die insge-

samt empfundene Prozessrechenschaft; 10er Skala (1 = gar nicht, 10 = sehr stark) 
GEN Binäre Variable, die den Wert 1annimmt, wenn der Teilnehmer ein weibliches Geschlecht 

angegeben hat; 0 andernfalls 
IMPAIR Einschätzung des Teilnehmers, ob eine Wertminderung vorgenommen werden sollte; 10er 

Skala (1 = stimme überhaupt nicht zu, 5 = stimme eher nicht zu, 6 = stimme eher zu,  
10 = stimme voll zu) 

IMPAIRbinär Binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn der Teilnehmer (eher) die Notwendigkeit 
für eine Wertminderung sieht (IMPAIR  6), 0 andernfalls 

JOB Binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn sich der Teilnehmer auf Basis seiner 
hauptberuflichen Tätigkeit der Berufsgruppe der Unternehmensberater zugeordnet hat;  
0 andernfalls 

MGMT Einfluss der Unternehmensleitung als Rechenschaftsmechanismus auf die insgesamt  
empfundene Prozessrechenschaft; 10er Skala (1 = gar nicht, 10 = sehr stark) 

PR Binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn der Prozess der Entscheidungsfindung  
gegenüber dem Prüfungsausschuss und dem besonders kompetenten und strengen bestell-
ten Abschlussprüfer zu erklären und zu rechtfertigen ist und der Wertminderungstest des 
Goodwills Prüfungsschwerpunkt der nationalen Aufsichtsbehörde ist; 0 andernfalls 

SEARCH Verzerrung in der Informationssuche; ergibt sich aus der vom Teilnehmer ausgewählten 
Anzahl der Faktoren mit positiven Effekten minus der Anzahl der Faktoren mit negativen 
Effekten; intervallskaliert 
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Anlage V.2: Spearman-Rangkorrelationsmatrix 

VARIABLEN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

(1) IMPAIR 1,000    

(2) SEARCH -0,567*** 1,000    

(3) EVAL -0,586*** 0,160 1,000    

(4) PR 0,543*** -0,141 -0,296** 1,000    

(5) GEN -0,104 0,179 -0,131 0,027 1,000    

(6) AGE -0,087 0,134 0,144 -0,009 -0,120 1,000    

(7) EXP -0,103 0,109 0,145 -0,021 -0,170 0,960*** 1,000    

(8) EXP_GIT 0,129 -0,140 0,031 0,015 -0,201* 0,590*** 0,574*** 1,000    

(9) JOB 0,504*** -0,408*** -0,283*** 0,031 -0,002 -0,325*** -0,298** 0,081 1,000    

(10) DIFFERENCE -0,877*** 0,633*** 0,526*** -0,390*** 0,132 0,096 0,094 -0,124 -0,422*** 1,000    

(11) ACCOUNT 0,580*** -0,109 -0,321** 0,821*** 0,020 0,071 0,047 0,146 0,025 -0,389*** 1,000    

(12) AUD 0,087 0,152 -0,061 0,365*** 0,093 0,221* 0,168 0,114 -0,334*** 0,002 0,430*** 1,000   

(13) FFSA 0,458*** -0,302** -0,343*** 0,506*** -0,009 -0,178 -0,129 -0,092 0,367*** -0,419*** 0,344*** -0,001 1,000   

(14) AC 0,472*** -0,020 -0,236** 0,766*** -0,013 0,145 0,126 -0,001 -0,048 -0,288** 0,802*** 0,552*** 0,337*** 1,000  

(15) MGMT -0,287** 0,181 0,111 0,078 -0,083 0,047 0,031 -0,146 -0,591*** 0,268** 0,029 0,395*** -0,135 0,109 1,000 

(16) COL -0,049 0,102 -0,332*** 0,100 0,100 -0,302** -0,282** -0,282** -0,028 -0,036 0,003 -0,195 0,321*** -0,001 0,199* 1,000 

Die Matrix zeigt die auf drei Nachkommastellen gerundeten Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman. *, **, *** zeigt eine Signifikanz auf dem 10 %, 5 % und 1 % Niveau bei 
Anwendung eines zweiseitigen Tests an. 
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Anlage V.3: Non-response bias 25 Früh- und Spätantworter 

VARIABLEN 
 

25 Früh- und Spätantworter 

t-Test  
(p-Wert) 

Mann-Whitney-U-Test  
(p-Wert) 

IMPAIR 0,2287 0,3305 
SEARCH 1,0000 0,7613 
EVAL 0,2233 0,3566 
ACCOUNT 0,2804 0,3807 
AGE 0,8826 0,8308 
EXP 0,6708 0,9148 
EXP_GIT 0,6678 0,7263 
GEN 0,2788 0,2743 
n 50 50 
*, **, *** zeigt eine Signifikanz auf dem 10 %, 5 % und 1 % Niveau. 

 

Anlage V.4: Non-response bias 30 Früh- und Spätantworter 

VARIABLEN 
 

30 Früh- und Spätantworter 

t-Test  
(p-Wert) 

Mann-Whitney-U-Test  
(p-Wert) 

IMPAIR 0,5457 0,6971 
SEARCH 0,6912 0,8773 
EVAL 0,1274 0,1785 
ACCOUNT 0,2455 0,3394 
AGE 0,7190 0,8881 
EXP 0,5663 0,8242 
EXP_GIT 0,6908 0,6669 
GEN 0,2859 0,2821 
n 60 60 
*, **, *** zeigt eine Signifikanz auf dem 10 %, 5 % und 1 % Niveau. 

 

Anlage V.5: Tests auf demografische Unterschiede zwischen den Versuchsgruppen 

VARIABLEN ANOVA  
(p-Wert) 

Kruskal-Wallis-Test  
(p-Wert) 

AGE 0,6800 0,3866 
EXP 0,9627 0,9189 
EXP_GIT 0,7802 0,9647 
GEN 0,1645 0,1639 
n 90 90 
*, **, *** zeigt eine Signifikanz auf dem 10 %, 5 % und 1 % Niveau. 
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VI Zusammenfassung 

Die vorliegende Dissertationsschrift, bestehend aus vier Forschungsbeiträ-

gen, untersucht die Durchführung des Wertminderungstests des Goodwills 

gemäß IAS 36. Jeder dieser Forschungsbeiträge beschäftigt sich mit unter-

schiedlichen Forschungsansätzen und/oder Schwerpunkten der Durchfüh-

rung des WTG und trägt hierdurch zu einem tiefergehenden Verständnis bei.  

Der erste Forschungsbeitrag („Kritische Bereiche der Entscheidungsfindung 

bei der Durchführung des Wertminderungstests des Goodwills gemäß IAS 36 

– eine explorative Interviewstudie“, keine Ko-Autorenschaft) untersucht kri-

tische Bereiche der Entscheidungsfindung bei der Durchführung des WTG 

mittels 27 halbstrukturierten Experteninterviews mit Abschlussaufstellern 

und Unternehmensberatern. Im Ergebnis lassen sich kritische Bereiche in 

Form von Herausforderungen bei der praktischen Handhabung des WTG am 

häufigsten in der Ermittlung des erzielbaren Betrags und daneben in der Iden-

tifizierung einer ZGE feststellen. Vor allem die Ermittlung des erzielbaren 

Betrags einer ZGE ist aufgrund schwer prognostizierbarer Geschäftsmodelle 

(z. B. Forschungs- und Entwicklungsgesellschaften), stark wachsender Ge-

schäftsmodelle (z. B. Software- und Cloud-Geschäfte) oder einer mangelnden 

Datenverfügbarkeit (z. B. bei neuen Geschäftsmodellen) herausfordernd. 

Eine weitere häufig genannte Herausforderung ist die Ableitung des Terminal 

Values, da u. a. Schwierigkeiten bei der Abbildung von stark wachsenden 

oder zyklischen Geschäftsmodellen und der Berücksichtigung von Zukunfts-

themen, wie etwa ökologische Transformationsprozesse, bestehen.  

Herausforderungen bei der Identifizierung einer ZGE bestehen aufgrund der 

Notwendigkeit die Regelungen des IAS 36 zur Abgrenzung einer ZGE aus-

legen zu müssen. Nach der logischen Abgrenzung der ZGE ist die Ermittlung 

ihres Buchwerts teilweise herausfordernd, da Bilanzdaten oftmals lediglich 

auf der Konzernebene zur Verfügung stehen. Im Hinblick auf manche Ver-

mögenswerte und gegebenenfalls Schulden sind sich Normanwender zudem 

unsicher, ob diese in den Buchwert einzubeziehen sind. Mitunter aus diesem 

Grund ist es daher auch herausfordernd, Inkonsistenzen zwischen den im 
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Buchwert einbezogenen Vermögenswerten und gegebenenfalls Schulden mit 

der Ermittlung des erzielbaren Betrags zu vermeiden. 

Eher unabhängig der spezifischen Schritte bei der Durchführung des WTG 

bestehen übergeordnet zudem die Herausforderungen bei der internen Kom-

munikation, der Bewertungsmethodik, -annahmen oder -ergebnisse. Grund 

hierfür ist ein teilweise fehlendes Fachwissen der an dem Prozess beteiligten 

Personen. Genannt wird zudem auch ein grundsätzliches Zeitproblem bei der 

Durchführung des WTG, welches vor allem bei kleineren Unternehmen durch 

weniger verfügbare Ressourcen bestehen zu scheint, aber auskunftsgemäß 

durchaus auch bei größeren Unternehmen eine Rolle spielt.  

Kritische Bereiche der Entscheidungsfindung bei der Durchführung des 

WTG ergeben sich auch aufgrund von kognitiven Einflussfaktoren.  

Abschlussaufsteller berichten am häufigsten, dass sie die Reaktion der Ab-

schlussadressaten, insbesondere die des Kapitalmarkts, auf die Ergebnisse 

des Wertminderungstests antizipieren und dass dies Einfluss auf ihre Ent-

scheidungsfindung nimmt. Die Entscheidungsfindung bei der Durchführung 

des WTG ist daher häufig motivational beeinflusst, so dass Wertminderungen 

z. B. zur Vermeidung einer negativen Kapitalmarktreaktion vermieden oder 

z. B. beim Vorliegen von unternehmensexternen Ereignissen, die sich zur Er-

klärung der Wertminderung eignen, bewusst herbeigeführt oder im Betrag er-

höht werden. Hier deuten die Erkenntnisse darauf hin, dass sich u. a. erhöhte 

Rechenschaftserfordernisse zur Entzerrung eignen. Neben motivationalen 

Verzerrungen bestehen Hinweise auf eine unbewusste Verzerrung aufgrund 

einer Selbstüberschätzung der finanziellen Performance der ZGE und Ein-

flüsse aufgrund von Emotionen (z. B. Stolz, Abbau von Arbeitsplätzen) auf 

die Entscheidungsfindung der Abschlussaufsteller.  

Unternehmensberater sehen vor allem das Risiko eines weiteren Reviews 

durch eine externe Aufsichtsbehörde wie etwa der BaFin als einen Einfluss-

faktor, um ihre kognitiven Anstrengungen zu erhöhen. Zudem bestehen Hin-

weise, dass die Zufriedenheit ihrer Mandanten einen Einfluss auf sie nimmt. 

Dieser Einfluss wird jedoch höchstens als eine geringfügige Annäherung an 

die optimistischeren Ansichten des Mandanten beschrieben, sofern die sei-

tens des Unternehmensberaters ermittelte vertretbare Bandbreite dies zulässt 
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und keine einseitige Auslegung von Annahmen vorliegt. Insgesamt erschei-

nen sie aber, zumindest in der vorliegenden Untersuchungsstichprobe, kon-

servativer zu agieren und weniger kognitiv verzerrt zu sein. Die bestehende 

Tendenz zu einem eher konservativeren Vorgehen kann gegebenenfalls als 

eine empfindliche Reaktion des Unternehmensberaters im Hinblick auf Scha-

densersatzzahlungen oder Reputationsschäden, ein höheres Maß an professi-

oneller Skepsis oder eine bessere Ressourcenausstattung zurückzuführen 

sein. 

Neben kognitiven Einflussfaktoren leistet der Beitrag weitere Erkenntnisse 

für ein besseres Verständnis der Informationsverarbeitung bei der Durchfüh-

rung des WTG. Hierzu zählen Einblicke in welchen Teilprozessen der Infor-

mationsverarbeitung die genannten Herausforderungen bestehen (z. B. ist die 

Suche nach in Frage kommenden Peers eher unproblematisch, hingegen die 

Evaluierung, welche dieser Peers in die finale Peer-Group eingeht, kritisch) 

und in welchen kognitive Verzerrungen am ehesten zu verorten sind (z. B. ist 

es unauffälliger im Zuge der Informationsevaluierung von Wachstumsannah-

men eine motivationale Verzerrung auszuüben, als in der Informationssuche). 

Daneben geben die Interviewpartner mittels Qualitätsmerkmalen eines WTG 

und Ausführungen zur Erreichung eines Überzeugungsgrads in Bezug auf die 

Inputfaktoren des Wertminderungstests, sowie des Wertminderungstests im 

Gesamtbild, Hinweise darüber, unter welchen Umständen der iterative Infor-

mationsverarbeitungsprozess und insofern die Durchführung des WTG in der 

Praxis beendet wird.  

Implikation der Ergebnisse ist, dass in der Praxis und auch seitens des Stan-

dardsetters Maßnahmen zu ergreifen sind, um die identifizierten kognitiven 

Verzerrungen bei der Durchführung des WTG zu verringern und hierdurch 

die Entscheidungsnützlichkeit des WTG zu steigern. Hierfür könnten zukünf-

tige Forschungsarbeiten vor allem die vorliegenden identifizierten kognitiven 

Einflussfaktoren heranziehen und geeignete Entzerrungsstrategien näher be-

leuchten. 

Der zweite Forschungsbeitrag („Anhaltspunkte für eine Wertminderung  

gemäß IAS 36 – eine Analyse von Geschäftsberichten“, in Ko-Autorenschaft 

mit Herrn Prof. Dr. Klaus Ruhnke) untersucht in den IFRS-
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Konzernabschlüssen der DAX30-, MDAX- und SDAX-Unternehmen ausge-

wiesene Anhaltspunkte für eine Wertminderung. Hierfür werden verglei-

chend das von der Corona-Pandemie betroffene Krisenjahr 2020 und das 

Nicht-Krisenjahr 2018 beleuchtet. In Übereinstimmung mit der bestehenden 

Literatur ist ein hoher Anteil von Wertminderungen ohne Angabe eines An-

haltspunkts von rund 35 % im Nicht-Krisenjahr 2018 und rund 31 % im Kri-

senjahr 2020 festzustellen. Auch wenn die diesbezüglichen durchschnittli-

chen Wertminderungsintensitäten sich eher auf einem niedrigen Niveau be-

wegen, sollte die Unternehmenspraxis bestrebt sein, entsprechende Angaben 

zu tätigen. Ausgewiesene wesentliche Wertminderungsaufwendungen kön-

nen durch eine fehlende Angabe der Ereignisse und Umstände, die zu der 

Erfassung der Wertminderung geführt haben, für den Abschlussadressaten 

wenig aussagekräftig sein. 

Im Nicht-Krisenjahr 2018 dominieren Anhaltspunkte für eine Wertminde-

rung aus internen Informationsquellen gemäß IAS 36.12e–g hinsichtlich ihrer 

Anzahl und ihrer Wertminderungsintensität. Zurückzuführen ist dies insbe-

sondere auf Veränderungen mit nachteiligen Folgen in Bezug auf den Um-

fang, die Art und Weise oder die beabsichtigte künftige Nutzung des zu-

grunde liegenden Vermögenswerts (IAS 36.12f) und eine unterhalb der Er-

wartungshaltung liegende wirtschaftliche Ertragskraft (IAS 36.12g).  

Im Krisenjahr 2020 lassen sich erwartungsgemäß aufgrund der krisenbeding-

ten Verschlechterung der Wirtschaftslage eine zunehmende Anzahl von Un-

ternehmen mit Wertminderungen (insbesondere auf den Goodwill) und hö-

here durchschnittliche Wertminderungsintensitäten dokumentieren. Im Ver-

gleich zum Nicht-Krisenjahr dominieren nunmehr Anhaltspunkte für eine 

Wertminderung aus externen Informationsquellen gemäß IAS 36.12a–d hin-

sichtlich ihrer Anzahl und ihrer Wertminderungsintensität. Am häufigsten 

führten signifikante technische, marktbezogene, ökonomische oder gesetzli-

che Veränderungen mit nachteiligen Folgen für das Unternehmen (IAS 

36.12b) zu einem Wertminderungstest und/oder zu einer Wertminderung. Die 

durchschnittliche Wertminderungsintensität dieser Kategorie stieg deutlich. 

Daneben ist der im Nicht-Krisenjahr 2018 häufigste Anhaltspunkt für eine 

Wertminderung durch eine signifikante Veränderung des Umfangs oder der 
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Weise, wie ein Vermögensposten genutzt oder aller Erwartung nach genutzt 

wird (IAS 36.12f), weiterhin häufig und mit einer unverändert hohen durch-

schnittlichen Wertminderungsintensität feststellbar.  

Der dritte Forschungsbeitrag („Anhaltspunkte für eine Wertminderung gemäß 

IAS 36 – Ergebnisse einer interviewbasierten Studie“, in Ko-Autorenschaft 

mit Herrn Prof. Dr. Klaus Ruhnke) untersucht mittels 22 halbstrukturierter 

Experteninterviews mit Abschlussaufstellern und Unternehmensberatern, wie 

Anhaltspunkte für eine Wertminderung identifiziert (im Sinne einer Suche) 

und identifizierte Anhaltspunkte beurteilt (d. h. ob die Durchführung eines 

Wertminderungstests notwendig ist) werden. Auf Basis der Interviews lassen 

sich erstens insgesamt vier Faktoren identifizieren, welche eine abweichende 

Einschätzung von ceteris paribus identischen Anhaltspunkten für eine Wert-

minderung bewirken könnten. Diese sind bestehende interne Organisations-

abläufe (z. B. eine zeitlich regelmäßige Überprüfung ausgewählter Anhalts-

punkte), unternehmensspezifische verfügbare Ressourcen (z. B. Zugriff auf 

Datenbanken), das praktische Erfahrungswissen der am Prozess beteiligten 

Personen und ein gegebenenfalls vorhandener Headroom. 

Die Identifizierung von Anhaltspunkten wird häufiger als weniger kritisch 

angesehen, u. a. da externe Anhaltspunkte durch die Presse ersichtlich sind 

oder es aufgrund des Geschäftsmodells nicht viele denkbare Anhaltspunkte 

für eine Wertminderung gibt. Hingegen wird die Beurteilung der identifizier-

ten Anhaltspunkte aufgrund von zukunftsbezogenen Unsicherheiten eher als 

herausfordernd empfunden. Als Beispiele nennen die Interviewpartner vor al-

lem die Beurteilung des Verlaufs von externen Krisen, die Einschätzung des 

vollumfänglichen Ausmaßes eines identifizierten Anhaltspunkts inklusive et-

waiger Dominoeffekte und die Beurteilung von Ereignissen, welche kurzfris-

tige negative Effekte haben, diese jedoch durch weiter in der Zukunft lie-

gende positive (Nachhol-)Effekte substituiert werden. 

Die Informationsverarbeitung von Abschlussaufstellern unterliegt auskunfts-

gemäß am häufigsten abschlusspolitisch motivierten Einflussfaktoren. Einer-

seits beschreiben die Interviewten eine Motivation zur Vermeidung einer 

Wertminderung aufgrund der hiermit verbundenen Signalwirkung gegenüber 

den Abschlussadressaten. Zur Zielerreichung werden daher u. a. kurzfristige 
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negative Effekte aufgrund eines Anhaltspunktes für eine Wertminderung 

durch langfristige positive Nachholeffekte argumentativ gegenüber dem Ab-

schlussprüfer ausgeglichen. Andererseits beschreiben die Interviewten auch 

eine Motivation zur Herbeiführung einer Wertminderung bzw. Erhöhung ei-

nes Wertminderungsaufwands, u. a., wenn externe Anhaltspunkte argumen-

tativ hierfür verwendet werden können, die nicht mit einem Managementver-

sagen in Verbindung gebracht werden. Implikation der Ergebnisse ist inso-

fern die Entwicklung von geeigneten Entzerrungsstrategien, um mit dem 

WTG verbundene kognitive Verzerrungen zu verringern und hierdurch wie-

derum die Entscheidungsnützlichkeit des Tests zu erhöhen.  

Der Forschungsbeitrag trägt zudem zu einem besseren Verständnis über die 

Rolle des bestellten Abschlussprüfers bei der Identifikation und Beurteilung 

von Anhaltspunkten für eine Wertminderung durch das Unternehmen bei. 

Der Abschlussprüfer wird seitens der Abschlussaufsteller einerseits als harte 

Kontrollinstanz wahrgenommen, indem er ungeeignete Vorgehensweisen be-

anstandet. Hierdurch wirkt er u. a. präventiv auf die Entscheidungsfindung 

des Abschlussaufstellers. Andererseits wird der Abschlussprüfer auch als 

professioneller Sparringspartner wahrgenommen, welcher bei auslegungsbe-

dürftigen Anhaltspunkten in die Entscheidungsfindung des Abschlussaufstel-

lers proaktiv einbezogen wird. Unter anderem aufgrund von abschlusspoliti-

schen Motivlagen ist insgesamt allerdings auch ein strategisches Verhalten 

des Abschlussaufstellers in Bezug auf die Kommunikation mit dem Ab-

schlussprüfer erkennbar. 

Der vierte Forschungsbeitrag („Verzerrungen in der Informationsverarbei-

tung bei Goodwill-Wertminderungsentscheidungen: Ist die Prozessrechen-

schaft ein guter Entzerrungsmechanismus?“, in Ko-Autorenschaft mit Herrn 

Prof. Dr. Klaus Ruhnke) erforscht die Wirkungsweise von Rechenschaftsme-

chanismen auf die Entscheidungsfindung bei der Durchführung des WTG. 

Hierfür wird ein Experiment mit 90 berufserfahrenen Abschlussaufstellern 

und Unternehmensberatern durchgeführt, welches eine der Unternehmens-

praxis nachempfundene, normale Rechenschaftssituation mit einer durch zu-

sätzliche Rechenschaftsmechanismen in Bezug auf den Prozess der 
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Entscheidungsfindung (Prozessrechenschaft) erhöhten Rechenschaftssitua-

tion vergleicht.  

Die Ergebnisse zeigen, dass eine erhöhte Prozessrechenschaft die Wahr-

scheinlichkeit für eine Wertminderung des Goodwills positiv beeinflusst. Die 

Wertminderungsentscheidung lässt sich hierdurch an die einer Benchmark-

Gruppe annähern, für welche eine neutrale Entscheidungssituation unterstellt 

wurde. Da die Informationsverarbeitung experimentell in die kognitiven Teil-

prozesse der Informationssuche und -evaluierung unterteilt wurde, ist zudem 

eine differenzierte Betrachtung von kognitiven Verzerrungen und der Wir-

kungsweise der erhöhten Prozessrechenschaft als Entzerrungsmechanismus 

in den Teilprozessen möglich. Im Hinblick auf die Informationssuche lässt 

sich unter der erhöhten Prozessrechenschaft eine tendenziell ausgewogenere 

Informationssuche feststellen. Messbar ist zudem eine signifikante Verringe-

rung von kognitiven Verzerrungen in der Informationsevaluierung durch die 

zusätzlichen Rechenschaftsmechanismen, so dass die Informationsevaluie-

rung nunmehr neutral i. S. der neutralen Benchmark-Gruppe ist. 

Weiterführende Analysen deuten darauf hin, dass unter den in der Fallstudie 

verwendeten zusätzlichen Rechenschaftsmechanismen der Rechenschaft ge-

genüber, dem seitens des Aufsichtsrats eingerichteten internen Prüfungsaus-

schusses, eine zentrale Bedeutung zukommt. Insofern erscheint eine höhere 

Rechenschaft in Bezug auf den Prozess der Entscheidungsfindung und insbe-

sondere eine solche Rechenschaft gegenüber dem internen Prüfungsaus-

schuss geeignet, um kognitive Verzerrungen bei der Durchführung des WTG 

abzumildern. Da die am Experiment teilgenommenen Unternehmensberater 

im Unterschied zu den Abschlussaufstellern keine Anzeichen für ein oppor-

tunistisch verzerrtes Vorgehen erkennen ließen, ist zudem ihre Einbindung in 

die Durchführung des WTG tendenziell zu befürworten. 
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VII  Kurzzusammenfassungen in deutscher und englischer 

Sprache gem. § 10 Abs. 4 der Promotionsordnung i. d. F.  

von 2013 

VII.1 Deutsche Kurzzusammenfassungen 

Kritische Bereiche der Entscheidungsfindung bei der Durchführung des 

Wertminderungstests des Goodwills gemäß IAS 36 – eine explorative  

Interviewstudie 

Der Forschungsbeitrag untersucht mittels eines explorativen Forschungsan-

satzes kritische Bereiche der Entscheidungsfindung bei der Durchführung des 

Wertminderungstests des Goodwills gemäß IAS 36. Hierfür werden 27 halb-

strukturierte Experteninterviews mit berufserfahrenen Abschlussaufstellern 

und Unternehmensberatern geführt und mittels einer qualitativen Inhaltsana-

lyse ausgewertet.  

Im Ergebnis lassen sich kritische Bereiche in der Entscheidungsfindung iden-

tifizieren, die sich aus Herausforderungen in der praktischen Handhabung des 

Tests ergeben. Diese werden am häufigsten bei der Ermittlung des erzielbaren 

Betrags einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit beschrieben. Als Gründe 

hierfür wurden vor allem schwer prognostizierbare Geschäftsmodelle, stark 

wachsende Geschäftsmodelle oder eine mangelnde Datenverfügbarkeit auf-

grund neuer Geschäftsmodelle genannt. Auch die Ableitung des Terminal 

Values wurde als kritisch erachtet, da Annahmen aus der Detailplanungs-

phase nicht immer übernommen werden können, stark wachsende oder zyk-

lische Geschäftsmodelle schwer abzubilden sind und Zukunftsthemen wie 

etwa ökologische Transformationsprozesse berücksichtigt werden müssen. 

Unternehmensberater betrachten zusätzlich die Ermittlung des Wachstums-

abschlags im Terminal Value als kritisch. 

Kritische Bereiche können auch in Form von kognitiven Einflussfaktoren bei 

der Entscheidungsfindung identifiziert werden. Abschlussaufsteller berichten 

am häufigsten, dass sie die Reaktion der Abschlussadressaten auf die Ergeb-

nisse des Wertminderungstests antizipieren und dass dies Einfluss auf ihre 

Entscheidungsfindung nimmt. Beispielsweise wurden Anreize zur 
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Vermeidung oder Erhöhung einer Wertminderung beschrieben. Unterneh-

mensberater nennen als kognitiven Einflussfaktor z. B. das Risiko eines wei-

teren Reviews durch eine externe Kontrollinstanz und in begrenztem Umfang 

auch die Zufriedenheit des Mandanten.  

Anhand empirischer Erkenntniskategorien in Bezug auf die menschliche In-

formationsverarbeitung wird zudem eine differenzierte Betrachtung vorge-

nommen, in welchen Teilprozessen der Informationsverarbeitung die genann-

ten Herausforderungen und kognitiven Verzerrungen bestehen. Daneben wird 

ein Überblick seitens der Interviewten über genannte Merkmale eines quali-

tativ hochwertigen Wertminderungstests gegeben.  

Anhaltspunkte für eine Wertminderung gemäß IAS 36 – eine Analyse von  

Geschäftsberichten 

Der Forschungsbeitrag gibt eine Bestandsaufnahme aus den IFRS-Konzern-

abschlüssen der DAX30-, MDAX- und SDAX-Unternehmen zu den ausge-

wiesenen Anhaltspunkten für eine Wertminderung gemäß IAS 36. Hierfür 

werden vergleichend das von der Corona-Pandemie betroffene Krisenjahr 

2020 und das Nicht-Krisenjahr 2018 beleuchtet.  

Unabhängig des Geschäftsjahres kann ein hoher Anteil von Wertminderun-

gen ohne Angabe eines Anhaltspunkts festgestellt werden (ca. 35 % im Nicht-

Krisenjahr 2018 und ca. 31 % im Krisenjahr 2020). Die diesbezüglichen 

durchschnittlichen Wertminderungsintensitäten bewegen sich jedoch eher auf 

einem niedrigen Niveau. Im Nicht-Krisenjahr 2018 dominieren Anhalts-

punkte für eine Wertminderung aus internen Informationsquellen gemäß IAS 

36.12e–g hinsichtlich ihrer Anzahl und ihrer Wertminderungsintensität. Zu-

rückzuführen ist dies insbesondere auf Veränderungen mit nachteiligen Fol-

gen in Bezug auf den Umfang, die Art und Weise oder die beabsichtigte künf-

tige Nutzung des zugrunde liegenden Vermögenswerts (IAS 36.12f) und eine 

unterhalb der Erwartungshaltung liegende wirtschaftliche Ertragskraft (IAS 

36.12g).  

Im Krisenjahr 2020 lassen sich erwartungsgemäß aufgrund der krisenbeding-

ten Verschlechterung der Wirtschaftslage eine zunehmende Anzahl von Un-

ternehmen mit Wertminderungen (insbesondere auf den Goodwill) und 
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höhere durchschnittliche Wertminderungsintensitäten dokumentieren. Im 

Vergleich zum Nicht-Krisenjahr dominieren nunmehr Anhaltspunkte für eine 

Wertminderung aus externen Informationsquellen gemäß IAS 36.12a–d hin-

sichtlich ihrer Anzahl und ihrer Wertminderungsintensität. Am häufigsten 

führten signifikante technische, marktbezogene, ökonomische oder gesetzli-

che Veränderungen mit nachteiligen Folgen für das Unternehmen (IAS 

36.12b) zu einem Wertminderungstest und/oder zu einer Wertminderung. Die 

durchschnittliche Wertminderungsintensität dieser Kategorie stieg deutlich. 

Daneben ist der im Nicht-Krisenjahr 2018 häufigste Anhaltspunkt für eine 

Wertminderung durch eine signifikante Veränderung des Umfangs oder der 

Weise, wie ein Vermögensposten genutzt oder aller Erwartung nach genutzt 

wird (IAS 36.12f), weiterhin häufig und mit einer unverändert hohen durch-

schnittlichen Wertminderungsintensität feststellbar.  

Anhaltspunkte für eine Wertminderung gemäß IAS 36 – Ergebnisse einer  

interviewbasierten Studie 

Der Forschungsbeitrag untersucht mittels eines explorativen Forschungsan-

satzes, wie Anhaltspunkte für eine Wertminderung gemäß IAS 36 identifi-

ziert (im Sinne einer Suche) und identifizierte Anhaltspunkte beurteilt (d. h. 

ob die Durchführung eines Wertminderungstests notwendig ist) werden. 

Hierfür werden 22 halbstrukturierte Experteninterviews mit berufserfahrenen 

Abschlussaufstellern und Unternehmensberatern geführt und mittels einer 

qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.  

Die Ergebnisse dokumentieren vier übergeordnete Faktoren, welche eine ab-

weichende Einschätzung von ceteris paribus identischen Anhaltspunkten für 

eine Wertminderung bewirken könnten. Diese sind interne Organisationsab-

läufe, unternehmensspezifische verfügbare Ressourcen, das praktische Erfah-

rungswissen der am Prozess beteiligten Personen und ein gegebenenfalls vor-

handener Headroom.  

In Bezug auf die Entscheidungsfindung bei der Einschätzung von Anhalts-

punkten für eine Wertminderung sind verschiedene kritische Bereiche fest-

stellbar. Die Suche nach Anhaltspunkten wird seltener als kritisch angesehen, 

u. a. da es aufgrund des Geschäftsmodells nicht viele denkbare Anhaltspunkte 
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für eine Wertminderung gibt. Die Beurteilung der identifizierten Anhalts-

punkte wird hingegen aufgrund von zukunftsbezogenen Unsicherheiten häu-

figer als herausfordernd empfunden, etwa durch die Beurteilung des Verlaufs 

von externen Krisen. Feststellbar sind auch kognitive Einflussfaktoren bei der 

Entscheidungsfindung. Abschlussaufsteller unterliegen am häufigsten ab-

schlusspolitisch motivierten Einflussfaktoren. Die Durchführung eines Wert-

minderungstests aufgrund eines Anhaltspunkts und eine hieraus möglicher-

weise entstehende Wertminderung werden daher vermieden, um etwa eine 

negative Kapitalmarktreaktion zu verhindern. Hingegen werden Wertminde-

rungstests durchgeführt und Wertminderungen erhöht, wenn sich externe An-

haltspunkte als Anlass für eine Wertminderung heranziehen lassen, welche 

nicht mit einem Managementversagen in Verbindung gebracht werden. 

Daneben geben die Ergebnisse Aufschluss über die Rolle des bestellten Ab-

schlussprüfers bei der Identifikation und Beurteilung von Anhaltspunkten für 

eine Wertminderung durch das Unternehmen. Einerseits wird der Abschluss-

prüfer als harte Kontrollinstanz wahrgenommen, indem er ungeeignete Vor-

gehensweisen beanstandet. Infolgedessen wirkt er u. a. präventiv auf die Ent-

scheidungsfindung des Abschlussaufstellers. Andererseits wird der Ab-

schlussprüfer auch als professioneller Sparringspartner wahrgenommen, wel-

cher bei auslegungsbedürftigen Anhaltspunkten in die Entscheidungsfindung 

des Abschlussaufstellers proaktiv einbezogen wird. Unter anderem aufgrund 

von abschlusspolitischen Motivlagen ist allerdings auch ein strategisches 

Verhalten des Abschlussaufstellers in Bezug auf die Kommunikation mit dem 

Abschlussprüfer erkennbar. 

Verzerrungen in der Informationsverarbeitung bei Goodwill-Wertminde-

rungsentscheidungen: Ist die Prozessrechenschaft ein guter Entzerrungsme-

chanismus? 

Der Forschungsbeitrag untersucht die Wirkungsweise von Rechenschaftsme-

chanismen auf die Entscheidungsfindung bei der Durchführung des Wertmin-

derungstests des Goodwills gemäß IAS 36. Hierfür wird ein Experiment mit 

90 berufserfahrenen Abschlussaufstellern und Unternehmensberatern durch-

geführt. 
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Die Ergebnisse zeigen, dass im Vergleich zu einer der Unternehmenspraxis 

nachempfundenen normalen eine erhöhte Rechenschaft in Bezug auf den Ent-

scheidungsprozess (Prozessrechenschaft) die Wahrscheinlichkeit für eine 

Wertminderung des Goodwills positiv beeinflusst. Die Wertminderungsent-

scheidung lässt sich hierdurch an die einer Benchmark-Gruppe annähern, für 

welche eine neutrale Entscheidungssituation unterstellt wurde. Eine differen-

zierte Betrachtung der Teilprozesse der Informationsverarbeitung zeigt, dass 

bei hoher Prozessrechenschaft tendenziell eine ausgewogenere Informations-

suche stattfindet und Informationen neutral i. S. der neutralen Benchmark-

Gruppe evaluiert werden. Da unter normaler Prozessrechenschaft eine ver-

zerrte Entscheidungsfindung messbar ist, erscheint eine erhöhte Prozessre-

chenschaft geeignet, um kognitive Verzerrungen bei der Durchführung des 

Wertminderungstests des Goodwills abzumildern bzw. zu entzerren.  

Weiterführende Analysen deuten auf eine zentrale Bedeutung der Rechen-

schaft gegenüber dem seitens des Aufsichtsrats eingerichteten internen Prü-

fungsausschusses, unter den in der Fallstudie eingesetzten Rechenschaftsme-

chanismen, hin. Da die am Experiment teilgenommenen Unternehmensbera-

ter im Unterschied zu den Abschlussaufstellern keine Anzeichen für ein op-

portunistisch verzerrtes Vorgehen erkennen ließen, ist zudem ihre Einbin-

dung in die Durchführung des Wertminderungstests des Goodwills tendenzi-

ell zu befürworten. 

VII.2 English Abstracts 

Critical areas of decision-making in the implementation of the goodwill  

impairment test under IAS 36 – an exploratory interview study 

This research paper uses an exploratory research approach to investigate crit-

ical areas of decision-making in the implementation of the goodwill impair-

ment test under IAS 36. For this purpose, 27 semi-structured expert inter-

views are conducted with experienced financial statement preparers and man-

agement consultants and analyzed using qualitative content analysis.  

As a result, several critical areas in the decision-making process can be iden-

tified, which result from challenges in the practical implementation of the 
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impairment test. These most frequently relate to the determination of the re-

coverable amount of a cash-generating unit. The main reasons for this were 

business models that are difficult to forecast, rapidly growing business mod-

els, or a lack of data availability due to new business models. The derivation 

of the terminal value was also considered critical since assumptions from the 

detailed planning phase cannot always be adopted, strongly growing or cycli-

cal business models are difficult to map, and future issues such as ecological 

transformation processes have to be taken into account. Management consult-

ants furthermore consider the determination of the growth factor in the termi-

nal value to be critical. 

Critical areas can also be identified in the form of cognitive factors influenc-

ing decision-making. Financial statement preparers most frequently report 

that they anticipate the reaction of financial statement users to the results of 

the impairment test and that this influences their decision-making. For exam-

ple, incentives to avoid or increase impairment were described. Management 

consultants name as a cognitive factor influencing decision-making, for ex-

ample, the risk of a further review by an external supervisory authority and, 

to a limited extent, the satisfaction of the client regarding the deliverables of 

the management consultant.  

In addition, based on elements of the human information process, a differen-

tiated view is also taken of the elements of information processing in which 

the aforementioned practical challenges and cognitive factor influencing de-

cision-making exist. Finally, an overview of the characteristics of a high-

quality impairment test mentioned by the interviewees is given. 

Indications of impairment under IAS 36 – an analysis of financial statements 

This research paper provides an overview of the IFRS consolidated financial 

statements of DAX30-, MDAX-, and SDAX-companies on the reported indi-

cations of impairment under IAS 36. For this purpose, the crisis year 2020, 

which was affected by the corona pandemic, and a non-crisis year 2018 are 

analyzed comparatively.  

Irrespective of the fiscal year, a high proportion of impairment losses without 

further information on the events and circumstances that lead to the 
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recognition of the impairment loss can be identified (approximately 35 % in 

the non-crisis year 2018 and 31 % in the crisis year 2020). However, the av-

erage impairment intensities in this respect tend to be at a low level. In the 

non-crisis year 2018, indications of impairment from internal information 

sources under IAS 36.12e–g dominate in terms of their number and impair-

ment intensity. This is due in particular to changes with an adverse effect on 

the scope, nature, or intended future use of the underlying asset (IAS 36.12f) 

and a lower-than-expected level of economic performance (IAS 36.12g).  

In the crisis year 2020, as expected, an increasing number of companies with 

impairment losses (particularly on goodwill) and higher average impairment 

intensities can be documented due to the deterioration in the economic situa-

tion caused by the crisis. Compared with the non-crisis year, indications of 

impairment from external sources of information under IAS 36.12a–d now 

dominate in terms of their number and impairment intensity. Most frequently, 

significant technical, market-related, economic, or legal changes with adverse 

consequences for the company (IAS 36.12b) led to an impairment test and/or 

an impairment loss. The average impairment intensity of this category in-

creased significantly. In addition, the most frequent indication of impairment 

in the non-crisis year 2018 is a significant change in the extent to which or 

manner in which an asset is used or is expected to be used (IAS 36.12f), which 

continues to be identified frequently and with an unchanged high average im-

pairment intensity. 

Indications of impairment under IAS 36 – results of an interview-based study 

This research paper uses an exploratory research approach to investigate how 

indications of impairment under IAS 36 are identified (in the sense of a 

search) and how identified indications are assessed (i. e. whether it is neces-

sary to perform an impairment test). For this purpose, 22 semi-structured ex-

pert interviews are conducted with experienced financial statement preparers 

and management consultants and analyzed using qualitative content analysis. 

The results document four overarching factors that could cause a divergent 

assessment of ceteris paribus identical indications of impairment. These are 

internal organizational processes, company-specific available resources, the 
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practical experiential knowledge of the people involved in the process, and 

any headroom.  

Several critical areas can be identified concerning decision-making in as-

sessing indications of impairment. The search for indications is less often 

considered critical, partly because there are not many conceivable indications 

of impairment due to the business model. On the other hand, the assessment 

of the identified indications is more often perceived as challenging due to 

future-related uncertainties, such as the assessment of the course of external 

crises. Cognitive factors influencing decision-making can also be identified. 

Financial statement preparers are most frequently subject to influencing fac-

tors motivated by accounting policy. The performance of an impairment test 

based on an indication and any resulting impairment loss is therefore avoided 

to prevent, for example, a negative capital market reaction. On the other hand, 

impairment tests are carried out and impairment losses are increased if there 

are external indications of impairment that are not associated with a manage-

ment failure. 

In addition, the results provide information on the role of the appointed audi-

tor in identifying and assessing indications of impairment by the company. 

On the one hand, the auditor is perceived as a tough controller by objecting 

to inappropriate practices. As a result, the auditor has a preventive effect on 

the decision-making process of the preparer of the financial statements. On 

the other hand, the auditor is also perceived as a professional sparring partner 

who is proactively involved in the decision-making process of the preparer of 

the financial statements in the event of indications that require interpretation. 

However, due in part to motives related to accounting policy, strategic behav-

ior on the part of the financial statements preparer concerning communication 

with the auditor can also be discerned. 

Information processing biases in goodwill-impairment decisions: Is process 

accountability a good debiasing mechanism? 

The research paper investigates the impact of accountability mechanisms on 

the decision-making process when performing the goodwill impairment test 

according to IAS 36. For this purpose, an experiment is conducted with 90 
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professionally experienced preparers of financial statements and management 

consultants. 

The results show that, in comparison to a normal setting based on practice, an 

increased accountability with regard to the decision-making process (process 

accountability) positively influences the probability of goodwill impairment. 

The impairment decision can thus be approximated to that of a benchmark 

group for which a neutral decision-making situation was assumed. A differ-

entiated analysis of the information processing sub-processes shows that a 

more balanced search for information tends to take place when process ac-

countability is increased, and information is evaluated more neutral in the 

sense of the benchmark group. Since a biased decision-making process is 

measurable under normal process accountability, increased process account-

ability appears to be suitable for mitigating cognitive biases when performing 

the goodwill impairment test.  

Further analysis indicates a central importance of accountability to the audit 

committee among the accountability mechanisms used in the case study. 

Moreover, since the management consultants participating in the experiment, 

unlike the financial statement preparers, showed no signs of an opportunisti-

cally biased information processing, their involvement in the implementation 

of the goodwill impairment test tends to be beneficial. 
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